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Kurz gefasst 

Die Monopolkommission erfüllt mit diesem Kapitel ihren gesetzlich 
angelegten Auftrag, die kartellrechtliche Entscheidungspraxis zu 
würdigen. In diesem Hauptgutachten stehen die Themen 
Kartellschadensersatz, Wettbewerb im Rüstungssektor, das Kraftstoff

maßnahmenpaket und Ex-post-Evaluation im Vordergrund, weil sie derzeit von 
besonderer praktischer Relevanz sind.  

1 - Wie gelingt eine effektivere Durchsetzung von Kartellscha-
densersatzansprüchen in der Praxis?  

PROBLEM 

Die praktische Durchsetzung von Kartellschadensersatzansprüchen bleibt 
schwierig. Kleinere Streuschäden lassen sich häufig nicht wirtschaftlich gel
tend machen, weil der individuelle Schaden gering, der Verfahrensaufwand 

aber hoch ist und es für Unternehmen bislang an einem rechtssicheren Instrument zur 
gebündelten Durchsetzung fehlt. Zum anderen ist die Darlegung der Schadenshöhe 
besonders anspruchsvoll, weil der hypothetische Wettbewerbspreis ohne Kartellver
stoß nicht beobachtbar ist und ökonometrische Gutachten in der Praxis oft zu aufwen
digen und langwierigen Auseinandersetzungen führen. 

KONTEXT 

Kartellschadensersatz gleicht Schäden aus und stärkt zugleich die Durch
setzung der Wettbewerbsregeln. Trotz der gesetzlichen Ausgestaltung in 
den §§ 33a ff. GWB bleibt seine praktische Durchsetzung jedoch komplex, 

rechtsunsicher und langwierig. Neuere ober- und höchstrichterliche Entscheidungen 
zeigen zugleich, dass sich allmählich praxistauglichere Ansätze und Rechtssicherheit 
bei wichtigen Rechtsfragen wie der Bündelung von Ansprüchen und bei der Schadens
schätzung herausbilden. 

EMPFEHLUNGEN 

Vor diesem Hintergrund sollte die Durchsetzung von Kartellschadens-
ersatzansprüchen weiter verbessert werden. Die Monopolkommission 
empfiehlt: 
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1 Die Gerichte sollten vorhandene Instrumente zur gebündelten Durchsetzung 
von Streuschäden im Sinne effektiver Rechtsdurchsetzung zulassen. Das seit 
der Entscheidung des BGH rechtssicher zur Verfügung stehende Sammelkla
geinkasso kann dazu beitragen, dass auch kleinere Kartellschäden geltend ge
macht werden können und Geschädigte den Kartellanten nicht strukturell un
terlegen bleiben. 

2 Bei der Schadensschätzung sollten die Gerichte je nach Einzelfall auf ökono
metrische Regressionen oder freiere Schätzungen auf tragfähiger Tatsachen
grundlage zurückgreifen. Regressionsanalysen können in geeigneten Fällen 
sinnvoll sein, dürfen aber nicht faktisch zur Zugangsvoraussetzung für Kartell
schadensersatz werden, wenn Datenlage oder Prozessökonomie dagegen 
sprechen. 

3 Die prozessualen Rahmenbedingungen sollten so weiterentwickelt werden, 
dass Kartellschadensersatzverfahren effizienter, schneller und handhabbarer 
werden. Dazu kann insbesondere beitragen, gleichgelagerte Verfahren stärker 
zu bündeln, Zuständigkeiten weiter zu konzentrieren und den Gerichten wirk
same Instrumente für den Umgang mit umfangreichem Prozessstoff an die 
Hand zu geben. 

2 - Wie lassen sich Beschaffung und Marktstrukturen im Rüs-
tungssektor wettbewerblich offen halten? 

PROBLEM 

Der Wettbewerb im Rüstungssektor ist strukturell eingeschränkt. Überkom
mene sicherheits- und industriepolitische Erwägungen der Mitgliedstaaten 
erschweren offenen Wettbewerb. Gemeinschaftsunternehmen etablierter 

Hersteller und Rüstungskonglomerate können Abhängigkeiten verstärken und den 
Marktzugang kleinerer Anbieter weiter erschweren. Dies gilt unbeschadet des Um
stands, dass eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen für die notwendige Auf
rüstung sachlich begründet sein kann und kartellrechtlich nicht grundsätzlich ausge
schlossen ist. 

KONTEXT 

Der Rüstungssektor hat angesichts der veränderten sicherheitspolitischen 
Lage und steigender Verteidigungsausgaben erheblich an Bedeutung ge
wonnen – sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Gerade 
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deshalb kommt es darauf an, die notwendige Aufrüstung effizient zu gestalten. Hierfür 
ist Wettbewerb unerlässlich.  

EMPFEHLUNGEN 

Vor diesem Hintergrund sollten der Wettbewerb im Rüstungssektor gezielt 
gestärkt und wettbewerbliche Risiken weiter aufmerksam beobachtet wer
den: 

1 Kooperationen und Zusammenschlüsse im Rüstungssektor sollten sorgfältig 
kartellrechtlich geprüft werden. Das gilt besonders für Gemeinschaftsunter
nehmen etablierter Hersteller und breit aufgestellte Rüstungskonglomerate, 
die Marktzutrittsschranken erhöhen und Abhängigkeiten verstärken können. 

2 Eine weitergehende sektorspezifische Ausnahme für den Rüstungssektor im 
Kartellrecht sollte nicht eingeführt werden. Das geltende Recht steht notwen
diger Zusammenarbeit nicht grundsätzlich entgegen, während pauschale Lo
ckerungen ineffiziente Strukturen verfestigen und Innovationsanreize schwä
chen können. 

3 Die Rüstungsbeschaffung sollte wettbewerbsorientierter und innovations
freundlicher werden. Gemeinsame Beschaffung, mehr Interoperabilität, eine 
stärkere Beteiligung von Start-ups und KMU sowie einfachere und schnellere 
Verfahren können Wettbewerbspotenziale besser ausschöpfen. 

3 - Wie sollte die Wettbewerbspolitik auf die gestiegenen Kraft
stoffpreise reagieren? 

PROBLEM 

Infolge des Ausbruchs des Irankrieges und der Sperrung der Straße von Hor
mus verknappte sich das Angebot an Rohöl und Mineralölprodukten, 
wodurch auch die Kraftstoffpreise in Deutschland gestiegen sind. Der im eu

ropäischen Vergleich überdurchschnittliche und vor allem schnellere Anstieg der 
Preise in Deutschland dürfte jedoch nicht nur auf den Kostenschock, sondern auch 
auf strukturelle Wettbewerbsprobleme auf den Vorleistungsmärkten (Raffinerien und 
Kraftstoffgroßhandel) zurückzuführen sein. 
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KONTEXT 

Der Gesetzgeber hat auf die Anstiege der Kraftstoffpreise mit einer Reihe von 
Maßnahmen reagiert, mit denen die Wettbewerbsprobleme auf den 
Großhandelsmärkten adressiert werden sollen, die auch Gegenstand des 

laufenden § 32f GWB-Verfahrens des Bundeskartellamts sind. Daneben wurden mit 
der “12-Uhr-Regel” und dem “Tankrabatt” Maßnahmen getroffen, mit denen 
unmittelbar in die Preisbildung auf den Kraftstoffmärkten eingegriffen wurde.  

EMPFEHLUNGEN 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Monopolkommission, vor allem die 
strukturellen Wettbewerbsprobleme auf den Großhandelsmärkten und der 
Raffinerieebene zu lösen: 

1 Das Bundeskartellamt sollte das begonnene Verfahren nach § 32f GWB auf 
Basis der ihm zur Verfügung stehenden Instrumente und Daten mit Nachdruck 
fortführen. Dabei kann die neue Datenerhebung gemäß dem im 
Referentenentwurf zur 12. GWB-Novelle vorgeschlagenen § 47k Abs. 7 GWB-E 
die Datengrundlage verbessern. Grundsätzlich sollten die notwendigen Daten 
aber in den jeweiligen Verfahren erhoben werden. 

2 Nachhaltige strukturelle Lösungen sind gegenüber sektorspezifischen 
Markteingriffen und ordnungspolitisch fragwürdigen Preiskontrollen 
vorzugswürdig. Es ist zweifelhaft, ob die Verfahren nach dem neu eingeführten 
§ 29a GWB wesentlich schneller und effektiver sind als strukturelle 
Maßnahmen. 

3 Auf Eingriffe in die freie Preisbildung wie den „Tankrabatt“ sollte zukünftig 
verzichtet werden, weil sie teuer sind, asymmetrisch entlasten und vor allem 
knappheitsbedingte Preissignale dämpfen. Der Tankrabatt wurde nicht 
vollständig an die Verbraucherinnen und Verbraucher durchgereicht. 
Regionale Unterschiede bei der Weitergabe deuten auf Wettbewerbsprobleme 
hin. Die „12-Uhr-Regel“ sollte evaluiert und gegebenenfalls weiterentwickelt 
werden. 
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4 - Welchen Beitrag können Ex-post-Evaluationen dazu leisten, 
die Fusionskontrolle und die Wettbewerbspolitik evidenzba
siert weiterzuentwickeln? 

PROBLEM 

Fusionskontrolle ist stets eine Entscheidung unter Unsicherheit, weil die 
wettbewerblichen Wirkungen eines Zusammenschlusses vor seiner Umset
zung nur prognostisch eingeschätzt werden können. Ohne Ex-post-Evalua

tionen bleibt daher häufig unklar, ob die angewandten Prüfinstrumente angemessen 
waren und die zugrunde gelegten Wirkungsmechanismen sowie etwaige Abhilfemaß
nahmen die tatsächliche Marktentwicklung zutreffend erfasst haben. 

KONTEXT 

Die anhand der Ex-post-Evaluation beispielhaft zusammengefasste Studie 
zum Zusammenschluss von OMV und EG Group zeigt, dass Preiswirkungen 
im Tankstellenmarkt nicht allein aus lokalem Wettbewerb zwischen Tank

stellen erklärt werden können. Vielmehr deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die 
beobachteten Preissteigerungen vor allem mit Veränderungen in vertikalen Lie
ferstrukturen und der Raffinerieversorgung zusammenhängen. Ex-post-Evaluationen 
machen solche Mechanismen sichtbar und können damit Fusionskontrolle, Marktbe
obachtung und Krisenpolitik gezielter ausrichten.  

EMPFEHLUNGEN 

Vor diesem Hintergrund sollten Ex-post-Evaluationen stärker als Instrument 
einer lernfähigen und evidenzbasierten Wettbewerbspolitik genutzt werden: 

1 Ex-post-Evaluationen sollten systematisch genutzt werden, um vergangene 
Entscheidungen für künftige Verfahren nutzbar zu machen und die Fusions
kontrolle evidenzbasiert weiterzuentwickeln. Sie ermöglichen es, prognosti
sche Annahmen im Nachhinein an der tatsächlichen Marktentwicklung zu 
überprüfen und so institutionelles Lernen zu fördern. 

2 Ex-post-Evaluationen sollten auf einer transparenten und belastbaren empiri
schen Methodik beruhen. Erforderlich ist insbesondere ein nachvollziehbares 
kontrafaktisches Design, das Vergleichsgruppen, Zeiträume und Kontrollvari
ablen offenlegt und damit belastbare Aussagen über die Wirkungen eines Zu
sammenschlusses ermöglicht. 
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3 Die Ergebnisse von Ex-post-Evaluationen sollten systematisch in künftige Fu
sionskontrollverfahren, Prüfinstrumente und Abhilfemaßnahmen einfließen. 
Die beispielhafte Fallstudie zeigt, dass Ex-post-Evaluationen zusätzliche Er
kenntnisse über die tatsächlich wirksamen Wettbewerbsmechanismen liefern 
können. 
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2 Würdigung der kartellrechtlichen Ent
scheidungspraxis 

2.1 Spezifische Probleme der Kartellrechtsanwen
dung (hier: Kartellschadensersatz, Rüstung, 
Kraftstoffe) 

2.1.1 Effektive Durchsetzung von Kartellschadensersatzan
sprüchen 

②⑨⑥ Die effektive Durchsetzung von Schadensersatzforderungen aufgrund von Wett
bewerbsverstößen anderer Marktteilnehmer (Kartellschadensersatz) ist in zweierlei 
Hinsicht von großer Bedeutung.16 Einerseits trägt sie dazu bei, Schäden auszuglei
chen, die durch wettbewerbswidrige Absprachen oder – bislang allerdings seltener – 
den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen bei Wettbewerbern, Kundinnen und 
Kunden oder Lieferanten entstehen. Andererseits spielt der Kartellschadensersatz 
eine immer wichtiger werdende Rolle im System der Kartellsanktionen. Er bildet neben 
kartellbehördlichen Bußgeldern und der zuletzt verschärften behördlichen Vorteilsab
schöpfung17 die Gesamtheit der gesetzlich vorgesehenen finanziellen Konsequenzen 
eines Kartells (Monopolkommission 2016, Tz. 41 ff; Monopolkommission 2024, 
Tz. 327 ff.).18 Kartellschadensersatzansprüche und ihre Geltendmachung sollen da
her auch die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln stärken und Unternehmen von 
Verhaltensweisen abhalten, die den Wettbewerb beschränken oder verfälschen. Sie 
tragen auf diese Weise zur Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs bei (EuGH, C-
453/99, 20.09.2001, Courage und Crehan, Rz. 27; C-724/17, 14.03.2019, Skanska, 
Rn. 25 f.; C-882/19, 06.10.2021, Sumal, Rz. 35 und die dort jeweils zitierte Rspr.; vgl. 
auch BGH, KZR 4/19, 23.09.2020, Schienenkartell V, Rz. 50; Schweitzer/Woeste 
2022, S. 55; Franck 2024, Rz. 3 ff.). Die Bedeutung dieser Anreizfunktion wird durch 
empirische Evidenz verdeutlicht, die darauf hinweist, dass bei einem Großteil der Kar
telle der Kartellgewinn die Bußgelder übersteigt (Smuda 2014). 

 

16  Neben der Durchsetzung kartellrechtlicher Ansprüche nimmt auch das Private Enforcement des Di
gital Markets Act (Verordnung (EU) 2022/1925, DMA) an Bedeutung zu, vgl. dazu noch Tz. 🡭484. 

17  Vgl. § 34 Abs. 4 GWB, dazu bereits Monopolkommission 2024, Tz. 160; zu einem ersten Anwen
dungsfall, Tz. 🡭473. 

18  Weitere Konsequenzen wären etwa Abhilfemaßnahmen gemäß § 32 Abs. 2 GWB, die Erlöskehr ge
mäß § 32 Abs. 2a GWB sowie die strafrechtlichen Sanktionen im Fall des Submissionsbetrugs (§ 298 
StGB). 
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②⑨⑦ Nach den allgemeinen Regeln der zivilprozessualen Darlegungs- und Beweislast 
müssen die Klägerinnen und Kläger – im Fall des Kartellschadensersatzes also die Ge
schädigten – die anspruchsbegründenden Tatsachen vortragen und beweisen. Dazu 
zählt zunächst der Nachweis, dass überhaupt ein Wettbewerbsverstoß vorgelegen 
hat. Sofern dies bereits Gegenstand einer wettbewerbsbehördlichen Entscheidung 
war, sind die Gerichte an deren Feststellungen allerdings gebunden und eine Beweis
führung ist insoweit nicht mehr nötig (sog. Follow-on-Klage, vgl. Art. 16 Abs. 1 Verord
nung 1/2003, Art. 9 Kartellschadensersatzrichtlinie 2014/104/EU (KSE-RL), § 33b 
GWB). 

②⑨⑧ Basierend hierauf muss die Klägerin oder der Kläger den Umfang des durch das 
Kartell verursachten Schadens beweisen. Unterstützend – jedenfalls bei jüngeren Kar
tellen – wirkt dabei zunächst die im Rahmen der 10. GWB-Novelle in das Gesetz auf
genommene Regelung des § 33a Abs. 2 Satz 4 GWB, wonach widerleglich vermutet 
wird, dass Beschaffungsvorgänge mit kartellbeteiligten Unternehmen, die sachlich, 
zeitlich und räumlich in den Bereich eines Kartells fallen, von diesem erfasst waren 
(allerdings verzichtet die Rechtsprechung mittlerweile weitgehend auf eine eigenstän
dige Prüfung des Merkmals der Kartellbefangenheit; vgl. Monopolkommission 2020, 
Tz. 368). Dennoch stellen der Vortrag und Beweis der betroffenen Beschaffungsvor
gänge eine der größten Herausforderungen des Kartellschadensersatzprozesses dar. 
Die Vermutungsregelung befreit Klägerinnen und Kläger nicht davon, jeden einzelnen 
kartellbetroffenen Beschaffungsvorgang vorzutragen und zu belegen. Die Aufstellung 
der Beschaffungsvorgänge und die übliche Vorlage der Einkaufsbelege sowie deren 
Prüfung binden insbesondere in Fällen, in denen es um sehr viele – im Fall des Rund
holzkartells beispielsweise bis in die zehntausende – Beschaffungsvorgänge geht, auf 
Kläger-, Beklagten- und Gerichtsseite erhebliche Ressourcen. Noch herausfordernder 
für die Rechtsdurchsetzung gestaltet sich die Situation, wenn die Beschaffungsvor
gänge nicht bei einzelnen Großabnehmern der Kartellanten gebündelt sind, sondern 
eine Vielzahl von kleineren Kunden betreffen, die aber nicht notwendigerweise Ver
braucherinnen oder Verbraucher sind (sog. Streuschäden). In diesem Fall haben die 
Kartellbetroffenen aufgrund des hohen Aufwands und der Kosten eines gerichtlichen 
Verfahrens, die zunächst vorgestreckt werden müssen und denen individuell nur 
Schäden in geringer Höhe gegenüberstehen, ein rationales Desinteresse an der Ver
folgung ihrer Ansprüche, sofern es keine Möglichkeit gibt, die Schäden ohne größere 
Hürden gebündelt geltend zu machen (dazu noch unten, Abschnitt 🡭2.1.1.1). 

②⑨⑨ Als größte Herausforderung stellt sich in Kartellschadensersatzprozessen je
doch die Darlegung und der Beweis der Höhe der kartellbedingten Preisaufschläge 
dar. Die gesetzliche Vermutung des § 33a Abs. 2 Satz 1 GWB bezieht sich nur auf die 
Existenz des Schadens an sich, nicht jedoch auf dessen Umfang. Insofern obliegt der 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 112 

 

 

Klägerseite die Darlegungs- und Beweislast zur Schadenshöhe. Auf die Bindungswir
kung wettbewerbsbehördlicher Entscheidungen können sich die Klägerinnen oder 
Kläger im Regelfall ebenfalls nicht berufen, da die Entscheidungen regelmäßig keine 
(ausdrücklichen) Angaben zur Schadenshöhe enthalten. 

②⑨⑩ Das europäische Recht sieht in der Kartellschadensersatzrichtlinie 2014/104/EU 
(KSE-RL) nicht nur vor, dass jeder den vollständigen Ersatz eines Kartellschadens ver
langen und erwirken kann (Art. 3 KSE-RL), sondern verpflichtet die Mitgliedstaaten 
darüber hinaus, Verfahrensvorschriften vorzusehen, die gewährleisten, dass dieses 
Recht wirksam geltend gemacht werden kann (ErwGr. 4 KSE-RL). Den Mitgliedstaaten 
– und damit auch Deutschland – obliegt es daher, einen rechtssicheren Rahmen für 
die gerichtliche Geltendmachung von Kartellschäden zu schaffen. 

②⑩0 Trotz der Umsetzung dieser Richtlinie in den §§ 33a ff. GWB gestaltet sich die Gel
tendmachung von Kartellschadensersatzansprüchen weiterhin anspruchsvoll. Die 
Verfahren sind häufig komplex, umfangreich und die rechtlichen und ökonomischen 
Fragen sind trotz einer Vielzahl gerichtlicher – auch obergerichtlicher – Entscheidun
gen weiterhin nicht abschließend geklärt. Dadurch ist die Geltendmachung solcher 
Ansprüche weiterhin von hoher Rechtsunsicherheit geprägt, und die Verfahren dauern 
in der Regel sehr lange. 

②⑩② Vor diesem Hintergrund sind zuletzt mehrere ober- und bundesgerichtliche Ent
scheidungen ergangen, die die Anforderungen an die Darlegung und Ermittlung kar
tellbetroffener Beschaffungsvorgänge und der kartellbedingten Preiserhöhungen kon
kretisieren und die Bündelung von Schadensersatzforderungen verschiedener Kartell
betroffener erleichtern. Dies hat das Potenzial, die Durchsetzung von Kartellscha
densersatzansprüchen mittelfristig nicht unerheblich zu vereinfachen und dadurch 
die wettbewerbliche Rechtsdurchsetzung zu stärken. Dennoch verbleiben Herausfor
derungen, die durch die Rechtsprechung und gegebenenfalls den Gesetzgeber gelöst 
werden sollten (vgl. noch unten, Abschnitt 🡭 2.1.1.3). 

2.1.1.1 Bündelung von Streuschäden durch das sogenannte Sam
melklageinkasso 

②⑩③ Um der Rolle kartellrechtlicher Schadensersatzforderungen – Ausgleich der 
durch wettbewerbsrechtswidrige Handlungen verursachter Schäden sowie Verhinde
rung solcher Verhaltensweisen – gerecht zu werden, ist es unabdingbar, dass Scha
densersatzansprüche auch im Fall von Streuschäden effektiv gerichtlich durchgesetzt 
werden können. Angesichts der erheblichen Hürden und Kosten der Geltendmachung 
von Kartellschäden werden kleinere Schäden allerdings üblicherweise nicht geltend 
gemacht. Die Monopolkommission hat deshalb bereits in der Vergangenheit auf die 
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Vorteile eines Instruments zur gesammelten Geltendmachung dieser Ansprüche hin
gewiesen (Monopolkommission 2016, Tz. 177 ff.). Dies würde dazu beitragen, die an
fallenden Kosten über eine größere Anzahl von Fällen zu verteilen und die Prozessrisi
ken zu diversifizieren. Im Fall einer gerichtlichen Geltendmachung profitieren die Be
teiligten zudem von der in § 39 Abs. 2 GKG vorgesehenen Begrenzung des Streitwertes 
auf EUR 30 Mio., die dazu führt, dass die Kosten im Verhältnis zur geltend gemachten 
Summe geringer ausfallen, je höher der insgesamt geltend gemachte Schaden ist.  

②⑩④ Kartellschädiger genießen zudem in Auseinandersetzungen mit Geschädigten 
um die Schadenshöhe insbesondere im Fall ungebündelter Streuschäden strukturelle 
Vorteile. Diese ergeben sich daraus, dass jede einzelne Klägerin und jeder Kläger ihren 
bzw. seinen Anspruch grundsätzlich individuell vorbereiten muss, während der be
klagte Kartellant die Vielzahl gleichförmiger Inanspruchnahmen gemeinsam bearbei
ten kann (Morell 2019, S. 813; vgl. auch Schweitzer und Woeste 2022, S. 73). Dadurch 
sind die dem Kartellanten pro Inanspruchnahme bzw. pro Verfahren entstehenden 
Kosten geringer als auf Klägerseite. Zudem bestehen im Regelfall zumindest gegen
über einem Teil der Geschädigten Vorteile, weil das schädigende Unternehmen größer 
und finanzstärker ist oder die Geschädigten aufgrund bestehender Lieferbeziehungen 
von jenem abhängig sind (vgl. Makatsch und Kacholdt 2021, S. 486 m. w. N.). Verfah
ren, die es ermöglichen, Schadensersatzforderungen gebündelt und gemeinsam gel
ten zu machen, können diese Nachteile teilweise ausgleichen und führen dazu, dass 
die Geschädigten den Kartellanten eher auf Augenhöhe gegenübertreten. Allein die 
Existenz eines funktionierenden Sammelklageinstruments hat daher zur Folge, dass 
auch die außergerichtliche Durchsetzung solcher Ansprüche gestärkt wird, indem sie 
die Verhandlungsmacht der Geschädigten erhöht. 

②⑩⑤ Im Kontext der gerichtlichen Durchsetzung von Kartellschäden wird daher in zu
nehmendem Maße nach Wegen gesucht, auch Streuschäden gerichtlich geltend zu 
machen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher und bestimmte kleine Unternehmen 
wurde in Deutschland 2023 im Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz (VDuG) mit 
der „Abhilfeklage“ ein solches Instrument eingeführt. Klageberechtigt sind qualifi
zierte Verbraucherverbände zugunsten von Verbraucherinnen und Verbrauchern und 
bestimmten Kleinunternehmen (§§ 4, 1 Abs. 2 VDuG). 

②⑩⑥ Für die allermeisten Unternehmen besteht dagegen nur die Möglichkeit, Ansprü
che gemeinsam mit anderen Unternehmen im Wege der subjektiven Klagehäufung 
geltend zu machen oder sie an einen Forderungskäufer zu veräußern, der sie sodann 
gesammelt geltend macht („echtes Factoring“, vgl. noch unten, Tz. 🡭196). Beides hat 
sich in der Praxis bisher allerdings nicht als effektives Instrument zur kollektiven 
Rechtsdurchsetzung erwiesen (vgl. Hornkohl/Imgarten 2015, S. 125; Klumpe 2022, 
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S. 464). Die Gerichte können zudem auch mehrere Schadensersatzklagen zum glei
chen Kartellkomplex verbinden und gemeinsam verhandeln. 

 

 

KOLLEKTIVE KLAGEINSTRUMENTE 

Subjektive 
Klagehäu
fung 

 

Mehrere Klägerinnen 
und/oder Kläger klagen 
gemeinsam (vgl. §§ 59, 
60 ZPO)  

 

Nachteil: Die Klagen blei
ben Individualklagen, die 
lediglich gemeinsam ein
gebracht werden. Das Pro
zessrisiko verbleibt bei den 
jeweiligen Klägerinnen und 
Klägern. 

Echtes Fac
toring 

Endgültiger Verkauf der 
Forderung. Der Forde
rungskäufer kann diese 
dann gebündelt mit an
deren Forderungen gel
tend machen (objektive 
Klagehäufung, § 260 
ZPO). 

Nachteil: Der Forderungs
käufer übernimmt das voll
ständige Durchsetzungsri
siko und kauft die Forde
rung deshalb üblicher
weise nur mit sehr hohen 
Abschlägen. 

Verbindung 
mehrerer 
Verfahren 

 

Gerichte können meh
rere anhängige Prozesse 
verbinden und gemein
sam verhandeln und ent
scheiden, wenn ein 
rechtlicher Zusammen
hang besteht oder auch 
eine gemeinsame Klage 
möglich wäre. 

Nachteil: Klagen bleiben 
Individualklagen. Das Pro
zessrisiko verbleibt bei den 
jeweiligen Klägerinnen und 
Klägern. Ob eine Verbin
dung der Verfahren tat
sächlich erfolgt, ist nicht 
prognostizierbar und kann 
daher ex ante das Pro
zessrisiko nicht vermin
dern. 

 

Box 2.1: Kollektive Klageinstrumente  
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②⑩⑦ In jüngerer Zeit versuchen sich Unternehmen in Streuschadensfällen daher mit 
dem sog. „Sammelklageinkasso“ zu behelfen. Dabei treten die geschädigten Unter
nehmen ihre Schadensersatzansprüche an ein Inkassounternehmen oder eine – 
meist zu diesem Zweck gegründete – Prozessgesellschaft ab, die sie dann in eigenem 
Namen und auf eigene Kosten, aber auf Rechnung der ursprünglichen Anspruchsin
haber (gerichtlich) geltend macht. Dies bedeutet, dass die Kartellgeschädigten nur im 
Fall eines gerichtlichen Erfolgs Leistungen erhalten, man spricht von einer fiduziari
schen Abtretung oder unechtem Factoring.19 Das Inkassounternehmen wird meist im 
Wege einer erfolgsabhängigen Vergütung – also ebenfalls nur im Fall eines gerichtli
chen Erfolgs – entlohnt. Hinter den Inkassounternehmen stehen häufig Prozessfinan
zierer, die die Finanzierung der (gerichtlichen) Geltendmachung der Forderungen 
übernehmen und die Kosten, die im Falle eines Misserfolgs entstehen, absichern. 

 

19  Beim „echten Factoring“ wird die Forderung dagegen endgültig verkauft. Der Käufer übernimmt also 
auch das Risiko der Uneinbringlichkeit der Forderung und bezahlt auch in diesem Fall den Kaufpreis. 

Abhilfe
klage gem. 
VDuG 

 

Verbraucherverbände 
können zugunsten vieler 
Verbraucherinnen und 
Verbraucher und sehr 
kleiner Unternehmen 
klagen. 

Nachteil: Beschränkt auf 
Verbraucherinnen und Ver
braucher und sehr kleine 
Unternehmen. Einschrän
kungen hinsichtlich Kosten
erstattung (Streitwertbe
grenzung) und Prozessfinan
zierung. 
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Abbildung 2.1: Sammelklageinkasso 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

2.1.1.1.1 Rechtliche Bedenken gegen das kartellrechtliche Sammelkla
geinkasso  

②⑩⑧ Rechtliche Herausforderungen des Sammelklageinkassos ergeben sich daraus, 
dass die Schadensersatzforderungen zwar an das Inkassounternehmen abgetreten 
werden, wirtschaftlich aber fremd bleiben. Damit erbringt das Inkassounternehmen 
eine Rechtsdienstleistung in der Form einer Inkassodienstleistung (vgl. § 2 Abs. 2 
Abs. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes [RDG]). Die grundsätzliche Vereinbarkeit 
des Sammelklageinkassos mit dem RDG hatten mehrere Senate des Bundesgerichts
hofs (BGH) in der Vergangenheit in mehreren Entscheidungen betreffend weitgehend 
homogener Verbraucheransprüche bestätigt.20 Für das Kartellrecht fehlte es dagegen 
bislang noch an einer solchen Entscheidung.21 

 

20  Vgl. u.a. die Urteile BGH VIII ZR 285/18, 27.11.2019; II ZR 84/20, 13.07.2021; VIII ZR 123/21, 
19.01.2022; VIa ZR 418/21, 13.06.2022; VIII ZR 373/21, 24.05.2023. 

21  Ein abweichender Sachverhalt liegt insoweit dem Urteil BGH, KZR 73/21, 26.09.2023 zugrunde, das 
den Fall eines Interessenverbandes betraf, der für seine Mitglieder die Geltendmachung von Kartell
schadensersatzforderungen gegen Beteiligte des Zuckerkartells übernahm und sich zu diesem 
Zweck die Forderungen hatte abtreten lassen. Der Verband konnte sich dazu auf die Ausnahmevor
schrift des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG stützen, wonach Interessenverbände Rechtsdienstleistungen 
für ihre Mitglieder erbringen dürfen (dazu bereits Monopolkommission, 2024, Tz. 234). Vgl. zu einem 
vergleichbaren Fall (allerdings mangels Mitgliedschaftsverhältnis ablehnend) OLG München, 29 U 
4041/19 Kart, 06.06.2024. 
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②⑩⑨ Von den erstinstanzlich zuständigen Landgerichten wurde die Geltendmachung 
von Kartellschadensersatzansprüchen im Wege des Sammelklageinkassos bisher 
weitgehend für nicht mit dem RDG vereinbar gehalten (vgl. etwa Landgericht (LG) 
München I, 37 O 18934/17, 07.02.2020; LG Hannover, 18 O 50/16, 04.05.2020; LG 
Hannover, 18 O 34/17, 01.02.2021; LG Stuttgart, 30 O 176/19, 20.01.2022; LG Stutt
gart, 30 O 17/18, 28.04.2022; LG Mainz, 9 O 125/20, 07.10.2022). Hintergrund ist, 
dass Inkassodienstleistungen nur aufgrund besonderer Sachkunde erbracht werden 
dürfen, sofern eine Registrierung im Rechtsdienstleistungsregister des Bundesamts 
für Justiz erfolgt ist (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG).22 Zudem muss die Rechtsdienstleis
tung die im RDG normierten Grenzen einhalten. Beispielsweise darf sie gemäß § 4 
Satz 1 RDG nicht erbracht werden, wenn andere Leistungspflichten eine ordnungsge
mäße Erbringung der Rechtsdienstleistung gefährden. 

②⑩⑩ Die erstinstanzlichen Gerichte gingen überwiegend davon aus, dass ein kartell
rechtliches Sammelklageinkasso über die Grenzen der Inkassobefugnis hinausginge, 
insbesondere dass kartellrechtliche Schadensersatzansprüche bereits im Ausgangs
punkt nicht Gegenstand einer erlaubten Inkassodienstleistung sein könnten, weil sie 
die Inkassobefugnis überschritten (LG Hannover, 18 O 50/16, 04.05.2020, Rz. 171 ff.; 
LG Hannover, 18 O 34/17, 01.02.2021, Rz. 296 ff.; LG Stuttgart, 30 O 176/19, 
20.01.2022, Rz. 88 ff.; LG Stuttgart, 30 O 17/18, 28.04.2022, Rz. 74 ff.; LG Mainz, 9 O 
125/20, 07.10.2022, Rz. 81 ff.). Außerdem wurden Interessenkonflikte der Klägergrup
pen untereinander sowie zwischen den Klägern und dem Prozessfinanzierer identifi
ziert, die mit § 4 Satz 1 RDG in Konflikt stünden. (LG München I, 37 O 18934/17, 
07.02.2020, Rz. 137 ff.; LG Hannover, 18 O 34/17, 01.02.2021, Rz. 368 ff; LG Stuttgart, 
30 O 176/19, 20.01.2022, Rn. 97 f., 126 f., 131 ff., 142 ff.; LG Stuttgart, 30 O 17/18, 
28.04.2022, Rz. 81, 90 ff.). 

2.1.1.1.2 Weite unionsrechtliche Spielräume 

③00 Auf Vorlage des LG Dortmund hat sich zudem der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) mit den unionsrechtlichen Rahmenbedingungen des Sammelklageinkassos – 
insbesondere der Kartellschadensersatzrichtlinie 2014/104/EU – befasst. Aus dem 
unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz und der Kartellschadensersatzrichtlinie er
gebe sich nur die Verpflichtung, das Verfahren so auszugestalten, dass es die Gel
tendmachung eines Kartellschadensersatzanspruches nicht praktisch unmöglich 
mache oder übermäßig erschwere (Art. 4 Satz 1 KSE-RL).23 Die Frage, ob dazu ein 

 

22  Gemäß § 11 Abs. 1 RDG erfordern Inkassodienstleistungen besondere Sachkunde in den für die be
antragte Inkassotätigkeit bedeutsamen Rechtsgebieten, insbesondere des Bürgerlichen Rechts, des 
Handels-, Wertpapier- und Gesellschaftsrechts, des Zivilprozessrechts einschließlich des Zwangs
vollstreckungs- und Insolvenzrechts sowie des Kostenrechts. 

23  Vgl. zur KSE-RL bereits oben, Tz. 🡭189. 
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Sammelklagemechanismus einzuführen ist, sei Teil der Modalitäten der Geltendma
chung von Schadensersatzansprüchen, deren Regelung die Richtlinie den Mitglied
staaten überlässt. (EuGH, C-253/23, 28.01.2025, ASG 2, Rz. 69, 75). Um dem Effekti
vitätsgrundsatz zu genügen, ist die Zulassung des Sammelklageinkassos nach Auffas
sung des EuGH (nur dann) zwingend erforderlich, wenn das mitgliedstaatliche Recht 
keine andere Möglichkeit zur effektiven Bündelung der Ansprüche vorsieht und sich 
die individuelle Durchsetzung der jeweiligen Schadensersatzansprüche als unmög
lich oder übermäßig schwierig erweist. (EuGH, C-253/23, 2801.2025, ASG 2, Rz. 94). 

③0② Ob diese Voraussetzungen vorliegen, kommt auf die Umstände des Einzelfalls 
an. Zwar betont der EuGH auch die Vorteile einer gebündelten Geltendmachung von 
Kartellschadensersatzansprüchen. Allein die Komplexität und Verfahrenskosten der 
individuellen Durchsetzung einzelner Kartellschadensersatzansprüche ließen aber 
nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine individuelle Klage unmöglich gemacht oder 
übermäßig erschwert würde und daher bereits aus unionsrechtlichen Gründen eine 
Zulassung des Sammelklageinkassos notwendig wäre. (EuGH, C-253/23, 
28.01.2025, ASG 2, Rz. 85 f.). Doch selbst, wenn ein nationales Gericht feststellen 
sollte, dass ein Sammelklage-Inkasso den einzigen gangbaren Verfahrensweg dar
stellt, lässt diese Feststellung nach Auffassung des Gerichtshofs „die Anwendung der 
nationalen Bestimmungen unberührt, die im Interesse des Schutzes des Einzelnen die 
Tätigkeit der Erbringer solcher Inkassodienstleitungen regeln“ (EuGH, C-253/23, 
28.01.2025, ASG 2, Rz. 87). 

③0③ Die unionsrechtlichen Rahmenbedingungen belassen den deutschen Gerichten 
daher erhebliche Auslegungsspielräume bei der Frage, wie das RDG im Fall des kar
tellrechtlichen Sammelklageinkassos auszulegen ist. Sie legen vielmehr nur die äu
ßerste Grenze der mitgliedstaatlichen Verfahrensautonomie fest (Hornkohl/Imgarten 
2025, S. 123, ähnlich Unseld 2025, S. 435; Uhlmann 2025, 71, 76; Weitbrecht 2025, 
S. 313).24 Sofern ein Gericht bereits durch die autonome Auslegung des RDG zu dem 
Schluss kommt, dass auch im Fall kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche ein 
Sammelklageinkasso zuzulassen sei, spielen sie überhaupt keine Rolle. 

 

24  Das LG Stuttgart, 30 O 17/18, 28.04.2022, Rz 84 und das LG Mainz, 9 O 125/20, 07.10.2022, Rz. 94 
kamen zu dem Schluss, dass sich angesichts von alternativen kollektiven Klagemöglichkeiten in 
Deutschland aus dem unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz nicht die Notwendigkeit der Zulas
sung eines kartellrechtlichen Sammelklageinkasso ergebe; vgl. auch LG Hannover, 18 O 34/17, 
01.02.2021, Rz. 391 f. 
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2.1.1.1.3 Bundesgerichtshof bestätigt Zulässigkeit des kartellrechtlichen 
Sammelklageinkassos 

③0④ Der BGH hält in einem kürzlich ergangenen Urteil – ebenso wie zuvor mehrere 
Berufungsgerichte25 – das Sammelklageinkasso auch im Fall kartellrechtlicher Scha
densersatzansprüche grundsätzlich für zulässig. Insbesondere weiche das kartell
rechtliche Sammelklageinkasso nicht von der typischen Inkassodienstleistung ab und 
sei daher nicht gemäß § 3 RDG unzulässig. Dabei spiele die hohe Komplexität der Ver
fahren allenfalls im Zusammenhang mit der nach §§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 11 Abs. 1 
RDG nachzuweisenden Sachkunde eine Rolle, führe jedoch nicht zur Unzulässigkeit 
des Sammelklageinkassos an sich (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 58 ff.). 

③0⑤ Allerdings zieht der BGH insoweit eine Grenze, als Umfang, Struktur und (unge
prüfte) Geltendmachung der Ansprüche eine sachgerechte gerichtliche Bearbeitung 
in angemessener Zeit praktisch unmöglich machen. Hieraus ergebe sich aber keine 
Unzulässigkeit der Klage an sich. Die Instanzgerichte sollen vielmehr nach § 145 ZPO 
erwägen, den klagenden Inkassodienstleistern aufzugeben, die Sammelklage ange
messen aufzuteilen (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 24 ff.). Der Senat schlägt vor, da
bei nach konzernverbundenen Kartellgeschädigten und den Herkunftsländern der An
sprüche zu kategorisieren und gegebenenfalls auch eine Höchstzahl der Beschaf
fungsvorgänge pro Teilklage festzulegen (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 90).  

③0⑥ Die erstinstanzlich vielfach als Begründung herangezogenen Interessenkonflikte 
zwischen den Geschädigten sieht der BGH dagegen nicht. Vielmehr seien die Durch
setzungsinteressen aller Beteiligten prinzipiell gleichgerichtet auf die möglichst hohe 
Befriedigung möglichst vieler Forderungen (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 80). Eine 
unterschiedliche Beweislage oder sogar unterschiedliche Sachverhalte26 führen da
her nicht dazu, dass sich Ansprüche gegenseitig ausschließen (BGH, KZR 6/24, 
12.05.2026, Rz. 72). Lediglich Geschädigte auf verschiedenen Marktstufen könnten 
zu problematischen Interessenkonflikten führen, sofern sie sich gegenseitig aus
schließen könnten (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 74). 

③0⑦ Gleiches gelte auch im Verhältnis zum Prozessfinanzierer, dessen Interessen 
ebenfalls grundsätzlich gleichläufig zu denen der Kartellgeschädigten seien. Eine be
denkliche Interessenkollision sei lediglich dann anzunehmen, wenn die Interessen der 
Kartellgeschädigten mit Einflussmöglichkeiten des Prozessfinanzierers kollidieren 
könnten. Dazu sei die Würdigung des jeweiligen Einzelfalls dahingehend erforderlich, 

 

25  Vgl. OLG Stuttgart, 2 U 30/22, 15.08.2024; OLG München 29 U 1319/20 Kart, 28.03.2024; OLG Kob
lenz, U 1721/22; 19.02.2026; ebenso der BGH in anderen Rechtsgebieten, vgl. bereits Tz. 🡭197. 

26  Unterschiedliche Sachverhalte liegen beispielsweise vor, wenn ein Teil der Ansprüche auf einen di
rekten Preisüberhöhungsschaden, ein anderer auf einen Preisschirmeffekt gestützt wird. 
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ob der Prozessfinanzierer über allgemeine Informationsrechte hinausgehende kon
krete rechtliche Einflussmöglichkeiten auf die Prozessführung hat. Theoretische und 
inhaltlich unbedeutende Einflussmöglichkeiten seien nicht bedenklich (BGH, KZR 
6/24, 12.05.2026, Rz. 80). Im konkreten Fall hatte der BGH ein solches Risiko gese
hen, da klägerseitig vorgetragen wurde, dass in der Prozessfinanzierungsvereinbarung 
die Prozessstrategie festgehalten sei. Das Berufungsgericht sei deswegen verpflich
tet, die Vorlage der Vereinbarung anzuordnen, um zu überprüfen, ob dem Prozessfi
nanzierer gegen § 4 RDG verstoßende Einflussnahmemöglichkeiten zustünden. 

2.1.1.1.4 Perspektive: Effektivere Geltendmachung von Streuschäden 

③0⑧ Für die Praxistauglichkeit eines Sammelklageinstrumentes ist nicht nur notwen
dig, dass es überhaupt zur Verfügung steht. Erforderlich ist vielmehr auch, dass es 
rechtssicher angewandt werden kann. Insofern ist zu begrüßen, dass sich der BGH 
nun für eine Zulässigkeit des Sammelklageinkassos ausgesprochen hat und damit 
grundsätzlich Rechtssicherheit geschaffen hat. Die oben beschriebene Rechtspre
chung der Landgerichte hatte bei vielen Rechtsfragen die Ausgestaltung des Sammel
klageinkasso im Einzelfall in den Mittelpunkt der Entscheidungen gestellt. Dies hätte 
zur Relevanz der konkreten vertraglichen Ausgestaltung der Abtretung und der Pro
zessfinanzierung bei der Bewertung der Zulässigkeit des Sammelklageinkasso geführt 
(Hornkohl/Imgarten 2025, S. 120). 

③0⑨ Eine Einzelfallbezogenheit verbleibt nach der revisionsgerichtlichen Rechtspre
chung bei der Frage, wann gegen § 4 Satz 1 RDG verstoßende Interessenkonflikte vor
liegen. Im Verhältnis der Kartellgeschädigten zum Prozessfinanzierer besteht mit dem 
bereits durch den BGH geprägten Kriterium der „theoretischen und unbedeutenden 
Einflussmöglichkeiten des Prozessfinanzierers“ (vgl. bereits BGH, VIa ZR 418/21, 
13.06.2022, Rz. 56 f.) eine Formel, mit der eine solche Finanzierungvereinbarung 
rechtssicher ausgestaltet werden kann, die vom BGH nun auch im Kontext des Sam
melklageinkassos wieder aufgegriffen wird: Dem Prozessfinanzierer dürfen keine (ge
sellschafts-)vertraglichen Rechte eingeräumt werden, über Prozessführung und den 
Abschluss eines möglichen Vergleiches final mitzubestimmen. Reine Informations
rechte und tatsächliche Einflussmöglichkeiten, die sich beispielsweise aus einer Ge
sellschafterstellung bei dem Inkassounternehmen ergeben können, sind dagegen un
schädlich. 

③0⑩ Bei der Beurteilung der Prozessfinanzierungsvereinbarungen sollten die Tatsa
chengerichte auch den Wert der Prozessfinanzierung gerade beim kartellrechtlichen 
Sammelklageinkasso vor dem Hintergrund berücksichtigen, dass viele Kartellscha
densersatzforderungen andernfalls nicht geltend gemacht werden könnten. Dies re
lativiert auch Bedenken in Bezug auf die damit einhergehende Kommerzialisierung der 
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Rechtsverfolgung. Zwar treffen Prozessfinanzierer typischerweise eine selektive Fal
lauswahl und konzentrieren sich auf Konstellationen, bei denen eine hinreichend 
hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besteht. Dies kann zur Folge haben, dass die kompen
satorische Wirkung des kartellrechtlichen Schadensersatzes insoweit eingeschränkt 
bleibt, als ein Teil potenzieller Ansprüche weiterhin nicht durchgesetzt wird. Zudem 
wird die individuelle Entschädigung durch die übliche Erfolgsbeteiligung der Prozess
finanzierer gemindert. Dennoch stärkt die Prozessfinanzierung auch unter Berück
sichtigung dieser Einschränkungen regelmäßig die Durchsetzungssituation im Ver
gleich zur Abwesenheit entsprechender Finanzierungsmodelle. Vor diesem Hinter
grund kommt dem Wettbewerb unter Prozessfinanzierern bzw. Sammelklageinkas
sounternehmen eine besondere Bedeutung zu. Ein funktionierender Wettbewerb 
kann dazu beitragen, die Höhe der Erfolgsbeteiligungen zu begrenzen und so die ver
bleibende Entschädigung für die Geschädigten zu sichern.  

③②0 Unberührt bleibt hingegen die Anreizwirkung des kartellrechtlichen Schadenser
satzes auf Seiten der Schädiger. Die Erfolgsbeteiligung der Prozessfinanzierer wirkt 
sich ausschließlich auf die Verteilung des erlangten Schadensersatzes aus, nicht je
doch auf dessen Höhe. Der von den Schädigern zu leistende Betrag wird hierdurch 
nicht reduziert, sodass die generalpräventive Wirkung des Schadensersatzregimes 
grundsätzlich erhalten bleibt. 

③②② Interessenkonflikte im Verhältnis der geschädigten Klägerinnen und Kläger unter
einander sieht der BGH dagegen nicht. Lediglich bei der gebündelten Geltendma
chung von Kartellschäden verschiedener Marktstufen könne sich ein Verstoß gegen 
§ 4 RDG ergeben. Darauf kam es in den bisher entschiedenen Fällen jedoch nicht an.27 
Für zukünftige Klägerinnen und Kläger ergibt sich damit ein klares Kriterium für die 
rechtssichere Ausgestaltung zukünftiger Inkasso-Sammelklagen: Ansprüche unter
schiedlicher Marktstufen hinsichtlich desselben Produktes sollten nicht gebündelt 
geltend gemacht werden. Im Übrigen ist aber darauf hinzuweisen, dass Kartellgeschä
digte, die sich einem Sammelklageinkasso anschließen, ihre Ansprüche bewusst ge
meinsam geltend machen und dabei Unterschiede in Kauf nehmen. Angesichts der 
Tatsache, dass das Sammelklageinkasso in vielen Fällen den einzigen Weg darstellen 
dürfte, Ansprüche überhaupt wirtschaftlich vertretbar geltend zu machen, ist diese 
Entscheidung auch bei der Bewertung von Unterschieden zwischen den verschiede
nen geltend gemachten Ansprüchen aus dem Blickwinkel möglicher Interessenskon
flikte zu berücksichtigen. Unterschiede hinsichtlich der Beweisbarkeit der Ansprüche, 
den Auswirkungen eines Vergleichs oder Verjährungsfragen sollten daher selbst dann 

 

27  Im Fall des OLG München standen Veräußerungen der betroffenen LKW und damit eine mögliche 
Weitergabe des Kartellschadens im Raum. Die Veräußerungen erfolgte allerdings nur konzernintern, 
und sämtliche möglichen Ansprüche waren an das Inkassounternehmen abgetreten, das sie alter
nativ geltend machte. 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 122 

 

 

nicht als Interessenkonflikte gewertet werden, wenn sie zu unterschiedlichen Auswir
kungen gerichtlicher Entscheidungen auf die einzelnen Ansprüche führen. 

③②③ Hinsichtlich der Auftrennung gebündelt geltend gemachter Ansprüche in ein
zelne Verfahren stehen die Instanzgerichte zukünftig in der Verantwortung, dieses In
strument in einer Weise einzusetzen, die zwar die Handhabbarkeit der Verfahren er
höht, gleichzeitig aber dem Umstand Rechnung trägt, dass gerade Streuschäden nicht 
außerhalb eines Sammelklageinstrumentes geltend gemacht werden können. Der 
BGH betont insoweit auch die Vorteile des Sammelklageinkassos im Hinblick auf die 
Überwindung des rationalen Desinteresses, der Kostendegression und der Streitwert
begrenzung (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 47, 90). Dies ist bei der Entscheidung 
über die Auftrennung zulässigerweise im Wege des Sammelklageinkassos geltend ge
machter Ansprüche zu berücksichtigen. Insbesondere Klagen, mit denen Schäden 
geltend gemacht werden, die ansonsten nicht durchgesetzt werden könnten, dürfen 
nur im Ausnahmefall aufgeteilt werden. 

③②④  Die im konkreten Fall vom BGH angenommene Pflicht des Gerichts zur Auftei
lung im Sinne einer Ermessensreduzierung auf null dürfte der besonderen Situation 
des Falls geschuldet sein. Die Klägerin hatte über 70.000 Ansprüche, die teilweise 
ausländischem Recht unterlagen, ungeprüft und ungeordnet geltend gemacht wur
den. Die darauf fußende Bewertung des BGH kann daher nicht ohne weiteres auf an
dere Fälle des Sammelklageinkassos übertragen werden. 

③②⑤ Die Argumentationslinie des BGH, wonach für jeden einzelnen Beschaffungsvor
gangs eine Stunde Arbeitszeit eines Richters notwendig sei, wodurch sich die theore
tische Verfahrensdauer auf 38 Jahre summiere (BGH, KZR 6/24, 12.05.2026, Rz. 53), 
vermag in dem Zusammenhang dagegen nicht zu überzeugen. Eine Aufteilung des 
Verfahrens kann zwar zu einer besseren sachlich zusammenhängenden Strukturie
rung der Einzelansprüche beitragen, den Gesamtumfang der gerichtlich geltend ge
machten Kartellschadensersatzansprüche ändert sie jedoch nicht. Auch bei umfang
reichen Sammelklagen sollten die Instanzgerichte daher nur dann eine Aufteilung der 
Klage verlangen, wenn sie zu einer inhaltlichen Strukturierung der Klage beitragen 
kann. Die reine Anzahl geltend gemachter Ansprüche dürfte dagegen im Regelfall 
nicht als Rechtfertigung ausreichen. 

③②⑥ Die Einschätzung des BGH verdeutlicht allerdings die Notwendigkeit, in Ent
scheidungen über eine Vielzahl von Kartellschadensersatzansprüchen durch statisti
sche Methoden und eine digitale – gegebenenfalls auch durch künstliche Intelligenz 
unterstützte – Aufbereitung der Beschaffungsvorgänge eine effektive Durchsetzung 
der Ansprüche insgesamt zu ermöglichen (vgl. noch Abschnitt 🡭2.1.1.3) 
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③②⑦ Insgesamt stellt die Entscheidung des BGH einen Ausgangspunkt dar, das kar
tellrechtliche Sammelklageinkasso zu einem Instrument weiterzuentwickeln, mit dem 
Unternehmen kartellrechtliche Streuschäden effektiver geltend machen können. In 
Kombination mit anderen Instrumenten – insbesondere der auf die Verbraucherebene 
ausgerichteten Abhilfeklage des VDuG – steht ein umfassendes Instrumentarium zur 
Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche zur Verfügung. 

2.1.1.2 Ermittlung der Schadenshöhe 

③②⑧ Sofern den Geschädigten der Nachweis des Kartells – in der Regel unter Heran
ziehung der Bindungswirkung gemäß § 33b GWB – und der davon betroffenen Be
schaffungsvorgänge gelingt, besteht die eigentliche Herausforderung darin, den kon
kret durch das Kartell verursachten Schaden zu ermitteln. Materiell-rechtlicher Aus
gangspunkt dieser Schadensermittlung ist § 249 Abs. 1 BGB, wonach der Kartellbe
troffene so zu stellen ist, wie er ohne den Kartellverstoß gestanden hätte. Die Höhe 
des Schadens bestimmt sich dementsprechend aus der Differenz zwischen dem tat
sächlich für die vom Kartell betroffenen Güter bezahlten Preis und einem fiktiven Wett
bewerbspreis, der sich ohne den Wettbewerbsverstoß gebildet hätte (BGH, KZR 
63/18, 10.02.2021, Schienenkartell VI, Rz. 34; BGH, KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kar
tell IV, Rz. 18).28 

③②⑨ Die Existenz des Schadens und dessen Höhe sind anspruchsbegründende Tat
sachen. Dementsprechend sind hierfür nach allgemeinen Grundsätzen die Klägerin 
bzw. der Kläger darlegungs- und beweisbelastet (vgl. bereits oben, Tz. 🡭187 f.). Unsi
cherheiten und Zweifel gehen daher grundsätzlich zu ihren bzw. seinen Lasten. Ein hy
pothetischer Wettbewerbspreis und damit der konkrete Schadensumfang wird jedoch 
kaum ohne Unsicherheit und Bewertungsspielräume zu ermitteln sein. Ginge diese 
Unsicherheit vollumfänglich zulasten der oder des Geschädigten, würde eine syste
matische Unterkompensation von Kartellbetroffenen drohen. 

③②⑩ Da diese Problematik nicht auf kartellrechtliche Schadensersatzansprüche be
schränkt ist, sieht das Zivilverfahrensrecht für die prozessuale Schadensermittlung in 
§ 287 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) eine allgemeine Beweiserleichterung vor, 
auf die § 33a Abs. 3 Satz 1 GWB auch für den Kartellschadensersatz verweist. Danach 
entscheidet das Gericht sowohl darüber, ob ein (Kartell-)Schaden entstanden ist, als 
auch über dessen Höhe „unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung“ 
(vgl. BGH, KZR 25/14, 12.07.2016, Lottoblock II, Rz. 42 ff). Dabei sind die Tatrichterin
nen und Tatrichter in diesem Rahmen gegenüber den strengeren Anforderungen des 
§ 286 ZPO deutlich freier gestellt (BGH, KZR 24/17, 28.01.2020, Schienenkartell II, 
 

28  Hinzu kann der Ersatz entgangenen Gewinns kommen, vgl. grundsätzlich EuGH, C-536/11, 
06.06.20213, Donau Chemie, Rz. 24; zu den insoweit relevanten Fallgestaltungen vgl. Ohlhoff 2024, 
Rn. 160 f.  
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Rz. 47; KZR 8/18, 19.05.2020, Schienenkartell IV, Rz. 40; KZR 42/20, 29.11.2022, 
Schlecker, Rz. 40). Sie sind befugt, auf Grundlage von Wahrscheinlichkeitsüberlegun
gen zu entscheiden und den Schaden gegebenenfalls zu schätzen. Für die Überzeu
gungsbildung genügt eine deutlich überwiegende, auf gesicherter Grundlage beru
hende Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden entstanden ist (BGH, KZR 25/14, 
12.07.2016, Lottoblock II, Rz. 41; KZR 8/18, 19.05.2020, Schienenkartell IV, Rz. 40).  

③③0 Gleichwohl bleibt das Gericht verpflichtet, sämtliche erheblichen Umstände des 
Einzelfalls in eine Gesamtwürdigung einzubeziehen. Es darf weder gegen Denkgesetze 
noch gegen Erfahrungssätze verstoßen. Maßgeblich ist eine wirtschaftlich plausible 
und an den Maßstäben des § 287 ZPO orientierte Gesamtwürdigung, die alle Um
stände einbezieht, die darauf schließen lassen, wie sich das Marktgestehen ohne das 
Kartell wahrscheinlich entwickelt hätte (BGH, KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kartell IV, 
Rz. 21; KZR 71/23, 08.04.2025, LKW-Kartell VI, Rn. 32;). Ein Vorrang bestimmter Me
thoden zur Ermittlung der Schätzgrundlage besteht dabei nicht. Das Gericht hat in 
seine Gesamtwürdigung auch von den Parteien vorgelegte Gutachten und Stellung
nahmen einzubeziehen, die richterliche Gesamtwürdigung wird hierdurch jedoch 
nicht ersetzt (BGH, KZR 24/17, 28.01.2020, Schienenkartell II, Rz. 48; KZR 60/23, 
01.10.2024, LKW-Kartell V, Rz. 52; KZR 71/23, 08.04.2025, LKW-Kartell VI, Rz. 44). 

③③② Dabei sollen die Gerichte insbesondere nicht vorschnell von einer Schadenslo
sigkeit ausgehen, wenn ihnen eine exakte Schadensbezifferung nicht möglich er
scheint. Der BGH verlangt vielmehr, den Schaden nach § 287 ZPO so weit wie möglich 
wirklichkeitsnah zu schätzen und gegebenenfalls zu prüfen, ob zumindest ein Min
destschaden geschätzt werden kann (BGH, KZR 39/21, 12.09.2023, Matratzenpreis
brecher, Rz. 35; KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kartell IV, Rz. 15; KZR 71/23, 
08.04.2025, LKW-Kartell VI, Rz. 47). Hiervon darf das Gericht nur absehen, wenn es 
an jeglichen konkreten Anhaltspunkten fehle und eine Schätzung deshalb völlig in der 
Luft hänge (st. Rspr., vgl. BGH, III ZR 47/63, 16.12.1963, Rz. 17 m. w. N.; für den Kar
tellschadensersatz etwa BGH, KZR 39/21, 12.09.2023, Matratzenpreisbrecher, 
Rz. 35). In diesem Fall, oder wenn das Gericht zu der Überzeugung kommt, dass ein 
Schaden ausgeschlossen ist, kann es die Klage abweisen. Kann es sich diese Über
zeugung hingegen nicht bilden, genügt dies jedenfalls für die Feststellung der Ersatz
pflicht im Rahmen eines Grundurteils (BGH, KZR 46/20, 28.06.2022, Stahl-Strahlmit
tel, Rz. 38). 

③③③ Ob und in welchem Umfang ein Gericht basierend hierauf Beweis erhebt, um 
weitere notwendige Anhaltspunkte für die Schätzung zu ermitteln, steht in seinem 
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pflichtgemäßen Ermessen (§ 287 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Es ist nicht an förmliche Beweis
anträge der Parteien gebunden.29 Hält das Gericht mangels bestehender Schätz
grundlage eine ökonometrische Analyse für erforderlich (dazu noch Tz. 🡭226 ff.), hat 
es allerdings den angebotenen Sachverständigenbeweis zu erheben (BGH, KZR 42/20, 
29.11.2022, Schlecker, Rz. 106 ff.; KZR 98/20, 09.07.2024 LKW-Kartell IV, Rz. 24). 
Umgekehrt ist das Gericht nicht verpflichtet, von der Einholung eines Sachverständi
gengutachtens abzusehen, nur weil eine eigene Schätzung grundsätzlich möglich er
scheint.  

③③④ Bei der Schätzung von Kartellschäden streitet nach ständiger Rechtsprechung 
des BGH eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die im Rahmen des Kartells erziel
ten Preise im Schnitt über denjenigen liegen, die sich ohne die Wettbewerbsbeschrän
kung gebildet hätten (vgl. insb. BGH, KZR 4/19, 23.09.2020, Schienenkartell V, Rn. 26; 
KZR 35/19, 23.09.2020, LKW-Kartell I, Rz 40 und die dort jeweils angeführte Recht
sprechung; zuletzt KZR 71/23, 08.04.2025, LKW-Kartell VI, Rz. 32). Diese Vermutung 
ist als gewichtiges Indiz im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen und ge
winnt oder verliert an Überzeugungskraft abhängig von Art, Dauer, Stabilität und kon
kreter Durchführung des jeweiligen Kartells (BGH, KZR 24/17, 28.01.2020, Schienen
kartell II, Rz. 40; KZR 4/19, 23.09.2020, Schienenkartell V, Rn. 26; KZR 98/20, 
09.07.2024, LKW-Kartell IV, Rz. 11). Die Anwendung darf sich nicht in Widerspruch zu 
gesicherten ökonomischen Erkenntnissen setzen (BGH KZR 35/19, 23.09.2020, LKW-
Kartell I, Rz. 51). 

③③⑤ Unterbleibt die von § 287 ZPO geforderte umfassende und widerspruchsfreie 
Würdigung oder erfolgt sie unter Verstoß gegen diese Grundsätze, ist die Schadens
schätzung rechtsfehlerhaft. Im Übrigen ist die revisionsgerichtliche Kontrolle einer 
solchen tatrichterlichen Schadensschätzung allerdings begrenzt. Überprüft wird im 
Wesentlichen, ob das Tatgericht Rechtsgrundsätze der Schadensbemessung ver
kannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer Betracht gelassen oder seiner Schät
zung unrichtige Maßstäbe zugrunde gelegt hat (BGH, KZR 25/14, 12.07.2016, Lotto
block II, Rz. 49; KZR 8/18, 19.05.2020, Schienenkartell IV, Rz. 40; KZR 98/20, 
09.07.2024, LKW-Kartell IV, Rn. 13). 

③③⑥ Für die Geschädigten ergeben sich durch die Beweiserleichterung des § 287 ZPO 
mehrere Vorteile. Analog zum Ermessen des Gerichtes wird auch ihre Darlegungslast 
reduziert. Insbesondere ist für einen substantiierten Vortrag zur Schadenshöhe nicht 
 

29  Es darf zwar einen angebotenen und mit verhältnismäßigem Aufwand möglichen genauen Scha
densnachweis einer Partei nicht versagen (BVerfG, 1 BvR 3041/06, 08.12.2009). Im Kartellschadens
ersatzrecht spielt dies jedoch praktisch keine Rolle, da eine genaue Ermittlung des Kartellschadens 
nicht möglich ist. Auch ein gerichtlicher Sachverständiger kann die Frage der Schadenshöhe nur 
aufgrund der gegebenen Anknüpfungstatsachen und Indizien bewerten (BGH, KZR 24/17, 
28.01.2020, Schienenkartell II, Rz. 37). 
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die Vorlage eines Privatgutachtens erforderlich (BGH, KZR 98/20, 09.07.2024, Lkw-
Kartell IV, Rz. 21). Es bedarf nur der Darlegung der relevanten Anknüpfungstatsachen 
(BGH, KZR 4/19, 23.09.2020, Schienenkartell V, Rz. 27; KZR 35/19, 23.09.2020, LKW-
Kartell I, Rz. 58; Thiede 2020, S. 658). Verbleibende Lücken im Parteivortrag sind un
schädlich, sofern dem Gericht hinreichende Anhaltspunkte für eine sachgerechte 
Schätzung des Schadens zur Verfügung stehen. Darüber hinaus führt die Möglichkeit 
der gerichtlichen Schadensschätzung dazu, die Kostenrisiken der Rechtsverfolgung 
zu senken. Für einen hinreichend bestimmten gerichtlichen Antrag genügt es, einen 
Mindestschaden anzugeben. Die genaue Schadenshöhe kann dann in das Ermessen 
des Gerichts gestellt werden. Dadurch führt eine abweichende gerichtliche Scha
densschätzung nicht zu einem teilweisen Unterliegen, das eine anteilige Kostentra
gungspflicht nach sich ziehen würde. 

2.1.1.2.1 Herausforderungen der gerichtlichen Schadensschätzung 

③③⑦ Die übliche wissenschaftliche Vorgehensweise für die Ermittlung kartellbeding
ter Preisaufschläge sind ökonometrische Regressionen. Bei der Schätzung von kartell-
bedingten Preisaufschlägen geht es um die hypothetische Frage, welcher Preis gegol
ten hätte, wenn es das Kartell nicht gegeben hätte. Da dieser Preis nicht direkt be
obachtbar ist, können Regressionsanalysen genutzt werden, um ihn anhand geeigne
ter Daten zu schätzen. Dabei gibt es zwei verschiedene Ansätze (siehe 🡭Box 2.2). Ver
gleichsbasierte Ansätze sind in der Praxis stärker verbreitet und schätzen den Kartell
schaden, indem sie den beobachteten Kartellpreis mit einem möglichst passenden 
Vergleichsmaßstab ohne Kartell abgleichen, etwa mit kartellfreien Märkten, Vor- oder 
Nach-Kartellzeiträumen oder einer Kombination daraus. Modellbasierte Ansätze 
schätzen den hypothetischen Preis nicht über einen direkten Vergleich, sondern über 
ein Modell, das preisbildende Faktoren wie Kosten, Nachfrage und Marktstruktur ab
bildet. 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 127 

 

 

③③⑧ Voraussetzung für eine plausible sowie nachvollziehbare Analyse ist, den ge
wählten kontrafaktischen Ansatz zu begründen, die verwendeten Datenquellen offen
zulegen und erkennen zu lassen, welche Daten erfasst, bereinigt oder nicht berück
sichtigt wurden und aus welchen Gründen dies erfolgte. Eine ökonometrische Scha
densschätzung muss zudem prüfen, ob die Daten für den konkreten Markt und Zeit
raum geeignet sind, ob Daten zufällig oder systematisch fehlen und ob dadurch Ver
zerrungen entstehen können. Das Regressionsmodell sollte die wesentlichen preis
bildenden Faktoren angemessen berücksichtigen. Die Variablenauswahl sollte sach
lich begründet sein und die maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Preis hinreichend 

SCHADENSERMITTLUNG MITTELS REGRESSIONS
ANALYSE 
Als methodisch stärkster vergleichsbasierter Ansatz gilt der Differenz-
in-Differenzen-Ansatz. Dieser beruht auf einer doppelten Vergleichslo
gik. Zunächst wird der kartellbetroffene Markt mit einem oder mehreren 
möglichst ähnlichen, aber kartellfreien Vergleichsmärkten verglichen. 
Dieser Vergleich genügt jedoch nicht, weil sich Märkte auch unabhängig 
von der Existenz eines Kartells unterscheiden können. Deshalb wird zu
sätzlich betrachtet, wie sich der Preisabstand zwischen den Märkten 
über die Zeit verändert, im Kartellzeitraum einerseits und in einem Wett
bewerbszeitraum vor und/oder nach dem Kartell andererseits. Alternativ 
kann auch ein rein zeitlicher Vergleich genutzt werden, bei dem Kartell
preise mit Vor- oder Nach-Kartellpreisen verglichen werden, oder ein 
Ansatz, der ausschließlich auf den Vergleich mit kartellfreien Märkten 
abstellt. 

Bei modellbasierten Ansätzen wird der hypothetische Preis anhand ei
nes ökonomischen Modells geschätzt. Das Modell bildet den Preisbil
dungsprozess nach und berücksichtigt dafür die wesentlichen preisre
levanten Einflussfaktoren, etwa Kosten, Nachfrage, Produkteigenschaf
ten oder Marktstruktur. Auf dieser Grundlage wird berechnet, welcher 
Preis ohne den Kartellverstoß zu erwarten gewesen wäre. Der kartellbe
dingte Schaden ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem tat
sächlich gezahlten Kartellpreis und dem modellhaft geschätzten hypo
thetischen Wettbewerbspreis. 

Box 2.2: Schadensschätzung mittels Regressionsanalyse 
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genau abbilden, ohne relevante Faktoren auszublenden oder das Modell durch zu 
viele, insbesondere stark korrelierte Variablen, unnötig zu überfrachten (Haucap/Hei
meshoff 2022, S. 80 ff).30  

③③⑨ In der gerichtlichen Praxis hat sich die Schadensschätzung auf Basis ökonomet
rischer Gutachten bisher als herausfordernd dargestellt. So werden von verschiede
nen Parteien eines Kartellschadensersatzprozesses häufig sich widersprechende 
Gutachten vorgelegt. Dies liegt daran, dass es sich auch bei einer Regressionsanalyse 
letztlich um eine Schätzung des Preisaufschlags handelt. Das kontrafaktische Szena
rio – funktionierender Wettbewerb ohne Kartellrechtsverstoß – ist nie eingetreten und 
kann dementsprechend nicht gemessen werden (BGH, KZR 24/17, 28.01.2020, 
Schienenkartell II, Rz. 34; Thral/Dietrich/Lochner 2024, S. 487). 

③③⑩ Wenn – was in der Praxis durchaus relevant ist – Kläger- und Beklagtenseite über 
unterschiedliche Datengrundlagen verfügen, kann dies die Ergebnisse der jeweiligen 
Gutachten maßgeblich beeinflussen (Thiede 2020, S. 658). Auch bei der Auswahl der 
Erklärungsvariablen können unterschiedliche Datengrundlagen bestehen. Zudem 
können ökonometrische Gutachter bei der Bewertung der relevanten Modellierungs
annahmen zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, selbst wenn wissenschaftli
che Standards bestehen, mit deren Hilfe sich die Auswahl eines robusten Modells ein
grenzen lässt (Trhal/Dietrich/Lochner 2024, S. 487 f.; eingehend Heusel/Hilde
brand/Mattes 2024, S. 382 ff.; Klumpe/Paha 2024, S. 450 ff.).31 Hinzu kommen offen
bar Qualitätsunterschiede der in verschiedenen Verfahren vorgelegten ökonometri
schen Gutachten (vgl. etwa Thiede 2020, S. 658; Paha/Lüke 2026, S. 186).  

③④0 Diese Bewertungsspielräume haben in der Praxis zu regelrechten Gutachten
schlachten in Kartellschadensersatzprozessen geführt, mit denen versucht wurde, an 
dem von der Gegenseite – oder einem gerichtlich bestellten Sachverständigen – ge
wählten Modell fachliche Zweifel zu sähen (Heusel/Hildebrand/Mattes 2024, S. 386). 
Dies hat zu Kritik an den ökonometrischen Instrumenten geführt und in der Praxis zu 
einem erheblichen Anstieg der Prozessdauern beigetragen (allgemein zur Kritik an re
gressionsgestützten Gutachten im Kartellschadensersatz Thiede 2026, S. 186 
m. w. N.; exemplarisch etwa Kirchhoff 2024, S. 74; Klumpe 2024, S. 12 ff.).  

 

30  Weitere Herausforderungen bestehen etwa in der korrekten Abbildung des relevanten Kartellzeit
raums sowie in der Berücksichtigung möglicher strategischer Preissetzungen oder sonstiger Sonder
effekte nach Kartellende (Haucap/Heimeshoff 2022, S. 80 ff). 

31  Unter Modellierungsannahmen sind die fachlichen und methodischen Annahmen zu verstehen, auf 
denen das ökonometrische Modell beruht. Dazu zählt beispielsweise, welche Variablen berücksich
tigt werden und wie ihre Zusammenhänge modelliert werden. 
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③④② Ein Beispiel hierfür ist das Zuckerkartell-Verfahren des LG Mannheim (LG Mann
heim, 14 O 103/18 Kart, 23.06.2023, Rz. 49). Nachdem von beiden Seiten ökonomet
rische Parteigutachten eingereicht worden waren, bestellte das Gericht im November 
2020 selbst einen Sachverständigen, der sein Gutachten – nach dem entsprechen
dem Beweisbeschluss vom März 2021 – im Oktober 2021 einreichte. Ein Ergänzungs
gutachten – basierend auf zwei weiteren Beweisbeschlüssen von Februar und März 
2022 – wurde im April 2022 vorgelegt. Anschließend wurden die Gutachten von Juni 
2022 bis Januar 2023 an sieben Verhandlungstagen erläutert. 

③④③ Ähnlich ist die Lage derzeit beim LG München, das 36 Verfahren zum LKW-Kartell 
verbunden und bereits 2019 einen gemeinsamen Sachverständigen bestellt hat 
(hierzu und zu folgendem Petrasincu 2026, S. 24). Das Sachverständigengutachten 
wurde 2022 vorgelegt, Anfang 2025 ergänzt und kürzlich in einer aufsehenerregenden 
mündlichen Verhandlung mit über 110 Parteivertreterinnen und Parteivertretern 
(Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Ökonominnen und Ökonomen) erör
tert (vgl. dazu Althaus 2026). Urteile sind in diesen Verfahren bisher noch nicht ergan
gen. 

2.1.1.2.2 Schadensschätzung in der gerichtlichen Praxis 

③④④ Dass Gerichte überhaupt Kartellschäden der Höhe nach schätzen, ist eine ver
hältnismäßig junge Entwicklung. Bis Ende der 2010er Jahre ergingen im Wesentlichen 
Grund- oder Feststellungsurteile, mit denen eine Vielzahl von Rechtsfragen des haf
tungsbegründenden Tatbestandes – auch in der Revision durch den BGH – geklärt 
wurden (Kühnen 2019, S. 516, Schweitzer/Woeste 2022, S. 49 m. w. N. eingehender 
Roth/Weber 2025, Rz. 103 f.). Auch bei diesen Verfahrensarten ist gemäß § 287 ZPO 
abzuschätzen, ob überhaupt ein Schaden in Betracht kommt.32 Denn für den Erlass 
eines Grundurteils genügt es, dass alle Fragen, die zum Grund des Anspruchs gehö
ren, erledigt sind, und nach dem Sach- und Streitstand wahrscheinlich ist, dass der 
Anspruch in irgendeiner Höhe besteht (BGH, VII ZR 168/15, 08.09.2016, Rz. 21). Eine 
genaue Bezifferung bzw. Schätzung der Schadenshöhe ist jedoch nicht notwendig. 
Mittlerweile gilt zudem die Schadensvermutung gemäß § 33a Abs. 2 GWB (vgl. bereit 
Tz. 🡭187 f.). 

③④⑤ Kläger und Beklagte legen in Kartellschadensersatzverfahren in aller Regel öko
nometrische Gutachten zum Nachweis oder zur Widerlegung der Ansprüche vor 
(Kruse 2022, S. 142; Klumpe/Paha 2024, S. 447). Die Umsetzung der Schadensschät
zung durch die Land- und Oberlandesgerichte als Tatsacheninstanzen variiert dage
gen stark. Grob lassen sich dabei drei Fallgruppen unterscheiden: Einige Gerichte ba

 

32  § 287 ZPO gilt auch für die Entstehung des Schadens dem Grunde nach, vgl. bereits oben, Tz. 🡭219. 
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sieren ihre Schadensschätzung auf ökonometrische Untersuchungen – entweder klä
ger- oder beklagtenseitig vorgelegte Gutachten oder gerichtlich bestellter Sachver
ständiger. Methodisch kommen in diesen Gutachten überwiegend ökonometrische 
Regressionsanalysen mit vergleichsbasierten Ansätzen zur Anwendung. In anderen 
Fällen stützen Gerichte ihre Schätzung dagegen auf qualitative oder quantitative Ei
genschaften des Kartells oder öffentliche Preisstatistiken. Unterstützend werden bei 
dieser Vorgehensweise in einigen Fällen Metastudien zu durchschnittlichen Scha
denshöhen vergangener Kartelle herangezogen. Zuletzt bezogen sich einige Gerichte 
auf zwischen den Parteien vereinbarte Schadenspauschalierungsklauseln (vgl. 🡭Ta
belle 2.1). Eine ähnlich heterogene Entwicklung lässt auch in anderen EU-Mitglieds
staaten beobachten (Klumpe 2024, S. 12 f.). 

Tabelle 2.1: Ausgewählte Ansätze zur gerichtlichen Schadensschätzung  

Gericht Az., Datum und Kartell Grundlage der Schätzung  

LG Dortmund 13 O 55/02 

01.04.2004 

Vitaminkartell 

Schätzung des Gerichts auf Grundlage von Feststellun
gen der Europäischen Kommission und einem Vergleich 
der Preisentwicklung vor, während und nach dem Kartell. 

KG Berlin 2 U 10/03,  
2 U 17/03, 01.10.2009 

Transportbetonkartell 

Eigene Schätzung des Gerichts anhand der Preisentwick
lung vor, während und nach dem Kartell im Bundesdurch
schnitt und auf dem Berliner Markt. Einholung eines 
Sachverständigengutachtens wird abgelehnt. 

LG Dortmund 8 O 115/14, 30.09.2020 

8 O 26/16 Kart, 04.11.2020 

8 O 116/14, 03.02.2021 

Schienenkartell 

Schätzung anhand (1) qualitativer Kriterien des Kartells 
und (2) Schadenspauschalisierungsklauseln. Klägerseitig 
vorgelegte Regressionsanalyse wird nicht herangezogen. 
Beauftragung eines gerichtlichen Sachverständigen wird 
abgelehnt. 

OLG Celle 13 U 120/16 

12.08.2021 

Spanplattenkartell 

Eigene Betrachtung der Preise vor, während und nach 
dem Kartell anhand einer Branchenstatistik durch das 
Gericht. Sachverständigenbeweis wird abgelehnt. 

LG Berlin 61 O 2/23 Kart 

07.02.2023 

Schienenkartell 

Schätzung auf Basis der klägerseitig vorgelegten Regres
sionsanalyse (Vorher-Nachher-Vergleich). Anpassung der 
Werte, soweit sie erheblich von empirischen Metastudien 
abweichen. 

LG Berlin 16 O 21/19 

02.03.2023 

electronic-cash-System 

Zeitliche Vergleichsmarktanalyse in der Form eines „wäh
rend-nachher“-Vergleichs ergänzt durch eine qualitative 
Betrachtung einiger Kartelleigenschaften. Kläger- und be
klagtenseitig vorgelegte Regressionsanalysen werden 
nicht herangezogen. 

LG Berlin 61 O 1/23 

15.06.2023 

Schätzung anhand einer Gesamtwürdigung aller Um
stände einschließlich qualitativer Kriterien und der klä
gerseitig vorgelegten Gutachten. 
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LKW-Kartell 

LG Berlin 16a O 1/20 

19.06.2023 

LKW-Kartell 

Schätzung auf Basis der klägerseitig vorgelegten Regres
sionsanalyse (Vorher-Nachher-Vergleich) ergänzt durch 
Metastudien, Entscheidungen anderer Gerichte und qua
litative Betrachtungen. 

LG Mannheim 14 O 103/18 und mehrere Pa
rallelverfahren 

23.06.2023 

Zuckerkartell 

Ökonometrisches Gutachten eines gerichtlichen Sach
verständigen 

LG Berlin  96b O 2/23 

25.09.2023 

Fahrtreppenkartell 

Klägerseitig vorgelegte Regressionsanalyse (zeitliche Ver
gleichsmethode) und Meta-Studien 

Schleswig-Hol
steinisches 
OLG 

20 U 1/24 

21.10.2024 

Drogeriekartell 

Schätzung eines Mindestschadens anhand qualitativer 
Kriterien. Klägerseitig vorgelegtes Gutachten wird wegen 
methodischer Mängel nicht berücksichtigt. Auf gerichtli
chen Sachverständigen wird wegen der zu erwartenden 
Verfahrensverzögerung verzichtet. 

LG Stuttgart 30 O 223/17 

09.01.2025 

LKW-Kartell 

Ökonometrisches Gutachten eines gerichtlichen Sach
verständigen aus einem anderen Verfahren. Ergänzend 
werden qualitative Kriterien berücksichtigt. Diverse klä
ger- und beklagtenseitig vorgelegte Gutachten werden 
nicht herangezogen. 

LG Stuttgart 30 O 235/17 

27.02.2025 

LKW-Kartell 

Gesamtabwägung klägerseitig vorgelegter Gutachten 
(zeitliche Vergleichsmarktbetrachtung), Metastudien so
wie qualitative Kriterien. Beklagtengutachten werden 
nicht berücksichtigt, weil sie bindende Feststellungen der 
Kommission missachten. 

LG Stuttgart 30 O 239/17, 27.02.2025 

LKW-Kartell 

Gesamtwürdigung des klägerseitig vorgelegten ökono
metrischen Gutachtens, des Gutachtens des gerichtli
chen Sachverständigen sowie qualitativer Indizien. 

OLG Stuttgart U 263/21 

20.11.2025 

Badarmaturen 

Gerichtliche Schätzung anhand strukturierter Einordnung 
qualitativer Kriterien des Kartells (dazu sogleich) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der genannten Gerichtsurteile. 

2.1.1.2.3 Das Schätzmodell des OLG Stuttgart 

③④⑥ Auch das OLG Stuttgart verzichtete in einer kürzlich veröffentlichten Entschei
dung zum Badarmaturen-Kartell (2 U 263/21, 20.11.2025) auf eine ökonometrische 
Begutachtung für die Schadensschätzung. Stattdessen entwickelte es basierend auf 
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einer umfassenden Auswertung ökonomischer Studien ein strukturiertes Schätzmo
dell, anhand dessen es die Eigenschaften des streitgegenständlichen Kartells bewer
tete und die Höhe des Preisaufschlages schätzte. Dieses Schätzmodell soll, ausweis
lich der Entscheidungsgründe, auch in zukünftigen ähnlich gelagerten Fällen zur An
wendung kommen (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 406). 

③④⑦ Kläger des Verfahrens ist der Insolvenzverwalter einer Baumarktkette, die in den 
Jahren 1999 bis 2005 Badarmaturen bei der Beklagten bezogen hatte. Die Beklagte 
war Teil des 17 Unternehmensgruppen umfassenden Badarmaturen-Kartells, das 
ausweislich der Bußgeldentscheidung der Europäischen Kommission unter anderem 
jährliche Preiserhöhungen gemeinsam koordiniert hatte. Der Kläger verlangte insge
samt EUR 2,2 Mio. als Schadenersatz für die kartellbedingt überhöhten Preise der in 
dem Zeitraum bezogenen Produkte (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 2 ff). 

Verzicht auf ökonometrische Begutachtung 

③④⑧ Der zuständige Senat verwarf zunächst das klägerseitig vorgelegte Privatgutach
ten als unzureichende Schätzungsgrundlage (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, 
Rz. 89 ff.). Das Gutachten verfolgte eine zeitliche Vergleichsmarktanalyse und verglich 
die während des Kartellzeitraums an Großhändler bezahlten Preise mit den Preisen 
des Nachkartellzeitraums. Der Senat bemängelte zunächst die vom Gutachter heran
gezogene Datengrundlage, die er stichprobenartig überprüft und dabei erhebliche 
Mängel im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten festgestellt hatte. 
Hinzu kam, dass die Regressionsanalyse das komplexe Rabattsystem, das mehr als 
die Hälfte des Endpreises ausgemacht habe, nicht abbildete. 

③④⑨ Auch eine ergänzende Beweisaufnahme zu der Regressionsanalyse – wohl durch 
einen gerichtlich bestellten Sachverständigen – lehnte der Senat mit Blick auf die 
schlechte Datengrundlage, deren Korrektur einen immensen Aufwand verursachen 
würde, ab (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 94). Auch der BGH hatte in der 
Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die Aussagekraft ökonomischer Gutachten 
– und damit ihre prozessuale Verwertbarkeit – maßgeblich von der Qualität der ver
wendeten Daten und der Belastbarkeit der Vergleichsmärkte abhängt (BGH, KZR 
24/17, 28.01.2020, Schienenkartell II, Rz. 48). Auch andere Gerichte hatten die Einho
lung eines Sachverständigengutachtens in der Vergangenheit aus verschiedenen 
Gründen ausdrücklich abgelehnt (vgl. 🡭Tabelle 2.1). 

③④⑩ Darüber hinaus zog das OLG Stuttgart die Praxistauglichkeit von Regressions
analyse als Methode zur Ermittlung von Kartellschäden insgesamt in Zweifel (OLG 
Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 95 f.). Die Herausforderungen bei der Beschaf
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fung und Aufbereitung geeigneter Daten sowie der methodischen Abgrenzung geeig
neter Vergleichsmärkte und der Auswahl relevanter Variablen hält der Senat in kont
radiktorischen Gerichtsverfahren nicht für bewältigbar. Zudem rechtfertigten der er
hebliche Aufwand und die Kosten nicht das Ergebnis, das allenfalls als Indiz für kar
tellbedingte Preisänderungen gewertet werden könne. Die Einholung eines gerichtli
chen Sachverständigen-Gutachtens würde daher die Ausübung des Rechts auf Scha
densersatz gemäß Art. 17 KSE-RL unangemessen erschweren. Auch der BGH hatte in 
der Vergangenheit betont, dass die Ergebnisse von Regressionsanalysen angesichts 
methodischer Unsicherheiten ebenfalls nur als Näherung an den hypothetischen 
Wettbewerbspreis und als Schätzgrundlage dienen können, ohne sie allerdings allge
mein in Zweifel zu ziehen (BGH, KZR 63/18, 10.02.2021, Schienenkartell VI, Rz. 34; 
KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kartell IV, Rz. 18). 

Ausgangspunkt: Vermutungen zu Preiseffekt und Schätzkorridor 

③⑤0 Ausgangspunkt der Schadensschätzung des OLG Stuttgarts sind Erfahrungs
sätze hinsichtlich der Schadensentstehung und der Schadenshöhe. Ausgehend hier
von entwickelt der Senat ein Modell, das basierend auf den Eigenschaften des Kartells 
Auf- und Abschläge von der so vermuteten Schadenshöhe vornimmt und dadurch den 
Schaden auf der ersten, den Kartellanten unmittelbar nachgelagerten Marktstufe be
stimmt. Sofern die geltend gemachten Ansprüche auf Beschaffungsvorgängen einer 
anderen Marktstufe beruhen oder der Schaden an nachgelagerte Marktstufen abge
wälzt worden sein könnte, werden entsprechende Korrekturen vorgenommen. 

③⑤② Zunächst knüpft der Senat an die bereits erwähnte Rechtsprechung des BGH an, 
wonach eine tatsächliche Vermutung – im Sinne eines Erfahrungssatzes – dafür be
stehen kann, dass die im Rahmen des Kartells erzielten Preise im Schnitt über denen 
liegen, die sich ohne die wettbewerbsbeschränkende Absprache gebildet hätten (OLG 
Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 111; vgl. bereits Tz. 🡭223). Auf die Schadens
vermutung des § 33a Abs. 2 Satz 1 GWB (dazu bereits Tz. 🡭187 f.), wonach widerleg
lich vermutet wird, dass Kartelle dem Grunde nach einen Schaden verursachen, 
konnte sich der Senat dagegen nicht stützen, weil sie zum Zeitpunkt des Kartells noch 
nicht in Kraft war. Das Ergebnis, das der Senat aus den allgemeinen Erwägungen ab
leitet, deckt sich aber mit der gesetzlichen Schadensvermutung (so auch Weitbrecht 
2026, S. 16 in Bezug auf die Rechtsprechung des BGH). 

③⑤③ Darüber hinaus nimmt der Senat an, dass, sofern überhaupt von einer kartellbe
dingten Preisüberhöhung auszugehen sei, diese auch in einer bestimmten Höhe be
stehe (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 113 ff.). Dazu unterscheidet der Se
nat zwischen drei Schätzkorridoren, deren Höhe er aus verschiedenen empirischen 
(Meta-)Studien (unter anderem Oxera 2009, Smuda 2014, Connor 2024) und deren 
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Rezeption in der Literatur (Inderst/Thomas 2018, S. 87 ff.; Coppik/Heimeshoff 2020, 
S. 586) entnimmt. 

③⑤④ Demnach liege der Regelkorridor, in dem sich ein kartellbedingter Preisaufschlag 
üblicherweise bewege, zwischen 5 und 25 Prozent. Es könne daher davon ausgegan
gen werden, dass sich der kartellbedingte Aufschlag auf der ersten Marktstufe33 im 
Regelfall innerhalb dieses Regelkorridors bewege. Referenzwert für die weitere Beur
teilung des Kartells sei ein Preisaufschlag von 15 Prozent. Lediglich bei Vorliegen be
sonderer Umstände sei eine Einsortierung in die anderen beiden Schätzkorridore von 
0 bis 5 Prozent oder über 25 Prozent anzunehmen. Der Senat betont allerdings auch, 
dass der Regelkorridor nur einen typischen Erfahrungsbereich für die Höhe des Preis
aufschlags angebe. Das Gericht müsse dennoch sämtliche Umstände des Einzelfalls 
in seine Würdigung mit einbeziehen. 

③⑤⑤ Mit diesem Ansatz geht das OLG Stuttgart über bisher in der Rechtsprechung ver
folgte Ansätze hinaus. Zwar haben auch andere Gerichte schon (dieselben) empiri
schen Metastudien im Rahmen der Schadensschätzung herangezogen, nutzten sie 
aber eher als Bestätigung oder Korrektur für auf anderen Hintergründen basierenden 
Schätzungen (vgl. 🡭Tabelle 2.1). Der BGH hat ebenfalls auf diese Metastudien abge
stellt, um die Wirksamkeit einer Schadenspauschalisierungsklausel anhand von § 307 
Abs. 1 Satz 1 BGB beurteilen zu können (BGH, KZR 63/18, 10.02.2021, Schienenkar
tell VI, Rz. 42 ff.). Außerdem ist er angesichts der aus den Metastudien abzuleitenden 
Anhaltspunkte der Auffassung, dass von Klägerinnen und Klägern nicht die Vorlage ei
nes ökonometrischen Gutachtens verlangt werden könne (BGH, KZR 98/20, 
09.07.2024, LKW-Kartell IV). Auch die Monopolkommission hat sich in der Vergangen
heit offen für einen gesetzlichen Mindestschätzbetrag in Höhe von 10 Prozent gezeigt 
und dabei auf die Studie von Oxera (2009) verwiesen (Monopolkommission 2016, 
Tz. 150). 

Präzisierung der Schätzung 

③⑤⑥ Die eigentliche Neuerung der Entscheidung des OLG Stuttgart liegt allerdings in 
der Art und Weise, wie der Senat basierend auf den Vermutungen zu Schadenseintritt 
und -höhe den konkreten Schadensumfang quantifiziert (so auch Klein/Haller 2026, 
S. 80). Dazu entwickelt er zunächst basierend auf diversen ökonomischen Studien ein 
Modell, das abstrakt die Eigenschaften von Kartellen qualitativ oder quantitativ auf 
ihre preistreibende oder preisdämpfende Wirkung bewertet (OLG Stuttgart, 2 U 
263/21, 20.11.2025, Rz. 130 ff.). Hierzu identifiziert er vier Gruppen von Eigenschaf
ten, sog. „Wirkungsbereiche“, namentlich 
 

33 Zur Anpassung auf weitere Marktstufen noch unten, Tz. 🡭247 ff. 
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◼ Absprache (Inhalt der Absprache [Preisabsprache, Marktstrukturabsprache oder 
Informationsaustausch] und Dauer des Kartells) 

◼ Organisation (Grad der Koordination, Interessenkohärenz und Kartelldisziplin) 
◼ Marktverhältnisse (Marktmacht der Kartellanten, Marktkonzentration, Marktdyna

mik) 
◼ Nachfragereaktion (Marktgewicht der Kartellaußenseiter, Preiselastizität der 

Nachfrage, Nachfragemacht). 

③⑤⑦ Diese Eigenschaften wendet der Senat sodann auf den streitgegenständlichen 
Kartellfall an (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 278 ff.). Der Sache nach 
stellt sich der Senat dabei ein typisches Durchschnittskartell vor und vergleicht dies 
mit dem der Entscheidung zugrunde liegenden Kartell. Das OLG Stuttgart geht davon 
aus, dass mit diesen Kriterien basierend auf dem zuvor festgelegten Schätzkorridor 
eine hinreichend genaue Schätzung des Kartellschadens möglich ist. Basierend hie
rauf schätzt er den Preisaufschlag in dem ihm vorliegenden Fall auf 21 bis 23 Prozent 
auf der ersten Marktstufe (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 355). Dennoch 
betont der Senat, dass die Kriterien nicht zwingend abschließend seien und im Einzel
fall weitere Schadensdeterminanten heranzuziehen seien. Beispielhaft verweist er auf 
das Aufdeckungs- und Sanktionsrisiko, dass zu berücksichtigen sei, sofern es von den 
Kartellbeteiligten als besonders hoch eingeschätzt wird (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 
20.11.2025, Rz. 207 ff.). 

Schadensweitergabe und Schadensabwälzung 

③⑤⑧ Werden Schäden indirekter Abnehmer auf nachgelagerten Marktstufen geltend 
gemacht, besteht nicht nur die Herausforderung, die kartellbedingten Preisaufschläge 
zu schätzen, sondern auch zu bestimmen, in welchem Umfang diese auf die betref
fende Marktstufe abgewälzt wurden. Die auf der ersten Marktstufe ermittelten Preis
aufschläge sind daher in weiteren Schritten an die Weitergabe entlang der Lieferkette 
anzupassen. Für die Schadensabwälzung streitet gemäß § 33c Abs. 2 GWB dem 
Grunde nach ebenfalls eine gesetzliche Vermutung,34 die Höhe ist aber zu schätzen 
(§ 33c Abs. 5 GWB). Die Schätzung wird noch aufwendiger, sofern in der Folge eines 
Kartells auch Kartellaußenseiter in der Lage waren, ihre Preise zu erhöhen (sog. Preis
schirmeffekt; vgl. zur grundsätzlichen Anerkennung entsprechender Schäden EuGH, 
C-557/12, 05.06.2014, Kone).35 
 

34  Auf das vor dem OLG Stuttgart anhängige Kartell war diese Regelung allerdings noch nicht zeitlich 
anwendbar. 

35  Das OLG Stuttgart widmet sich der Frage, wie Preisschirmeffekte zu schätzen seien, mangels Ent
scheidungsrelevanz nicht, betrachtet Preisschirmeffekte aber als einen Grund, warum Kartelle mit 
steigender Dauer einen größeren Schaden verursachen (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 
150). 
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③⑤⑨ In dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall bezog der klagende Baumarkt die 
Badarmaturen nicht direkt von den kartellierenden Herstellern, sondern über Groß
händler. Die Frage, in welchem Umfang diese Großhändler die kartellbedingt über
höhten Preise an nachgelagerte Marktstufen weitergegeben haben, beantwortet das 
OLG Stuttgart unter Rückgriff auf ein Cournot-Wettbewerbsmodell (vgl. zur methodi
schen Einordnung dieses Ansatzes Bönisch und Tosini 2026). Für den Handel mit End
produkten sei in der ökonomischen Literatur anerkannt, dass Preissteigerungen auf 
der vorgelagerten Marktstufe umso stärker auf die nachfolgende Stufe abgewälzt wer
den, je intensiver der Wettbewerbsdruck auf der nachgelagerten Handelsstufe ist 
(OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 231). Zur Ermittlung des konkreten Um
fangs der Weitergabe zieht der Senat den Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) sowie die 
Preiselastizität der Nachfrage heran (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 234 
ff.). 

Abbildung 2.2: Kartellschaden in der Lieferkette 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

③⑤⑩ Daneben steht die Frage des Einwands der Schadensabwälzung. Gemäß § 33c 
Abs. 1 Satz 2 GWB gilt der Schaden des Abnehmers als ausgeglichen, soweit er den 
kartellbedingten Preisaufschlag wiederum an seine Abnehmer weitergegeben hat. 
Diese Problematik wird von den Gerichten bisher oft mit Hilfskonstruktionen des Be
weisrechts gelöst, denn die Beweislast für diesen Einwand liegt bei den Kartellanten, 
was diese regelmäßig vor erhebliche Schwierigkeiten stellt (Kersting 2025, Rz. 27). 
Normativ ausgeschlossen ist der Einwand nach Auffassung des BGH zudem, wenn 
dadurch eine unbillige Entlastung der Kartellanten droht. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn sich der Kartellschaden auf der nachgelagerten Stufe in praktisch nicht 
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durchsetzbaren Streuschäden bei Verbraucherinnen und Verbrauchern manifestiert. 
Diese fehlende Durchsetzbarkeit soll nicht zugunsten der Kartellanten wirken, sodass 
ihnen der Einwand der Schadensabwälzung insoweit verwehrt bleibt (BGH, KZR 4/19, 
23.09.2020, Schienenkartell V, Rz. 50 ff.). Auf diese Rechtsprechung beruft sich auch 
das OLG Stuttgart: Der Kläger habe als Baumarkt im Wesentlichen an Verbraucherin
nen und Verbraucher veräußert, bei denen nur nicht quantifizierbare Streuschäden 
eingetreten seien. Eine doppelte Inanspruchnahme des Kartellanten sei daher nicht 
zu befürchten (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 265 ff.). 

③⑥0 Im Ergebnis kann dieser Ansatz allerdings bedeuten, dass ein Unternehmen 
(hier: der Kläger) eine zu hohe Kompensation erhält, da es den Schaden, zumindest 
teilweise, an seine Abnehmerinnen und Abnehmer weitergeben konnte. Je besser es 
daher gelingt, Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang zu Schadensersatz wegen 
Kartellverstößen zu eröffnen, desto besser kann der Kompensationsfunktion des 
Schadensrechts Rechnung getragen werden. 

2.1.1.2.4 Die gerichtliche Schadensschätzung in der Zukunft 

Erweiterung des Instrumentenkastens der Schadensschätzung 

③⑥② Das OLG Stuttgart knüpft mit seinem Ansatz an die in den letzten Jahren zu be
obachtende Entwicklung an, dass die Gerichte häufiger in der Situation sind und sich 
eher in der Lage sehen, Kartellschäden auch der Höhe nach zu quantifizieren. Dies gilt 
nicht nur für die oben angeführte Rechtsprechung zum Schadenersatz in Kartellfällen 
(Tz. 🡭233 ff., insb. 🡭Tabelle 2.1), sondern – wie das LG Berlin II zuletzt demonstriert 
hat (16 O 195/19, 13.11.2025) – in zunehmendem Maße auch in Fällen des Miss
brauchs einer marktbeherrschenden Stellung (zu diesem Urteil noch Tz. 🡭498). 

③⑥③ Von diesen Entscheidungen hebt sich das Urteil des OLG Stuttgart durch die Nut
zung des Schätzkorridors und sein umfassendes und strukturiertes Schätzmodell ab 
(Petrasincu 2026, S. 25). Der Ansatz fußt maßgeblich auf den Beiträgen von Kühnen 
(2019, S. 518 ff.) sowie Schweitzer und Woeste (2022), die bereits eine auf Schätz
fenstern und qualitativen Kriterien beruhende Schätzung vorgeschlagen hatten (befür
wortend auch Isikay 2020, S. 183 ff.; Thiede 2020, S. 659 ff.). Er zeichnet sich dadurch 
aus, dass der Senat zunächst abstrakt ein Modell entwickelt, das zur Schadensschät
zung zur Anwendung kommen soll, und es erst anschließend auf den konkreten Fall 
anwendet. Damit unterscheidet sich die Vorgehensweise von anderen Entscheidun
gen, die zwar ebenfalls die qualitativen Kriterien des streitgegenständlichen Kartells 
zur Schätzung der Schadenshöhe bewerten, dies jedoch nicht in einen größeren Rah
men einordnen (vgl. 🡭Tabelle 2.1). Darüber hinaus ist die ausführliche Auseinander
setzung des Senats mit ökonomischen Studien und Erkenntnissen hervorzuheben. 
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Beides trägt zu einer hohen Nachvollziehbarkeit der Entscheidung und zu Rechtssi
cherheit bei. Die hohe Nachvollziehbarkeit ermöglicht überhaupt erst eine fundierte 
Bewertung und Weiterentwicklung des Ansatzes. 

③⑥④ Die Möglichkeit, den Schaden ohne Rückgriff auf kostspielige Gutachten mit Re
gressionsanalysen ermitteln zu können, stärkt darüber hinaus die Kartellrechtsdurch
setzung im Allgemeinen. Kartellgeschädigte können bei der Klageerhebung auf eigene 
Gutachten mit Regressionsanalysen verzichten und den Schaden mittels qualitativer 
Elemente grob umreißen und im Übrigen in das Ermessen des Gerichts stellen (vgl. 
auch Thiede 2026, S. 186). Eine rechtliche Notwendigkeit, eine Klage mit Regressions
analysen zu stützen, besteht ohnehin nicht, sofern ausreichend Anhaltspunkte zur 
Schadensermittlung vorgetragen werden (vgl. BGH, KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kar
tell IV, Rz. 21). Insofern trägt das Schätzmodell dazu bei, die strukturelle Asymmetrie 
zwischen großen Kartellanten und – häufig – kleineren geschädigten Kartellklägern ab
zubauen (vgl. dazu bereits Tz. 🡭194). 

③⑥⑤ Die Monopolkommission hält die vom OLG Stuttgart gewählte Vorgehensweise 
für eine nach gegenwärtigem Kenntnisstand grundsätzlich sinnvolle Näherung, um die 
den Gerichten in § 287 ZPO gesetzlich zugewiesene Aufgabe zur Schadensschätzung 
auch ohne Regressionsanalyse erfüllen zu können. In der Gesamtschau kommt das 
Konzept zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass straff organisierte und auf Dauer 
angelegte Kartelle, die eine hohe Marktmacht und kohärente Interessen haben, wohl 
höhere Preisaufschläge realisieren, als andere Kartelle. 

③⑥⑥ Sichergestellt wird die Qualität dieser Näherung durch die umfassende Einbin
dung empirischer Studien (Paha/Lüke 2026, S. 184) und die Anwendung grundsätzlich 
nachvollziehbarer Bewertungskriterien. Damit dürfte die Vorgehensweise als qualita
tive Vorgehensweise besser geeignet sein als die von anderen Gerichten vorgenom
menen noch freieren Schätzungen. 

③⑥⑦ Es geht dabei nicht um die Frage, ob ein solches Schätzmodell gleich gute oder 
gar präzisere Ergebnisse liefern kann als eine methodisch fundierte und belastbare 
ökonometrische Regressionsanalyse – dies dürfte relativ unstrittig nicht der Fall sein. 
Es geht vielmehr darum, dass die Gerichte den Schaden auch dann sinnvoll schätzen 
können müssen, wenn eine Regressionsanalyse nicht zur Verfügung steht (vgl. zu den 
Gründen hierfür noch sogleich, Tz. 🡭260 f.) 

③⑥⑧ Dies verkennt die Kritik der Literatur, die den Ansatz bereits dem Grunde nach für 
ungeeignet hält und auf die Überlegenheit ökonometrischer Regressionen verweist 
(vgl. auch Hellmann/Schliffke 2022, S. 85 ff.; Heusel/Hildebrand/Mattes 2024, 
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S. 380 f.). So kritisieren beispielsweise Klein und Haller (2026) die fehlende ökonomi
sche Fundierung einzelner Kriterien, Schwierigkeiten bei der Quantifizierung einzelner 
Schadensdeterminanten und fehlende Erfahrungen hinsichtlich des als Vergleich zur 
Anwendung kommenden fiktiven Durchschnittskartells. Paha und Lüke (2026, S. 183 
ff.) bemängeln, dass die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen zur Anwendung 
kommenden Kriterien unklar seien. Die vom Senat herangezogenen ökonomischen 
Studien unterlägen regelmäßig der ceteris paribus-Annahme, sodass ihr Zusammen
spiel mit anderen Eigenschaften des Kartells nicht empirisch belegt sei. Aufgrund der 
vielen vom Senat herangezogenen Kriterien bestünde zudem eine sehr hohe Anzahl an 
Wechselwirkungen, was die Problematik weiter verschärfe. 

③⑥⑨ Beide Einwände lassen außer Acht, dass es gerade Aufgabe der Gerichte sein 
kann, in Situationen, in denen keine Regressionsanalyse zur Verfügung steht, eine 
sinnvolle Näherung an den echten Schaden aus qualitativen Kriterien abzuleiten. In 
diesen Situationen verspricht der Ansatz des OLG Stuttgart aufgrund der umfassen
den Berücksichtigung verschiedener Kartelleigenschaften und deren Fundierung in 
der ökonomischen Literatur noch die beste Näherung. Auch das OLG Stuttgart er
kennt beispielsweise an, dass es die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Schadensdeterminanten nur unzureichend berücksichtigen kann (OLG Stuttgart, 2 U 
263/21, 20.11.2025, Rz. 264). Dennoch greift es in dieser Situation auf das in der Ent
scheidung entwickelte Schätzmodell zurück. In Abwesenheit der Möglichkeit einer 
quantitativen Einordnung des Kartellschadens verlangt § 287 Abs. 1 ZPO von den Ge
richten, diesen anhand qualitativer Merkmale zu schätzen. 

③⑥⑩ Dass sich ein konkreter Fall nicht für eine Regressionsanalyse eignet, kann ver
schiedene Gründe haben. So kann ein von Klägern oder Beklagten vorgelegtes Gut
achten bereits deshalb nicht für die gerichtliche Schadensschätzung geeignet sein, 
weil die Regressionsanalyse nicht den wissenschaftlichen Standards entsprechend 
umgesetzt ist (vgl. dazu bereits Tz. 🡭226 ff.). Sofern sich diese Mängel nicht beseitigen 
lassen, besteht in solchen Fällen auch kein Bedarf, einen gerichtlichen Sachverstän
digen heranzuziehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es an einer belast
baren Datengrundlage gänzlich fehlt oder kein unkartellierter temporaler, räumlicher 
oder sachlicher Vergleichsmarkt zur Verfügung steht, der in die Analyse mit einbezo
gen werden kann. 

③⑦0 Selbst eine theoretisch mögliche Regressionsanalyse kann aber aus normativen 
– insbesondere prozessökonomischen – Gründen nicht zur Verfügung stehen. Dies 
kann der Fall sein, wenn die Erstellung einer Regressionsanalyse so unverhältnismä
ßig zeitaufwändig wäre oder im Verhältnis zum geltend gemachten Schadensersatz
anspruch unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde (in diesem Sinne auch 
Schweitzer/Woeste 2022, S. 57; Heusel/Hildebrand/Mattes 2024, S. 380; 
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Klumpe/Paha 2024, S. 448). § 287 Abs. 2 ZPO spricht insoweit ausdrücklich davon, 
die Schadensschätzung dann zur Anwendung zu bringen, wenn die vollständige Auf
klärung aller für die Ermittlung der Schadenshöhe notwendigen Umstände mit 
Schwierigkeiten verbunden ist, die zu der Bedeutung der Forderung in keinem Verhält
nis stehen (für eine Anwendung von § 287 Abs. 2 ZPO etwa Kühnen 2019, S. 516). 
Würde in diesen Fällen für die Schadensschätzung eine Regressionsanalyse verlangt 
werden, liefe dies de facto auf eine Beschränkung der Möglichkeit, Kartellschäden ge
richtlich geltend zu machen, hinaus, die mit dem Zweck des Kartellschadensersatzes 
und den unionsrechtlichen Vorgaben nicht zu vereinbaren wäre. 

③⑦② Sofern in Fällen, in denen eine Regressionsanalyse – tatsächlich oder normativ – 
ausgeschlossen ist, nicht auf qualitative Schätzmethoden zurückgegriffen werden 
könnte, müsste das Gericht die Klage abweisen, weil der Schaden nicht belegt werden 
kann. Die ausdrückliche Einbeziehung von § 287 ZPO durch § 33a Abs. 3 Satz 1 GWB 
hat gerade den Zweck, zu verhindern, dass Geschädigte in diesen Situationen gegen
über den Kartellschädigern benachteiligt werden und eine effektive Durchsetzung von 
Kartellschadensersatzansprüchen sicherzustellen. Aus den gleichen Gründen sieht 
auch Art. 17 Abs 1 Satz 2 der KSE-RL vor, dass Gerichten die Befugnis zustehen muss, 
erwiesen ist, dass ein Kläger einen Schaden erlitten hat, es jedoch praktisch unmög
lich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vor
handenen Beweismittel genau zu beziffern (Konrads 2024, Rn. 1) 

③⑦③ Unter diesen Voraussetzungen bewegt sich die Anwendung eines Schätzmo
dells, wie das des OLG Stuttgarts, auch im Rahmen der Vorgaben des § 287 Abs. 1 
ZPO und der dazu ergangenen Rechtsprechung des BGH (dazu bereits oben, Tz. 🡭219 
ff.). Es nimmt eine umfassende und widerspruchsfreie Gesamtwürdigung aller erheb
lichen Umstände des Einzelfalls anhand der ihm zur Verfügung stehenden Anhalts
punkte vor. Insbesondere steht das Urteil nicht im Widerspruch zu gesicherten öko
nomischen Erkenntnissen. Die herangezogenen Schätzkriterien sind vielmehr – so
weit vorhanden – mit wissenschaftlicher Literatur unterfüttert. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass diese Erkenntnisse teilweise lückenhaft und unvollständig sein können. 
Dies entbindet das Gericht jedoch nicht von seiner Aufgabe, unter Heranziehung der 
ihm zur Verfügung stehenden Informationen einen Schaden zu schätzen.36 Hiervon 
dürfte es nur absehen, wenn überhaupt keine Anhaltspunkte vorliegen würden oder 
wenn es auf Grundlage der vorliegenden Anhaltspunkte zu dem Schluss kommt, dass 
kein Schaden entstanden ist. Beides war im Fall des OLG Stuttgart ersichtlich nicht 
der Fall. 

 

36  Der BGH selbst hat schon darauf verweisen, dass die Feststellungen aus Bußgeldentscheidungen 
oder Kommissionsbeschlüssen ein wesentliches Indiz für die Schadensentstehung darstellen kön
nen (vgl. BGH, KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kartell IV, Rz. 21). Ob dies – wie im Ansatz des OLG 
Stuttgart – auch für die Festlegung der Schadenshöhe gilt, hat der BGH noch nicht entschieden. 
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Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Schätzmodells 

③⑦④ Die Entscheidung des OLG Stuttgart ist Teil eines Prozesses zur Weiterentwick
lung und Konkretisierung der Voraussetzungen zur Ermittlung der kartellrechtlichen 
Schadenshöhe, der im letzten Jahrzehnt vor den Instanz- und Revisionsgerichten 
stattgefunden hat. Während viele Fragen zur grundsätzlichen Schadensentstehung in 
den letzten Jahren durch den BGH geklärt wurden, findet zur Frage, wie die konkrete 
Schadenshöhe gerichtlich zu ermitteln ist, noch ein fruchtbarer Ideenwettbewerb vor 
den Instanzgerichten sowie in der ökonomischen und juristischen Literatur statt. In 
einem Modell sich evolutiv entwickelnden Rechts37 ist der Ansatz des OLG Stuttgart 
ein wesentlicher Fortschritt. Er verbindet die erheblichen Ermessensspielräume, die 
§ 287 ZPO aus Gründen der Effektivität der Rechtsdurchsetzung vorsieht, mit dem ak
tuellen Stand ökonomischer Wissenschaft. 

③⑦⑤ Die Entwicklung der Dogmatik des Kartellschadensersatzrechts ist damit jedoch 
selbst dann nicht an ihrem Ende angekommen, wenn der BGH sich der Auffassung 
des OLG Stuttgart anschließt. Es lassen sich vielmehr mehrere Schwächen des Mo
dells identifizieren, die bei der zukünftigen Anwendung und Weiterentwicklung solcher 
Ansätze zur Schätzung von Kartellschäden behoben werden sollten, um die ange
strebte Näherung an den tatsächlich eingetretenen Schaden weiter zu präzisieren. 
Dies betrifft einerseits die Frage, wann ein solches Schätzmodell überhaupt zur An
wendung kommen kann. Andererseits sollten auch die in der Literatur genannten 
Schwächen des Modells behoben werden, die sich aus dem Fehlen einer empirischen 
Kalibrierung der Gewichte der einzelnen Kriterien, der insgesamt fehlenden (empiri
schen) Fundierung einzelner Kriterien und den unklaren Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Schadensdeterminanten ergeben. 

③⑦⑥ Die Verantwortung für eine Weiterentwicklung der Ansätze zur Schadensschät
zung liegt sowohl bei der instanzgerichtlichen Rechtsprechung als auch der rechts
wissenschaftlichen und ökonomischen Forschung, die dazu beitragen kann, verblei
bende Lücken in der wissenschaftlichen Fundierung des Modells zu schließen. Ein 
zentraler wissenschaftlicher Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung liegt in der em
pirischen Fundierung des Schätzmodells. Das OLG Stuttgart bewertet verschiedene 
Eigenschaften eines Kartells, etwa dessen Dauer, Organisation, Marktstruktur und 
Nachfragereaktion. Diese Kriterien sind ökonomisch plausibel und in der Literatur an
gelegt. Das Modell leitet aber nicht aus empirischen Daten ab, welches Gewicht die 
einzelnen Kriterien bei der Schadensschätzung erhalten sollen. Empirisch bleibt daher 
offen, ob etwa die Dauer des Kartells, die Marktkonzentration oder die Kartelldisziplin 
den geschätzten Preisaufschlag stärker beeinflussen. Gerade diese Gewichtung ist 

 

37  Vgl. zu diesem Ansatz Podszun 2019. 
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für das Ergebnis aber entscheidend. Insoweit handelt es sich nicht nur um ein metho
disches Verbesserungspotenzial, sondern um eine strukturelle Schwäche des Ansat
zes. Das Modell vom OLG Stuttgart ordnet Merkmale qualitativ ein, ohne ihre Wirkung 
empirisch zu kalibrieren.  

③⑦⑦ Eine stärker empirisch fundierte Weiterentwicklung durch die ökonometrische 
Forschung könnte bekannte Kartellfälle systematisch auswerten und daraus ein sta
tistisches Vorhersagemodell ableiten. Als Ausgangspunkt kämen insbesondere Da
tensammlungen wie die von John Connor aufgebaute Datenbank zu Kartellfällen und 
Kartellpreisaufschlägen in Betracht.38 Ein solches Modell könnte untersuchen, wel
che Merkmale in der Vergangenheit regelmäßig mit höheren oder niedrigeren Preisauf
schlägen verbunden waren. Auf dieser Grundlage ließen sich kalibrierte Gewichtun
gen entwickeln. Sofern derartige empirische Erkenntnisse vorliegen, könnte ein Ge
richt nicht nur abstrakt fragen, ob ein bestimmtes Merkmal preistreibend wirkt, son
dern könnte abschätzen, wie stark dieses Merkmal typischerweise ins Gewicht fällt. 
Zugleich könnte ein solcher Ansatz nicht nur einen einzelnen Schätzwert liefern, son
dern auch eine Bandbreite oder ein Konfidenzintervall ausweisen. Das würde die rich
terliche Schadensschätzung nicht ersetzen, ihr aber eine transparentere empirische 
Grundlage geben. Gegenüber dem rein qualitativen Modell des OLG Stuttgart hätte 
ein solcher Ansatz den Vorteil, dass die Gewichtung der einzelnen Kriterien nicht allein 
wertend festgelegt, sondern aus beobachteten Kartellfällen abgeleitet würde. 

③⑦⑧ Als Ansatzpunkt für eine Stärkung des Modells des OLG Stuttgarts selbst sei – 
ausdrücklich beispielhaft39 – auf das Kriterium der Dauer des Kartells verwiesen, dem 
der Senat eine allgemein preistreibende Wirkung beimisst, da die ökonomische Lite
ratur nach Auffassung des Senats beobachtet habe, dass Kartelle, die weniger als drei 
Jahre bestünden, geringere Preisaufschläge vereinbaren als langlebigere Kartelle 
(OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 145; vgl. zu einer Auseinandersetzung mit 
dieser Frage auch Hellmann/Schliffke 2022, S. 86 f., 88). Ähnlich argumentiert auch 
der BGH, der mit fortschreitender Dauer des Kartells von einer grundsätzlich steigen
den Wahrscheinlichkeit kartellbedingter Preiserhöhungen ausgeht (BGH, KRB 2/05, 
28.06.2005, Berliner Transportbeton, vgl. i.Ü. bereits oben, Tz. 🡭224). 

③⑦⑨ Andere als die vom OLG Stuttgart angeführten Studien können diese Annahme 
jedoch nicht bestätigen. Smuda (2014) sowie Haucap u. a. (2025) finden keinen sta

 

38  Entsprechende Datensammlungen wären allerdings nicht unkritisch zu übernehmen. Die dort er
fassten Preisaufschläge können aus unterschiedlichen Verfahren, Märkten, Zeiträumen und metho
dischen Ansätzen stammen. Zudem können einzelne Beobachtungen besonders stark ins Gewicht 
fallen; auch Selektions- und Publikationsverzerrungen sind möglich (Boyer und Kotchoni, 2015). 

39  Vgl. Klein/Haller (2026) für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der empirischen Fundierung 
der einzelnen Kriterien. 
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tistisch signifikanten Zusammenhang. Smuda argumentiert zudem, dass Kartelle län
ger unentdeckt blieben, wenn sie ihre Preise weniger aggressiv anheben. Dies könnte 
sogar für den gegenteiligen Effekte sprechen, dass langandauernde Kartelle indiziell 
einen niedrigeren Preisaufschlag aufweisen. Connor (2014) verweist jedenfalls da
rauf, dass die Beweislage für den angenommenen Zusammenhang zwischen der 
Dauer des Kartells und dem kartellbedingten Preisaufschlag dünn sei. Sofern sich aus 
der ökonometrischen Forschung weitere Evidenz zu dieser Frage ergibt, sollte das Kri
terium der Dauer des Kartells gegebenenfalls weiterentwickelt werden. 

③⑦⑩ Hinzu kommt allerdings auch, dass gerade die Fundierung der zur Bewertung des 
Kartells herangezogenen Kriterien in der empirischen Literatur und entsprechenden 
Metastudien selbst zu einer Schwäche des vom OLG Stuttgart entwickelten Modells 
führen kann. Preisaufschläge unterscheiden sich stark zwischen unterschiedlichen 
Branchen und Märkten. Dementsprechend dürften sich auch die durch Kartelle verur
sachten Preisaufschläge der Höhe nach erheblich unterscheiden, je nachdem, wel
chem Markt die kartellbefangenen Produkte zugehörig sind (Paha/Lüke S. 185). Aus 
empirischen (Meta-)Studien, die verschiedene Märkte betrachten, preistreibende Ei
genschaften für alle Märkte und Branchen abzuleiten, birgt daher die Gefahr, diese 
Unterschiede zu vernachlässigen. Diesem Risiko könnte entgegengewirkt werden, in
dem bei der Weiterentwicklung des Modells des OLG Stuttgarts neben der empiri
schen Studienlage noch stärker auf die reichhaltige theoretische und experimentelle 
Literatur zurückgegriffen wird, die einer solchen Verzerrung nicht unterliegt (vgl. für ei
nen älteren Überblick über diese Literatur etwa Engel 2006). Auch die Verantwortung 
hierfür liegt nicht nur bei den im Einzelfall zur Entscheidung berufenen Gerichten, son
dern auch bei der rechtswissenschaftlichen und ökonomischen Forschung, die dazu 
beitragen kann, die Ergebnisse dieses Literaturzweiges für die Gerichte handhabbar 
zu machen. 

③⑧0 Auch das Zusammenspiel der vom Senat zur Anwendung gebrachten Kriterien 
bietet Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung. Das betrifft nicht nur das Problem der 
fehlenden empirischen Fundierung dieser Wechselwirkungen (dazu bereits Tz. 🡭257). 
Vielmehr sollte allgemein sichergestellt werden, dass einzelne Eigenschaften des Kar
tells nicht überbewertet werden, indem sie im Rahmen mehrerer Schadensdetermi
nanten kumulativ zur Anwendung gebracht werden. Ein Beispiel für diesen Effekt kann 
die Aufteilung der Marktanteile sein, die sowohl beim Kriterium der „Marktmacht der 
Kartellanten“ als auch bei dem „Marktgewicht der Kartellaußenseiter“ eine bedeu
tende Rolle spielt und deren Effekt dadurch überbewertet werden könnte (OLG Stutt
gart, 2 U 263/21, 20.11.2025, Rz. 181, 191; vgl. aber auch Thiede 2020, S. 659; für 
weitere Beispiele Klein/Haller 2026, S. 81). 
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③⑧② Die Kohärenz der vorgeschlagenen Schadensdeterminanten sollte auch in der 
konkreten Anwendung sichergestellt werden. So bejaht der Senat etwa eine über
durchschnittlich preistreibende Wirkung der Dauer des Kartells, obwohl er den sechs
einhalbjährigen Kartellzeitraum nur als durchschnittlich einschätzt. Dies begründet er 
damit, dass er andere Schadensdeterminanten – namentlich den Inhalt der Abspra
che, die Koordination und die Kartelldisziplin – als überdurchschnittlich einschätzt, 
was die Schadensdeterminante „Dauer“ wiederum verstärke (OLG Stuttgart, 2 U 
263/21, 20.11.2025, Rz. 334).  

③⑧③ Die zuletzt genannten Kriterien werden vom Senat jedoch auch allgemein bei der 
Schadensschätzung berücksichtigt, was die Gefahr einer Übergewichtung dieser Kri
terien mit sich bringt. Die Monopolkommission empfiehlt daher, in zukünftigen An
wendungsfällen die einzelnen Schadensdeterminanten zunächst individuell zu be
werten, ohne dabei auf andere Eigenschaften des Kartells zurückzugreifen. Die Be
wertung des Zusammenspiels der einzelnen Schadensdeterminanten und der zwi
schen ihnen bestehenden Wechselwirkungen sollte einer abschließenden Gesamt
würdigung vorbehalten sein. Damit wird verhindert, einzelne Kartelleigenschaften un
beabsichtigt systematisch überzubewerten. 

③⑧④ In diesem Kontext ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die genannten Schwä
chen und Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der gerichtlichen Schadensschät
zung qualitative Schätzmethoden wie den Ansatz des OLG Stuttgart nicht ausschlie
ßen. Von den Instanzgerichten ist lediglich zu verlangen, dass sie alle ihnen zur Verfü
gung stehenden Erkenntnismöglichkeiten ausschöpfen und sich dabei nicht in Wider
spruch zu gesicherten ökonomischen Erkenntnissen setzen. Von ihnen ist weder zu 
verlangen, selbst zu einer Weiterentwicklung ökonomischer Erkenntnisse beizutragen 
noch unzureichende Parteigutachten zu verbessern. 

Auswahl der Entscheidungsgrundlage im Einzelfall 

③⑧⑤ Zur Ausschöpfung der Erkenntnismöglichkeiten kann aber grundsätzlich auch 
die Heranziehung ökonometrischer Gutachten oder die Bestellung eines gerichtlichen 
Sachverständigen gehören, wenn es dem Gericht an eigener Sachkunde fehlt. Ange
sichts der Präzisionsvorteile einer fundierten und belastbaren Regressionsanalyse 
kann eine solche Ausgangspunkt der Schätzung sein, ist jedoch nur eines von mehre
ren Instrumenten, die dem Gericht zur Verfügung stehen.  

③⑧⑥ Sofern bereits von den Parteien eine fundierte und belastbare ökonometrische 
Begutachtung vorgelegt wurde, kann diese vom Gericht bei der Schadensschätzung 
berücksichtigt werden. Zudem kann auch ein in einem anderen Verfahren erstattetes 
Sachverständigengutachten zu dem gleichen Kartell herangezogen werden (§ 411a 
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ZPO). Eine Stellungnahme des Bundeskartellamts gemäß § 90 Abs. 5 GWB dürfte in 
diesem Zusammenhang dagegen keine Rolle spielen, da das Bundeskartellamt im Re
gelfall keine eigenen Regressionen zur Schadenshöhe durchführt (vgl. aber noch 
Tz. 🡭277). 

③⑧⑦ Wenn auf diesem Wege keine ökonometrische Schätzgrundlage für das Gericht 
herangezogen werden kann, steht dem Gericht zudem die Möglichkeit einer Begutach
tung durch einen gerichtlichen Sachverständigen zur Verfügung. Dazu müssen die Ge
richte ermitteln, ob die tatsächlichen Voraussetzungen für die Erstellung einer ökono
metrischen Analyse (belastbare Daten, verfügbarer Vergleichsmarkt) ebenso wie die 
prozessökonomischen Voraussetzungen vorliegen (bereits Tz. 🡭260). Liegen die pro
zessökonomischen Voraussetzungen nicht vor, kann erwogen werden diese herzu
stellen, z. B. indem – wie vor dem LG München geschehen – mehrere Verfahren zum 
selben Kartellkomplex verbunden werden und ein gemeinsamer Sachverständiger be
auftragt wird. 

③⑧⑧ Wenn auf diese Weise keine Regressionsanalyse als Schätzgrundlage erstellt 
werden kann, ist auf eine qualitative Schätzung zurück zu greifen.40 Dabei sollte nach 
Möglichkeit einem strukturierten Schätzmodell wie dem des OLG Stuttgart Vorzug ge
genüber einer vollständig freien Schätzung anhand einiger willkürlich ausgewählter 
Kriterien gegeben werden. Auch hierbei muss das Gericht allerdings untersuchen, ob 
die dafür notwendigen Informationen zur Verfügung stehen. Im Fall des OLG Stuttgart 
stand eine äußerst ausführliche Entscheidung der Europäischen Kommission zur Ver
fügung, auf deren Basis das OLG Stuttgart die Bewertung der vielen Schadensdeter
minanten stützen konnte. Insbesondere jüngere Entscheidungen ergehen jedoch häu
fig im Settlement-Verfahren und sind weitaus weniger detailliert (Weitbrecht 2026, 
S. 17). In diesem Zusammenhang kann allerdings eine Stellungnahme des Bundes
kartellamts gemäß § 90 Abs. 5 Satz 1 GWB zur Schadenshöhe eine Rolle spielen, mit 
der Informationen, die in einer behördlichen Entscheidung nicht enthalten sind, in das 
Verfahren eingeführt werden können (vgl. insoweit LG Dortmund, Beschl., 8 O 34/22, 
20.08.2025). 

③⑧⑨ Letztendlich müssen die Gerichte bei dieser Entscheidung eine Abwägung zwi
schen Genauigkeit und Effizienz der gerichtlichen Entscheidungsfindung vornehmen 
(ähnlich auch Paha/Lüke 2026, S. 183). Dabei müssen sie berücksichtigen, mit wel
cher Präzision und welchem Aufwand jeweils eine Regressionsanalyse und eine qua
litative Schätzung durchgeführt werden können. Dabei muss die Ermittlung des tat

 

40  Auch das OLG Stuttgart hat sich zunächst mit dem klägerseitig eingereichten Gutachten sowie mit 
der zur Verfügung stehenden Datenbasis auseinandergesetzt und auf dieser Basis sowohl die Nutz
barkeit des klägerseitig vorgelegten Gutachtens, als auch die prozessökonomische Sinnhaftigkeit 
der Beauftragung eines Sachverständigen verneint. 
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sächlichen Schadens das – wenn auch unerreichbare – Ziel bleiben (vgl. Schweit
zer/Woeste 2022, S. 56). Von herausgehobener Bedeutung ist aber, auch in Abwesen
heit detaillierter Daten und Preisinformationen einen Schaden zu schätzen. Das mit 
einem etwaigen Präzisionsverlust einer selbstbewussten Schätzung durch die Ge
richte einhergehende Risiko der Überkompensation der Geschädigten ist angesichts 
der Alternative einer systematischen Unterkompensation der Kartellgeschädigten und 
einer mangelhaften Abschreckungswirkung der Wettbewerbsregeln hinzunehmen. 
Hierfür spricht auch, dass die Kartellabsprache, die die Ursache des Schadens bildet, 
in den Verantwortungsbereich der Kartellanten fällt. 

③⑧⑩ Eine Schätzung des Schadens – auch der Höhe nach – darf nur dann ausbleiben, 
wenn das Gericht am Maßstab des § 287 ZPO zu der Überzeugung gelangt, dass über
haupt kein Schaden vorliegt oder überhaupt keine Anhaltspunkte für eine Schadens
schätzung greifbar sind, sodass eine Schätzung völlig in der Luft hinge. 

2.1.1.3 Fazit 

③⑨0 Trotz der grundsätzlich begrüßenswerten Entwicklungen bei der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung und der Schadensschätzung steht die gerichtliche Durchset
zung von Kartellschadensersatzansprüchen weiterhin vor erheblichen Herausforde
rungen. Die Prozesse sind weiterhin sehr zeitintensiv und verbleiben häufig mehrere 
Jahre in jeder Instanz (vgl. bereits Tz. 🡭230 ff.). Hinzu kommt, dass bisher nur in weni
gen Fällen Leistungsurteile ergehen, die einen Anspruch auch der Höhe nach zuspre
chen. Wenn jedoch zunächst nur ein Grund- oder Feststellungsurteil ergeht, erhöht 
sich der Zeitaufwand noch weiter, weil für die konkrete Ermittlung der Schadenshöhe 
erneut alle Instanzen durchlaufen werden müssen (Schweitzer/Woeste 2022, S. 49). 

Der Verzicht auf eine ökonometrische Begutachtung würde in passenden Fällen die 
Verfahren beschleunigen. Die Gerichte stehen in diesen Fällen vor der Herausforde
rung, den Prozessstoff einschließlich der vorgelegten Parteigutachten zu bewältigen 
und den Weg zu einer Schadensschätzung anhand qualitativer Kriterien zu eröffnen. 
Es liegt in erster Linie in der Verantwortung der zuständigen Gerichte, eine effiziente 
Handhabung des Prozessstoffs zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Vor
teile der gerichtlichen Schätzung ohne Regressionsanalyse nicht durch eine zeitrau
bende Verhandlung über eine Vielzahl von Parteigutachten wieder aufgehoben wer
den. Sie sollten die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente des Zivilprozessrechts 
nutzen, um die Verfahren insgesamt weiter zu straffen und zu beschleunigen. 

③⑨② Sie stehen dabei vor der Schwierigkeit, Fälle mit zehntausenden Vorgängen an
hand des klassischen ZPO-Verfahrens handhaben zu müssen, das in erster Linie auf 
Einzelfallgerechtigkeit setzt und für Massenverfahren kaum geeignet ist (Klumpe 2022, 
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S. 464 ff.; Wurmnest 2025, S. 27; Thiede 2026a). Entscheidungen wie die hier bespro
chenen zeigen aber, dass sich auch diese Herausforderungen bewältigen lassen. Bei
spiele für vielversprechende Ansätze, dem Prozessstoff Herr zu werden, sind etwa die 
Ansätze des OLG Stuttgart, die Qualität der vorgelegten Beschaffungsvorgänge an
hand statistischer Ansätze durch Stichproben zu bewerten (OLG Stuttgart, 2 U 
263/21, 20.11.2025, Rz. 58 ff.). Mittelfristig könnte bei solchen Vorgehensweisen un
terstützend auch künstliche Intelligenz zur Anwendung kommen. 

③⑨③ Zudem stehen bereits jetzt Möglichkeiten bereit, die Organisation der gerichtli
chen Verfahren zu stärken und die Qualität der Schadensschätzung zu verbessern. 
Eine Option sind beispielsweise “Case Management Conferences”, in denen frühzei
tig mit allen Beteiligten – gegebenenfalls auch mit den herangezogenen Gutachtern – 
eine Strukturierung des Verfahrens und die Herausarbeitung der wesentlichen ökono
mischen Themen des Falles gelingen soll (vgl. etwa Klumpe 2024, S. 15 f.; Kirchhoff 
2024, S. 74). Darüber hinaus wird vorgeschlagen, in passenden Fällen einen Aus
tausch zwischen den Parteigutachtern und gegebenenfalls auch eine gemeinsame 
Nutzung der verwendeten Daten zu ermöglichen, um die Grundlage und die Qualität 
der Gutachten zu stärken. Soweit möglich könnte dies auch in eine gemeinsame Stel
lungnahme der Parteigutachter, gegebenenfalls auch unter Einbindung eines neutra
len Gerichtsgutachters, münden (vgl. etwa Kirchhoff 2024, S. 74; Klumpe/Paha 2024, 
S. 450; Heusel/Hildebrand/Mattes 2024, S. 384 ff.; zu diesen und weiteren Vorschlä
gen siehe auch Isikay 2020).  

③⑨④ Wie eine Selbstverständlichkeit wirkt dagegen, dass das OLG Stuttgart die Auf
bereitung der Beschaffungsvorgänge (immerhin 80.000) in Excel-Tabellen auf einem 
USB-Stick für geradezu wünschenswert hielt (OLG Stuttgart, 2 U 263/21, 20.11.2025, 
Rz. 22 f.; vgl. auch LG Dortmund, Beschl. 8 O 21/23 Kart, 04.02.2026). Die Vorinstanz 
hatte allerdings unter anderem mit Verweis hierauf noch die Unzulässigkeit der Klage 
begründet, da der Kläger auf diese Weise die einzelnen Beschaffungsvorgänge nicht 
schriftsätzlich bezeichnet habe. 

③⑨⑤ Trotz dieser Möglichkeiten stehen die Gerichte weiterhin vor hohen Herausforde
rungen bei der Bewältigung von Kartellschadensersatzprozessen, insbesondere, 
wenn sehr viele Schadensposten (gebündelt) geltend gemacht werden. Die Monopol
kommission empfiehlt daher auch eine behutsame Weiterentwicklung des Prozess
rechts mit dem Ziel, effektiven Rechtsschutz auch für Streuschäden zu ermöglichen 
und den Gerichten die Handhabung dieser Verfahren zu erleichtern. 

③⑨⑥ Dazu sollte insbesondere eine weitere Konzentration und Bündelung der Verfah
ren eingeführt werden (vgl. bereits Monopolkommission 2025a, S. 5; siehe auch Loy 
2022). Bereits jetzt können die Bundesländer kartellrechtliche Verfahren bestimmten 
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Landgerichten zuweisen (§ 89 Abs. 1 GWB). Hiervon haben fast alle Länder Gebrauch 
gemacht. Dennoch finden zu allen größeren Kartellen Verfahren vor verschiedenen 
Land- und Oberlandesgerichten statt. Hinzu kommen häufig Verfahren vor ausländi
schen Gerichten. Angesichts der verschiedenen Ansätze zur Schadenschätzung, die 
von den Gerichten verfolgt werden, birgt dies das Risiko divergierender Entscheidun
gen, wenn zu ein und demselben Kartell deutlich abweichende Schadenshöhen ge
schätzt werden. Auf lange Sicht könnte dies auch zu einer strategischen Auswahl des 
Gerichts (sog. „Forum Shopping“) führen.41 Dem könnte durch eine noch darüber hin
aus gehende Zuständigkeitskonzentration abgeholfen werden, die so weit gehen 
könnte, das für follow-on Klagen betreffend ein bestimmtes Kartell nur noch ein Land
gericht zuständig wäre. Zudem könnte insbesondere bei größeren Kartellen zentrali
siert ein Musterverfahren geführt werden, in dem der Preisüberhöhungsschaden so 
umfassend und präzise wie möglich ermittelt wird. Andere Gerichte können hierauf 
dann ihre eigene Schadensschätzung stützen, ohne selbst eine aufwendige Begut
achtung des Kartells vornehmen zu müssen. 

③⑨⑦ Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass in diesen Verfahren auch kleine 
Streuschäden geltend gemacht werden können. Dazu könnte eine echte Sammel
klage eingeführt werden, mit der vermieden wird, den Prozess – wie es beim Sammel
klageinkasso der Fall ist – mit weiteren rechtlichen Fragen wie der wirksamen Abtre
tung und der Vertretungsbefugnis der Abtretenden Unternehmen aufzuladen. Dabei 
könnte auch über die Einführung einer „Opt-out“-Sammelklage nachgedacht werden. 
Dabei würden je nach Ausgestaltung alle Kartellgeschädigte, die sich nicht aktiv gegen 
eine Beteiligung entscheiden, von einer erfolgreichen Klage profitieren. Ein solches In
strument ist dem deutschen Prozessrecht bisher allerdings fremd. Denkbar wäre bei
spielsweise die Einführung eines formalisierten (gerichtlichen) Verfahrens im An
schluss an das behördliche Kartellverfahren. Sofern dadurch auch Verbraucherinnen 
und Verbrauchern ein effektiver Zugang zur Durchsetzung kartellrechtlicher Scha
densersatzansprüche gewährt wird, würde dies auch zu einer Lösung der Weiterwäl
zungsproblematik beitragen (dazu Tz. 🡭249 f.). Seine Einführung müsste allerdings 
sorgsam mit den damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf die Ausgestal
tung und das rechtliche Gehör aller Beteiligten abgewogen werden. Hinzu kommt, 
dass dadurch die außergerichtliche Beilegung solcher Ansprüche geschwächt werden 
könnte (vgl. auch bereits Monopolkommission 2016, Tz. 177 ff.). Gegenwärtig ist da
her zu empfehlen, die weiteren Entwicklungen bei der Geltendmachung von 
Streuschäden zunächst zu beobachten und die Abschöpfung verbleibender Kartellge
winne zunächst der gestärkten Vorteilsabschöpfung zu überlassen.  

 

41  Im Kartellschadensersatz gibt es allerdings keinen „fliegenden Gerichtsstand“. Da die Klage aber so
wohl am Handlungs- als auch am Erfolgsort der schädigenden Handlung erhoben werden kann (§ 32 
ZPO) und unter Umständen eine gerichtliche Zuständigkeit auch einer Bündelung der Ansprüche 
folgen kann (vgl. § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO), ergeben sich gewisse Spielräume bei der Klageerhebung. 
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③⑨⑧  Hinzu kommt, dass in großen Verfahren die prozessökonomischen Vorausset
zungen einer präziseren Schadensschätzung leichter zu realisieren wären. Den Ge
richten sollten dazu Instrumente an die Hand gegeben werden, mit denen in Massen
verfahren nicht die Einzelfallgerechtigkeit jedes einzelnen Schadensposten im Mittel
punkt steht, sondern der Gesamtschaden – gegebenenfalls unter Einbeziehung sta
tistischer Methoden – rechtssicher ermittelt werden kann. Übergeordnetes Ziel sol
cher Maßnahmen muss jeweils sein, den Zugang zum Recht für Kartellgeschädigte zu 
vereinfachen sowie Effizienz und Präzision der Verfahren zu erhöhen. 

③⑨⑨ Mit der Einführung solcher Verfahrensformen sollte eine Stärkung der personel
len und sachlichen Ausstattung der Gerichte für Massenverfahren einhergehen. Hinzu 
kommen könnten auch Befugnisse der Gerichte zur Begrenzung des Prozessstoffes 
und des Parteivortrags die Handhabbarkeit der Verfahren erhöhen. Dies könnte bei
spielsweise durch ein gemeinsames elektronisches Basisdokument, in dem Kläger- 
und Beklagtenvortrag gegenübergestellt werden, umgesetzt werden. In eine ähnliche 
Stoßrichtung würde eine Befugnis der Gerichte gehen, den Umfang der Schriftsätze zu 
begrenzen. 

③⑨⑩ Zu einer Verfahrensbeschleunigung könnte auch die frühzeitige Klärung relevan
ter Rechtsfragen durch den BGH beitragen. Dazu könnte den Landgerichten die Mög
lichkeit gegeben werden, entscheidungsrelevante Rechtsfragen bereits in der ersten 
Instanz dem BGH zur Klärung vorzulegen. Dies könnte dazu beitragen, die Prozesse zu 
beschleunigen und den Fokus der Gerichte stärker auf die Schadensschätzung zu len
ken. Gegenwärtig kann der BGH lediglich bestimmte bei ihm anhängige Verfahren zu 
einem Leitentscheidungsverfahren erklären und Rechtsfragen unabhängig vom 
Schicksal dieses Verfahrens klären. Zu Rechtsfragen, die in unteren Instanzen anhän
gig sind, kann er sich dagegen nicht äußern. 

 

◼ Das Sammelklageinkasso stellt in Abwesenheit eines Sammelklageinstrumentes 
in Deutschland eine wichtige Möglichkeit zur Bündelung von Kartellschäden dar. 
Um auch die Durchsetzung von Streuschäden rechtssicher zu ermöglichen, soll
ten die Gerichte die nach der Entscheidung des BGH verbliebenen Spielräume im 
Sinne der Förderung einer effektiven und zügigen Durchsetzung von Kartellscha
densersatzansprüchen nutzen. 

◼ Im Rahmen der Schadensschätzung sollten die Gerichte ihre Verantwortung zur 
Schadensschätzung aktiv wahrnehmen und auf Basis der zur Verfügung stehen
den Informationen den Schaden – wenigstens in Form eines Mindestschadens –

Empfehlungen  
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schätzen. Eine Schätzung ist auch dann geboten, wenn die Datenlage unvollstän
dig ist. Die der Schadensschätzung immanente Unsicherheit darf sich nicht struk
turell zulasten der Kartellgeschädigten auswirken. 

◼ Bei der Schadensschätzung können ökonometrische Regressionen in geeigneten 
Fällen sinnvoll sein. Daneben sollten die Gerichte auf qualitative Schätzungen zu
rückgreifen können. Diese Schätzmethodik sollte durch Gerichte, Rechtswissen
schaft und ökonomische Forschung stetig weiterentwickelt werden. Regressions
analysen dürfen nicht zur faktischen Zugangsvoraussetzung für Kartellschadens
ersatz werden, wenn Datenlage oder Prozessökonomie dagegen sprechen. 

◼ Der Gesetzgeber sollte die prozessualen Rahmenbedingungen so anpassen, dass 
Kartellschadensersatzverfahren effizienter, schneller und handhabbarer werden. 
Dazu kann insbesondere beitragen, gleichgelagerte Verfahren stärker zu bündeln, 
Zuständigkeiten weiter zu konzentrieren und den Gerichten wirksame Instrumente 
für den Umgang mit umfangreichem Prozessstoff an die Hand zu geben. 

 

2.1.2 Wettbewerb im Rüstungssektor 

③⑩0 Die sicherheitspolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben viele 
Staaten zu erheblichen Investitionen in ihre Verteidigungsfähigkeiten bewogen. Be
sonders groß ist der Aufholbedarf bei der Beschaffung von Rüstungsgütern in Eu
ropa.42 Programme wie „Readiness 2030“ verfolgen das Ziel, die militärische Einsatz
bereitschaft, sowie die außen- und sicherheitspolitische Autonomie der EU auszu
bauen (Europäische Kommission, 2025a). Auf nationaler Ebene zeigt sich die Entwick
lung im Sondervermögen Bundeswehr, das eine eigene Kreditermächtigung in Höhe 
von einmalig bis zu EUR 100 Mrd. umfasst (Art. 87a Abs. 1a des Grundgesetzes) und 
als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 verabschie
det wurde. 

③⑩② Der Rüstungssektor erlebt dadurch einen massiven Aufschwung. Dabei geht es 
einerseits darum, die Produktion bestehender Rüstungsgüter auszuweiten. Anderer
seits bedarf es militärischer Innovationen. Bereits vermeintlich einfache Rüstungsgü
ter weisen jedoch oft ein hohes Maß an Komplexität auf und setzen erhebliche Res
sourcen voraus. Die Herausforderungen bei der (Weiter-) Entwicklung neuer Waffen
systeme sind also besonders groß. Um die Nachfrage nach Rüstungsgütern befriedi
gen zu können, sei es durch Masse oder Innovationen, setzen viele Hersteller auf Zu
sammenschlüsse mit Wettbewerbern oder Unternehmen aus benachbarten Märkten.  

 

42  Zu einer Definition von Rüstungsgütern im Sinne sog. Wehrtechnik vgl. Podszun/Wardelmann, 2025, 
S. 522 f. 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 151 

 

 

③⑩③ Dies wirft die Frage nach der Vereinbarkeit von Kooperationen zwischen bzw. Zu
sammenschlüssen von Rüstungsunternehmen mit dem Kartellrecht auf. Die Europä
ische Kommission und das Bundeskartellamt haben in letzter Zeit zahlreiche Fälle ge
prüft, letztlich aber keine Wettbewerbsprobleme festgestellt. In der Praxis steht das 
Kartellrecht der Aufrüstung bisher also nicht grundsätzlich entgegen. Aus Sicht der 
Monopolkommission ist es wichtig, dass die Behörden sorgfältig prüfen und etwaigen 
wettbewerbswidrigen Vorhaben Grenzen setzen. Der Aufbau zeitgemäßer Verteidi
gungsfähigkeiten kann nur im Wettbewerb und nicht gegen ihn gelingen. 

③⑩④ Die Entwicklungen im Rüstungssektor verdeutlichen beispielhaft ein häufiges 
Missverständnis der Wirtschaftspolitik: Industriepolitische, sicherheitspolitische oder 
andere Ziele werden häufig in einem Spannungsverhältnis zum Schutz des Wettbe
werbs gesehen. Der rasche Aufbau strategisch wichtiger Produktionskapazitäten im 
Verteidigungsbereich wird dann als staatliche Aufgabe begriffen, bei der wettbe
werbsrechtliche Überlegungen hinderlich scheinen. Doch das Gegenteil ist richtig: 
Märkte und Unternehmen entwickeln sich dann schnell, erfolgreich und effizient, 
wenn sie wettbewerbsoffen sind und verschiedenen Unternehmen die Freiheit lassen, 
sich zu entfalten. Zu den Grundsätzen einer entsprechend wettbewerbsorientierten 
Industriepolitik siehe ausführlich 🡭Kapitel 3. 

2.1.2.1 Besonderheiten des Rüstungssektors und Defizite beim 
Ausschreibungswettbewerb 

③⑩⑤ Der Rüstungssektor weist einige strukturelle Besonderheiten auf, die ihn von an
deren Wirtschaftsbereichen unterscheiden. Während Vorleistungen und Komponen
ten von Rüstungsgütern auch zwischen Unternehmen gehandelt werden, treten auf 
dem Endkundenmarkt in aller Regel ausschließlich staatliche Akteure als Nachfrager 
auf. Staatliche Rüstungsaufträge enthalten häufig spezifische Anforderungen für be
stimmte Bedarfe. Da Standardlösungen in solchen Fällen nicht als ausreichend er
achtet werden, müssen Produkte zunächst aufwendig (weiter-) entwickelt werden. 
Für Unternehmen bedeutet dies, dass in der Regel erhebliche finanzielle und perso
nelle Ressourcen sowie besonderes technisches Know-how erforderlich sind, um ei
nen Rüstungsauftrag zu bedienen. Nur wenige Hersteller verfügen über Möglichkeiten 
bzw. Kenntnisse, um Großaufträge eigenständig umzusetzen.  

③⑩⑥ Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Staaten Minderheitsbeteiligungen an nati
onalen Rüstungsunternehmen halten; Deutschland etwa an Hensoldt und künftig – 
ebenso wie bereits Frankreich – an KNDS (Bundesregierung, 2026). Bei der Vergabe 
von Rüstungsaufträgen besteht also Potenzial für Ungleichbehandlungen. Soweit zu
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dem einzelne Leistungen für das Militär vollständig „inhouse“ durch Staatsunterneh
men erbracht werden, findet überhaupt kein freier Wettbewerb statt (Pods
zun/Wardelmann, 2025, S. 523). 

③⑩⑦ Zwar existieren auch im Rüstungssektor standardisierte Beschaffungsvorgänge, 
beispielsweise im Bereich Schutzkleidung und persönliche Ausrüstung. In den vergan
genen Jahren sind neben den etablierten Anbietern – dank mehr Wagniskapital sowie 
zunehmender Digitalisierung – außerdem zahlreiche Start-ups aufgetreten, etwa bei 
der Entwicklung und Herstellung von Drohnen (Gürtler, 2026; Schimroszik, 2026). 
Weitere Unternehmen erwägen im Zuge der aktuellen Wirtschaftskrise anscheinend, 
ihre Produktion teilweise von zivilen auf militärische Güter umzustellen (Koenen, 
2026; Ramthun, 2026).  

③⑩⑧ Fraglich ist jedoch, ob das dadurch entstehende Wettbewerbspotenzial ausge
schöpft wird. Denn häufig führen sicherheits- und/oder industriepolitische Erwägun
gen der Nachfrager zu einer Bevorzugung etablierter nationaler Anbieter. Hinzu kom
men administrative Hürden (wie Sicherheitszertifizierungen), enge Kontakte zwischen 
den Unternehmen und dem Staat sowie lange Vertragslaufzeiten (Bernhardt/Dewen
ter, 2026, S. 4 ff., 18 ff.; Podszun/Wardelmann, 2025, S. 586). Dadurch entstehen 
Marktzutrittsschranken. Zwar gibt es vermehrt Anstrengungen zur Koordinierung und 
Bündelung nationaler Beschaffungsvorhaben auf europäischer Ebene, z. B. bei der 
Munitionsbeschaffung (European Defence Agency, 2023). Dennoch ist die Rüstungs
beschaffung in der EU weitgehend fragmentiert. Zuletzt entfielen – mit steigender Ten
denz – mehr als 60 Prozent der deutschen Rüstungsbeschaffung auf nationale Anbie
ter, während kaum Rüstungsprodukte von Anbietern aus anderen europäischen Län
dern bezogen wurden (Wolff u. a., 2026, S. 12).  

③⑩⑨ Gleichzeitig kann der Staat seine eigentlich vorhandene Nachfragemacht nicht 
in vollem Umfang nutzen. Er tritt zwar bei der Beschaffung von Rüstungsgütern in vie
len Bereichen als einziger Nachfrager auf und verfügt damit grundsätzlich über erheb
liche Nachfragemacht. An der staatlichen Beschaffung sind jedoch so viele Stellen mit 
unterschiedlichen Anreizen beteiligt, dass eine strategisch-ökonomische Nutzung der 
Position zersplittert wird. Nachfragemacht kann nur dann disziplinierend wirken, 
wenn tatsächlich Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Gerade daran könnte 
es künftig fehlen, wenn sich die Zahl konkurrierender Systemanbieter aufgrund hoher 
Marktzutrittsschranken und zunehmender Konsolidierung weiter verringert. Verstärkt 
wird dies durch Informationsasymmetrien und unterschiedliche Anreizstrukturen, 
weil Rüstungsunternehmen Kosten und technische Möglichkeiten regelmäßig besser 
einschätzen können, während sich die staatliche Nachfrage vor allem an militärischen 
Erfordernissen ausrichtet. Die starke Stellung des Staates als Monopsonist gleicht die 
Marktmacht der wenigen Anbieter daher nicht ohne Weiteres aus. Zwischen Staat und 

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/ruestungswirtschaft-jedes-sechste-deutsche-unternehmen-sucht-bereits-seine-chance-in-der-ruestung/100213290.html
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Rüstungsunternehmen kann sich vielmehr eine enge, wechselseitige Abhängigkeit 
herausbilden (vgl. dazu Bernhardt/Dewenter, 2026, S. 20; Podszun/Wardelmann, 
S. 586). 

2.1.2.2 Defizite beim Ausschreibungswettbewerb 

③⑩⑩ Auf die Defizite beim Ausschreibungswettbewerb im Rüstungssektor hat die Mo
nopolkommission in ihrer Stellungnahme „Why Competition Matters for Defence 
Spending“ vom April 2025 frühzeitig hingewiesen. Sie hat dort konkrete Empfehlungen 
für eine wettbewerbsfreundliche Beschaffungspolitik gemacht, die auf drei zentralen 
Forderungen beruhen (Monopolkommission, 2025; vgl. auch Bernhardt/Dewenter, 
2026, S. 24 ff.; Kapstein u. a., 2026, S. 13 ff., mit dem Fokus auf Innovation; Lange 
u.a., 2025): 

◼ stärkere europäische Koordinierung und Interoperabilität,  
◼ Vereinfachung und Beschleunigung der Beschaffungsverfahren und  
◼ ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dringlichkeit und Innovation. 

Die Stellungnahme der Monopolkommission wird nachstehend vollständig in deut
scher Übersetzung wiedergegeben. Sie hat seit ihrer Veröffentlichung nach Auffas
sung der Monopolkommission an Dringlichkeit eher noch hinzugewonnen. 

2.1.2.2.1 Warum Wettbewerb für Rüstungsausgaben entscheidend ist 

④00 Sowohl die Europäische Union als auch Deutschland bereiten derzeit umfang
reiche, öffentlich finanzierte Investitionsprogramme vor, insbesondere im Verteidi
gungsbereich. Diese bieten erhebliche Chancen für die europäische Wirtschaft. Vor
rangiges Ziel der Rüstungsausgaben muss die Sicherstellung der sicherheitspoliti
schen Erfordernisse sowie der Verteidigungsfähigkeit der Mitgliedstaaten und der 
Union sein. Allerdings sollte die Beschaffungspolitik auch so ausgestaltet sein, dass 
sie dazu beiträgt, weitere politische Zielsetzungen zu fördern, insbesondere Innova
tion und Wettbewerbsfähigkeit. 

④0② Um die Potenziale dieser historisch bedeutsamen, zugleich aber anspruchsvol
len Situation voll auszuschöpfen, bedarf es eines klaren Bekenntnisses zu einem 
neuen, wettbewerbsorientierten europäischen Ordnungsrahmen. 

④0③ Die öffentliche Beschaffung großer Infrastrukturvorhaben war in der Vergangen
heit häufig mit Problemen verbunden: übermäßige Bürokratie, Kostenüberschreitun
gen, Fehlanreize und unzuverlässige Bedarfs- und Kostenprognosen. Große Unter
nehmen verfügen oftmals über strukturelle Vorteile beim Zugang zu öffentlichen Auf
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trägen, während kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups durch finan
zielle und administrative Hürden benachteiligt werden. Dieses Ungleichgewicht 
hemmt Innovationen und verringert die Vielfalt der Marktteilnehmer. Im Verteidigungs
sektor fallen diese Risiken besonders ins Gewicht. Beschaffungsvorhaben sind hier 
regelmäßig langfristig angelegt und durch komplexe Vertragsstrukturen geprägt. 
Dadurch steigt die Gefahr einer dauerhaften Konzentration von Marktmacht und der 
Entstehung langfristiger Abhängigkeiten. Zudem kann ein Anstieg staatlicher Ausga
ben bestehende Engpässe bei Vorleistungen verschärfen oder Kostensteigerungen 
verursachen, die insbesondere kleinere und weniger etablierte Unternehmen belas
ten. 

④0④ Mit zunehmender staatlicher Präsenz in der Wirtschaft werden sich diese Risiken 
weiter verstärken. Daher ist es unerlässlich, wettbewerbliche Gesichtspunkte von Be
ginn an in die Ausgestaltung der Rüstungsausgaben einzubeziehen. Wettbewerb trägt 
dazu bei, Kosten zu senken und marktbeherrschende Akteure zu begrenzen. Er verhin
dert die Verfestigung langfristiger Abhängigkeiten, die sowohl aus wirtschaftlicher 
Sicht als auch für demokratische Entscheidungsprozesse erhebliche Risiken bergen 
würden. Vor allem aber fördert Wettbewerb technologische Innovationen, und zwar 
zu einer Zeit, in der diese dringend benötigt werden. 

2.1.2.2.2 Zentrale Voraussetzungen für eine wettbewerbsfördernde Ausge
staltung der Rüstungsausgaben 

④0⑤ Für einen konsequent wettbewerbsorientierten Ansatz bei Rüstungsausgaben 
bedarf es eines neuen Rahmens, der auf drei zentralen Voraussetzungen beruht: 1) 
einem europäischen Ansatz; 2) einer erheblichen Vereinfachung und Beschleunigung 
der Beschaffungsverfahren; sowie 3) einem ausgewogenen Verhältnis zwischen kurz
fristiger Handlungsfähigkeit und langfristiger Innovationsförderung. 

Ein europäischer Ansatz 

④0⑥ Das Weißbuch weist zutreffend darauf hin, dass die derzeitige Fragmentierung 
der Verteidigungsbeschaffung innerhalb der EU – mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Waffen- und Verteidigungssysteme – zu Ineffizienzen führt und Skaleneffekte in For
schung, Produktion und Instandhaltung beeinträchtigt. Eine stärkere europäische Ko
ordinierung in Verbindung mit einer konsequenteren Ausrichtung auf europäische 
Technologien könnte Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern und gleichzeitig na
tionale Sicherheitsinteressen wahren. Ein stärker integrierter Ansatz würde Skalenef
fekte erzeugen und die Konsolidierung der Industrie begünstigen, ohne den Wettbe
werb einzuschränken. Im Gegenteil: Europäische Unternehmen würden auf einem 
größeren Markt miteinander konkurrieren und dadurch zu mehr Dynamik beitragen. 
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Harmonisierung, Vereinfachung und Beschleunigung 

④0⑦ Europa muss den rechtlichen und technologischen Rahmen für Rüstungsausga
ben harmonisieren. Vereinfachung ist eine wesentliche Voraussetzung, um das Po
tenzial der Rüstungsbeschaffung vollständig auszuschöpfen. Das Arbeitsprogramm 
der Europäischen Kommission für 2025 betont die Notwendigkeit, „mutiger, einfacher 
und schneller“ zu werden. Gerade im Verteidigungsbereich ist dies von besonderer 
Dringlichkeit. Beschaffungsregeln und institutionelle Strukturen müssen entspre
chend verschlankt oder – soweit erforderlich – grundlegend neu gestaltet werden. 
Vergabeunterlagen sollten deutlich kürzer ausfallen und sich auf tatsächlich unver
zichtbare Anforderungen beschränken. Gleichzeitig müssen die Verfahrensdauern er
heblich verkürzt werden. 

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Dringlichkeit und Innovation 

④0⑧ Europa benötigt eine gemeinsame Strategie zur Festlegung künftiger Beschaf
fungsprioritäten im Verteidigungsbereich. Angesichts der sich rasch verschlechtern
den Sicherheitslage besteht unbestreitbar die Notwendigkeit, kurzfristig handlungsfä
hig zu sein und die Verteidigungsbereitschaft unmittelbar zu stärken. Diese Dringlich
keit darf jedoch nicht zulasten langfristiger Investitionen in neue Waffen und Verteidi
gungstechnologien gehen. Erforderlich ist daher ein ausgewogener Ansatz: Kurzfris
tige Beschaffungen sollten sich auf bewährte Anbieter von etablierten Waffen- und 
Verteidigungssystemen konzentrieren, um die Fähigkeiten rasch auszubauen. Parallel 
dazu muss jedoch ein eigenständiger Innovationspfad geschaffen werden, der zukünf
tige Technologien fördert. Hierfür sind spezifische Finanzierungs- und Beschaffungs
instrumente notwendig, die offenen Wettbewerb, Dual-Sourcing-Strategien sowie ge
zielte Investitionen in Start-ups und KMU unterstützen. Schlüsseltechnologien wie KI, 
Quantentechnologien, Cybersicherheit, unbemannte Systeme, Kommunikationslö
sungen und fortschrittliche Verteidigungsplattformen können zu strategischen Trei
bern europäischer Innovationskraft werden – vorausgesetzt, ihre Bedeutung wird an
gemessen berücksichtigt und die verfügbaren Mittel werden zielgerichtet eingesetzt. 

2.1.2.2.3 Vorschläge zur Sicherung von Wettbewerb und Innovation bei 
Rüstungsausgaben 

④0⑨ Um die drei genannten zentralen Voraussetzungen praktisch umzusetzen, ma
chen wir die folgenden Vorschläge zur Stärkung von Wettbewerb und Innovation im 
Bereich der Rüstungsausgaben vor. Die Vorschläge sollen einen Beitrag zur Debatte 
über die geeigneten Leitprinzipien leisten. Im Mittelpunkt steht dabei die Schaffung 
der Grundlagen für eine zukunftsfähige Rüstungsbeschaffung. Die zuvor beschriebe
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nen drei zentralen Voraussetzungen bilden gemeinsam mit den nachfolgenden Vor
schlägen einen Ausgangspunkt für die Entwicklung eines dynamischeren und innova
tionsorientierten Rahmens. Sie sind nicht als abschließendes Konzept zu verstehen. 

Wettbewerb auf europäischer Ebene schaffen 

④0⑩ Ein konsequent europäisch ausgerichtetes Beschaffungswesen würde die Bün
delung der Nachfrage der Mitgliedstaaten ermöglichen und damit größere Skalenef
fekte erzeugen. In einem solchen Rahmen kann Dual Sourcing – soweit möglich –ein 
wirksames Instrument sein, um Abhängigkeiten zu vermeiden und Wettbewerb zu för
dern. Dual Sourcing kann unterschiedliche Ausprägungen haben: von der parallelen 
Beschaffung funktional gleichwertiger Technologien bis hin zur Einbindung eines zwei
ten Lieferanten für dasselbe System. Jede dieser Varianten ist mit unterschiedlichen 
Vor- und Nachteilen hinsichtlich Kosten, Skaleneffekten und strategischer Flexibilität 
verbunden. Zugleich könnte ein solcher Ansatz die Bildung wettbewerbsfähiger Kon
sortien begünstigen. Dies würde nicht nur den Wettbewerb intensivieren, sondern 
auch die Interoperabilität und Standardisierung von Systemen stärken und damit zur 
Verringerung der Fragmentierung des europäischen Verteidigungsmarktes beitragen. 

④②0 Die Beschaffung dringend benötigter und technologisch etablierter Verteidi
gungsgüter sollte sich stärker an bereits verfügbaren Marktlösungen orientieren, an
statt Projekte fortlaufend mit zusätzlichen Anforderungen zu überfrachten. Dies 
würde Verfahren beschleunigen und zugleich mehr Raum für Wettbewerb schaffen. 

④②② Die weitere Stärkung gemeinsamer Sicherheits- und Compliance-Standards 
könnte es für Unternehmen einfacher machen, im Wettbewerb zu bestehen. Eine eu
ropäisch ausgerichtete Beschaffungsstrategie könnte auf vorab qualifizierte Lieferan
tenverzeichnisse sowie eine Liste vertrauenswürdiger Anbieter auf EU-Ebene zurück
greifen. Genehmigungen und Zertifizierungen sollten innerhalb der Europäischen 
Union gegenseitig anerkannt werden. Dadurch würden Markteintrittsbarrieren redu
ziert und Wettbewerbschancen verbessert. 

④②③ Soweit möglich sollte Interoperabilität innerhalb Europas zum Regelfall werden. 
Ein klares Bekenntnis zu interoperablen Systemen würde die Entwicklung kohärente
rer und kosteneffizienterer Verteidigungslösungen fördern und damit die Resilienz und 
Leistungsfähigkeit des Sektors insgesamt stärken. Gleichzeitig würde dies einer grö
ßeren Zahl von Unternehmen die Beteiligung an den Verfahren erleichtern. Interope
rabilität begünstigt zudem technologische Spillover-Effekte und unterstützt Dual-Use-
Innovationen, die über den Verteidigungsbereich hinaus wirtschaftliches Wachstum 
fördern können. Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Interoperabilität sind le
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gitim. Auch wenn Bedenken hinsichtlich der Interoperabilität mit Blick auf Sicherheits
risiken berechtigt sind, kann durch eine sorgfältige Ausgestaltung auf verschiedenen 
Ebenen gewährleistet werden, dass die Integrität sensibler Systeme nicht gefährdet 
wird. 

Beteiligung von Start-ups und KMU stärken 

④②④ Ein erheblicher Teil der Mittel wird zweifellos für komplexe Vorhaben mit etablier
ten Herstellern benötigt. Dennoch sollte ein substantieller Anteil der Finanzierung ge
zielt für Start-ups und KMU vorgesehen werden – vergleichbar mit bestehenden euro
päischen Förderprogrammen wie „Horizon Europe“ oder dem Europäischen Verteidi
gungsfonds. Darüber hinaus könnten führende Auftragnehmer im Verteidigungsbe
reich verpflichtet werden, einen festen Prozentsatz großer EU-Verteidigungsprojekte 
an KMU zu vergeben. Alternativ sollten Ausschreibungen direkte Vertragsmöglichkei
ten für KMU sowie Anreize für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
zwischen großen Auftragnehmern und KMU vorsehen. Auf diese Weise würde sicher
gestellt, dass kleinere Unternehmen Zugang zum Markt erhalten und zum Innovati
onsökosystem insgesamt beitragen können. 

④②⑤ In Bereichen, in denen Start-ups und spezialisierte KMU besondere Stärken be
sitzen, könnten eigenständige Ausschreibungen ausschließlich für KMU eingerichtet 
werden. Dies würde kleineren, innovativen Unternehmen faire Wettbewerbsbedin
gungen bieten und verhindern, dass technologische Spitzenentwicklungen aus
schließlich von großen, etablierten Unternehmen hervorgebracht werden. Solche 
KMU-spezifischen Projekte könnten über beschleunigte Vergabeverfahren mit be
grenztem Finanzvolumen abgewickelt werden. Dies würde dazu beitragen, dass be
währte Vorgehensweisen etabliert werden könnten. Zur Begrenzung von Compliance-
Risiken und Schwachstellen bei der Cybersicherheit sollte das beschleunigte Verfah
ren allerdings auf Technologien mit geringeren Risikoprofilen beschränkt bleiben, um 
Innovation und Sicherheit gleichermaßen zu gewährleisten. 

④②⑥ Darüber hinaus sollten Ko-Finanzierungsinstrumente ausgebaut werden. Denk
bar wäre etwa ein risikokapitalähnliches Fördermodell, bei dem öffentliche und pri
vate Investoren gemeinsam in besonders vielversprechende Verteidigungs-Start-ups 
investieren. Dies könnte entscheidende Impulse für die Entwicklung neuer Technolo
gien setzen. 

④②⑦ Beschaffungsstellen sollten Start-ups aktiv dazu ermutigen, sich sowohl an Pla
nungsprozessen (indem sie ihre Ideen und ihr Fachwissen einbringen) als auch an der 
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Produktion zu beteiligen. Gleichzeitig müssen die zuständigen Stellen die erforderli
chen Kompetenzen entwickeln, um besser zu verstehen, welche Beiträge Start-ups 
und KMU leisten können. 

Innovation fördern 

④②⑧ Die geplanten Mehrausgaben im Verteidigungsbereich sollten gezielt zur Stär
kung der Innovationskraft beitragen. Voraussetzung hierfür ist ein offenes Beschaf
fungssystem, das Innovationsanreize schafft. Beschaffungsverfahren sollten grund
sätzlich offen angelegt sein und bereits in frühen Planungsphasen Akteure aus For
schung und Industrie einbeziehen, einschließlich kleinerer, innovativer Unternehmen. 
Anstelle starrer und detaillierter Vorab-Spezifikationen sollte die Beschaffung stärker 
auf offene Ideenwettbewerbe sowie eine problem- und lösungsorientierte Bedarfsde
finition setzen. Der Ansatz sollte stärker „bottom-up“ ausgerichtet sein: Unternehmen 
– einschließlich KMU und Start-ups – sollten aufzeigen können, welche technologi
schen Möglichkeiten bereits verfügbar oder realisierbar sind. Dies ist einem „top-
down“-Ansatz, bei dem vorgegeben wird, welche Innovationen erforderlich sind, vor
zuziehen. Pilotprogramme könnten dazu beitragen, die Praxistauglichkeit eines stär
ker marktgetriebenen und ideenorientierten sowie geringfügig experimentierfreudige
ren Ansatzes nachzuweisen. 

④②⑨ Die hohen Kosten und langen Laufzeiten öffentlicher Vergabeverfahren schre
cken kleinere Unternehmen häufig von einer Teilnahme ab und begrenzen dadurch die 
Zahl innovativer Lösungsansätze. Um dieses Problem zu adressieren, könnten finan
zielle Unterstützungsmechanismen eingeführt werden. Beispielsweise könnten Un
ternehmen, die in Ausschreibungen den zweiten oder dritten Platz erreichen, einen 
Teil ihrer Angebotskosten erstattet bekommen. Dies würde insbesondere für Start-
ups und KMU die wirtschaftlichen Risiken einer Beteiligung verringern. 

④②⑩ Europa sollte darüber hinaus sogenannte Rüstungs-Innovationssandboxes 
schaffen – praxisnahe Testumgebungen, in denen Unternehmen neue Technologien 
unter realistischen Bedingungen erproben und in größere Verteidigungssysteme integ
rieren können. Solche kontrollierten Entwicklungsräume würden iterative Innovations
prozesse ermöglichen, Risiken verringern und sicherstellen, dass neue Lösungen mit 
bestehender militärischer Infrastruktur kompatibel sind. 

④③0 Zudem sollte Europa eine eigenständige Einrichtung für Verteidigungsinnovatio
nen schaffen, die sich am Vorbild der US-amerikanischen Defense Advanced Rese
arch Projects Agency (DARPA) orientiert. Ein entsprechendes europäisches Pro
gramm sollte besonders vielversprechende Dual-Use-Technologien wie KI, Quanten
computing und Robotik fördern und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf KMU 
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und Start-ups legen. Forschungseinrichtungen sollten systematisch in diese Prozesse 
eingebunden werden. 

Bürokratie abbauen und Wettbewerb sichern 

④③② Um Innovation und Effizienz in der Rüstungsbeschaffung zu steigern, muss Eu
ropa einen harmonisierten europäischen Beschaffungsrahmen schaffen. Dieser 
sollte die derzeit stark fragmentierten nationalen Systeme schrittweise ersetzen. Ein 
einheitlicher Rahmen würde grenzüberschreitende Beschaffungsvorgänge erleichtern 
und die Notwendigkeit mehrfacher Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren be
seitigen. Dies setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten bestehende Ressourcen auf eu
ropäischer Ebene bündeln und innerhalb eines gemeinsamen Systems enger zusam
menarbeiten. Der vorgeschlagene Europäische Verteidigungsmechanismus stellt aus 
unserer Sicht einen Schritt in diese Richtung dar. Eine solche zwischenstaatliche Ein
richtung könnte gezielt Lösungen für bestehende Koordinierungsdefizite und das un
terschiedliche Engagement einzelner Mitgliedstaaten entwickeln. 

④③③ Europa sollte außerdem beschleunigte Entscheidungsverfahren für die Rüs
tungsbeschaffung einführen. Hierzu gehört insbesondere die Ausweitung vereinfach
ter Direktvergaben bei kleineren Projekten ohne langwierige Ausschreibungsverfah
ren. Solche Erleichterungen müssen jedoch mit einer verbesserten Transparenz und 
Ex-post-Kontrolle einhergehen. 

④③④ Der rechtliche Rahmen des Beschaffungswesens bedarf einer grundlegenden 
Neuordnung. Eine tiefgreifende Vereinfachung erscheint innerhalb der bestehenden 
Strukturen nicht erreichbar. Deshalb sollten parallel neue Organisations- und Verfah
rensstrukturen aufgebaut werden, die das bisherige System schrittweise ablösen. Ziel 
dieses neuen Systems muss es sein, Bürokratie abzubauen, Wettbewerb zu sichern 
und gleichzeitig ausreichend flexibel für künftige Entwicklungen zu bleiben. Eine weit
reichende Vereinfachung wird nur dann gelingen, wenn klare Prioritäten gesetzt, digi
tale Verwaltungsprozesse etabliert und datenbasierte Monitoring-Systeme genutzt 
werden. Deutschland hat mit der staatlich geförderten Bundesagentur für Sprungin
novationen (SPRIND) bereits ein bemerkenswertes Beispiel geschaffen. SPRIND zeigt, 
wie disruptive Innovationen gezielt gefördert sowie beschleunigt werden können, und 
könnte als Vorbild für schnellere sowie weniger bürokratische Beschaffungsverfahren 
dienen. 

④③⑤ Durch die Einführung standardisierter Verfahren mit klar definierten Zeitrahmen 
sowie europaweit einheitlichen Sicherheitsstandards und Ausschreibungsvorlagen 
ließe sich ein effizienteres und besser vorhersehbares Beschaffungsumfeld schaffen. 
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Ergänzend könnte die Einrichtung einer zentralen Clearingstelle dazu beitragen, Ver
fahren weiter zu vereinfachen und eine konsistente Anwendung der Regeln in allen 
Mitgliedstaaten sicherzustellen. 

④③⑥ Neben der Vereinfachung der Beschaffungsverfahren muss Europa digitale Lö
sungen kontinuierlich weiterentwickeln, um Geschwindigkeit und Transparenz zu er
höhen. Dazu gehören insbesondere elektronische Vergabeplattformen, KI-gestützte 
Instrumente zur Angebotsbewertung sowie das Monitoring von Projekten. 

④③⑦ Die Vergabe öffentlicher Mittel muss nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erfol
gen und Rechenschaftspflicht sowie Wettbewerb sicherstellen. Das Vergabe- und das 
Beihilferecht sollten vereinfacht, jedoch nicht aufgegeben werden. Institutionen, die 
für die Aufdeckung wettbewerbswidrigen Verhaltens sowie von Korruption und Sub
missionsabsprachen zuständig sind, müssen angemessen ausgestattet sein, damit 
sie in der Lage sind, die Einhaltung der Regeln wirksam zu überwachen, ohne Innova
tion zu behindern. Zugleich sollten Rechtsschutzverfahren beschleunigt werden. 

2.1.2.3 Kartellrechtliche Grundlagen im Rüstungssektor 

④③⑧ Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass es in letzter Zeit vermehrt zu 
Kooperationen und Zusammenschlüssen von und zwischen Rüstungsunternehmen 
gekommen ist. Insoweit findet das Kartellrecht Anwendung, und zwar insbesondere 
das Kartellverbot (Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB) und die Zusammenschlusskontrolle 
(EU-Fusionskontrollverordnung bzw. §§ 35 ff. GWB). 

2.1.2.3.1 Bedeutung des Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV  

④③⑨ Das EU-Wettbewerbsrecht gilt im Rüstungssektor nicht uneingeschränkt. 
Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV bestimmt, dass jeder Mitgliedstaat die Maßnahmen ergrei
fen kann, die für die Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich 
sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder den Han
del damit betreffen. Es handelt sich bei dieser Vorschrift zwar nicht um eine klassische 
Bereichsausnahme. Vielmehr bietet sie den Mitgliedstaaten „nur“ die Möglichkeit, aus 
Gründen der nationalen Sicherheit Maßnahmen zu ergreifen, die mit den übrigen 
Grundprinzipien der EU nicht im Einklang stehen. Da die nationale Sicherheit gemäß 
Art. 4 Abs. 2 Satz 3 EUV aber in die alleinige Verantwortung der Mitgliedstaaten fällt, 
wird diesen eine Einschätzungsprärogative bei der Bestimmung ihrer Sicherheitsinte
ressen und der Wahl der zu treffenden Maßnahmen zugestanden (Wissenschaftliche 
Dienste Deutscher Bundestag, 2011, S. 7; Jaeckel, 2011, Rn. 3; von Graevenitz, 2026, 
S. 44). Nationale Sicherheitsinteressen werden von den Mitgliedstaaten häufig im 
Rahmen der Rüstungsbeschaffung geltend gemacht (Eisenhut, 2022, S. 3271; Hinde
lang/Eisentraut, 2019, S. 150). Im nationalen Recht enthält § 107 Abs. 2 Nr. 2 GWB 
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eine ausdrückliche, obgleich nur deklaratorische Ausnahme von den allgemeinen 
Vergaberegeln, die zu einer Bevorzugung etablierter nationaler Anbieter beiträgt. 

④③⑩ Auch im Bereich des Kartellrechts können sich die Mitgliedstaaten nach Maß
gabe des Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV auf wesentliche Sicherheitsinteressen berufen. 
Wegen ihres Ausnahmecharakters ist die Vorschrift eng auszulegen, und das Vorlie
gen ihrer Voraussetzungen müssen die Mitgliedstaaten nachweisen (EuGH, C-
615/10, 07.06.2012, Insinööritoimisto InsTiimi, Rz. 44 ff.; C-414/97, 16.09.1999, 
Kommission/Spanien, Rz. 21 f.). Dies entspricht auch der Praxis der Europäischen 
Kommission in der Fusionskontrolle, insbesondere mit Blick auf die Trennung von mi
litärischen und zivilen Teilen gemischter Zusammenschlüsse (Körber, 2025, Rn. 42, 
m. w. N.). Soweit die Voraussetzungen des Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV im Einzelfall er
füllt sind, ist das EU-Wettbewerbsrecht nicht anwendbar und nur das nationale Recht 
einschlägig. Die an einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen können dem
nach von einem Mitgliedstaat angewiesen werden, den Zusammenschluss ganz oder 
– wenn auch zivile Güter betroffen sind – teilweise nicht bei der Europäischen Kom
mission anzumelden (Körber, 2025, Rn. 41; Westermann, 2025, Rn. 12a; vgl. auch 
EU-Kommission, M.528, 24.11.1994, British Aerospace/VSEL, Rn. 9 ff.; krit. Dittert, 
2025, Rn. 30).43 

④④0 Es lässt sich nur schwer nachvollziehen, wie viele Anmeldungen auf Unions
ebene durch die Mitgliedstaaten aufgrund nationaler Sicherheitsinteressen verhindert 
werden (zu Beispielen aus der Fallpraxis vgl. Jungermann, 2013, Rn. 37 f.; Birmanns, 
2023, Rn. 44 ff.). Die Europäische Kommission prüft jedenfalls eine Vielzahl von Zu
sammenschlüssen im Rüstungssektor (dazu noch Abschnitt 🡭2.1.2.4.1).  

2.1.2.3.2 Besonderheiten der Marktabgrenzung bei Rüstungsgütern 

④④② Die Marktabgrenzung gilt im Kartellrecht als ein wichtiger Schritt, um die maß
geblichen Wettbewerbskräfte in einem Bereich zu identifizieren. Entscheidend ist da
bei in erster Linie, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung aus Sicht der Nachfrager 
denselben Bedarf deckt und deshalb austauschbar ist (sog. Bedarfsmarktkonzept). 
Bei Rüstungsgütern könnte die in Tz. 🡭294 beschriebene enge inhaltliche und funkti
onale Spezialisierung einzelner Projekte den Schluss zulassen, dass jeder Auftrag ei
nen eigenen sachlichen Markt bildet. Denn aufgrund der oftmals kleinteiligen Vorga
ben an verschiedene Rüstungsgüter gibt es aus Sicht der Auftraggeber gerade kaum 
austauschbare Produkte (in diese Richtung etwa – für Avionik-Produkte – EU-Kommis
sion, M.3735, 14.03.2005, Finmeccanica/AMS, Rn. 9).  
 

43  Im Unterschied zu Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV gestattet Art. 21 Abs. 4 Unterabs. 1, 2 Verordnung 
139/2004 es den Mitgliedstaaten, zusätzlich zu der wettbewerbsrechtlichen Prüfung durch die Eu
ropäische Kommission geeignete Maßnahmen zum Schutz ihrer Sicherheitsinteressen zu ergreifen; 
vgl. Birmanns, 2023, Rn. 41. 
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④④③ Allerdings ist bei der Marktabgrenzung neben der Sicht der Nachfrager ergänzend 
die Angebotsseite zu berücksichtigen. Von Bedeutung ist demnach die Fähigkeit von 
Unternehmen, ihre Produktion kurzfristig und mit geringem Aufwand auf andere Pro
dukte umzustellen (sog. Angebotsumstellungsflexibilität). Im Rüstungssektor würde 
der alleinige Blick auf die Sicht der Nachfrager (= staatliche Auftraggeber) und deren 
spezifische Anforderungen an verschiedene Projekte vernachlässigen, dass einzelne 
(Groß-) Unternehmen über die Möglichkeit verfügen, ihre Produktion an unterschied
liche Anforderungen anzupassen. Wettbewerbsdruck entsteht also dadurch, dass 
jene Rüstungsunternehmen ihre Kapazitäten nutzen können, um – jedenfalls in einem 
bestimmten Produktbereich – verschiedene Aufträge bedienen zu können. Eine sach
liche Marktabgrenzung nur anhand der spezifischen Anforderungen an ein Rüstungs
gut und ohne Berücksichtigung der Produktionsumstellungskapazitäten potenzieller 
Lieferanten würde daher zu kurz greifen (Podszun/Wardelmann, 2025, S. 582). 

④④④ Eine weitere Besonderheit der sachlichen Marktabgrenzung im Rüstungssektor 
ist, dass einzelne Produkte mitunter zu „Gesamtsystemen“ zusammengefasst wer
den. So gehen sowohl die Europäische Kommission als auch das Bundeskartellamt 
von einem einheitlichen sachlich relevanten Markt für Gesamtsysteme für gepanzerte 
Militärfahrzeuge aus (EU-Kommission, M.3159, 25.07.2003, Rheinmetall/STN Atlas, 
Rn. 11; BKartA, B4-169/99, 23.03.2000, Rheinmetall/Kuka, Rn. 18). Dies liegt daran, 
dass staatliche Nachfrager die Aufträge für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung 
entsprechender Rüstungsgüter an Systemanbieter vergeben. Diese Unternehmen 
stellen die Integration einzelner Teilsysteme bzw. Komponenten sicher und tragen als 
Generalauftragnehmer die Verantwortung für das Gesamtsystem. Unterhalb der 
Ebene der Systemanbieter werden die Märkte für Teilsysteme bzw. Komponenten – 
wie im Rahmen der kartellrechtlichen Marktabgrenzung üblich – tendenziell enger ab
gegrenzt (vgl. zum Ganzen auch Podszun/Wardelmann, 2025, S. 523, 583).  

④④⑤ Bei der räumlichen Marktabgrenzung ist zu berücksichtigen, dass das öffentliche 
Beschaffungswesen infolge der sicherheits- und/oder industriepolitischen Erwägun
gen häufig immer noch national geprägt ist (kritisch dazu bereits Tz. 🡭297 f.). Nach 
dem Bedarfsmarktkonzept ist insoweit tendenziell von nationalen – und weniger von 
europa- oder gar weltweiten – Märkten für Rüstungsgüter auszugehen. Dies gilt insbe
sondere für die vorgenannten Gesamtsysteme (BKartA, B4-169/99, 23.03.2000, 
Rheinmetall/Kuka, Rn. 16; vgl. auch Podszun/Wardelmann, 2025, S. 584). Bei alledem 
gilt, dass infolge europäischer Anstrengungen die militärische Zusammenarbeit zwi
schen den Mitgliedstaaten enger geworden ist. Damit erscheint es nicht gerechtfertigt, 
Sicherheitsinteressen national zu definieren. Sollte die Rüstungsbeschaffung künftig 
hauptsächlich europaweit stattfinden, würde die kartellrechtliche Marktabgrenzung 
entsprechend nachziehen. 
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2.1.2.4 Aktuelle kartellrechtliche Entscheidungspraxis im Rüs
tungssektor 

④④⑥ In den vergangenen Jahren hat es eine umfangreiche Fallpraxis von Europäischer 
Kommission und Bundeskartellamt im Rüstungssektor gegeben, allerdings eher in der 
Zusammenschlusskontrolle als bei der Kartellverfolgung. Die Europäische Kommis
sion hat im Jahr 2023 einen Kartellverstoß auf dem Markt für die Herstellung von Hand
granaten sanktioniert (EU-Kommission, AT.40760, 21.09.2023, Hand grenades). Eine 
Untersagungs- und Bußgeldentscheidung des Bundeskartellamts wegen wettbe
werbswidriger Absprachen bei Rüstungsgütern – namentlich bei Laufpolstern bzw. 
Schwingungsdämpfern für Kettenfahrzeuge – gab es zuletzt im Jahr 2015 (Bundeskar
tellamt, 2015). Darüber hinaus ist über „einfache“ Kooperationen, die nicht der fusi
onskontrollrechtlichen Anmeldepflicht unterliegen, sondern ausschließlich anhand 
des Kartellverbots geprüft werden, öffentlich wenig bekannt. Die Europäische Kom
mission hat jüngst immerhin klargestellt, dass sie den Unternehmen bei Rüstungsko
operationen mit kartellrechtlicher Guidance zur Verfügung steht (Europäische Kom
mission, 2025b, S. 9).  

2.1.2.4.1 Überblick über die Fusionskontrollpraxis der Europäischen Kom
mission 

④④⑦ Fusionskontrollrechtlich hat die Europäische Kommission zuletzt mehrere Zu
sammenschlüsse im Rüstungssektor geprüft. Durchgreifende wettbewerbliche Be
denken hat sie in keinem Fall festgestellt. Die Zusammenschlüsse sind jeweils im Vor
prüfverfahren ohne Nebenbestimmungen freigegeben worden. Beispielhaft sollen die 
folgenden Fälle genannt werden: 

◼ Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch BAE Systems, Japan Aircraft 
Industrial Enhancement und Leonardo (EU-Kommission, M.11800, 16.06.2025). 
Gegenstand des Gemeinschaftsunternehmens ist die Entwicklung eines Kampf
flugzeugs der sechsten Generation. Die Europäische Kommission stellte fest, dass 
sich die bestehenden horizontalen Überschneidungen zwischen BAE Systems und 
Leonardo im Bereich Mehrzweckkampfflugzeuge auf dem italienischen Markt 
nicht verstärkten. 

◼ Erwerb von Iveco Defence Vehicles und Astra Veicoli Industriali durch Leonardo 
(EU-Kommission, M.12158, 16.03.2026; Entscheidungsgründe noch nicht veröf
fentlicht). Der Zusammenschluss betrifft in erster Linie gepanzerte Kampffahr
zeuge und militärische Lkw.  

◼ Erwerb der Marinesparte Naval Vessels Lürssen durch Rheinmetall (EU-Kommis
sion, 17.02.2026, M.12244). Als Ziele der Transaktion werden insbesondere der 
Ausbau der maritimen Aktivitäten Rheinmetalls und die Stärkung der europäi
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schen Verteidigungsindustrie angegeben. Im Gegensatz zu den beiden vorgenann
ten Fällen ist dieser Zusammenschluss nicht im normalen, sondern im vereinfach
ten Verfahren bei der Europäischen Kommission angemeldet worden.44  

④④⑧ Die Europäische Kommission hat außerdem zwei Zusammenschlüsse, deren 
Schwerpunkte zwar nicht im Rüstungssektor liegen, die aber zumindest Bezüge zu 
diesem aufweisen, nur mit Nebenbestimmungen im Vorprüfverfahren freigegeben 
(EU-Kommission, M.11578, 14.10.2025, Boeing/Spirit; M.11253, 17.06.2025, Saf
ran/Collins Aerospace).  

2.1.2.4.2 Überblick über die Fusionskontrollpraxis des Bundeskartellamts 

④④⑨ Das Bundeskartellamt hat zuletzt eine Vielzahl von Zusammenschlüssen im Rüs
tungssektor geprüft. Häufig handelte es sich um die Gründung von Gemeinschaftsun
ternehmen zur Erfüllung der vom Auftraggeber gestellten Anforderungen an das jewei
lige Rüstungsprojekt. Mit Blick auf die Produkte ist auffällig, dass zahlreiche Zusam
menschlüsse nach wie vor gepanzerte Militärfahrzeuge betreffen (vgl. auch Pods
zun/Wardelmann, 2025, S. 526). Das Bundeskartellamt hat die Zusammenschlüsse 
jeweils im Vorprüfverfahren freigegeben. In zwei Fällen wurde die Anmeldung zurück
genommen (B4‐131/23, Krauss-Maffei-Wegmann/Rheinmetall Landsysteme, erneut 
angemeldet und freigegeben: B11-83/25, 15.12.2025, Rheinmetall Landsys
teme/KNDS; B4‐105/24, Rheinmetall/Prime Holdings). Die Rücknahmen erfolgten je
doch nicht wegen wettbewerblicher Bedenken des Bundeskartellamts.  

④④⑩ Der Monopolkommission lag ein Großteil der fusionskontrollrechtlichen Voten 
des Bundeskartellamts, insbesondere zu Fällen aus den Jahren 2024 und 2025, vor. 
Trotz der zügigen Freigaben hat das Bundeskartellamt die Zusammenschlüsse ver
gleichsweise intensiv geprüft. Beispielhaft für die jüngere Fusionskontrollpraxis des 
Bundeskartellamts im Rüstungssektor sollen die folgenden Fälle genannt werden: 

◼ Erwerb bzw. Erhöhung einer Minderheitsbeteiligung an Renk durch KNDS (BKartA, 
B4-40/25, 17.04.2025). Renk verfügt über eine starke Marktposition bei Getrieben 
für militärische Fahrzeuge, während KNDS bei solchen Fahrzeugen als Systeman
bieter tätig wird. Das Bundeskartellamt stellte fest, dass Renk keine Anreize habe, 
andere Hersteller von militärischen Fahrzeugen bei der Belieferung von Getrieben 
zu benachteiligen. 

◼ Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen durch KNDS, Rheinmetall und Tha
les (BKartA, B4-33/25, 04.04.2025). Das Gemeinschaftsunternehmen soll in 
deutsch-französischer Kooperation einen neuen Kampfpanzer entwickeln. Die 

 

44  Im vereinfachten Verfahren ist die Kontrolldichte geringer. Mehr als drei Viertel der bei der Europäi
schen Kommission angemeldeten Zusammenschlüsse werden im vereinfachten Verfahren ent
schieden. 
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Unternehmen können das Projekt dem Bundeskartellamt zufolge nicht jeweils al
leine realisieren. Zudem überschneiden sich die Tätigkeiten der Unternehmen nur 
in Teilbereichen, oder es bestehe ausreichender Wettbewerb durch andere Unter
nehmen. 

◼ Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Nammo Raufoss und Diehl 
Defence (BKartA, B11-28/26, 10.03.2026). Das Gemeinschaftsunternehmen 
wurde für die Zwecke der Ausführung eines Auftrags zur Herstellung und Lieferung 
von Artilleriemunition für die Bundeswehr gegründet, für den die beiden Mutterun
ternehmen als Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten hatten. 

2.1.2.5 Verbleibende wettbewerbliche Bedenken 

④⑤0 Unabhängig von den zuvor genannten Fällen und ihrer Beurteilung durch die Eu
ropäische Kommission bzw. das Bundeskartellamt verbleiben aus Sicht der Monopol
kommission in zweierlei Hinsicht grundsätzliche wettbewerbliche Bedenken. Dies be
trifft zum einen die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen zwischen etablierten 
Unternehmen, zumal aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Durch solche Zusammen
schlüsse werden mitunter industriepolitische Vorgaben erfüllt (Podszun/Wardel
mann, 2025, S. 527). Wenn die Kooperation mit einem nationalen Hersteller dazu 
führt, dass ausländische Unternehmen überhaupt erst einen, obgleich noch limitier
ten Zugang zu einem nationalen Markt erhalten, ist das grundsätzlich zu begrüßen. 
Positiv ist auch, dass die Gründung der Gemeinschaftsunternehmen anscheinend 
häufig mit dem Ziel erfolgt, einen konkreten Rüstungsauftrag zu erfüllen (Bundeskar
tellamt, 2025b; 2026). Ist der Auftrag einmal abgearbeitet, könnte das Gemein
schaftsunternehmen wieder aufgelöst werden und das Risiko dauerhafter, unter Um
ständen negativer Auswirkungen auf die Marktstruktur wäre theoretisch geringer.  

④⑤② Allerdings kann die Verbindung über ein Gemeinschaftsunternehmen auch dazu 
führen, dass die Muttergesellschaften auf ihren jeweiligen nationalen „Heimatmärk
ten“ langfristig möglicherweise weniger intensiv miteinander konkurrieren. Anerkannt 
ist, dass die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens bzw. die Beteiligung hie
ran eine – über die konzentrative Wirkung des Zusammenschlusses hinausgehende – 
Verhaltenskoordinierung der Muttergesellschaften zur Folge haben kann. Dies gilt ins
besondere, aber nicht nur, wenn die Muttergesellschaften und das Gemeinschafts
unternehmen auf demselben Markt tätig sind. Neben den Vorschriften über die Zu
sammenschlusskontrolle ist dann möglicherweise auch das Kartellverbot einschlägig 
(ausführlich zur Kontrolle von Gemeinschaftsunternehmen Bien, 2014). 

④⑤③ Wettbewerbliche Bedenken sind zum anderen wegen der Gefahr der Bildung von 
Rüstungskonglomeraten angebracht. Konglomerate Zusammenschlüsse, bei denen 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2025/01_20_2025_Rheinmetall.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2025/01_20_2025_Rheinmetall.html
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die beteiligten Unternehmen nicht oder nur in Randbereichen miteinander konkurrie
ren und nicht auf vor- bzw. nachgelagerten Märkten tätig sind, werden wettbewerbs
politisch in der Regel weniger kritisch beurteilt als horizontale und vertikale Zusam
menschlüsse. Sie führen weder zu einer unmittelbaren Erhöhung der Marktkonzentra
tion auf demselben Markt noch zu einer direkten Abschottung von vor- oder nachge
lagerten Märkten. Auch wenn die Mehrzahl konglomerater Zusammenschlüsse dem
nach wettbewerblich unbedenklich ist, können sie insofern kritisch zu sehen sein, als 
solche Unternehmen ihre Größe und Finanzkraft sowie ihre Präsenz auf verschiede
nen Märkten nutzen könnten, um Wettbewerber zu verdrängen und Marktzutritts
schranken zu erhöhen. Als mögliche Schadenstheorien konglomerater Zusammen
schlüsse gelten unter anderem Leveraging-, Portfolio- und Spillover-Effekte (Mon
tag/von Bonin, 2023, Rn. 466 ff.; Thomas, 2025, Rn. 434 ff.). Solche Auswirkungen 
sind wiederum oftmals das Ergebnis von Koppelungs- und Bündelungspraktiken. 

④⑤④ Auch einzelne Rüstungsunternehmen können ihr Produktportfolio infolge des ak
tuellen Rüstungsbooms durch Zukäufe diversifizieren und sich in zahlreichen Märkten 
ausbreiten. Koppelungs- und Bündelungspraktiken von Rüstungskonglomeraten dürf
ten zwar in der Regel nicht der Verdrängung von Wettbewerbern dienen, sondern 
durch Sicherheits- und/oder Interoperabilitätsinteressen gerechtfertigt sein. System
geschäfte, wie etwa die Entwicklung, Herstellung und Lieferung gepanzerter Militär
fahrzeuge als Gesamtsysteme (dazu bereits Tz. 🡭333), werden von den Auftraggebern 
häufig entsprechend nachgefragt. Dennoch kann die Folge hiervon sein, dass kleinere 
Hersteller von der Teilnahme an Ausschreibungen faktisch ausgeschlossen und Auf
traggeber (noch) abhängiger von Großunternehmen werden (vgl. auch Sommer, 
2026). Zudem besteht die Gefahr, dass sich Zulieferer von Teilsystemen und Kompo
nenten auf zahlreichen Märkten den Vorgaben einiger weniger Systemanbieter unter
ordnen müssen, etwa bei der Bereitstellung von Schnittstellen moderner Waffensys
teme. Dies wäre umso gravierender, als Rüstungsverträge üblicherweise lange Lauf
zeiten haben, sodass einmal getroffene Entscheidungen eine nachhaltige Wirkung 
entfalten. Zu berücksichtigen ist insoweit aber auch, dass die staatlichen Auftragge
ber den Herstellern bei der Entwicklung von Rüstungsgütern häufig kleinteilige Vorga
ben machen (dazu bereits Tz. 🡭294, 🡭331). Dies könnte etwaigen Abhängigkeiten un
ter den Unternehmen entgegenwirken. 

2.1.2.6 Fazit 

④⑤⑤ Während der Ausschreibungswettbewerb im Rüstungssektor in weiten Teilen de
fizitär ist, erweist sich die kartellbehördliche Kontrolle insgesamt als funktionsfähig. 
Sowohl die Europäische Kommission als auch das Bundeskartellamt prüfen Zusam
menschlüsse in diesem Bereich effizient und – soweit ersichtlich – zugleich mit der 
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gebotenen Sorgfalt. Auch unter den veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbe
dingungen gibt es keine Anzeichen dafür, dass die bestehenden wettbewerblichen 
Prüfmaßstäbe strukturell überfordert wären.  

④⑤⑥ Dennoch sind wettbewerbliche Bedenken gegenüber der Gründung von Gemein
schaftsunternehmen durch große Rüstungsunternehmen sowie gegenüber der Bil
dung breit aufgestellter Rüstungskonglomerate berechtigt. Solche Strukturen können 
den Wettbewerb einschränken, indem sie Marktzutrittsschranken erhöhen und Ab
hängigkeiten verstärken. Entsprechende Risiken bestehen auch deshalb, weil die Rüs
tungsbeschaffung – trotz zunehmender Anstrengungen für eine Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten – noch weitgehend national geprägt ist. Ein stärkeres europäisches 
Vorgehen würde für größere Skaleneffekte und zugleich mehr Wettbewerb sorgen (Mo
nopolkommission, 2025). 

④⑤⑦ Es ist unbestritten, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Unterneh
men im Zuge der notwendigen Aufrüstung eine wichtige Rolle spielt. Kooperationen 
und Zusammenschlüsse können zur Bündelung technologischer Kompetenzen, zur 
Beschleunigung von Innovationsprozessen und zur besseren Nutzung knapper Res
sourcen beitragen (Bernhardt/Dewenter, 2026, S. 10). Das Kartellrecht steht solchen 
Formen der Zusammenarbeit nicht grundsätzlich entgegen. Im Gegenteil: Effiziente 
Aufrüstung setzt effektiven Wettbewerb voraus. Denn Wettbewerb senkt Kosten und 
fördert Innovation sowie Qualität. Eine pauschale Lockerung wettbewerblicher Maß
stäbe würde demgegenüber die Gefahr bergen, ineffiziente Strukturen zu verfestigen 
und Innovationsanreize zu schwächen. 

④⑤⑧ Kooperationen und Zusammenschlüsse sollten deshalb einer sorgfältigen Prü
fung durch die Wettbewerbsbehörden unterliegen. Eine solche Prüfung ist nach der
zeitigem Recht auch möglich. Der Rüstungssektor ist im EU-Wettbewerbsrecht nicht 
generell privilegiert. Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV begründet keine umfassende Be
reichsausnahme, sondern erlaubt lediglich Maßnahmen zum Schutz nationaler Si
cherheitsinteressen. Zwar hat das Berufen der Mitgliedstaaten auf wesentliche Si
cherheitsinteressen Auswirkungen auf die Beschaffung von Rüstungsgütern und folg
lich den Wettbewerb im Rüstungssektor. Eine wettbewerbsbehördliche Kontrolle 
scheint durch die Vorschrift aber in der Regel nicht verhindert zu werden. 

④⑤⑨ Rein vorsorglich weist die Monopolkommission darauf hin, dass eine über 
Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV hinausgehende sektorspezifische Regelung im deutschen 
Kartellrecht weder notwendig noch sinnvoll ist. Die Einführung einer – wie auch immer 
gearteten – Ausnahme für den Rüstungssektor ist abzulehnen. Zwar gibt es im GWB 
bereits verschiedene Bereichsausnahmen, etwa für bestimmte Vereinbarungen in der 
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Landwirtschaft (§ 28) sowie der Presse (§ 30) oder für Zusammenschlüsse von Kran
kenhäusern (§§ 186a, 187 Abs. 9). Sektorspezifische Vorschriften – zumal Ausnahmen 
– sind jedoch ordnungspolitisch fragwürdig. Zum einen führen sie zu einer Fragmen
tierung der Wettbewerbsordnung und untergraben die Kohärenz und Vorhersehbarkeit 
der Rechtsanwendung. Zum anderen besteht die Gefahr regulatorischer Fehlanreize, 
da privilegierte Sektoren weniger Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind und Effizienzpo
tenziale ungenutzt bleiben. Speziell mit Blick auf den Rüstungssektor ist zu beachten, 
dass die kartellrechtlichen Vorgaben weder einem Funktionieren der Märkte noch der 
Verfolgung nationaler Sicherheitsinteressen im Wege stehen. 

④⑤⑩ Die größten Risiken für den Wettbewerb im Rüstungssektor sind aber die weiter
hin bestehenden Defizite bei der Beschaffung. Die Beschaffung von Rüstungsgütern 
ist – trotz zunehmender Anstrengungen für eine Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
– noch weitgehend national geprägt. Die Monopolkommission hat bereits darauf hin
gewiesen, dass Ausschreibungen im Rüstungssektor so gestaltet sein sollten, dass 
sie Wettbewerb ermöglichen, statt ihn zu verhindern. Konkret bedeutet dies, dass die 
Beschaffung stärker europäisch koordiniert werden sollte, um Skaleneffekte zu nut
zen und die nationale Fragmentierung zu überwinden. Zugleich sollten die Verfahren 
innovationsoffen sein und auch kleineren Anbietern sowie Start-ups, etwa im wach
senden Drohnen- und Digitalsegment, einen realen Zugang ermöglichen. Dies kann 
beispielsweise durch modulare Losgrößen, angepasste Zertifizierungsanforderungen 
und kürzere Vertragslaufzeiten erreicht werden (Monopolkommission, 2025; dazu be
reits ausführlich in Abschnitt 🡭2.1.2.2).  

 

◼ Kooperationen und Zusammenschlüsse im Rüstungssektor sollten einer sorgfälti
gen Prüfung durch die Wettbewerbsbehörden unterliegen, um einer marktüber
greifenden Vermachtung durch die Bildung großer Rüstungsunternehmen entge
genzuwirken. 

◼ Die Einführung einer sektorspezifischen Ausnahme im deutschen Kartellrecht für 
den Rüstungssektor ist abzulehnen. 

◼ Die Rüstungsbeschaffung sollte wettbewerbsorientierter und 
innovationsfreundlicher werden – durch gemeinsame europäische Beschaffung, 
mehr Interoperabilität, eine stärkere Beteiligung von Start-ups und KMU sowie 
einfachere und schnellere Verfahren. 

Empfehlungen 
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2.1.3 Das Kraftstoffmaßnahmenpaket und der “Tankrabatt” 

④⑥0 Mit dem Ausbruch des Irankrieges und der Sperrung der Straße von Hormus sind 
die Kraftstoffpreise stark gestiegen. Mit dem Krieg verknappte sich das Angebot an 
Rohöl und Mineralölprodukten. Die unmittelbare Folge waren eine angespannte Ver
sorgungslage und höhere Preise. Zunächst folgt dieser Preisanstieg einer nachvoll
ziehbaren Logik, wonach ein knapperes Angebot bei anhaltender Nachfrage zu höhe
ren Preisen führt. Diese Marktlogik sollte grundsätzlich auch wirken können, weil 
Preise in einer Knappheitssituation eine wichtige Steuerungsfunktion erfüllen und An
reize zum Sparen sowie zur Anpassung von Angebot und Nachfrage setzen. 

④⑥② Die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts zu Raffinerien und Kraftstoff
großhandel deutet jedoch darauf hin, dass auch die Marktstruktur auf den vorgelager
ten Stufen eine wettbewerbshemmende Rolle spielen könnte. Zu den möglichen kriti
schen Marktstrukturmerkmalen zählt das Bundeskartellamt vor allem eine hohe Kon
zentration, vertikale Verflechtungen, hohe Marktzutrittsschranken und zu geringe Aus
weichmöglichkeiten auf der Nachfrageseite. Dadurch könnten sich Preiserhöhungen 
auf den vorgelagerten Märkten leichter und breiter durchsetzen. Die hohe Markttrans
parenz durch Preisnotierungssysteme könne diesen Effekt noch verstärken, weil sie 
Rückschlüsse auf das Verhalten einzelner Anbieter erleichtere und kollusives Verhal
ten stabilisieren könne (Bundeskartellamt 2025). Ein Indikator dafür, dass nicht allein 
der Irankrieg für den starken Preisanstieg verantwortlich war, ist der internationale 
Vergleich der Preisentwicklungen. Dieser zeigt, dass die Kraftstoffpreise in Deutsch
land nach Ausbruch des Irankrieges im europäischen Vergleich besonders schnell 
und stark anstiegen (Duso/Oschmann, 2026). Daraus folgt, dass ein Teil des starken 
Preisanstiegs jedenfalls auch auf Wettbewerbsprobleme der vorgelagerten Marktstu
fen zurückzuführen sein könnte. In eine ähnliche Richtung weisen die Befunde zum 
Ukrainekrieg, währenddessen Raffinerien ihre Preisaufschläge substanziell erhöhen 
konnten (Gregor/Haucap, 2026). 

④⑥③ Kaum ein Preis entfaltet politisch so schnell Wirkung wie der Kraftstoffpreis. Stei
gen Benzin- und Dieselpreise innerhalb kurzer Zeit spürbar an, wächst der Druck auf 
die Politik, schnell sichtbare Antworten zu liefern. So hat auch der jüngste Preisanstieg 
eine rege gesetzgeberische Aktivität ausgelöst, die von Eingriffen in das Kartellrecht 
bis zu kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen reicht. 

④⑥④ Die kartellrechtlichen Maßnahmen zielen darauf, strukturelle Wettbewerbsprob
leme auf den Raffinerie- und Großhandelsmärkten gezielter aufzugreifen und dem 
Bundeskartellamt schnellere und wirksamere Eingriffe zu ermöglichen. Dazu gehören 
insbesondere Erleichterungen bei Maßnahmen nach Sektoruntersuchungen sowie 
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neue Instrumente zur Kontrolle möglicher Preismissbräuche auf vorgelagerten Markt
stufen. Damit rückt der Gesetzgeber gerade jene Marktstrukturen in den Blick, von de
nen der womöglich vermeidbare Teil des außergewöhnlich starken Preisanstiegs aus
gehen könnte. Diese politische Reaktion setzt somit an den vermuteten und adressier
baren Ursachen und nicht nur an den Symptomen an. 

④⑥⑤ Daneben sehen die Maßnahmen auch Eingriffe vor, welche die Lage kurzfristig 
entspannen sollen. Hierzu zählen die 12-Uhr-Regel und der sog. „Tankrabatt“ in Form 
einer befristeten Senkung der Energiesteuer. Diese Maßnahmen sollen die akute Be
lastung für Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mindern und 
kurzfristig für Entlastung sorgen. Sie verändern jedoch nicht die strukturellen Prob
leme auf den vorgelagerten Märkten und tragen deshalb nicht zu einer langfristigen 
Lösung bei.  

④⑥⑥ Das Bundeskartellamt hat im Anschluss die organisatorischen Voraussetzungen 
für die Durchsetzung der neuen Regelungen geschaffen (BKartA, 2026). Hierzu wurde 
die bisherige Beschlussabteilung V personell verstärkt und als künftig zuständige 
13. Beschlussabteilung auf Verfahren im Mineralöl- und Kraftstoffbereich speziali
siert. Sie soll neben der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die die Preisdaten der 
Tankstellen überwacht und künftig insbesondere die Einhaltung der sog. „12-Uhr-Re
gel“ kontrollieren soll, die neuen kartellrechtlichen Regeln zur Anwendung bringen. 

2.1.3.1 Kartellrechtliche Maßnahmen 

2.1.3.1.1 Vereinfachung von Sektoruntersuchungen (§ 32f Abs. 3 GWB) 

④⑥⑦ Durch eine Neufassung des § 32f Abs. 3 GWB hat der Gesetzgeber zunächst aus 
dem bisher zweistufigen Verfahren zur Auferlegung von Abhilfemaßnahmen im An
schluss an eine Sektoruntersuchung eine Verfahrensstufe gestrichen und strebt damit 
an, laufende und künftige Verfahren schneller auf den Weg bringen zu können (Deut
scher Bundestag 2026, S. 2, 8, 15). Bisher musste das Bundeskartellamt im An
schluss an eine Sektoruntersuchung zunächst in einem separaten Verfahren das Vor
liegen einer erheblichen und fortwährenden Störung des Wettbewerbs feststellen 
(§ 32f Abs. 3 Satz 1 GWB a. F.). Diese Verfügung war bereits an konkrete Unternehmen 
zu richten, die als Adressaten von Abhilfemaßnahmen in Betracht kommen (S. 2 a. F.). 
Im Anschluss daran konnte das Bundeskartellamt in einem weiteren Verfahren Abhil
femaßnahmen gemäß § 32f Abs. 3 Satz 6 und 7 GWB a. F. auferlegen. 

④⑥⑧ Die Neufassung durch das Kraftstoffmaßnahmenpaket streicht nun das sepa
rate Verfahren zur Feststellung der Wettbewerbsstörung. Diese Voraussetzung soll ab 
sofort inzident bei der Auferlegung von Abhilfemaßnahmen geprüft werden. Es ergeht 
dann eine einheitliche Entscheidung über das Vorliegen der Wettbewerbsstörung und 
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notwendige Abhilfemaßnahmen. Auch dies soll der Rechts- und Verwaltungsvereinfa
chung und der Verfahrensbeschleunigung dienen (Deutscher Bundestag 2026, S. 9, 
14). Die Monopolkommission begrüßt diese Vereinfachung. Durch die Zusammenfüh
rung von Feststellung und Abhilfemaßnahmen in einer einheitlichen Entscheidung 
entfällt ein gesondert anfechtbarer Verfahrensschritt. Denn die feststellende Verfü
gung war separat rechtsmittelfähig, wenn auch ohne aufschiebende Wirkung (vgl. 
dazu Kühling/Engelbracht 2024, Rn. 76 f.). Einzelne gerichtliche Verfahren bergen – 
wie das aktuelle Verfahren (Tz. 🡭361) zeigt – erhebliches Verzögerungspotenzial, 
selbst wenn sie nicht den Fortgang des Gesamtverfahrens an sich betreffen. Durch 
die Neuregelung wird die praktische Wirksamkeit des § 32f GWB gestärkt, ohne den 
Rechtsschutz der betroffenen Unternehmen unangemessen zu verkürzen. Die Fest
stellung kann auch zukünftig noch – inzident im Rahmen des Rechtsschutzes gegen 
die Auferlegung von Abhilfemaßnahmen – gerichtlich überprüft werden.  

④⑥⑨ Zudem entfällt die materielle Voraussetzung, wonach Unternehmen, die für die 
Auferlegung von Abhilfemaßnahmen in Betracht kommen, durch ihr Verhalten und 
ihre Bedeutung für die Marktstruktur zur Störung des Wettbewerbs wesentlich beige
tragen haben müssen. Angesichts der marktstrukturellen Rolle des § 32f GWB wird 
diese Voraussetzung vom Gesetzgeber als nicht zielführend erachtet (Deutscher Bun
destag 2026, S. 15). Der Gesetzgeber betont damit begrüßenswerterweise stärker als 
noch zuvor den marktstrukturellen Charakter der Vorschrift. Dies entspricht dem ei
gentlichen Zweck des § 32f Abs. 3 GWB, der nicht auf die Sanktionierung individuellen 
Fehlverhaltens, sondern auf die Behebung struktureller Wettbewerbsstörungen ab
zielt. Damit zielt er insbesondere auf Märkte wie die Raffinerie- und Großhandelsstufe 
ab, in denen die Störung aus der Marktstruktur selbst und nicht aus dem Verhalten 
einzelner Unternehmen resultiert. 

④⑥⑩ Durch die Änderung wird die Frage, inwiefern ein Unternehmen zur Wettbewerbs
störung beiträgt, allerdings nicht völlig bedeutungslos. Nach allgemeinen Grundsät
zen müssen Abhilfemaßnahmen des Bundeskartellamts geeignet, erforderlich und 
angemessen sein, die Wettbewerbsstörung zu beseitigen. Zudem enthalten auch ei
nige der Regelbeispiele des § 32f Abs. 5 GWB weiterhin einen Verhaltensbezug (vgl. 
Paffrath 2026, S. 227). 

④⑦0 Die Neufassung des § 32f Abs. 3 GWB gilt sektorunabhängig und sowohl für lau
fende als auch für künftige Verfahren im Anschluss an eine Sektoruntersuchung (§ 187 
Abs. 13 GWB). Hintergrund ist allerdings unter anderem die am 19.02.2025 veröffent
lichte Sektoruntersuchung Raffinerien und Kraftstoffgroßhandel des Bundeskartell
amts (Bundeskartellamt 2025), auf die der Gesetzgeber ausdrücklich verweist (etwa 
Deutscher Bundestag 2026, S. 1). Im Anschluss an die Sektoruntersuchung hatte das 
Bundeskartellamt im März 2025 erstmals ein Verfahren nach § 32f Abs. 3 S. 1 GWB 
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a. F. zur Feststellung einer erheblichen und fortwährenden Störung des Wettbewerbs 
eröffnet (Bundeskartellamt 2025a, S. 55), ohne diese Untersuchung allerdings gegen 
konkrete Unternehmen zu richten. 

④⑦② Dies hat das OLG Düsseldorf in zwei jüngsten Entscheidungen bemängelt und 
die Ermittlungsbefugnisse des Bundeskartellamts in dem Verfahren nach § 32f Abs. 3 
GWB relativ eng gezogen (VI-Kart 7/25 (V) und VI-Kart 8/25 (V), 22.04.2026). Gegen
stand des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens waren zwei Auskunftsbeschlüsse, 
die das Bundeskartellamt gegen Preisinformationsdienste gerichtet hatte. Der zustän
dige Senat äußerte bereits grundsätzliche Bedenken, ob das Bundeskartellamt im Ver
fahren nach § 32f Abs. 3 GWB überhaupt Auskunftsbeschlüsse erlassen könne. Inso
fern fehle es an einer Rechtsgrundlage wie sie § 32e Abs. 2 GWB für die Sektorunter
suchung vorsieht. Die in § 59 Abs. 1 GWB verortete allgemeine Rechtsgrundlage für 
Auskunftsbeschlüsse gelte nicht für Verfahren, die nicht gegen einzelne Unternehmen 
gerichtet seien. 

④⑦③ An diesen Einwänden bestehen nach Auffassung der Monopolkommission aller
dings Zweifel. § 59 Abs. 1 GWB dürfte auch im Verfahren nach § 32f Abs. 3 GWB 
grundsätzlich Anwendung finden und das Bundeskartellamt zu entsprechenden Aus
kunftsbeschlüssen ermächtigen. Denn ausweislich seines Wortlauts gilt er, soweit die 
Erteilung von Auskünften zur Erfüllung der den Kartellbehörden übertragenen Aufga
ben erforderlich ist. Hierzu zählt auch das Verfahren gemäß § 32f Abs. 3 GWB. Bei 
Auskünften, die in diesem Verfahren verlangt werden, handelt es sich auch nicht um 
die Ausübung eines von § 59 GWB nicht umfassten allgemeinen “Enquete-Rechts”, 
sondern um ein konkretes, im GWB vorgesehenes Verfahren, das zu einer an konkrete 
Unternehmen zu richtenden Entscheidung führt. Das Bundeskartellamt wird auch 
nicht in jedem Fall in der Lage sein, alle für die Feststellung der Störung des Wettbe
werbs und der Auswahl der Abhilfemaßnahmen notwendigen Informationen schon in 
der Sektoruntersuchung zu erheben (vgl. auch Rohner 2026). 

④⑦④ Bedenklich ist zudem die hohe Dauer des einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
beim OLG Düsseldorf von fast 10 Monaten. Einstweilige Verfahren sollen eilbedürftige 
Fragen rasch vorläufig klären. Unverständlich ist zudem, dass das OLG angesichts 
seiner vielen grundlegenden Zweifel die Rechtsbeschwerde zum BGH nicht zugelas
sen hat. Dadurch muss das Bundeskartellamt zunächst Nichtzulassungsbeschwerde 
einlegen und kann erst im Erfolgsfall zur Sache vortragen. Diese weitere Verfahrens
schleife verzögert die Klärung grundlegender Fragen bei einer neuen, erstmals ange
wendeten Norm. Der Gesetzgeber zieht die richtige Konsequenz, wenn er im neuen 
GWB das Zulassungserfordernis für kartellrechtliche Fälle streicht (vgl. dazu noch 
Tz. 🡭425) 
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④⑦⑤ In dem konkreten Fall äußerte das OLG Düsseldorf darüber hinaus Zweifel am 
Ermittlungskonzept des Bundeskartellamts, weil es das Verfahren nicht gegen kon
krete Unternehmen führe. Darüber hinaus hatte der Senat Zweifel an der Vereinbarkeit 
der konkreten Auskunftsbeschlüsse mit der Pressefreiheit. Die Entscheidungen des 
OLG Düsseldorf betrafen nur einen Teil der vom Bundeskartellamt gestellten Fragen 
und insbesondere, ob die Preisinformationsdienste die Quellen der an sie gemeldeten 
Preise offenlegen mussten. Das Bundeskartellamt sieht sich angesichts der Rechts
auffassung des OLG Düsseldorf ohne diese Informationen gegenwärtig nicht in der 
Lage, das Verfahren weiterzuführen (BKartA, 2026). Es hat Nichtzulassungsbe
schwerde gegen die Entscheidungen eingelegt. 

2.1.3.1.2 Beweislastumkehr bei Missbrauchsverfahren (§ 29a GWB) 

④⑦⑥ Darüber hinaus hat der Gesetzgeber mit § 29a GWB eine Regelung geschaffen, 
mit der die Missbrauchsaufsicht im Kraftstoffsektor vereinfacht werden soll. Die Norm 
sieht einen neuen sektorspezifischen Missbrauchstatbestand vor, der es Anbietern 
von Kraftstoffen verbietet, auf den den Tankstellen vorgelagerten Märkten eine markt
beherrschende oder relativ marktmächtige Stellung missbräuchlich auszunutzen, in
dem sie Kraftstoffpreise fordern, die die Kosten in unangemessener Weise überschrei
ten (§ 29a Abs. 1 Satz 1 GWB). 

④⑦⑦ § 29a GWB verschärft im Bereich des Preishöhenmissbrauchs das allgemeine 
Missbrauchsverbot aus § 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB45 durch eine Umkehrung der Darle
gungs- und Beweislast in Bezug auf die Kostenkontrolle zugunsten der Kartellbehör
den (§ 29a Abs. 1 Satz 2 GWB). Vorbild ist in Teilen der bereits bestehende § 29 Satz 1 
Nr. 2 GWB, der in Verfahren betreffend Anbieter von Elektrizität, Fernwärme oder lei
tungsgebundenem Gas ebenfalls eine Regelung zur Kostenkontrolle, jedoch keine Be
weislastumkehr, vorsieht (Deutscher Bundestag 2026, S. 13). Abgesehen davon un
terscheiden sich die beiden Normen in einigen zentralen Aspekten (vgl. 🡭Tabelle 2.2). 

Tabelle 2.2: § 29 GWB und § 29a GWB 

 § 29 GWB § 29a GWB 

Relevante Märkte 
bzw. Unternehmen 

Anbieter von Elektrizität, Fernwärme oder 
leitungsgebundenem Gas 

Sämtliche der Abgabe von Kraftstoffen 
an Letztverbraucher vorgelagerte Markt
stufen (z. B. Kraftstoffgroßhändler) 

Grad der Markt
macht 

Marktbeherrschende Unternehmen Marktbeherrschende Unternehmen und 
solche mit relativer Marktmacht 

 

45  Der Sache nach dürfte § 29a Abs. 1 GWB in seinem Anwendungsbereich lex specialis zu § 19 Abs. 2 
Nr. 2 GWB sein. § 29a Abs. 3 Satz 2 GWB ordnet allerdings an, dass die §§ 19, 20 GWB unberührt 
bleiben. Die Normen kommen daher nebeneinander zur Anwendung. 
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Missbräuchliches 
Verhalten 

Entgelte oder sonstige Geschäftsbedin
gungen, die im Wettbewerb nicht durch
zusetzen wären 

Entgelte, die die Kosten unangemessen 
überschreiten 

Kraftstoffpreise, die die Kosten unange
messen überschreiten 

Ermittlung des 
Missbrauchs 

Vergleichsmarktbetrachtung, Kostenkon
trolle 

Kostenkontrolle 

Beweislastumkehr Im Hinblick auf die Vergleichsmarktbe
trachtung 

Im Hinblick auf die Kostenkontrolle 

In welchen Verfah
ren anwendbar 

Nur behördliches Verfahren Nur behördliches Verfahren 

Quelle: Eigene Darstellung. 

④⑦⑧ Maßstab der in § 29a GWB vorgesehenen Kostenkontrolle ist die unangemes
sene Überschreitung der Kosten durch die verlangten Kraftstoffpreise. Erforderlich ist 
also in einem ersten Schritt ein Vergleich der Preise mit den relevanten, dem jeweili
gen Produkt zuzuordnenden Kosten, beispielsweise den Einkaufs- oder Herstellungs
kosten. Nicht berücksichtigt werden dagegen Kosten, die sich in einem funktionieren
den Wettbewerb nicht einstellen würden (§ 29a Abs. 3 Satz 1 GWB). Dabei obliegt es 
angesichts der Beweislastumkehr des § 29a Abs. 1 Satz 2 GWB dem Untersuchungs
adressaten, die der Preisfestsetzung zugrunde liegenden Kosten einschließlich ihrer 
Höhe und Zuordnung zu dem jeweiligen Produkt darzulegen und zu beweisen. 

④⑦⑨ In einem zweiten Schritt obliegt es der Kartellbehörde, basierend auf diesen In
formationen die unangemessene Überschreitung der Kosten durch die Preissetzung 
darzulegen und zu beweisen (Deutscher Bundestag 2026, S. 13 f.). Dabei muss sie die 
Besonderheiten des jeweiligen Marktes und kalkulatorische Risikoaufschläge berück
sichtigen (Deutscher Bundestag 2026, S. 14). Das Unternehmen trägt wiederum die 
Beweislast für die Angemessenheit der Kosten, soweit deren Höhe „das Marktübliche 
erheblich überschreitet“. Die Unangemessenheit kann sowohl absolut als auch relativ 
zu anderen Unternehmen ermittelt werden. Die Beschränkung auf die Kostenbetrach
tung gilt insofern nur zur Ermittlung des heranzuziehenden Vergleichsmaßstabes, bei 
der Frage der Unangemessenheit kann die Wettbewerbsbehörde auch auf den Ver
gleich zu anderen Unternehmen oder Märkten zurückgreifen.  

④⑦⑩ Dies ergibt sich neben dem Wortlaut, der auf die „Marktüblichkeit“ der Über
schreitung abstellt, auch aus der Genese der Norm: Der Gesetzgeber des § 29 GWB 
– dem § 29a GWB nachgebildet ist – hat sich zur Begründung auf die Entscheidung des 
EuGH in der Rechtssache United Brands berufen (Rs. 27/76,14.02.1978, vgl. Bundes
regierung 2007, S. 11). Dieser hatte zur Ermittlung des Preishöhenmissbrauchs eben
falls die soeben dargestellte zweistufige Vorgehensweise zugrunde gelegt und auf der 
zweiten Stufe danach gefragt, ob der marktmachtbedingt erzwungene Preis absolut 
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oder im Vergleich zu Konkurrenzprodukten unangemessen sei. Die Unangemessen
heit einer Preisüberhöhung dürfte insbesondere dann widerlegbar sein, wenn sich die 
Preise auf Märkten mit funktionierendem Wettbewerb frei gebildet haben. 

④⑧0 § 29a GWB hat das Potenzial, die hochkomplexen kartellbehördlichen Verfahren 
zum Nachweis eines Preishöhenmissbrauchs zumindest ein Stück weit zu vereinfa
chen. Durch die Umkehr der Darlegungs- und Beweislast kann die Kartellbehörde von 
einem Unternehmen, gegenüber dem ein Anfangsverdacht unangemessen überhöh
ter Preise besteht, verlangen, dass es seine Preis- und Kostenkalkulation offenlegt. 
Diese Beweislastumkehr soll es den Kartellbehörden ermöglichen, die Kostenstruktu
ren der Unternehmen und die Zuordnung der Kosten zu der jeweiligen Preisbildung zu 
überprüfen, wozu sie in herkömmlichen Missbrauchsverfahren mangels Zugriff auf 
diese Informationen häufig nur unter erschwerten Bedingungen in der Lage sind. 

④⑧② Die Beweislastumkehr gilt nur im Verwaltungsverfahren (§ 29a Abs. 1 Satz 2 
GWB). In Bußgeldverfahren ist sie angesichts des Untersuchungsgrundsatzes dage
gen ausgeschlossen.46 Ebensowenig gilt sie in Zivilverfahren, in denen sich aber aus 
zivilprozessualen Gründen eine Verschiebung der (sekundären) Darlegungs- und Be
weislast ergeben kann. 

④⑧③ Damit erhalten die Wettbewerbsbehörden einen wirksamen Hebel bei der 
Durchsetzung des Missbrauchsverbotes im Kraftstoffsektor. Insbesondere die Be
weislastumkehr hinsichtlich der Unangemessenheit stark überhöhter Preise könnte 
sich zusammen mit der gestärkten Vorteilsabschöpfung (§ 34 Abs. 4 GWB) zu einem 
effektiven Instrument entwickeln. 

④⑧④ Die zu erwartenden Auswirkungen der Novelle sollten dennoch nicht überschätzt 
werden. Verfahren des Preismissbrauchs sind komplex und viele Rechtsfragen sind 
nicht (gerichtlich) geklärt.47 Letztlich steht die Behörde dabei vor der Herausforderung, 
basierend auf der Kostenbetrachtung betriebliche Ineffizienzen aufzudecken, die sich 
daraus ergeben, dass die Unternehmen keinem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt 
sind (Monopolkommission 2007, Tz. 21 f.). Gerade bei Preissteigerungen, die – wie ge
genwärtig – zumindest auch auf externen Schocks basieren, dürfte dies Schwierigkei
ten bereiten. Auf Amtspraxis zu § 29 GWB kann dabei nicht zurückgegriffen werden. 
Im Gegensatz zur Vergleichsmarktbetrachtung ist die in § 29 Satz 1 Nr. 2 GWB vorge
sehene Kostenkontrolle bisher nicht zur Anwendung gekommen (vgl. Baron 2024, 
 

46  Ein Verstoß gegen § 29a GWB ist allerdings bußgeldbewehrt, vgl. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GWB. 
47  Als Beispiel sei auf die Frage verwiesen, wie die zugrunde zu legenden Kosten zu ermitteln sind. Der 

Gesetzgeber des § 29 GWB hatte insofern auf „anerkannte ökonomische Theorien“ verwiesen (Bun
desregierung 2007, S. 11). Die Gesetzesbegründung zu § 29a GWB adressiert die Frage überhaupt 
nicht. Auch die Frage, wann sich Kosten im Wettbewerb nicht einstellen würden (§ 29a Abs. 3 Satz 1 
GWB) dürfte alles andere als trivial zu ermitteln sein. 
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Rn. 136). Hinzu kommt, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einstweiliger 
Maßnahmen (§ 32a GWB) wohl nicht vorliegen dürften (eingehender Halbach 2026, 
S. 250 f.). 

④⑧⑤ Angesichts dieser Hürden und dem Aufgreifermessen der Wettbewerbsbehör
den dürfte § 29a GWB für diesen Sektor nicht, wie teilweise befürchtet wird (vgl. etwa 
Benden/Lochner 2026), zu allgemeinen Eingriffen in die freie Preisbildung ähnlich ei
ner Preisregulierung führen. Zwar wird mit der Kostenorientierung ein Maßstab zu
grunde gelegt, der auch in der regulierungsrechtlichen Entgeltkontrolle zur Anwen
dung kommt, angesichts des beschränkten Anwendungsbereiches auf marktbeherr
schende Unternehmen und das behördliche Verfahren dürfte die Norm allerdings vor 
allem in den Einzelfällen, in denen sie von der Behörde konkret zur Anwendung ge
bracht wird, Wirkung entfalten. 

④⑧⑥ Daneben hat § 29a GWB auch eine materiell-rechtliche Dimension, die über die 
Umkehr der Beweislast hinaus geht. Missbräuchlich überhöhte Preise fallen als Aus
beutungsmissbrauch unter § 19 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 2 GWB. Der Ausbeutungs
missbrauch war bisher nicht Teil der in § 20 GWB auch für Unternehmen mit relativer 
Marktmacht verbotenen Verhaltensweisen. § 29a GWB findet nun jedoch auch auf 
Unternehmen mit relativer Marktmacht Anwendung und weitet so das Verbot des Aus
beutungsmissbrauchs sektorspezifisch auch auf Unternehmen mit relativer Markt
macht aus. 

④⑧⑦ Insbesondere die materiell-rechtlichen Auswirkungen von § 29a GWB werfen die 
ordnungspolitische Frage auf, warum die Missbrauchsaufsicht gerade in Kraftstoff
märkten anders ausgestaltet wird als in anderen Märkten. Den sektorspezifischen An
satz des § 29a GWB rechtfertigt der Gesetzgeber einerseits damit, dass der Kraft
stoffsektor von zentraler Relevanz für die Wirtschaft als Grundlage für Mobilität, Trans
port und Logistik sei und eine erhebliche Bedeutung für die Verbraucherpreisentwick
lung habe, anderseits mit den in der Sektoruntersuchung Raffinerien und Kraftstoff
großhandel des Bundeskartellamts aufgezeigten Wettbewerbsproblemen (Deutscher 
Bundestag 2026, S. 13 f.). Damit unterscheidet sich der Kraftstoffsektor allerdings 
nicht erheblich von diversen anderen Märkten. Insbesondere fehlt es an einem öko
nomischen Anknüpfungspunkt, beispielsweise einer monopolistischen Infrastruktur, 
die einen solchen sektorspezifischen Ansatz rechtfertigen könnten. Darüber hinaus 
sind auch die Erfahrungen mit sektorspezifischen kartellrechtlichen Instrumenten in 
anderen Märkten aus Sicht der Monopolkommission bisher nicht überzeugender als 
die Anwendung allgemein geltender Wettbewerbsregeln. 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 177 

 

 

2.1.3.1.3 12. GWB-Novelle: Ausweitung der Markttransparenzstelle 

④⑧⑧ Als weitere sektorspezifische Maßnahmen plant das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWE) im Rahmen der 12. GWB-Novelle, die Ermittlungs
möglichkeiten der Markttransparenzstelle Kraftstoffe (MTS-K) auszuweiten, wodurch 
diese insbesondere die den Tankstellen vorgelagerten Märkte in den Blick nehmen soll 
(zur GWB-Novelle noch eingehender unten, Abschnitt 🡭2.2.1). Die beim Bundeskar
tellamt angesiedelte MTS-K hat die Aufgabe, die Wertschöpfungsstufen des Handels 
mit und – seit 2022 – der Herstellung von Kraftstoffen zu beobachten, um den Kartell
behörden die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen zu erleichtern. Die auf den End
kundenmärkten erhobenen Preisdaten werden zudem Anbietern von Preisvergleichs-
Apps zur Verfügung gestellt. Auf den Endkundenmärkten dient dieser Aufgabe insbe
sondere die in § 47k Abs. 2 GWB geregelte Verpflichtung von Tankstellenbetreibern, 
Preise, Preisänderungen und abgegebene Mengen der wichtigsten Kraftstoffsorten48 
an die MTS-K zu melden. Für die den Tankstellen vorgelagerten Märkte besteht eine 
solche Verpflichtung bisher nicht. 

④⑧⑨ Allerdings ermöglicht § 47k Abs. 7 GWB einen Rückgriff auf allgemeine Ermitt
lungsinstrumente des Bundeskartellamts im Einzelfall. Die MTS-K konnte daher be
reits bisher schon für Zwecke der Marktbeobachtung auch auf den Vorleistungsmärk
ten Auskünfte von Unternehmen verlangen, Unterlagen prüfen und sogar Durchsu
chungen vornehmen. Die genaue Reichweite dieses Verweises ist allerdings unklar ge
blieben. Der Monopolkommission liegen keine Informationen dazu vor, ob die Rege
lung bisher schon zur Anwendung gekommen ist. 

④⑧⑩ Mit der 12. GWB-Novelle soll nun eine konkrete Datenlieferungsverpflichtung 
auch auf der Vorleistungsebene eingeführt werden. Der Referentenentwurf schlägt 
vor, die MTS-K zu ermächtigen, von Vorleistungsanbietern die zukünftige Übermittlung 
einer Reihe von Preis- und Absatzinformationen zu verlangen (§ 47k Abs. 7 Satz 2-5 
GWB-E). Die Anbieter müssten diese Informationen dann während eines von der MTS-
K bestimmten Zeitraums in regelmäßigen Abständen zur Verfügung stellen. Dagegen 
verzichtet der Referentenentwurf auf eine gesetzliche festgeschriebene, dauerhafte 
Datenlieferungspflicht wie sie in § 47k Abs. 2 GWB für die Endkundenpreise vorgese
hen ist. Voraussetzung wäre daher immer eine konkrete Entscheidung der MTS-K. An
ders als Ermittlungsmaßnahmen in Verfahren wegen konkreter Kartellverstöße oder 
im Anschluss an eine Sektoruntersuchung soll die Datenerhebung nach § 47k Abs. 7 
GWB allerdings verdachtsunabhängig allein mit dem Zweck der Marktbeobachtung 
möglich sein. Dennoch müssen die Entscheidungen im Einzelfall verhältnismäßig und 

 

48  Super E5, Super E10 und Diesel. Die GWB-Novelle sieht nun eine Erweiterung der Verpflichtung auf 
SuperPlus-Kraftstoffe vor. 
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entsprechend begründet sein. Insoweit ist auch der Rechtsschutz gegen die Entschei
dungen eröffnet (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2026, S. 44). Die MTS-
K wird daher im Einzelfall darlegen müssen, warum sie gerade den jeweils in den Blick 
genommenen Sektor der Marktbeobachtung unterwirft, wobei die durch den Gesetz
geber getroffene Grundentscheidung allerdings ein starkes Indiz darstellen dürfte, und 
inwiefern die erhobenen Daten zu dieser Marktbeobachtung beitragen sollen. 

④⑨0 Die Ausweitung der Ermittlungsmöglichkeiten der MTS-K auf die Vorleistungs
märkte ist auch vor dem Hintergrund der Entscheidungen des OLG Düsseldorf zu se
hen, mit denen den Ermittlungstätigkeiten des Bundeskartellamts in dem Verfahren 
nach § 32f GWB im Anschluss an die Sektoruntersuchung Raffinerien und Kraftstoff
großhandel Grenzen gezogen wurden (vgl. bereits Tz. 🡭361 ff.). Der Referentenent
wurf widerspricht diesen Entscheidungen ausdrücklich (Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie 2026, S. 43 f.), verzichtet jedoch auf eine gesetzgeberische Klar
stellung in § 32f GWB und setzt insoweit offenbar auf eine Korrektur der Entscheidun
gen durch den BGH. Lediglich für das gegenwärtig laufende Verfahren scheint dem 
Referentenentwurf die Vorstellung zugrunde zu liegen, dem Bundeskartellamt die be
nötigten Preisdaten der Vorleistungsmärkte für Kraftstoffe über die MTS-K zur Verfü
gung zu stellen. 

④⑨② Die in § 47k Abs. 7 GWB-E vorgesehene neue Datenerhebungsbefugnis kann 
dazu beitragen, Schwierigkeiten bei der Erhebung der für die Verfahren des BKartA not
wendigen Daten zu beseitigen. Grundsätzlich sollte die Frage der Datenverfügbarkeit 
aber in erster Linie in dem jeweiligen Verfahren selbst geklärt werden. Fokus der Tätig
keit des Bundeskartellamts sollte die Durchsetzung des Kartellrechts zur Lösung kon
kreter Wettbewerbsprobleme sein. Allgemeine Marktbeobachtungen sollten demge
genüber die Ausnahme bleiben. Die Begrenzung der Marktbeobachtung auf be
stimmte Sektoren wirft zudem ordnungspolitische Fragen auf. Die Monopolkommis
sion empfiehlt daher, § 47k Abs. 7 GWB im Gesetzgebungsverfahren so auszugestal
ten, das Fokus und Angemessenheit der Datenerhebung gewahrt bleiben: 

◼ Inhalt und Zeitrahmen verbindlich festlegen: welche Daten (Preise, Mengen, Ver
tragslaufzeiten, Vertragsparteien), in welcher Form (maschinenlesbar) und über 
welchen Zeitraum erhoben werden; 

◼ eine Mengenschwelle vorsehen, sodass sich die Erhebung auf die preissetzenden 
Anbieter konzentriert und kleinere Marktteilnehmer nicht unnötig belastet werden; 

◼ die Erhebung evaluieren und wissenschaftlich begleiten und hierfür in § 47k Abs. 6 
GWB-E neben der Weitergabe an die Kartellbehörden auch einen Datenzugang der 
Monopolkommission verankerten, wie er für die auf Tankstellenebene erhobenen 
Daten bereits besteht. 
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2.1.3.2 Kurzfristige Eingriffe in die Preisbildung 

2.1.3.2.1 Die “12-Uhr-Regel” 

④⑨③ Die “12-Uhr-Regel” adressiert die als problematisch empfundene hohe Preisän
derungsfrequenz an vielen Tankstellen, auf die auch schon das Bundeskartellamt in 
seiner Sektoruntersuchung hingewiesen hat (Bundeskartellamt 2025). Sie führe – so 
der Gesetzgeber – dazu, dass Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich über Preisver
gleich-Apps informieren, vor der Situation stünden, dass sich die Preise schon wieder 
geändert hätten, wenn sie die Tankstelle erreichen (Deutscher Bundestag 2026, S. 1, 
8, 11). Um das Vertrauen in die Verlässlichkeit der über die MTS-K bereitgestellten In
formationen wieder herzustellen, werden Preiserhöhungen nun nur noch einmal am 
Tag um 12:00 Uhr gestattet. Preissenkungen bleiben dagegen unbegrenzt möglich. 

④⑨④ Festgeschrieben wird diese Regel in § 2 Abs. 1 des neu eingeführten “Kraftstoff
preisanpassungsgesetz” (KPAnG). Sie gilt für Betreiber öffentlicher Tankstellen und 
Unternehmen, die öffentlichen Tankstellen die Verkaufspreise für Kraftstoffe vorge
ben, und damit für denselben Adressatenkreis, der nach § 47k Abs. 2 GWB verpflichtet 
ist, Preisänderungen an die MTS-K zu melden. Betroffen sind die Änderungen der Ver
kaufspreise für sämtliche Otto- und Dieselkraftstoffe.49 Damit sind nicht nur die regu
lären Kraftstoffsorten, sondern beispielsweise auch Sonder- und Premiumprodukte 
wie Super Plus, B10 oder HVO 100 von der Regelung erfasst (Deutscher Bundestag 
2026a, S. 7, 12). Die Aufdeckung von Verstößen ist bei Letzteren bisher allerdings 
schwieriger, weil Preisänderungen bisher nicht an die MTSK gemeldet werden müssen 
(vgl. § 4 Abs. 2 MTSKraftV50). Im Rahmen der GWB-Novelle soll die Meldepflicht nun 
allerdings auch auf Super Plus ausgeweitet werden (vgl. § 47k Abs. 2 Satz 1 GWB-E). 

④⑨⑤ Verstöße gegen die 12-Uhr-Regel können mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Zuständig für den Vollzug sind Behörden der Länder. Sofern sich aus den Meldungen 
der Tankstellen an die MTS-K ein Verstoß gegen die 12-Uhr-Regel ergibt, informiert sie 
die zuständige Behörde und gibt den Vorgang einschließlich aller benötigten Informa
tionen und Daten an sie ab (§ 47k Abs. 4 Satz 1, 2 GWB). Die zuständige Landesbe
hörde verfolgt in diesen Fällen auch Verstöße gegen die Meldepflicht, die tateinheitlich 
mit einem Verstoß gegen die 12-Uhr-Regel begangen werden (§ 82 Abs. 1a GWB). 
Während das Bundeskartellamt die Verstöße durch die automatisierten Meldungen 
an die MTS-K ohne Weiteres ermitteln kann, läuft die Durchsetzung durch die Landes
behörden noch an. 

 

49  Nicht betroffen sind z. B. Flug- und Schiffskraftstoffe, vgl. Deutscher Bundestag 2026, S. 14. 
50  MTS-Kraftstoff-Verordnung vom 22. März 2013 (BGBl. I S. 595, 3245); 2013 I S. 3304), die durch Ar

tikel 27 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden ist. 
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④⑨⑥ Inwiefern die 12-Uhr-Regel auch Auswirkungen auf die Höhe der Kraftstoffpreise 
hat bzw. haben wird, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Eine erste Un
tersuchung zeigt, dass sie kurzfristig zu einer moderaten Senkung der Kraftstoffpreise 
um etwa ein bis zwei Cent pro Liter geführt hat. Zugleich deuten die Ergebnisse auf 
regional unterschiedliche Effekte hin, die insbesondere mit lokalen Angebotsstruktu
ren, Grenznähe und Wettbewerbsintensität zusammenhängen, während belastbare 
Aussagen zu langfristigen Wirkungen aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraums 
noch nicht möglich sind (Breiderhoff/Dewenter, 2026). Die Daten der Monopolkom
mission zeigen, dass die Kraftstoffpreise im Anschluss an die Einführung der12-Uhr-
Regel in Deutschland angestiegen sind, was aber auch mit dem zeitgleichen Beginn 
der Osterferien zusammenhängen kann (zu den Untersuchungen der Monopolkom
mission noch sogleich, Abschnitt 🡭2.1.3.2.2). Ein konkreter Zusammenhang oder gar 
eine Kausalität der 12-Uhr-Regel für die Kraftstoffpreise lässt sich daraus nicht ablei
ten. Andere Untersuchungen deuten auf einen Anstieg der Margen im Kraftstoffsektor 
hin (Jung u. a. 2026). Österreich führte im Jahr 2009 eine vergleichbare Regelung ein, 
nach der Tankstellen ihre Preise grundsätzlich nur einmal täglich erhöhen durften, wo
bei der zulässige Zeitpunkt zunächst je nach Betriebsform variierte51, bevor die Rege
lung im Jahr 2011 vereinheitlicht und Preiserhöhungen nur noch um 12:00 Uhr mittags 
erlaubt wurden. Die Einführung der ursprünglichen Regelung im Jahr 2009 hatte em
pirisch keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Kraftstoffpreise. Demgegenüber 
deutet die Revision im Jahr 2011 auf einen moderaten preissenkenden Effekt hin 
(Bernhardt u. a., 2025).  

④⑨⑦ Der Regelungsansatz des KPAnG erkennt diese Unsicherheit an (vgl. auch Deut
scher Bundestag 2026, S. 12). Es sieht daher vor, dass das Gesetz bereits nach einem 
Jahr evaluiert werden soll (§ 4 KPAnG). Das BMWE plant darüber hinaus, bereits nach 
sechs Monaten in einen Dialogprozess mit Marktteilnehmern über die Auswirkungen 
des KPAnG einzutreten (Deutscher Bundestag 2026, S. 13). Daneben kann die Bun
desregierung die 12-Uhr-Regel kurzfristig per Rechtsverordnung mit Zustimmung von 
Bundestag und Bundesrat ändern oder sogar aussetzen (vgl. § 2 Abs. 2 KPAnG). 

④⑨⑧ Sofern die 12-Uhr-Regel fortgeführt wird, sollte im Rahmen dieser Evaluation 
auch der Zeitpunkt der Preiserhöhung überprüft werden. Eine frühere Tagesgrenze 
könnte den Preisabfall besser mit den Pendelzeiten der Verbraucherinnen und Ver
braucher synchronisieren und den Nutzen der Regelung erhöhen. Sinnvoll wäre zu
dem ein kontrolliertes Experiment, bei dem verschiedene Zeitpunkte — etwa 10:00, 
12:00 und 21:00 Uhr — über einen definierten Zeitraum in unterschiedlichen Regionen 
erprobt und die Preiseffekte wissenschaftlich ausgewertet werden. Darüber hinaus 
könnte im Rahmen eines kontrollierten Experiments untersucht werden, wie sich eine 
 

51  Für 24-Stunden-Tankstellen galt 0:00 Uhr als Zeitpunkt zur Festlegung des Tageshöchstpreises, für 
Tankstellen mit beschränkten Öffnungszeiten der jeweilige Öffnungszeitpunkt und für Selbstbedie
nungstankstellen spätestens 8:30 Uhr. 
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Begrenzung der Preisänderungen – einschließlich Preissenkungen – auf einmal täg
lich, nach westaustralischem Vorbild, auf das Preisniveau und den Wettbewerb zwi
schen den Tankstellen auswirkt. Auf Basis dieser Evidenz kann sodann eine dauer
hafte Entscheidung über Ausgestaltung oder Abschaffung der Regel getroffen werden. 

④⑨⑨ Über die zeitliche Ausgestaltung hinaus sollte die Evaluation auch die MTS-K be
rücksichtigen. Nach österreichischem Vorbild könnte geprüft werden, ob in Preisver
gleichs-Apps nur noch die günstigsten Tankstellen im Umkreis angezeigt werden statt 
der Preise aller Anbieter. Martin (2024) zeigt empirisch, dass die vollständige Veröf
fentlichung aller Preise unter bestimmten Marktbedingungen wettbewerbsdämpfend 
wirken kann, während die selektive Anzeige der günstigsten Stationen die Suchkosten 
der Verbraucherinnen und Verbraucher senkt, ohne die Koordination der Unterneh
men durch wechselseitige Preisbeobachtung zu erleichtern. Auch dieser Effekt ließe 
sich im Rahmen eines kontrollierten Experiments belastbar quantifizieren. 

2.1.3.2.2 Der “Tankrabatt” 

④⑨⑩ Durch den sog. Tankrabatt wird unmittelbar die Höhe der Kraftstoffpreise adres
siert. Dazu wurden vorübergehend für Mai und Juni 2026 die Energiesteuersätze für 
Diesel und Benzin und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente befristet um je
weils 14,04 Cent je Liter reduziert. Einschließlich des darauf entfallenden Anteils an 
der Umsatzsteuer ergibt sich daraus eine Entlastung von rund 17 Cent brutto je Liter. 
Die Energiesteuer wird als Verbrauchsteuer bestimmungsgemäß von den Endkundin
nen und Endkunden getragen, aber von den Mineralölkonzernen abgeführt. 

④⑩0 Hintergrund der Senkung der Energiesteuer (nur) im Kraftstoffsektor war die Er
wägung, dass die hohen Kraftstoffpreise nicht nur direkt eine Belastung für Verbrau
cherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen darstellen, sondern auch indirekt die 
allgemeinen Verbraucherpreise treiben (Deutscher Bundestag 2026b, S. 1). Mit der 
Steuersenkung sollten diese ansteigenden Kosten kurzfristig abgefedert werden. Der 
Gesetzgeber hatte damit die Hoffnung verbunden, dass die Steuersenkung möglichst 
vollständig an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird, indem die Preise ent
sprechend gesenkt werden. Die Bundesregierung prognostiziert eine Gesamtentlas
tung – und entsprechende Kosten für die öffentliche Hand – von rund EUR 1,6 Mrd. 
(Deutscher Bundestag, 2026b, S. 1, 8, 10). 

④⑩② Die Monopolkommission hat empirisch untersucht, in welchem Umfang die 
Energiesteuersenkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben 
wurde (Monopolkommission, 2026). Dazu vergleicht sie die tägliche Entwicklung der 
Kraftstoffpreise in Deutschland mit jener in Frankreich, wo kein vergleichbarer Tankra
batt galt. Frankreich dient somit als Kontrollgruppe für die hypothetische Preisent
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wicklung in Deutschland ohne Steuersenkung. Der Preiseffekt wird mithilfe eines Dif
ferenz-von-Differenzen-Ansatzes aus der Veränderung des Preisabstands zwischen 
beiden Ländern vor und nach Einführung des Tankrabatts geschätzt.52 Französische 
TotalEnergies- und Autobahntankstellen werden wegen eines dort geltenden freiwilli
gen Preisdeckels aus der Vergleichsgruppe ausgeschlossen. 

④⑩③ Die Ergebnisse zeigen, dass die Steuersenkung von rund 17 Cent je Liter weitge
hend, aber nicht vollständig weitergegeben wurde. Im Durchschnitt sanken die deut
schen Preise relativ zu jenen in  Frankreich je nach Kraftstoffart um etwa 15 bis 16 Cent 
je Liter. Damit kamen schätzungsweise 100 bis 200 Mio. Euro des insgesamt rund 1,6 
Mrd. Euro umfassenden Entlastungsvolumens nicht bei den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern an. Zugleich unterscheidet sich die Weitergabe deutlich nach regionaler 
Versorgungsstruktur. Im Nordwesten betrug der geschätzte Preisrückgang 16,7 bis 
17,3 Cent je Liter, im Süden dagegen nur 13,3 bis 14,9 Cent. Besonders ausgeprägt 
waren die Unterschiede bei Diesel, bei dem zwischen Nordwesten und Süden eine 
Differenz von 3,4 Cent je Liter bestand, wohingegen es bei E5 und E10 nur jeweils rund 
2,4 Cent waren. Die regionalen Muster deuten darauf hin, dass die Wettbewerbsver
hältnisse auf der Raffinerie- und Großhandelsstufe die Weitergabe der Steuersenkung 
beeinflusst haben. 

④⑩④ Dass die vorgelagerte Versorgungsstruktur die Kraftstoffpreise maßgeblich prägt, 
bestätigt die in Abschnitt 🡭2.4 dargestellte Ex-post-Evaluation des Zusammenschlus
ses von EG Group und OMV. Dort lassen sich die regional unterschiedlichen Preisef
fekte nicht durch den lokalen Wettbewerb zwischen Tankstellen erklären, sondern 
durch die Raffinerie- und Lieferstruktur. Beide Analysen deuten damit auf das selbe 
Problem hin: Über Preisniveau und Weitergabe von Kostenänderungen entscheidet 
weniger der Wettbewerb an der Tankstelle als der Wettbewerb auf der vorgelagerten 
Raffinerie- und Großhandelsebene. 

2.1.3.3 Fazit 

④⑩⑤ Mit dem Kraftstoffmaßnahmenpaket hat der Gesetzgeber den Wettbewerbsbe
hörden weitere – teilweise spezifisch auf den Kraftstoffsektor zugeschnittene – Ermitt
lungsinstrumente zur Verfügung gestellt, mit denen die Wettbewerbsaufsicht im Kraft
stoffsektor erleichtert und effektiviert werden soll. Weitere Maßnahmen sieht der Re
ferentenentwurf für eine 12. GWB-Novelle vor. Die Auswirkungen der beiden Geset
zespakete insbesondere auf das laufende § 32f GWB-Verfahren sollte jedoch nicht 
überbewertet werden. Von größerer Bedeutung ist, die bestehenden Instrumente zü
gig und effektiv zur Anwendung zu bringen, um die marktstrukturellen Probleme auf 
 

52  Der Ansatz entspricht dem in 🡭Box 2.2 erläuterten Differenz-von-Differenzen-Ansatz. Anders als 
dort steht hier jedoch nicht die Schätzung eines Kartellaufschlags im Mittelpunkt, sondern die Frage, 
wie stark die Preise nach Einführung der Energiesteuersenkung an den Tankstellen gesunken sind. 
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den den Tankstellen vorgelagerten Märkten zu lösen. Nur ein funktionierender Wett
bewerb (auch) auf Ebene der Raffinerien und des Kraftstoffgroßhandels kann sicher
stellen, dass Kostensenkungen und Senkungen staatlicher Abgaben an die Verbrau
cherinnen und Verbraucher weitergegeben werden.  

④⑩⑥ Zentrales Instrument hierfür ist die in § 32f Abs. 3 GWB eingeräumte Möglichkeit, 
Unternehmen auch ohne festgestellten Wettbewerbsverstoß Abhilfemaßnahmen auf
zuerlegen, sofern eine erhebliche Wettbewerbsstörung vorliegt. Aus Sicht der Mono
polkommission wäre eine Unterbrechung oder gar ein Abbruch des aktuellen Verfah
rens höchst misslich. Die festgestellte Wettbewerbsstörung ist struktureller Natur und 
verlangt nach einer strukturellen Lösung, für die § 32f GWB gerade geschaffen wurde. 
Die Monopolkommission würde es begrüßen, wenn der BGH die Rechtsbeschwerde 
zulässt und die offenen Fragen rasch klärt. Unabhängig davon sollte das Bundeskar
tellamt so weit wie möglich auf eine strukturelle Lösung der Wettbewerbsprobleme 
drängen. Dabei ist anzuerkennen, dass für das Verfahren nach § 32f Abs. 3 GWB der 
Zugriff auf die notwendigen Unternehmensdaten von hoher Bedeutung ist. Im konkret 
laufenden Verfahren kann dazu auch die geplante Datenerhebungsbefugnis nach 
§ 47k Abs. 7 GWB beitragen. Die Monopolkommission vertraut zudem darauf, dass 
rechtliche Einzelfragen in diesem Zusammenhang – insbesondere zur Anwendung des 
§ 59 GWB – zukünftig zügig geklärt werden können, ohne dass es währenddessen zu 
Verfahrensverzögerungen kommt. Hierzu kann das durch das Kraftstoffmaßnahmen
paket verkürzte Verfahren gemäß § 32f Abs. 3 GWB ebenso beitragen wie der in der 
GWB-Novelle vorgesehene Entfall der Zulassung der Rechtsbeschwerde. Trotz dieser
legislativen Maßnahmen liegt die Verantwortung für ein zügiges Verfahren jedoch auch 
zukünftig in erster Linie bei dem Bundeskartellamt und den Gerichten. 

④⑩⑦ Maßnahmen, mit denen sektorspezifisch das Verbot des Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung verschärft wird, können lediglich die Symptome feh
lenden Wettbewerbs bekämpfen. Zu einem strukturell funktionsfähigen Wettbewerb 
können sie jedoch nicht beitragen und bringen zudem ordnungspolitische Risiken mit 
sich. Zur Finanzierung anderer politischer Maßnahmen – wie es dem Gesetzgeber im 
Kontext des Tankrabattes offenbar vorschwebt (vgl. Deutscher Bundestag 2026b, 
S. 10) – sind sie nicht geeignet. Ziel kartellrechtlicher Maßnahmen sollte der Schutz 
des Wettbewerbs und die Sanktionierung wettbewerbswidrigen Verhaltens sein. 

④⑩⑧ Eingriffe in die freie Preisbildung, wie der Tankrabatt, die darauf abzielen, durch 
externe Schocks verursachte Preisspitzen künstlich abzusenken, können den Beitrag 
von marktstrukturellen Problemen zu diesen Preisentwicklungen nicht beeinflussen. 
Hinzu kommt, dass der Tankrabatt erhebliche öffentliche Ressourcen bindet und das 
Preissignal verzerrt, das durch die Rohölknappheit ausgelöst wurde. Dieses Preissig
nal soll Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem geringeren 
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Verbrauch bewegen. Hinzu kommt eine verteilungspolitische Dimension, denn der 
Tankrabatt entlastet vor allem Vielfahrerinnen und Vielfahrer sowie Fahrzeuge mit ho
hem Verbrauch. Die Monopolkommission begrüßt daher, dass die Bundesregierung 
auf eine Verlängerung des Tankrabatts verzichtet. Zukünftig sollte auf kurzfristige Ein
griffe in die freie Preisbildung verzichtet werden und stattdessen der Fokus auf die Lö
sung struktureller Wettbewerbsprobleme gerichtet werden. 

 

◼ Das Bundeskartellamt sollte das begonnene Verfahren nach § 32f GWB auf Basis 
der ihm zur Verfügung stehenden Instrumente und Daten mit Nachdruck fortfüh
ren. 

◼ Nachhaltige strukturelle Lösungen sind gegenüber sektorspezifischen Marktein
griffen und ordnungspolitisch fragwürdigen Preiskontrollen vorzugswürdig. 

◼ Auf Eingriffe in die freie Preisbildung wie den „Tankrabatt“ sollte zukünftig verzich
tet werden, weil sie teuer sind, asymmetrisch entlasten und vor allem knappheits
bedingte Preissignale dämpfen. Die 12-Uhr-Regel sollte evaluiert und gegebenen
falls weiterentwickelt werden. 

2.2 Überblick über die legislativen Entwicklungen 

④⑩⑨ In diesem Abschnitt gibt die Monopolkommission einen Überblick über ausge
wählte legislative Entwicklungen in Deutschland sowie auf Unionsebene. Dies sind 
der Referentenentwurf für eine 12. GWB-Novelle (dazu Abschnitt 🡭2.2.1) das Kran
kenhausreformanpassungsgesetz (dazu Abschnitt 🡭2.2.2) und der Entwurf der neuen 
Fusionskontroll-Leitlinien (dazu Abschnitt 🡭2.2.3). Das Kraftstoffmaßnahmenpaket 
wurde bereits in einem separaten Abschnitt behandelt (dazu Abschnitt 🡭2.1.3). 

2.2.1 Referentenentwurf für eine 12. GWB-Novelle 

④⑩⑩ Das BMWE hat am 5. Juni 2026 einen Referentenentwurf für eine 12. GWB-No
velle vorgelegt (Bearbeitungsstand: 04.06.2026, 14:00 Uhr; RefE) und zugleich die 
Länder- und Verbändeanhörung eingeleitet. Die Schwerpunkte des Referenten-ent
wurfs bilden Änderungen im Bereich der Fusionskontrolle, neue Ermittlungsbe-fug
nisse im Zusammenhang mit öffentlichen Vergabeverfahren sowie verschiedene An
passungen des kartellbehördlichen und gerichtlichen Verfahrens. Die Monopol-kom
mission begrüßt den schlanken, auf Entbürokratisierung und einen effiziente-ren Res

Empfehlungen  
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sourceneinsatz gerichteten Zuschnitt des Entwurfs und bewertet ihn insgesamt posi
tiv. Sie teilt dieses Ziel ausdrücklich, weist aber darauf hin, dass einzelne Maßnahmen 
keine echte Entlastung bewirken oder über das Ziel hinausgehen; diese Vorschläge 
sieht sie kritisch. Zudem fehlen einige Punkte, die sie für wichtig hält. Bei anderen 
Punkten ist es dagegen begrüßenswert, dass sie nicht in das Gesetz aufgenommen 
werden sollen. Im Einzelnen: 

2.2.1.1 Änderungen in der Fusionskontrolle 

2.2.1.1.1 Anhebung der Umsatzschwellen 

⑤00 Der Entwurf sieht zunächst eine deutliche Anhebung der Umsatzschwellen vor. 
Die weltweite Umsatzschwelle soll von bislang EUR 500 Mio. auf EUR 750 Mio. und 
die beiden Inlandsumsatzschwellen sollen von EUR 50 Mio. auf EUR 75 Mio. bzw. von 
EUR 17,5 Mio. auf EUR 20 Mio. angehoben werden, § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 lit. a 
GWB-E. Die Anpassungen werden mit dem Erfordernis begründet, die Wirtschaft wei
ter zu entlasten und behördliche Ressourcen effizienter einzusetzen (Bundesministe
rium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 33). 

⑤0② Die Monopolkommission hat sich zuvor gegen eine erneute Erhöhung der 
Schwellenwerte ausgesprochen (Monopolkommission, 2024, Tz. 258). Bereits durch 
die 10. GWB-Novelle im Jahr 2021 wurden die beiden Inlandsumsatzschwellen erheb
lich erhöht, und zwar von EUR 25 Mio. auf EUR 50 Mio. bzw. EUR 5 Mio. auf EUR 17,5 
Mio. Nach dieser Reform sanken die Anmeldezahlen um beinahe ein Drittel, bevor die 
Anmeldungen in den Jahren 2024/2025 wieder – jedoch nur geringfügig – gestiegen 
sind. Die Schwellenwerte waren zuvor über einen langen Zeitraum unverändert geblie
ben, obwohl die deutsche Fusionskontrolle im internationalen Vergleich weiterhin ver
gleichsweise niedrige Umsatzschwellen aufwies. Eine weitere substanzielle Anhe
bung der Umsatzschwellen schon nach kurzer Zeit begründet dagegen – isoliert be
trachtet – die Gefahr, dass die Effektivität der Fusionskontrolle beeinträchtigt wird.  

⑤0③ Die Fusionskontrolle dient dazu, das Entstehen wirtschaftlicher Macht zu verhin
dern. Machtpositionen sind häufig unabhängig von hohen Umsätzen. So ist gerade im 
Anwendungsbereich der nationalen Fusionskontrolle die Prüfung eher kleiner regio
naler Zusammenschlüsse wichtig. Durch eine Anhebung der Schwellen könnten sol
che Zusammenschlüsse vermehrt der Fusionskontrollpflicht entzogen sein. Das 
BMWE geht selbst von einer voraussichtlichen Verringerung um ca. 13-14 Prozent, d. 
h. 120 Fusionskontrollverfahren jährlich aus, einschließlich eines Hauptprüfverfah
rens (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 24). Hinzu kommt eine 
gewisse Vorfeldwirkung der Fusionskontrolle. Demnach werden einzelne Zusammen
schlussvorhaben angesichts eines zu erwartenden behördlichen Vetos erst gar nicht 
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angemeldet. Der Fusionskontrolle sollen zwar nur solche Zusammenschlüsse unter
fallen, die von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind. Zudem war die Inflation in den 
letzten Jahren vergleichsweise hoch. Dennoch erscheint eine Erhöhung der Schwel
lenwerte um 50 bzw. 14 Prozent kaum gerechtfertigt. Der Wille zur Entbürokratisierung 
ist zwar im Kern nachvollziehbar. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Fusi
onskontrollverfahren des Bundeskartellamts als eher schlank gelten und im Regelfall 
keinen besonders großen administrativen Aufwand erzeugen. Dagegen sind Miss
brauchsverfahren, mit denen die negativen Folgen von Marktmacht nachträglich aus
geräumt werden sollen, aufwendig und weniger effizient. Aus Sicht der Monopolkom
mission ist eine deutliche Anhebung der Umsatzschwellen nicht geboten. 

2.2.1.1.2 Ausweitung des Anwendungsbereichs der Transaktionswert
schwelle 

⑤0④ In der Gesamtschau zur Fusionskontrolle ist positiv, dass es der Referentenent
wurf nicht bei der Anhebung der Umsatzschwellen belässt, sondern zugleich eine An
passung der Transaktionswertschwelle vorsieht, die tendenziell zu einer höheren Kon
trolldichte führt. Die Neuregelung der Transaktionswertschwelle in § 35 Abs. 1 Nr. 2 lit. 
b GWB-E sieht zunächst vor, dass diese nicht mehr subsidiär gegenüber den Umsatz
schwellen ist. Dies erhöht die Rechtssicherheit bei der Frage, ob die Transaktions
wertschwelle nur bei Zusammenschlüssen auf sog. reifen Märkten Anwendung findet, 
was nicht der Fall ist (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 34). 
Zudem würde die Transaktionswertschwelle künftig auch in solchen Fällen greifen, in 
denen das Zielunternehmen zwar bislang nicht über eine Inlandstätigkeit in erhebli
chem Umfang verfügt, künftig jedoch mit einer solchen zu rechnen ist. 

⑤0⑤ Die Monopolkommission begrüßt die Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Transaktionswertschwelle auf voraussichtliche künftige Inlandstätigkeiten in erhebli
chem Umfang. Sie hat sich wiederholt für eine solche Regelung stark gemacht (Mono
polkommission, 2022, Tz. 241 ff.; Monopolkommission, 2024, Tz. 259). Die Schutzlü
cke, die mit einer ausschließlichen Anknüpfung an eine gegenwärtige Inlandstätigkeit 
verbunden ist, hat sich zuletzt in der Fallpraxis des Bundeskartellamts deutlich ge
zeigt, insbesondere bei den nicht fusionskontrollpflichtigen Zusammenschlüssen 
Microsoft/Inflection sowie Edwards Lifesciences/JenaValve. Anzuerkennen ist, dass 
der Inlandsbezug schwächer wird und die Grenzen der völkerrechtlichen Anwendbar
keit des deutschen Rechts ausgereizt werden. Es wird zu einer gewissen Rechtsunsi
cherheit hinsichtlich der Prognoseentscheidungen kommen, was eine künftige erheb
liche Inlandstätigkeit darstellt. Prognostische Elemente sind der Fusionskontrolle je
doch nicht fremd. Das Bundeskartellamt könnte seine Auffassung, welche Fälle hier 
relevant werden, in der – ohnehin beabsichtigten – Überarbeitung des Leitfadens zur 
Transaktionswertschwelle nach Konsultationen mit der Praxis niederlegen (vgl. 
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BKartA/BWB, Leitfaden Transaktionswert-Schwellen für die Anmeldepflicht von Zu
sammenschlussvorhaben (§ 35 Abs. 1a GWB und § 9 Abs. 4 KartG, 2022, Hinweis vom 
August 2025 auf S. I). 

2.2.1.1.3 Einführung eines Anzeigeverfahrens für die Transaktionswert
schwelle 

⑤0⑥ Für Zusammenschlüsse, die ausschließlich die Voraussetzungen der Transakti
onswertschwelle erfüllen, sieht der Referentenentwurf die Umstellung von einer An
melde- auf eine bloße Anzeigepflicht vor, § 39 Abs. 1 Satz 2 GWB-E. In solchen Fällen 
sollen die Unternehmen das Bundeskartellamt künftig zunächst gemäß § 39 Abs. 7 
GWB-E über das Zusammenschlussvorhaben informieren. Das Bundeskartellamt hat 
dann die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen eine vollständige Anmeldung zu ver
langen („Call-in“), wenn auf eine vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses nicht ver
zichtet werden kann, § 39 Abs. 8 Satz 1 GWB-E. Eine solche Mitteilung durch das Bun
deskartellamt soll gemäß § 39 Abs. 8 Satz 2 GWB-E erfolgen, wenn die Einleitung eines 
Hauptprüfverfahrens nicht offensichtlich ausgeschlossen ist. Während der zweiwö
chigen Wartefrist darf der Zusammenschluss – wie auch im Fall einer Anmeldepflicht 
üblich – nicht vollzogen werden, § 41 Abs. 1 Satz 1 GWB-E. 

⑤0⑦ Mit der Umstellung von einem Anmelde- auf ein Anzeigesystem verfolgt der Re
ferentenentwurf das legitime Ziel, die Unternehmen von Bürokratiekosten zu entlasten 
und den Ressourceneinsatz in der Fusionskontrolle zu effektivieren (Bundesministe
rium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 39). Die Anzeigepflicht spiegelt auch die zu 
erwartenden Unsicherheiten wider. Ob das Ziel des geringeren Aufwands gegenüber 
der Anmeldung tatsächlich erreicht wird, erscheint jedoch zweifelhaft. Zum einen 
dürfte der mit einer Anzeige verbundene Aufwand für die Unternehmen nicht wesent
lich hinter jenem einer Anmeldung zurückbleiben. Zunächst muss die Anzeigepflicht 
selbst, d. h. insbesondere das Erfüllen der Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 2 lit. 
b GWB festgestellt werden. Sodann muss die Anzeige an das Bundeskartellamt um
fassende Informationen zu den beteiligten Unternehmensgruppen, deren gegenwärti
gen und künftigen Tätigkeiten sowie zu den strategischen und wirtschaftlichen Beweg
gründen des Zusammenschlusses enthalten, § 39 Abs. 7 GWB-E. Die Angabe der Be
weggründe ist bisher nicht einmal im Rahmen einer Anmeldung nach § 39 Abs. 3 GWB 
erforderlich. Hinzu kommt, dass § 39 Abs. 3 Nr. 4 GWB Angaben zu den betroffenen 
Märkten sowie zur Marktstellung der beteiligten Unternehmen für eine Anmeldung nur 
dann verlangt, wenn Marktanteile von mindestens 20 Prozent erreicht werden. Die In
formationen sind daher auch im Rahmen einer Anmeldung nicht stets beizubringen, 
sodass der Unterschied zu der Anzeige insoweit geringer ausfällt, als der Referenten
entwurf nahelegt (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 39). 
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⑤0⑧ Zum anderen schafft das Verfahren zusätzliche Rechtsunsicherheit. Die Voraus
setzungen für ein Einschreiten des Bundeskartellamts sind vergleichsweise offen for
muliert. Unternehmen müssen daher zunächst abwarten, ob eine Aufforderung zur 
Anmeldung des betreffenden Zusammenschlusses erfolgt. Im Fall eines solchen Call-
ins verlängert sich die Verfahrensdauer sogar gegenüber dem heutigen System, da auf 
die Anzeigephase noch ein reguläres Fusionskontrollverfahren folgt. Aus behördlicher 
Sicht ist zudem fraglich, ob sich die erhofften Effizienzgewinne tatsächlich realisieren 
lassen. Das Bundeskartellamt wird bereits die eingehenden Anzeigen einer ersten Prü
fung unterziehen müssen. Die weiten gesetzlichen Kriterien könnten dann dazu füh
ren, dass die Behörde vorsorglich in einer größeren Zahl von Fällen eine Anmeldung 
verlangt. Dabei sollte auch erwogen werden, dass die Branchenkenntnis einzelner Be
schlussabteilungen durch die insgesamt abnehmende Anzahl an Fusionskontrollver
fahren (dazu bereits Abschn. 1.1) tendenziell reduziert werden könnte. Insgesamt be
steht daher das Risiko, dass das neue Verfahren zusätzlichen Verfahrensaufwand er
zeugt, ohne den Prüfaufwand wesentlich zu reduzieren. 

⑤0⑨ Aus Sicht der Monopolkommission ist das Anzeigesystem eine interessante Neu
erung, die jedoch in der vorliegenden Form noch nicht den gewünschten Entlastungs
effekt mit sich bringt. Für eine Wirksamkeit sollte der Umfang der von den Unterneh
men für die Anzeige eines Zusammenschlusses beizubringenden Angaben abgesenkt 
werden. Gelingt dies nicht, spricht mehr dafür, beim einheitlichen Anmeldesystem zu 
bleiben. 

2.2.1.1.4 Stärkung eines Drittrechtsschutzes bei der Ministererlaubnis 

⑤0⑩ Der Referentenentwurf sieht vor, die Einschränkung des Drittrechtsschutzes ge
gen eine Ministererlaubnis aufzuheben. Seit der 9. GWB-Novelle im Jahr 2017 steht 
Dritten die Beschwerde gegen eine solche Entscheidung nur zu, wenn sie in eigenen 
Rechten verletzt sind, § 73 Abs. 2 Satz 2 GWB. Die Monopolkommission begrüßt die 
im Referentenentwurf vorgeschlagene Streichung dieser Vorschrift. Sie hat frühzeitig 
empfohlen, die Einschränkung der Drittklagebefugnis gegen eine Ministererlaubnis 
rückgängig zu machen (Monopolkommission, 2018, Tz. 914 ff.). Aus wettbewerbspo
litischer Sicht ist ein effektiver Zugang zur gerichtlichen Kontrolle derartiger Entschei
dungen, die nur durch wenige inhaltliche Vorgaben beschränkt werden, besonders 
wünschenswert. 

2.2.1.2 Einführung eines Vergabe-Screenings 

⑤②0 Der Referentenentwurf sieht die Einführung eines Vergabe-Screenings vor. Nach 
§ 114 Abs. 4 GWB E sollen öffentliche Auftraggeber in Vergabeverfahren oberhalb der 
EU-Schwellenwerte künftig nicht nur den Zuschlagsempfänger, sondern sämtliche 
Bewerber und Bieter zentral melden. Die zu meldenden Daten umfassen Name und 
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Adresse, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und, soweit vorhanden, die bun
deseinheitliche Wirtschafts-Identifikationsnummer sowie den Preis oder die Kosten 
des Angebots, soweit ein solches erfolgt ist. Die Daten werden beim Datenservice Öf
fentlicher Einkauf gespeichert, der beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums 
des Innern angesiedelt ist. Nach § 32h Abs. 1 GWB-E soll das Bundeskartellamt Zugriff 
auf die Daten erhalten und befugt sein, sie systematisch und verdachtsunabhängig im 
Hinblick auf mögliche Verstöße gegen das Kartellverbot auszuwerten. Die Regelung 
schafft damit eine gesetzliche Grundlage für ein datenbasiertes Screening öffentlicher 
Vergabeverfahren in Deutschland. In anderen Ländern existieren entsprechende Be
fugnisse bereits; die Begründung des Referentenentwurfs nennt ausdrücklich Grie
chenland und Dänemark (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 
32). Auch die akademische Literatur und Diskussion zu Indikatoren und möglichen 
Ansätzen ist bereits fortgeschritten (vgl. nur Kruse, 2023; OECD, 2022). Neuere For
schung zeigt zudem, dass sich öffentliche Unternehmenskommunikation mithilfe von 
Natural Language Processing auf Hinweise für Kollusion untersuchen lässt. Dieser An
satz floss bereits in die Nachprüfungen der Europäischen Kommission im Autoreifen
sektor 2024 ein (Duso u. a., 2026a). 

⑤②② Die Monopolkommission begrüßt die im Referentenentwurf vorgesehene Einfüh
rung eines Vergabe-Screenings. Die zentrale Verfügbarkeit von Vergabedaten und der 
Zugriff des Bundeskartellamts auf diese Daten dürften die Aufdeckungswahrschein
lichkeit von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei öffentlichen Ausschrei
bungen erheblich steigern. Das Vergabe-Screening stellt damit einen sinnvollen 
Schritt zur Stärkung der Kartellrechtsdurchsetzung im Beschaffungswesen dar. Mit 
der Einführung des Vergabe-Screenings verbindet die Monopolkommission zudem die 
Hoffnung, dass datenbasierte Analysen künftig insgesamt eine größere Rolle bei der 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts einnehmen werden („computational anti
trust“). 

2.2.1.3 Wegfall eines besonderen Feststellungsinteresses 

⑤②③ Für die kartellbehördliche Feststellung eines Kartellrechtsverstoßes auch nach 
dessen Beendigung soll künftig kein besonderes Feststellungsinteresse mehr erfor
derlich sein. Hierzu sollen in § 32 Abs. 3 GWB die Wörter „soweit ein berechtigtes In
teresse besteht“ gestrichen werden. Der Referentenentwurf sieht in der Änderung eine 
Klarstellung, da bereits die bestehende Vorschrift aufgrund von Art. 10 Abs. 1 Unter
abs. 2 Richtlinie (EU) 2019/1 richtlinienkonform auszulegen sei (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 30). Die Monopolkommission begrüßt den Anpas
sungsvorschlag. Die Erleichterung der nachträglichen Feststellung eines Verstoßes ist 
wünschenswert vor allem mit Blick auf die private Durchsetzung und die Bindungswir
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kung der kartellbehördlichen Entscheidung für das gerichtliche Schadensersatzver
fahren gemäß § 33b GWB (so auch OLG Düsseldorf, VI-Kart 4/22 (V), 28.08.2024, 
Stihl). 

2.2.1.4 Erweiterung des Anspruchs auf eine Entscheidung, dass 
kein Anlass zum Tätigwerden besteht 

⑤②④ Unternehmen sollen künftig nicht nur bei horizontalen, sondern auch bei vertika
len/konglomeraten Kooperationen einen Anspruch auf eine Entscheidung des Bun
deskartellamts, dass kein Anlass zum Tätigwerden besteht (§ 32c Abs. 1 GWB), ha
ben. Hierzu sollen in § 32c Abs. 4 Satz 1 GWB die Wörter „mit Wettbewerbern“ gestri
chen werden. Aus Sicht der Monopolkommission ist die Streichung nachvollziehbar. 
Kooperationen zwischen Nicht-Wettbewerbern dürften an Bedeutung gewinnen; der 
Referentenentwurf verweist beispielhaft auf Datenpools (Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie, 2026, S. 31). Auch bei solchen Kooperationen kann die Schaffung 
zusätzlicher Rechtssicherheit im Einzelfall geboten sein. Zugleich scheint der An
spruch aus § 32c Abs. 4 Satz 1 GWB bislang weniger häufig geltend gemacht worden 
zu sein als ursprünglich erwartet, sodass die Ressourcen des Bundeskartellamts 
nicht übermäßig in Anspruch genommen werden (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, 2026, S. 31). 

⑤②⑤ Auch bei den weiteren Voraussetzungen für den Antrag auf eine Entscheidung 
des Bundeskartellamts sollte eine Streichung vorgenommen werden. Nach aktueller 
Rechtslage muss „ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse“ an ei
ner Entscheidung des Bundeskartellamts bestehen. Die Monopolkommission emp
fiehlt, das Wort „erhebliches“ zu streichen. Dadurch würde den Unternehmen die Gel
tendmachung des Anspruchs aus § 32c Abs. 4 Satz 1 GWB zusätzlich erleichtert, ohne 
dass beim Bundeskartellamt mit Kapazitätsengpässen zu rechnen ist. 

2.2.1.5 Änderungen bei den Verfahrensrechten 

⑤②⑥ Der Referentenentwurf sieht eine Neufassung der Rechte auf Anhörung und Ak
teneinsicht vor. Der bisherige § 56 GWB soll auf drei Vorschriften – §§ 56, 56a und 56b 
GWB E – aufgeteilt werden. Das macht die Vorschrift(en) nicht nur übersichtlicher, 
sondern geht auch mit inhaltlichen Änderungen einher, die unter anderem der Verfah
rensbeschleunigung dienen. Dieses Anliegen ist grundsätzlich richtig; Wettbewerbs
verfahren müssen schneller und effizienter werden. 

⑤②⑦ Allerdings enthält der Referentenentwurf auch Anpassungsvorschläge, gegen
über denen Bedenken bestehen. So ist in § 56 Abs. 1 Satz 2 GWB-E vorgesehen, dass 
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die Akteneinsicht von Beigeladenen, die an dem streitigen Rechtsverhältnis nicht der
art beteiligt sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen 
kann, im Ermessen der Kartellbehörde steht. Der Referentenentwurf spricht hier unter 
Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BGH von einer gesetzlichen Klarstellung 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 49; vgl. BGH, KVB 69/23, 
20.02.2024, Google Offenlegung). Für die vorgesehene Anpassung bei der Aktenein
sicht von einfach Beigeladenen spricht, dass die Gewährung von Verfahrensrechten 
durch die Kartellbehörde aufwendig sein kann, insbesondere wegen der Schwärzung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen anderer Unternehmen. Dennoch erscheint 
es nicht angemessen, die Beteiligungsrechte von Dritten einzuschränken. Dritte sto
ßen kartellbehördliche Verfahren häufig erst an und tragen maßgeblich zu ihrem Fort
gang bei. Ihre Verfahrensposition sollte eher gestärkt denn geschwächt werden. 

⑤②⑧ Ähnliches gilt für die Ergänzung des § 73 Abs. 1 Satz 2 GWB-E, wonach be
stimmte Verfahrenshandlungen durch die Beteiligten vor Gericht erst zusammen mit 
der abschließenden Sachentscheidung angegriffen werden können. Der Vorschlag 
hat zwar eher deklaratorischen Charakter, da die entsprechende Rechtslage bereits 
aus § 44a VwGO folgt. Vor dem Hintergrund der abweichenden Auffassung des OLG 
Düsseldorf (VI-Kart 5/22 (V), 21.12.2022, Stihl Beiladung) sah der Referentenentwurf 
Anlass, diese Rechtsfolge ausdrücklich im GWB zu verankern (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, 2026, S. 53). Auch dieser Vorschlag ist im Ergebnis aber Aus
druck einer restriktiven Handhabung der Verfahrensrechte der Beteiligten. 

⑤②⑨ Die Monopolkommission hat in ihrem Policy Brief zum EU-Wettbewerbsrecht be
reits vorgeschlagen, Verfahrensfristen mit Meilensteinen einzuführen und das Verfah
ren bei der Europäischen Kommission frühzeitig auf einige wenige, klar strukturierte 
Schriftsatzrunden sowie mündliche Anhörungen auszurichten. Dies würde zu schnel
leren Verfahren und kürzeren Entscheidungen führen, die auf das Wesentliche kon
zentriert wären (Monopolkommission, 2025b, S. 2 f.). 

⑤②⑩ Die Monopolkommission begrüßt die übersichtlichere Fassung der Regelungen 
zum Verfahren. Kartellbehördliche Verfahren müssen beschleunigt werden. Das 
Spannungsfeld zwischen zügiger und effizienter Verfahrensführung, angemessenen 
Verteidigungsrechten der Betroffenen und den Rechten Dritter wird mit weiteren Vor
schlägen in einem Sondergutachten der Monopolkommission ausgelotet werden. 

2.2.1.6 Stärkere Digitalisierung und umfassende Veröffentli
chungspflichten 

⑤③0 Der Referentenentwurf enthält an mehreren Stellen Vorgaben für eine stärkere 
Digitalisierung der Behördenverfahren sowie für umfassende Veröffentlichungen des 
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Bundeskartellamts. Mit Blick auf den Digitalisierungsaspekt ist besonders erwäh
nenswert, dass ab dem Jahr 2028 Fusionskontrollanmeldungen nur noch in elektroni
scher Form beim Bundeskartellamt eingereicht werden sollen (§ 39 Abs. 1 Satz 3 i. V. 
m. § 187 Abs. 15 GWB-E). Außerdem sollen förmliche Auskunftsverlangen der Kartell
behörden künftig durch elektronische Übermittlung bekanntgegeben werden können 
(§ 59 Abs. 5 Satz 3 und 4 GWB-E).  

⑤③② Die neuen Veröffentlichungsvorgaben in § 43 Abs. 4 bzw. § 61 Abs. 3 Satz 2 GWB-
E sehen vor, dass das Bundeskartellamt zahlreiche Entscheidungen in Verwaltungs
verfahren auf seiner Internetseite veröffentlicht. Bislang gibt es lediglich gewisse Mit
teilungspflichten bei Bußgeldentscheidungen (§ 53 Abs. 5 GWB). Künftig müssen Ver
waltungsentscheidungen im Volltext veröffentlicht werden, soweit nicht wichtige 
Gründe im Sinne von § 56 Abs. 2 Satz 1 GWB-E entgegenstehen (Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der Behörde, Wahrung des Geheimschut
zes oder von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen schutzwürdigen 
Interessen des Betroffenen). Der Referentenentwurf stellt klar, dass die Veröffentli
chung ungeachtet eines anhängigen Rechtsmittelverfahrens erfolgen soll und etwai
gen Ausnahmen durch Schwärzungen Rechnung getragen werden kann (Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 51). 

⑤③③ Die Monopolkommission begrüßt die Anpassungsvorschläge. Die stärkere Digi
talisierung kann zu schnelleren und effizienteren Behördenverfahren führen. Die Ver
öffentlichungspflichten erhöhen die Transparenz des Handelns des Bundeskartell
amts und verbessern die Kontrolle der getroffenen Entscheidungen. Die Monopolkom
mission setzt sich seit Jahren für eine stärkere Ex-post-Kontrolle insbesondere im Be
reich der Fusionskontrolle ein (vgl. Monopolkommission, 2024, Tz. 352 ff.). Zwar ver
öffentlicht das Bundeskartellamt auch jetzt schon einen Großteil seiner Entscheidun
gen. Die gesetzliche Vorgabe dürfte aber dazu führen, dass diese Praxis noch erheb
lich ausgeweitet wird. Dabei wird der Mehrwert der Veröffentlichungen auch davon 
abhängen, dass diese zeitnah erfolgen. Deshalb sollte in § 43 Abs. 4 bzw. § 61 Abs. 3 
Satz 2 GWB-E ergänzt werden, dass das Bundeskartellamt die Entscheidung „unver
züglich nach Erlass im Volltext auf seiner Internetseite veröffentlichen“ soll. 

2.2.1.7 Begrenzung der Amtszeit der Präsidentin oder des Präsi
denten des Bundeskartellamts 

⑤③④ Der Referentenentwurf sieht vor, die Amtszeit der Präsidentin oder des Präsiden
ten des Bundeskartellamts auf acht Jahre zu befristen, § 51a Abs. 1 Satz 2 GWB-E. Für 
diese Dauer soll ein Beamtenverhältnis auf Zeit begründet werden. Die Monopolkom
mission befasst sich im Rahmen der Vorbereitung eines Sondergutachtens zurzeit mit 
dem Bundeskartellamt als Institution. Dabei werden auch solche Fragen thematisiert.  
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⑤③⑤ Auch aus Sicht der Monopolkommission sprechen die besseren Gründe für eine 
Befristung der Amtszeit, wobei ihr eine Dauer von acht Jahren als sachgerecht er
scheint. Der Referentenentwurf weist zu Recht darauf hin, dass bei allen anderen 
Wettbewerbsbehörden in der Europäischen Union sowie wie bei vergleichbaren deut
schen Behörden eine Befristung der Amtszeit üblich ist (Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie, 2026, S. 45). Allerdings sollte in der Regelung selbst klargestellt 
werden, dass eine Wiederernennungsmöglichkeit nicht besteht, die Amtszeit der Prä
sidentin oder des Präsidenten des Bundeskartellamts also auf eine einmalige Dauer 
von acht Jahren befristet ist. Derzeit findet sich eine entsprechende Aussage aus
schließlich – und ziemlich versteckt – in der Gesetzesbegründung (Bundesministe
rium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 22). 

2.2.1.8 Einführung der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde 

⑤③⑥ Die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des OLG Düsseldorf an den Bun-
desgerichtshof sollen künftig zulassungsfrei sein, § 77 Satz 2 GWB-E. Die Monopol-
kommission begrüßt die Einführung der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde. Kar-
tellbehördliche Verfahren sind stets von großer Bedeutung. Ihre gerichtliche Überprü
fung ist zudem so selten, dass die Möglichkeiten des BGH, sich zu entsprechenden 
Rechtsfragen zu äußern, nicht noch künstlich erschwert werden sollte. Eine Überlas
tung des BGH mit derartigen Verfahren ist nicht zu erwarten. Die im Referentenentwurf 
vorgesehene Abhilfe ist besonders positiv zu bewerten. 

2.2.1.9 Verlängerung der sektorspezifischen Missbrauchsaufsicht 
im Energiesektor 

⑤③⑦ Der Referentenentwurf sieht eine Verlängerung der in § 29 GWB verankerten be
sonderen Missbrauchsaufsicht für den Energiesektor bis zum 31. Dezember 2032 vor 
(§ 187 Abs. 1 GWB-E). Die Norm war zunächst 2007 eingeführt worden und auf fünf 
Jahre befristet, ihr Anwendungsbereich wurde allerdings wiederholt – zuletzt bis zum 
31. Dezember 2027 – verlängert. Die als temporäre Ausnahmevorschrift gedachte Re
gelung würde dann für insgesamt 25 Jahre gelten. 

⑤③⑧ Die Monopolkommission hat § 29 GWB angesichts ordnungspolitischer und 
wettbewerbstheoretischer Risiken sowie praktischer Probleme wiederholt kritisiert 
(vgl. etwa Monopolkommission, 2011, Tz. 710 ff.; Monopolkommission, 2012, Tz. 92 
ff.). Der Referentenentwurf begründet die neuerliche Verlängerung mit der Erwartung, 
dass es angesichts monopolistischer Marktpositionen auch künftig zu missbräuchli
chen Verhaltensweisen durch Versorgungsunternehmen kommen könne (Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie, 2026, S. 60 f.). Derartige Bedenken können die 
Aufrechterhaltung einer sektorspezifischen Sonderregel jedoch für sich genommen 
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nicht rechtfertigen. Eine besondere Missbrauchsaufsicht, die einzelne Branchen ei
nem anderen Aufsichtsregime als die übrige Wirtschaft unterwirft, bedürfte einer trag
fähigen Begründung dahingehend, dass sich die Missbrauchsaufsicht gerade dort nur 
auf diese Weise wirksam durchsetzen lässt. Eine solche Begründung ist hier nicht er
sichtlich. 

⑤③⑨ Das § 29 GWB zugrunde liegende kartellrechtliche Vergleichsmarktkonzept 
kommt gerade bei Preishöhenmissbräuchen regelmäßig nicht ohne eine zusätzliche 
Prüfung von Kosten aus, weil sich die Kostenstrukturen der Vergleichsunternehmen 
strukturell unterscheiden und dies nicht übergangen werden kann. Gleichzeitig fehlt 
bisher aber ein Ansatzpunkt, wie Kosten strukturell zugeordnet werden können, so
dass für die Unternehmen – teilweise erhebliche – Spielräume bestehen, die die Ver
fahren bisher erheblich erschwert haben. Hinzu kommt, dass sich auch bei dieser er
neuten Verlängerung der Norm der Begründung nicht entnehmen lässt, inwiefern die 
spezifischen Erleichterungen des § 29 GWB die Durchsetzung der Missbrauchsauf
sicht gegenüber der allgemeinen Missbrauchsaufsicht erleichtert haben. 

⑤③⑩ Die Strom- und Gasmärkte (insbesondere Heizstrom und Grundversorgungsta
rife, auf die § 29 GWB in der Vergangenheit Anwendung gefunden hat) sind heute von 
intensivem Wettbewerb geprägt. Die Annahme, diese Märkte stünden ohne § 29 GWB 
schutzlos da, trifft nicht zu. Strukturelle oder gar natürliche Monopole bestehen nicht. 
Im Einzelfall bestehenden marktbeherrschenden Stellungen kann mit dem allgemei
nen Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung begegnet werden. 
Die Monopolkommission empfiehlt, § 29 GWB für die Anwendungsfälle Gas und 
Strom nicht zu verlängern. Für laufende oder bis zum 31. Dezember 2027 eingeleitete 
wettbewerbsbehördliche Verfahren sollte eine Übergangsregelung eingeführt werden, 
die klarstellt, dass diese Verfahren unter Anwendung des § 29 GWB zum Abschluss 
gebracht werden können. 

2.2.1.10 Ausweitung der Markttransparenzstelle Kraftstoffe 

⑤④0 Der Referentenentwurf schlägt vor, die Datenerhebungsbefugnisse der Markt-
transparenzstelle Kraftstoffe (MTS-K) auf die den Tankstellen vorgelagerte Wert-
schöpfungsebene auszuweiten (§ 47k Abs. 7 GWB-E). Die Monopolkommission be
fasst sich im Abschnitt 🡭2.1.3.1.3 eingehend mit diesem Vorschlag und anderen spe
zifisch auf den Kraftstoffsektor abzielenden Maßnahmen. 
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2.2.1.11 Was im Referentenentwurf fehlt  

2.2.1.11.1 Ergänzen: Kartellschadensersatzverfahren effektiver ausgestal
ten 

⑤④② Trotz begrüßenswerter Entwicklungen in den gerichtlichen Verfahren steht die 
Geltendmachung von Kartellschäden weiterhin vor erheblichen Hürden. Die Mono-
polkommission empfiehlt deshalb, ausgewählte Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Verfahren effektiver auszugestalten. Dazu sollten u. a. die in Abschnitt 🡭2.1.1 vorge
schlagenen Maßnahmen zählen. 

2.2.1.11.2 Streichen: Ausnahme von der Fusionskontrolle für Krankenhaus
zuzsammenschlüsse 

⑤④③ Die Monopolkommission befasst sich in Abschnitt 🡭2.2.2 noch tiefergehend mit 
den legislativen Entwicklungen in der Fusionskontrolle für Krankenhauszusammen
schlüsse. Aus ihrer Sicht ist die dortige Bereichsausnahme verfehlt und sollte aus dem 
Gesetz gestrichen werden. 

2.2.1.12 Was zu Recht im Referentenentwurf fehlt  

2.2.1.12.1 Keine Ausnahme für den Rüstungssektor 

⑤④④ Die Monopolkommission befasst sich in Abschnitt 🡭2.1.2 mit dem Wettbewerb 
im Rüstungssektor. Rein vorsorglich weist sie dort darauf hin, dass eine über Art. 346 
Abs. 1 lit. b AEUV hinausgehende sektorspezifische Regelung im deutschen Kartell
recht weder notwendig noch sinnvoll ist. Die Einführung einer – wie auch immer gear
teten – Ausnahme für den Rüstungssektor ist abzulehnen. 

2.2.1.12.2 Keine Erleichterungen für Medienunternehmen  

⑤④⑤ Der Referentenentwurf enthält keine weiteren Erleichterungen für privat- oder öf
fentlich-rechtliche Medienunternehmen. Der Koalitionsvertrag für die Bundesregie
rung sah hierzu noch Folgendes vor: 

„Das Wettbewerbsrecht muss auf allen Ebenen weiterentwickelt und mit dem 
Medienkonzentrationsrecht der Länder verzahnt werden, auch um Fusionen von 
Medienunternehmen mit Anbietern medienrelevanter Infrastruktur zu prüfen. Zu
sammenarbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll nach den aktuellen Refor
men der Länder die Regel werden. Deshalb schaffen wir eine wettbewerbsrecht
liche Bereichsausnahme, auch Kooperationen privater Medienhäuser sollen er
leichtert werden.“ (Bundesregierung, 2025a, S. 123) 
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⑤④⑥ Ausnahmen vom Wettbewerbsrecht für ganze Wirtschaftssektoren sind ord-
nungspolitisch höchst problematisch. Sie bedürfen einer besonderen Rechtferti-
gung, die hier nicht ersichtlich ist. Ein echter Bedarf für Kooperationen mit passenden 
Beispielen, die bislang am Kartellrecht scheitern, ist nicht aufgezeigt. § 30 GWB ent
hält bereits Ausnahmen vom Kartellverbot für Presseunternehmen, die nicht weiter 
ausgedehnt werden sollten – auch und insbesondere angesichts der Bedeutung der 
Medienvielfalt für die Demokratie. Eine Erweiterung der fusionskontrollrechtlichen 
Pressesanierungsklausel (§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GWB) wäre ebenfalls nicht sachge
recht. Gleiches gilt für eine Anhebung des Umsatzmultiplikators der Presserechen
klausel (§ 38 Abs. 3 GWB), die neben der Presse bereits auf den Rundfunk Anwendung 
findet. 

⑤④⑦ Die Monopolkommission begrüßt, dass das BMWE von wettbewerbsrechtlichen 
Erleichterungen für Medienunternehmen Abstand genommen hat. Die schwierige Si
tuation von Medienunternehmen im digitalen Zeitalter, die auch aus Sicht der Mono
polkommission gesellschaftlich und demokratiepolitisch verheerend ist, ist nicht 
durch kartellrechtliche Beschränkungen für Medienunternehmen entstanden. Die 
Krise lässt sich nicht durch eine Lockerung der kartellrechtlichen Pflichten überwin
den. Die Monopolkommission sieht Handlungsbedarf in zwei anderen Feldern: Zum 
einen müssen Kartellrecht und Digital Markets Act wesentlich engagierter gegen die 
digitalen Gatekeeper durchgesetzt werden. Zum anderen muss das Problem gelöst 
werden, dass – insbesondere bei KI-Anwendungen – die Produzenten originärer und 
journalistisch aufbereiteter Inhalte nicht beteiligt werden. 

2.2.2 Krankenhausreformanpassungsgesetz 

⑤④⑧ Die Möglichkeit, Krankenhauszusammenschlüsse von der deutschen Fusions
kontrolle zu befreien, ist im Zuge des Krankenhausreformanpassungsgesetzes (KHAG) 
präzisiert worden. Das KHAG ist am 15. April 2026 in Kraft getreten. Die Ausnahme für 
Krankenhauszusammenschlüsse besteht im Kern bereits seit der 10. GWB-Novelle, 
ist aber durch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) vom De
zember 2024 erheblich ausgeweitet worden. Der zuvor in § 187 Abs. 10 GWB a. F. ge
regelte Ausnahmetatbestand findet sich nunmehr in § 186a GWB. Ziel der Neurege
lung durch das KHAG ist es der Gesetzesbegründung zufolge insbesondere, Rechts
unsicherheiten zu beseitigen, Zuständigkeiten klarer voneinander abzugrenzen und 
parallele Verfahren von den Landeskrankenhausplanungsbehörden und dem Bun
deskartellamt zu vermeiden (Bundesregierung, 2025, S. 82). 

⑤④⑨ Bereits die 2024 eingeführte Regelung hatte die Fusionskontrolle im Kranken
hausbereich deutlich zurückgedrängt. Seit Inkrafttreten des KHVVG am 12. Dezember 
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2024 können Krankenhauszusammenschlüsse bis Ende 2030 von der kartellrechtli
chen Vollzugshemmung freigestellt werden, wenn die zuständige Landesbehörde be
stätigt, dass der Zusammenschluss zur Verbesserung der Krankenhausversorgung für 
erforderlich gehalten wird. Die ursprünglich noch bestehende Bindung an bestimmte 
Fördertatbestände wurde damit aufgegeben; sie lebt aber gemäß § 187 Abs. 9 GWB 
wiederum für den Zeitraum Januar 2031 bis Dezember 2038 auf. Mehrere Bundeslän
der haben bereits von der mit dem KHVVG eingeführten Ausnahme Gebrauch ge
macht. Darunter sollen auch Fälle gewesen sein, die eine nähere wettbewerbliche 
Prüfung verdient hätten (Bangard, 2026, S. 29). Prominentestes Beispiel dieser Ent
wicklung ist die landesbehördliche Genehmigung des zuvor vom Bundeskartellamt 
untersagten Zusammenschlusses der Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim 
(dazu noch Tz. 🡭441). 

⑤④⑩ Der neue § 186a GWB führt die vorherige Regelung weitgehend fort, ordnet sie 
aber teilweise neu. Eine zentrale Änderung besteht darin, dass das Merkmal der 
„standortübergreifenden Konzentration“ gestrichen wurde. Zuvor war nicht eindeutig, 
ob die Ausnahme nur greift, wenn im Zuge des Zusammenschlusses Standorte oder 
Fachabteilungen geschlossen werden. Nunmehr ist es ausreichend, dass mindestens 
zwei Krankenhäuser oder einzelne medizinische Fachbereiche ganz oder teilweise zu
sammengeschlossen werden. Zudem wurde klargestellt, dass die Privilegierung nur 
für Krankenhausleistungen gilt, d. h. stationäre Leistungen von Krankenhäusern im 
Sinne des § 107 Abs. 1 SGB V (§ 186a Abs. 1 Satz 2 GWB). Vorsorge- und Rehabilitati
onseinrichtungen sowie ambulante Leistungen – insbesondere Tätigkeiten von Medi
zinischen Versorgungszentren – unterfallen dagegen weiterhin den Fusionskontroll
vorschriften der §§ 35 ff. GWB. In „Mischfällen“ ist für die nichtstationären Tätigkeiten 
also grundsätzlich eine Anmeldung beim Bundeskartellamt erforderlich, sofern die 
Anmeldeschwellen überschritten sind.  

⑤⑤0 Ein weiterer Schwerpunkt der Reform liegt auf der verfahrensrechtlichen Neuord
nung und der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Landesbehörden und Bun
deskartellamt. Nach § 186a GWB müssen Krankenhausunternehmen zunächst zwin
gend ein Bestätigungsverfahren bei den zuständigen Landeskrankenhausplanungsbe
hörden durchführen. Erst wenn die Landesbehörde den Antrag ablehnt oder keine Ent
scheidung trifft, kommt ein Fusionskontrollverfahren beim Bundeskartellamt in Be
tracht (§ 186a Abs. 3 GWB). Die Dauer des Bestätigungsverfahrens beträgt nun drei 
statt zwei Monate und kann mit Zustimmung der Zusammenschlussbeteiligten verlän
gert werden (§ 186a Abs. 2 Satz 3 und 4 GWB). Der Gesetzgeber verfolgte mit der Neu
regelung das Ziel, „aufwändige Parallelprüfungen“ zu vermeiden und Unsicherheiten 
über Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe zu reduzieren (Bundesregierung, 2025, 
S. 123). In der Literatur wird aber auch darauf hingewiesen, dass das Verfahren 
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dadurch an Flexibilität verliert. So könnte sich der Vollzug wettbewerblich unbedenk
licher Zusammenschlüsse, die bislang innerhalb eines Monats durch das Bundeskar
tellamt freigegeben wurden, künftig verzögern, weil zunächst zwingend das landesbe
hördliche Verfahren durchlaufen werden muss (Bangard, 2026, S. 28; Janssen/Sehy, 
2025, S. 785, 787). 

⑤⑤② Aus Sicht der Monopolkommission ist die Ausnahme von der deutschen Fusi
onskontrolle für Krankenhauszusammenschlüsse bereits dem Grunde nach verfehlt. 
Die Regelung fördert erhebliche Konzentrationstendenzen und schwächt den Wettbe
werb zwischen Krankenhäusern. Dadurch steigt die Gefahr von regionalen Vermach
tungen mit negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität. Zudem treten die 
Länder im Krankenhausbereich teilweise selbst als Träger von Kliniken auf, sodass In
teressenkonflikte nicht ausgeschlossen erscheinen. Die aus § 187 Abs. 10 GWB a. F. 
übernommene Pflicht der Landesbehörden, sich vor der Erteilung der Erforderlich
keitsbestätigung mit dem Bundeskartellamt ins – bloße – Benehmen zu setzen (§ 186a 
Abs. 2 Satz 2 GWB), ändert an dem Verlust einer wettbewerblichen Prüfung praktisch 
nichts. Der Monopolkommission ist durchaus bewusst, dass auch Synergieeffekte 
und insbesondere höhere Fallzahlen die Versorgungsqualität verbessern können. 
Dies kann aber nicht pauschal angenommen werden, wie der Zusammenschluss der 
Universitätskliniken Heidelberg/Mannheim zeigt. Dort hat das Bundeskartellamt er
hebliche Wettbewerbsbehinderungen, aber kaum relevante Effizienzen festgestellt. 
Die Monopolkommission hat deshalb vorgeschlagen, die Abwägung zwischen wett
bewerblich induzierten Qualitätsveränderungen und aus Synergieeffekten resultieren
den Verbesserungen der Versorgungsqualität im Krankenhaussektor explizit in die Fu
sionskontrolle aufzunehmen (Monopolkommission, 2020, Tz. 158 ff., insb. 165; Mo
nopolkommission, 2024, Tz. 171 ff.). 

2.2.3 Entwurf der neuen EU-Fusionskontroll-Leitlinien 

⑤⑤③ Die Europäische Kommission hat am 30. April 2026 einen Entwurf neuer Fusi
onskontroll-Leitlinien zur Konsultation veröffentlicht (Europäische Kommission, 
2026). Die neuen Leitlinien sollen die bisherigen Horizontal-Leitlinien von 2004 und 
Nicht-Horizontal-Leitlinien von 2008 zusammenführen und vor allem modernisieren. 
Die Leitlinien können das Recht nicht ändern und haben auch keine unmittelbare Bin
dungswirkung für Dritte. Maßgeblich bleiben weiterhin die EU-Fusionskontrollverord
nung sowie die Rechtsprechung der Unionsgerichte. Die Leitlinien dienen aber als 
Auslegungshilfe und machen die Anwendung des geltenden Rechts transparenter und 
vorhersehbarer. Zugleich können sie Impulse für eine Weiterentwicklung der Behör
denpraxis setzen. 
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⑤⑤④ Die neuen Leitlinien fallen in eine Zeit, in der wirtschafts- und industriepolitische 
Erwägungen große Bedeutung haben. So hebt die Europäische Kommission hervor, 
dass Zusammenschlüsse unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerbsför
dernde Skaleneffekte erzeugen könnten und dass europäische Unternehmen in vielen 
Märkten im globalen Wettbewerb stünden. Während die bisherigen Leitlinien primär 
auf klassische wettbewerbliche Parameter wie Preise, Marktanteile und Marktstruktur 
fokussiert waren, setzt der neue Entwurf stärker auf dynamische Wettbewerbspara
meter. Demnach findet Wettbewerb nicht nur über Preise, sondern auch über Innova
tion, Investitionen, Qualität, Resilienz von Lieferketten, technologische Fähigkeiten 
sowie Versorgungssicherheit statt.  

⑤⑤⑤ Die Europäische Kommission betont an mehreren Stellen des Entwurfs, dass Zu
sammenschlüsse zu einer Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der eu
ropäischen Wirtschaft bzw. der europäischen Unternehmen beitragen könnten. Wäh
rend industriepolitische Erwägungen in den bisherigen Leitlinien keine Rolle gespielt 
haben, finden geopolitische Entwicklungen, globale Lieferkettenabhängigkeiten und 
der internationale Wettbewerbsdruck nunmehr ausdrückliche Erwähnung (Europäi
sche Kommission, 2026, Tz. 10 ff.). Die Europäische Kommission weist darauf hin, 
dass – insbesondere in kapital- und innovationsintensiven Industrien – Größe und Ska
leneffekte notwendig sein könnten, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. 
Dennoch wird wettbewerbsfördernde Größe von wettbewerbsschädigender Markt
macht abgegrenzt. Der Entwurf macht deutlich, dass internationale Wettbewerbsfä
higkeit oder industriepolitische Zielsetzungen keinen eigenständigen Rechtfertigungs
grund für wettbewerbsbeschränkende Zusammenschlüsse darstellten und dass auch 
große europäische Unternehmen weiterhin uneingeschränkt dem SIEC-Maßstab un
terlägen. 

⑤⑤⑥ Der Entwurf der neuen Leitlinien führt keine eigenständige Innovationsverteidi
gung ein, die Zusammenschlüsse alleine deshalb rechtfertigen würde, weil Unterneh
men ihre Ressourcen bündeln und im globalen Wettbewerb besser bestehen können. 
Die Europäische Kommission erkennt jedoch ausdrücklich an, dass Zusammen
schlüsse innovations-, investitions- und skalierungsbezogene Effizienzgewinne erzeu
gen könnten, etwa durch die Bündelung komplementärer Fähigkeiten, die gemein
same Nutzung von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten oder den erleichterten 
Zugang zu kritischen Ressourcen (Europäische Kommission, 2026, Tz. 15). Zugleich 
widmet der neue Entwurf dem Verlust des Innovationswettbewerbs („loss of innova
tion competition“) einen eigenen Abschnitt (Europäische Kommission, 2026, Tz. 175 
ff.) und differenziert dort zwischen dem Verlust spezifischen Innovationswettbewerbs 
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(„specific innovation competition“) und dem Verlust allgemeinen Innovationsdrucks 
(„general innovation competition“).53  

⑤⑤⑦ Der Entwurf richtet die Fusionskontrolle insgesamt stärker auf zukünftige Wett
bewerbsprozesse aus und entwickelt vor diesem Hintergrund dynamische Schadens
theorien deutlich weiter, wodurch er sich von einer primär statischen Betrachtung be
stehender Marktstrukturen löst. Die Europäische Kommission behandelt insbeson
dere den Verlust des Innovationswettbewerbs sowie den Verlust von Investitions- und 
potenziellem Wettbewerb als eigenständige wettbewerbliche Risiken eines Zusam
menschlusses. Damit trägt der Entwurf dem Umstand Rechnung, dass wettbewerbli
che Nachteile sich gerade in technologie- und innovationsintensiven Märkten häufig 
erst in der zukünftigen Entwicklung zeigen (Europäische Kommission, 2026, Tz. 180 
ff.). 

⑤⑤⑧ Der Entwurf der neuen Leitlinien berücksichtigt erstmals ökosystembezogene 
Schadenstheorien (Europäische Kommission, 2026, Tz. 252 ff.) und passt damit den 
Bewertungsrahmen insbesondere an die Wettbewerbsrealitäten digitaler Märkte an. 
Wettbewerbsbeschränkungen entstehen zunehmend aus der Verknüpfung eines 
marktstarken Kerndienstes („core service“) mit komplementären Diensten („comple
mentary services“). Die Europäische Kommission möchte Marktmacht nicht mehr nur 
auf einzelnen Märkten, sondern im Kontext des gesamten Ökosystems bewerten, in 
dem ein Unternehmen seine Marktstellung über ein Bündel miteinander verflochtener 
Dienste absichern und ausweiten kann („entrenchment“). Von Bedeutung sind inso
weit sämtliche Verhaltensweisen, die dazu dienen, Marktmacht aus einem Kernmarkt 
auf benachbarte Märkte zu übertragen, etwa Selbstbevorzugungs- sowie Bündelungs- 
und Kopplungsstrategien. Der Entwurf stellt zudem klar, dass ein Zusammenschluss 
auch dann problematisch sein könne, wenn er einen potenziellen Wettbewerber in ei
nem verbundenen Markt eliminiert, der über knappe oder besondere Fähigkeiten ver
fügt (Europäische Kommission, 2026, Tz. 257).  

⑤⑤⑨ Auch die Behandlung von Effizienzen weist einige neue Aspekte auf. Bereits die 
bisherigen Leitlinien erkannten Effizienzgewinne grundsätzlich als mögliche Rechtfer
tigung von wettbewerbsbeschränkenden Zusammenschlüssen an. In der Praxis 
stellte die Europäische Kommission hieran jedoch derart hohe Anforderungen, dass 
entsprechende Einwände bislang nur eine sehr begrenzte Rolle gespielt haben. Auch 
nach dem Entwurf der neuen Leitlinien müssen berücksichtigungsfähige Effizienzen 
(1) nachprüfbar sowie (2) fusionsspezifisch sein und (3) den Verbraucherinnen und 
 

53  Ersteres meint den Verlust des Innovationswettbewerbs zwischen zwei Unternehmen, die bereits an 
ähnlichen Technologien, Produkten oder Forschungsprojekten arbeiten; letzteres bezieht sich auf 
den Verlust von Innovationsanreizen im Markt insgesamt, etwa wenn durch den Zusammenschluss 
ein innovationsstarker Wettbewerber wegfällt oder sich die Anreize zu Forschung und Entwicklung 
in größerem Umfang abschwächen. 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 201 

 

 

Verbrauchern auf den betroffenen Märkten zugutekommen (Europäische Kommis
sion, 2026, Tz. 304 ff.). Insbesondere mit Blick auf die Entstehung bzw. Verstärkung 
erheblicher Marktmacht äußert sich die Europäische Kommission zudem weiterhin 
zurückhaltend gegenüber der Möglichkeit, dass Effizienzgewinne die wettbewerbli
chen Nachteile eines Zusammenschlusses tatsächlich ausglichen (Europäische 
Kommission, 2026, Tz. 35). 

⑤⑤⑩ Dennoch scheint die Europäische Kommission bemüht, der Effizienzverteidi
gung mehr Gewicht beizumessen, und zwar sowohl in materieller als auch in proze
duraler Hinsicht. Sie unterscheidet nun ausdrücklich zwischen unmittelbaren Effizi
enzen („direct efficiencies“) und dynamischen Effizienzen („dynamic efficiencies“). 
Neben klassischen Kostensynergien werden demnach etwa Innovations- und Investi
tionsanreize, Skaleneffekte, Nachhaltigkeitsaspekte sowie der Zugang zu wesentli
chen Vorleistungen berücksichtigt (Europäische Kommission, 2026, Tz. 291 ff.). Be
stimmte Zusammenschlüsse könnten erforderlich sein, um großvolumige For
schungs- und Entwicklungsprojekte zu finanzieren, kritische Lieferketten zu sichern 
oder die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken. 
Daneben werden die prozeduralen Anforderungen an Effizienzvorträge präzisiert. Die 
Zusammenschlussbeteiligten, denen der Nachweis der Effizienzen obliegt, sollen 
eine kohärente Theorie vorbringen, die nachvollziehbar darlegt, wie der Zusammen
schluss zu niedrigeren Kosten, höherer Qualität, stärkerer Innovation oder anderen 
wettbewerblichen Vorteilen führt und wie diese Vorteile den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern zugutekommen („theory of benefit“; Europäische Kommission, 2026, 
Tz. 25). Die Europäische Kommission weist ferner auf die Bedeutung eines frühzeiti
gen Effizienzvortrags hin, der bereits im Prenotifizierungsverfahren erfolgen könne (Eu
ropäische Kommission, 2026, Tz. 36).  

⑤⑥0 Der Entwurf der Leitlinien zeigt, wie Industriepolitik und Wettbewerbspolitik zu
sammenwirken können. Zusammenschlüsse können Innovation, Investitionen und 
Skalierung erleichtern, dürfen aber nicht allein mit der internationalen Wettbewerbs
fähigkeit europäischer Unternehmen begründet werden. Der Entwurf folgt damit im 
Grundsatz dem in🡭Kapitel 3 beschriebenen Ansatz einer wettbewerbsorientierten In
dustriepolitik. 

⑤⑥② Es bleibt abzuwarten, wie sich die vorgenannten Punkte nach Veröffentlichung 
der finalen Leitlinien in der Fallpraxis auswirken werden. Zu einem Großteil sind sie 
bereits ohnehin Gegenstand der Fusionskontrolle der Europäischen Kommission. Die 
Monopolkommission hat sich in einem Policy Brief vom Oktober 2025 mit den Fusi
onskontroll-Leitlinien befasst (Monopolkommission, 2025b). Dort hat sie – in Überein
stimmung mit dem nun vorgelegten Entwurf – betont, dass das Streben nach interna
tionaler Wettbewerbsfähigkeit nicht zulasten des Wettbewerbs im Binnenmarkt und 
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damit zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa gehen darf. Auch so
weit die Monopolkommission in ihrem Policy Brief empfohlen hat, (1) dynamische 
Schadenstheorien weiterzuentwickeln, (2) auf eine eigene Innovationsverteidigung zu 
verzichten sowie (3) einen Analyserahmen für digitale Ökosysteme zu ergänzen, ent
spricht dies weitestgehend dem Ansatz der Europäischen Kommission in dem Entwurf 
der Leitlinien. 

2.3 Überblick über die kartellrechtliche Entschei
dungspraxis 

⑤⑥③ In diesem Abschnitt gibt die Monopolkommission einen Überblick über ausge
wählte Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden und Gerichte auf deutscher sowie 
auf Unionsebene. Die Verfahren betreffen die Fusionskontrolle (dazu Ab
schnitt 🡭2.3.1), die Missbrauchsaufsicht, einschließlich der Durchsetzung des DMA 
(dazu Abschnitt 🡭2.3.2), die Kartellaufsicht (dazu Abschnitt 🡭2.3.3) und den Kartell
schadensersatz (dazu Abschnitt 🡭2.3.4). Maßgeblich für die Fallauswahl waren ins
besondere, ob sich die Monopolkommission bereits mit einem bestimmten Thema 
befasst hatte, welche Relevanz der jeweiligen Entscheidung für den Berichtszeitraum 
zukam und ob sich hierzu bedeutsame Entwicklungen ergeben haben. 

2.3.1 Fusionskontrolle 

2.3.1.1 Deutsche Fusionskontrolle 

⑤⑥④ In den Jahren 2024/2025 wurden insgesamt 1.750 Zusammenschlüsse beim 
Bundeskartellamt angemeldet, von denen auf das Jahr 2024 870 und auf das Jahr 
2025 880 Anmeldungen entfielen Damit ist die Anzahl der Anmeldungen etwas höher 
als in den Jahren 2022/2023 (1.642), nachdem sie zuvor wegen der Anhebung der An
meldeschwellen im Zuge der im Januar 2021 in Kraft getretenen 10. GWB-Novelle 
deutlich zurückgegangen war. Der ganz überwiegende Teil der angemeldeten Zusam
menschlussvorhaben konnte im Vorprüfverfahren freigegeben werden. Das Bundes
kartellamt schloss – wie in den Jahren 2022/2023 – insgesamt elf Hauptprüfverfahren 
ab, davon aber nur drei im Jahr 2025. In beiden Jahren wurde jeweils ein Zusammen
schluss untersagt.54 Hinzu kommen fünf Fälle – vier im Jahr 2024 und einer im Jahr 
2025 –, in denen die Anmeldungen im Hauptprüfverfahren zurückgenommen wur
den.55 Ein Hauptprüfverfahren hat das Bundeskartellamt eingestellt, nachdem die Er
mittlungen ergeben hatten, dass mangels hinreichender Inlandsauswirkungen keine 
 

54  BKartA, B3-37/24, 24.07.2024, Unikliniken Heidelberg/Mannheim; B4-100/24, 11.06.2025, Tön
nies/Vion. 

55  In vier Fällen erfolgten die Rücknahmen wegen wettbewerblicher Bedenken des Bundeskartellamts: 
B5-75/23, 11.04.2024, Hunter Douglas/Erfal; B7-24/24, 19.07.2024, Ansys/ Safe Parent; B6-32/24, 
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Anmeldepflicht nach der Transaktionswertschwelle bestanden hat.56 Im Übrigen wur
den drei Zusammenschlüsse im Hauptprüfverfahren ohne Nebenbestimmungen frei
gegeben.57 Auffällig ist, dass es in den Jahren 2024/2025 keine Freigabe mit Nebenbe
stimmungen gab; in den Jahren 2022/2023 erließ das Bundeskartellamt noch insge
samt vier solcher Entscheidungen. Einzelheiten zur Fusionskontrollstatistik können 
den folgenden Abbildungen und Tabellen entnommen werden: 

Abbildung 2.3: Anzahl der angemeldeten Zusammenschlüsse und der vollzo
genen Zusammenschlüsse 

 
Anm.: Über den Vollzug von Zusammenschlüssen liegen seit 2008 keine verlässlichen Zahlen mehr vor. Daher 
sind die angezeigten Zusammenschlüsse nur bis 2007 dargestellt. 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des Bundeskartellamts. 
  

 

13.09.2024, Super RTL/Nickelodeon; B5-26/25, 30.04.2025, Vanderlande/Siemens. In einem Fall 
wurde die Anmeldung zunächst zurückgenommen (B5-68/24, 04.11.2024, Remondis/Biowerk Wall
dorf), bevor der Zusammenschluss nach einer erneuten Anmeldung im Vorprüfverfahren freigege
ben wurde (B5-111/24, 06.11.2024). 

56  BKartA, B3-109/24, 20.02.2025, Edwards Lifesciences/JenaValve. 
57  BKartA, B3-25/24, 17.06.2024, Thermo Fischer/Olink; B5-53/24, 29.11.2024, Schüco/Stemeseder; 

B5-47/24, 03.12.2024, KME/Sundwiger Messingwerk. 
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Tabelle 2.3: Übersicht über die Anzahl der angemeldeten und vollzogenen Zu
sammenschlüsse sowie der vom Bundeskartellamt ausgesprochenen Unter
sagungen, gegliedert nach Berichtszeiträumen der Monopolkommission 

Jahr Anzeigen vollzogener 
Zusammenschlüsse 

Angemeldete Zusam
menschlüsse 

Untersagungen 

1973/1975 773  5 

1976/1977 1.007  7 

1978/1979 1.160  13 

1980/1981 1.253  21 

1982/1983 1.109  10 

1984/1985 1.284  13 

1986/1987 1.689  5 

1988/1989 2.573  16 

1990/1991 3.555 2.986 8 

1992/1993 3.257 2.467 6 

1994/1995 3.094 2.408 8 

1996/1997 3.185 2.644 9 

1998/1999 3.070 3.354 8 

2000/2001 2.567 3.303 4 

2002/2003 2.452 2.950 8 

2004/2005 2.541 3.099 18 

2006/2007 3.303 4.071 12 

2008/2009 - 2.673 7 

2010/2011 - 2.095 3 

2012/2013 - 2.218 5 

2014/2015 - 2.407 2 

2016/2017 - 2.530 1 

2018/2019 - 2.816 4 

2020/2021 - 2.261 1 

2022/2023 - 1.642 1 

2024/2025 - 1.750 2 

Davon 2024 - 870 1 

Davon 2025 - 880 1 

Insgesamt (bis 2007) 37.872 47.674 197 

Anm.: Über den Vollzug von Zusammenschlüssen liegen seit 2008 keine verlässlichen Zahlen mehr vor. Daher 
sind die angezeigten Zusammenschlüsse nur bis 2007 dargestellt. Quelle: Bundeskartellamt. 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 205 

 

 

Abbildung 2.4: Anzahl der Hauptprüfverfahren und der dortigen Entscheidun
gen sowie Rücknahmen (seit dem Zeitraum 2000) 

 
Anm.: NB = Nebenbestimmungen 

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des Bundeskartellamts. 

Tabelle 2.4: Übersicht über den Stand der deutschen Zusammenschlusskon
trolle in den Jahren 2024 und 2025 (im Vergleich zum Jahr 2023) 

 Art 2023 2024 2025 

I. Fusionskontrollver
fahren insgesamt 

Eingegangene Anmeldung 
nach § 39 GWB 

804 870 880 

 Vorfeldfälle 13 11 7 

II. Vorprüfverfahren 
(Erste-Phase-Fälle) 

Freigabe 765 811 836 

 Keine Anmeldepflicht 24 22 10 

 Rücknahme der Anmeldung 10 33 30 

III. Hauptprüfverfah
ren (Zweite-Phase-
Fälle) 

Entscheidungen insgesamt 4 4 1 

 Freigabe ohne Nebenbe
stimmungen 

2 3 0 
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 Art 2023 2024 2025 

 Freigabe mit Nebenbestim
mungen 

2 0 0 

 Untersagung 0 1 1 

 Rücknahme der Anmeldung 2 4 1 

Anm.: Die Zahlen beziehen sich auf alle in den jeweiligen Jahren ergangenen Entscheidungen oder sonstige Erle
digungen, unabhängig vom Zeitpunkt der Anmeldung; aus diesem Grund können die Zahlen der angemeldeten 
und der erledigten Fälle divergieren. Vorfeldfälle sind Zusammenschlussvorhaben, die wegen wettbewerblicher 
Bedenken des Bundeskartellamts entweder nicht bzw. modifiziert angemeldet oder zurückgenommen worden 
sind. In diesen Fällen kann auch ohne abschließende Verfügung die erhebliche Behinderung wirksamen Wettbe
werbs verhindert werden. Die Erfassung dieser Fälle ist naturgemäß schwierig, sodass die angegebenen Werte 
nur eine Annäherung darstellen können. Nach Angaben des Bundeskartellamts geht nur ein geringer Teil der 
Rücknahmen von Fusionskontrollanmeldungen auf Bedenken des Bundeskartellamts zurück. Die Zahlen für das 
Jahr 2023 wurden aus dem XXV. Hauptgutachten, Tabelle II.2 übernommen. Das Bundeskartellamt hat zwischen
zeitlich geringfügig abweichende Zahlen veröffentlicht; vgl. Bundeskartellamt, 2025c, S. 28 ff., 176. 

Quelle: Bundeskartellamt. 

⑤⑥⑤ In der deutschen Fusionskontrolle gab es mehrere Entscheidungen im Zusam
menhang mit der Transaktionswertschwelle. In dem Zusammenschlussfall Meta/Kus
tomer hat der BGH die Entscheidung des OLG Düsseldorf aufgehoben und die Anfor
derungen an die Anmeldepflicht auf Grundlage der Transaktionswertschwelle aus 
§ 35 Abs. 1a GWB präzisiert (BGH, KVR 77/22, 17.06.2025; OLG Düsseldorf, VI-Kart 
11/21 (V), 23.11.2022). Gegenstand des Rechtsstreits war ein Kostenbescheid des 
Bundeskartellamts für die Fusionskontrollprüfung. Letztlich ging es dabei um die 
Frage, ob der Erwerb von Kustomer durch Meta mangels einer erheblichen Inlandstä
tigkeit im Sinne des § 35 Abs. 1a Nr. 4 GWB anmeldepflichtig war (bejahend: BKartA 
und nun auch der BGH; verneinend: OLG Düsseldorf). Dem BGH zufolge sei eine wer
tende Gesamtbetrachtung maßgeblich, bei der nicht allein auf unmittelbare Marktbe
ziehungen zu inländischen Abnehmern abzustellen sei. Vielmehr können auch mittel
bare Marktbezüge, insbesondere der Zugang zu Daten von in Deutschland ansässigen 
Endnutzerinnen und Endnutzern, eine erhebliche Inlandstätigkeit begründen. Damit 
erweitert der BGH den relevanten Anknüpfungspunkt über klassische Umsatz- und 
Absatzbeziehungen hinaus. Zugleich betont er die spezifische Funktion der Transakti
onswertschwelle, die gerade solche Zusammenschlüsse erfassen soll, deren wettbe
werbliche Bedeutung sich (noch) nicht in den Umsätzen des Zielunternehmens wider
spiegelt. Ausreichend ist vielmehr, dass die Tätigkeit des Zielunternehmens einen In
landsbezug aufweist, der generell geeignet ist, wettbewerbliche Gefahren für inländi
sche Märkte zu begründen. Hinsichtlich der Intensität dieses Bezugs verlangt der BGH 
lediglich eine gewisse Mindestspürbarkeit und stellt klar, dass hieran keine hohen An
forderungen zu stellen sind. Weiterhin konkretisiert der BGH, dass das vom OLG Düs
seldorf herangezogene Kriterium der „Marktreife“ nur ausnahmsweise geeignet ist, die 
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Anwendung der Transaktionswertschwelle auszuschließen. Eine generelle Beschrän
kung der Vorschrift auf Zusammenschlüsse in frühen Marktphasen lehnt der BGH ab. 
Ebenso misst er dem Verhältnis zwischen inländischer und ausländischer Tätigkeit 
keine entscheidende Bedeutung für die Beurteilung der Erheblichkeit der Inlandstätig
keit bei.  

⑤⑥⑥ Noch vor der Entscheidung des BGH hatte das OLG Düsseldorf in den Fällen 
Adobe/Magento und Adobe/Marketo weitere Entscheidungen zur Frage der Anmelde
pflicht gemäß der Transaktionswertschwelle getroffen (VI-Kart 2/24 (V) bzw. VI-Kart 
3/24 (V), 26.02.2025). Auch dort hob das OLG Düsseldorf die Kostenbeschlüsse des 
Bundeskartellamts für die erfolgten fusionskontrollrechtlichen Prüfungen auf, weil – 
so das Gericht – die Zusammenschlüsse nicht anmeldepflichtig gewesen seien. Die 
Begründung entsprach in weiten Teilen jener des Zusammenschlussfalls Meta/Kusto
mer. Insbesondere habe der Zusammenschluss „marktreife“ Produkte betroffen, und 
es habe keinen hinreichenden Inlandsbezug bestanden. Eine Entscheidung des BGH 
hierzu steht noch aus. 

⑤⑥⑦ Außerdem sind im Zusammenhang mit der Transaktionswertschwelle die folgen
den Fälle des Bundeskartellamts erwähnenswert. Im Fall Microsoft/Inflection ver
neinte das Bundeskartellamt eine Anmeldepflicht, da im Zeitpunkt des Zusammen
schlusses keine erhebliche Inlandstätigkeit vorgelegen habe (Bundeskartellamt, 
2024). Das Bundeskartellamt hat sich zwei Erwerbsvorgänge angeschaut. Bei dem 
ersten Erwerbsvorgang sah die Behörde einen Zusammenschlussbestand im Sinne 
von § 37 GWB verwirklicht. Dieser betraf die Übernahme von nahezu allen Mitarbei
tenden von Inflection sowie die Möglichkeit der Nutzung von Schutzrechten. Der Fall 
hat für Aufmerksamkeit gesorgt, weil das Bundeskartellamt anders als etwa im Fall 
CTS Eventim/Four Artists die Übernahme von Personal (sog. Acqui-Hires) als Zusam
menschluss wertete. Im Fall CTS Eventim/Four Artists wurde die vorherige Untersa
gung des Zusammenschlusses (BKartA, B6-132/14-2, 04.12.2017; BGH, KVR 34/20, 
12.01.2021) faktisch dadurch umgangen, dass der ursprüngliche Erwerber, CTS Even
tim, eine Agentur gründete, um Mitarbeitende anzustellen, die zuvor bei dem ur
sprünglichen Zielunternehmen, Four Artists, gekündigt hatten. Bei dem ersten Er
werbsvorgang im Fall Microsoft/Inflection fehlte es dem Bundeskartellamt zufolge 
aber noch an einer erheblichen Inlandstätigkeit des Zielunternehmens. Bei dem zwei
ten Erwerbsvorgang bejahte das Bundeskartellamt zwar einen hinreichenden Inlands
bezug, wertete diese Form der Verfestigung der Unternehmensverbindung aber nicht 
als Zusammenschlusstatbestand. Demnach war der Fall Microsoft/Inflection in 
Deutschland nicht fusionskontrollpflichtig. Auch eine – vorrangige – Fusionskontroll
pflicht auf Unionsebene bestand nicht: Die Europäische Kommission wertete den Fall 
zwar als Zusammenschluss im Sinne von Art. 3 Verordnung 139/2004, die Umsatz
schwellen aus Art. 1 der Verordnung waren aber nicht erreicht, und es kam letztlich 
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auch keine (unterschwellige) Verweisung durch einen Mitgliedstaat in Betracht (Euro
päische Kommission, 2024).  

⑤⑥⑧ Auch der Zusammenschluss Edwards Lifesciences/JenaValve war mangels einer 
erheblichen Inlandstätigkeit des Zielunternehmens letztlich nicht in Deutschland an
meldepflichtig. Das Bundeskartellamt hat das Verfahren nach entsprechenden Er
mittlungsergebnissen erst im Hauptprüfverfahren eingestellt (B3-109/24, 
20.02.2025). Im Fall Thermo Fisher/Olink stellte das Bundeskartellamt dagegen eine 
Anmeldepflicht gemäß der Transaktionswertschwelle fest und gab den Zusammen
schluss nach eingehender Prüfung im Hauptprüfverfahren ohne Nebenstimmungen 
frei (B3-25/24, 17.06.2024). Der Fall ist der bislang einzige Zusammenschluss, der 
aufgrund der Transaktionswertschwelle anmeldepflichtig war und erst im Hauptprüf
verfahren freigegeben wurde. Die Monopolkommission hat in der Vergangenheit wie
derholt vorgeschlagen, den Anwendungsbereich der deutschen Transaktionswert
schwelle zu erweitern. Demnach sollte das Kriterium der Tätigkeit des zu erwerbenden 
Unternehmens in erheblichem Umfang im Inland gestrichen oder jedenfalls zunächst 
dergestalt angepasst werden, dass auch eine voraussichtliche künftige Inlandstätig
keit des zu erwerbenden Unternehmens eine Anmeldepflicht auslösen kann (Mono
polkommission, 2022, Tz. 241 ff.; Monopolkommission, 2024, Tz. 259). 

⑤⑥⑨ Im Fall Glasfaser Nordwest hat der BGH einen Beschluss des OLG Düsseldorf 
aufgehoben und das Verfahren an dieses Gericht zurückverwiesen (BGH, KVZ 64/21, 
25.02.2025). Das OLG Düsseldorf hatte die fusionskontrollrechtliche Freigabe der 
Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen der Deutsche Telekom und 
EWE TEL durch das Bundeskartellamt für rechtswidrig erklärt (OLG Düsseldorf VI-Kart 
5/20 (V), 22.09.2021). Schwerpunkt des Rechtsstreits war die Frage, ob verhaltensbe
zogene Verpflichtungszusagen aus einem parallel geführten Kartellverwaltungsver
fahren bei der fusionskontrollrechtlichen Beurteilung berücksichtigt werden können. 
Das OLG Düsseldorf hatte dies verneint. Nach Auffassung des BGH ist bei der Prü
fung, ob ein Zusammenschluss den wirksamen Wettbewerb im Sinne von § 36 Abs. 1 
Satz 1 GWB erheblich behindert, von dem Sachverhalt auszugehen, wie er sich nach 
Abschluss des Kartellverwaltungsverfahrens unter Berücksichtigung der Verpflich
tungszusagen darstellt. Wird das Zusammenschlussvorhaben vor seiner Freigabe 
durch eine Zusagenentscheidung des Bundeskartellamts nach § 32b GWB im Kartell
verwaltungsverfahren geändert, seien diese Änderungen im Fusionskontrollverfahren 
zu berücksichtigen. Dies gelte selbst dann, wenn entsprechende Zusagen wegen ihres 
verhaltensbezogenen Charakters gemäß § 40 Abs. 3 GWB nicht als Nebenbestim
mungen zu einer fusionskontrollrechtlichen Freigabeentscheidung hätten erlassen 
werden können. Der BGH geht insoweit nicht von einer unzulässigen Umgehung der 
fusionskontrollrechtlichen Vorgaben aus. Maßgeblich sei, dass die für bindend erklär
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ten Verpflichtungszusagen befristet seien und ein reversibles kooperatives Teilfunkti
onsgemeinschaftsunternehmen beträfen, das dem Auf- und Ausbau von Netzinfra
struktur diene. Die Monopolkommission hatte sich bereits in ihrem XXIII. Hauptgut
achten mit dem Fall Glasfaser Nordwest beschäftigt und war zu dem Schluss gekom
men, dass die für verbindlich erklärten Zusagen grundsätzlich geeignet sind, den mit 
der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens einhergehenden Einschränkungen 
des Wettbewerbs entgegenzuwirken. Sie hatte sich jedoch dafür ausgesprochen, 
künftig bei ähnlich gelagerten Fällen dahin gehende Zusagen zu erwirken, dass solche 
Gebiete, in denen ein Netzausbau auch ohne eine Kooperation wirtschaftlich möglich 
ist, von der Kooperation ausgenommen werden (Monopolkommis
sion, 2020, Tz. 445 ff.). 

⑤⑥⑩ Das Bundeskartellamt hat die Rethmann-Gruppe, zu der insbesondere Remon
dis gehört, durch Verfügung nach § 32f Abs. 2 GWB zur Anmeldung künftiger Zusam
menschlüsse in einzelnen Bereichen der Entsorgungswirtschaft verpflichtet (B5-
31/24, 21.11.2025). Dadurch werden auch Zusammenschlüsse unterhalb der allge
meinen Umsatzschwellen der deutschen Fusionskontrolle aus § 35 GWB erfasst. Vo
raussetzung einer Anmeldepflicht im Einzelfall ist – neben dem Erreichen der Umsatz
schwellen des § 32f Abs. 2 Satz 2 GWB – nach der Verfügung des Bundeskartellamts, 
dass das Zielunternehmens in einem oder beiden der betroffenen Tätigkeitsbereiche 
inländische Umsätze in Höhe von mindestens EUR 100 Tsd. erzielt hat. Grundlage der 
Verfügung ist die im Dezember 2023 abgeschlossene Sektoruntersuchung im Bereich 
Abfallentsorgung. Das Bundeskartellamt sieht objektiv nachvollziehbare Anhalts
punkte dafür, dass künftige Zusammenschlüsse unter Beteiligung der Rethmann-
Gruppe den Wettbewerb erheblich behindern könnten. Zur Begründung verweist die 
Behörde insbesondere auf den herausragenden Zugang der Unternehmensgruppe zu 
regionalen Absatz- und Beschaffungsmärkten, ihre ausgeprägte Finanzkraft sowie er
hebliche Marktzutrittsschranken. Zudem sei ein Rückgang der Zahl der Teilnehmer an 
kommunalen Ausschreibungen festzustellen. Die Verpflichtung zur Anmeldung künf
tiger Zusammenschlüsse gilt für die Dauer von drei Jahren. Es handelt sich um die 
erste Verfügung auf Grundlage der ursprünglich in § 39a GWB a. F. eingeführten erwei
terten fusionskontrollrechtlichen Kompetenzen des Bundeskartellamts, die im Rah
men der 11. GWB-Novelle angepasst und in § 32f Abs. 2 GWB verschoben wurden. 
Die Monopolkommission hatte vorgeschlagen, statt des § 39a GWB a. F. einen Um
satzmultiplikator einzuführen, um eine gezieltere Kontrolle von Zusammenschlüssen 
auf regionalen Märkten zu erreichen (Monopolkommission, 2020a, S. 6 ff.). 

⑤⑦0 Das Bundeskartellamt hat eine Beteiligung des Universitätsklinikums Heidelberg 
an dem Universitätsklinikum Mannheim untersagt (B3-37/24, 24.07.2024). Trägerin 
des Universitätsklinikums Heidelberg ist das Land Baden-Württemberg, und Trägerin 
des Universitätsklinikums Mannheim ist die Stadt Mannheim. Nach Auffassung des 
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Bundeskartellamts hätte der Zusammenschluss auf den Märkten für akutstationäre 
Krankenhausdienstleistungen in und um Mannheim, Heidelberg sowie Heppenheim 
zu erheblichen Wettbewerbsbehinderungen geführt. In Heidelberg wäre die bereits 
bestehende marktbeherrschende Stellung der Universitätsklinik Heidelberg verstärkt 
worden; in Mannheim und Heppenheim wäre die zusammengeschlossene Einheit 
erstmals marktbeherrschend geworden. Erhebliche Wettbewerbsbedenken bestan
den zudem in der Pädiatrie sowie der Spitzenmedizin, wobei dieser Bereich nicht ein
deutig abgrenzbar sei. Das Bundeskartellamt befasste sich intensiv mit den vorgetra
genen Effizienzvorteilen, insbesondere sog. „Volume-Outcome-Effekten“, wonach 
höhere Fallzahlen zu Qualitätssteigerungen in der medizinischen Versorgung führen 
können. Letztlich wurde den Effizienzvorteilen jedoch nur begrenzte Bedeutung beige
messen. So wies das Bundeskartellamt darauf hin, dass beide Kliniken bereits unab
hängig voneinander Maximalversorger seien. Zudem seien die behaupteten Effizienz
vorteile nicht fusionsspezifisch, da die bestehenden medizinischen und wissen
schaftlichen Kooperationen der Kliniken auch ohne gesellschaftsrechtlichen Zusam
menschluss vertieft werden könnten. Die Zusammenschlussbeteiligten erwogen zu
nächst einen Antrag auf Ministererlaubnis (§ 42 GWB), beantragten stattdessen aber 
beim Sozialministerium Baden-Württemberg die Bestätigung, dass der Zusammen
schluss zur Verbesserung der Krankenversorgung für erforderlich gehalten wird und 
dem Zusammenschluss auch keine anderen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften 
entgegenstehen (nunmehr § 186a GWB). Das Sozialministerium erteilte die Ausnah
megenehmigung im Mai 2025 (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden Württemberg, 2025). Die Monopolkommission sieht die gesetzliche Ausnahme 
von der Fusionskontrollprüfung durch das Bundeskartellamt für Krankenhauszusam
menschlüsse sehr kritisch (dazu bereits Abschnitt 🡭2.2.1.11.2). 

⑤⑦② Außerdem hat das Bundeskartellamt den Erwerb mehrerer deutscher Vion-
Standorte durch Tönnies untersagt (B4-100/24, 11.06.2025). Das Vorhaben betraf 
insbesondere die Übernahme der von Vion betriebenen Schlachthöfe in Buchloe, 
Crailsheim und Waldkraiburg. Hintergrund des Zusammenschlusses war die strategi
sche Entscheidung von Vion, sich weitgehend aus dem deutschen Markt zurückzuzie
hen. In diesem Zusammenhang hatten die Europäische Kommission und das Bundes
kartellamt zuvor bereits mehrere Zusammenschlüsse freigegeben, darunter die Über
nahme einzelner Vion-Standorte durch Tönnies (EU-Kommission, M.11446, 
04.04.2024, Tönnies Holding/Certain Vion Businesses). Im vorliegenden Fall stellte 
das Bundeskartellamt allerdings erhebliche Wettbewerbsbehinderungen fest. Auf der 
Beschaffungsseite ging die Behörde davon aus, dass durch den Zusammenschluss 
bei der Erfassung und Schlachtung von Rindern regionale marktbeherrschende Stel
lungen von Tönnies entstehen würden. Bei der Erfassung und Schlachtung von 
Schweinen würde eine bereits bestehende regionale marktbeherrschende Stellung 
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verstärkt. Insoweit waren dem Bundeskartellamt zufolge regional abgegrenzte Be
schaffungsmärkte mit Einzugsradien von etwa 200 bis 300 Kilometern Fahrdistanz um 
die jeweiligen Schlachtstandorte maßgeblich. Auf der Absatzseite würde Tönnies bei 
der Vermarktung von Rindfleisch eine marktbeherrschende Stellung erlangen. Dort sei 
Vion bislang Marktführer gewesen. Bei der Vermarktung von Schweinen und Schwei
neschlachtfleisch würde wiederum eine bereits bestehende marktbeherrschende 
Stellung von Tönnies verstärkt. Die Absatzmärkte grenzte das Bundeskartellamt (min
destens) bundesweit ab. Die von den Zusammenschlussbeteiligten angebotenen Zu
sagen, einzelne Standorte weiter zu veräußern bzw. zu verpachten, erachtete das Bun
deskartellamt nicht als geeignet, um seine wettbewerblichen Bedenken auszuräu
men. Den Erwerb des Vion-Standortes in Crailsheim durch einen alternativen Erwer
ber hat das Bundeskartellamt im Vorprüfverfahren freigegeben (02.06.2026, B4-
43/26, Boeser/Vion Crailsheim). Ein weiteres Zusammenschlussvorhaben wird zur
zeit – Stand: 19. Juni 2026 – noch geprüft (B4-45/26, ABP/Vion Buchloe). 

⑤⑦③ Mit dem Erwerb des Unternehmens The Family Butchers hat das Bundeskartell
amt einen weiteren Zusammenschluss unter Beteiligung von Tönnies im Vorprüfver
fahren freigegeben (B4-75/25, 18.09.2025). Beide Unternehmen sind bedeutende 
Hersteller von Wurst- und Schinkenprodukten in Deutschland. Eine erhebliche Behin
derung wirksamen Wettbewerbs stellte das Bundeskartellamt trotz teilweise hoher 
gemeinsamer Marktanteile jedoch nicht fest.  

⑤⑦④ Auch der Lebensmitteleinzelhandel stand und steht erneut im fusionskontroll
rechtlichen Fokus des Bundeskartellamts. Mehrere Übernahmen kleinerer Händler 
durch Erwerber aus dem Kreis der vier großen Unternehmensgruppen des Lebensmit
teleinzelhandels gab das Bundeskartellamt trotz einzelner wettbewerblicher Beden
ken jeweils im Vorprüfverfahren frei (B4-26/24, 15.05.2024, Edeka/Konsum Leipzig; 
B4-116/24, 18.11.2024, Kaufland/Globus; B4-81/24, 01.12.2024, Edeka/Konsum 
Dresden). Zudem gab es im Zusammenhang mit dem Verkauf von Standorten der Te
gut-Gruppe an verschiedene Lebensmittelhändler eine erste Freigabeentscheidung 
(B4-49/26, 11.06.2026, Tante Enso/Tegut). Zwei weitere Zusammenschlüsse prüft 
das Bundeskartellamt zurzeit – Stand: 19. Juni 2026 – im Hauptprüfverfahren (B4-
32/26, Edeka/Tegut; B4-40/26, Rewe/Tegut). 

⑤⑦⑤ Die Monopolkommission hat in ihrem Sondergutachten 84 zum Wettbewerb in 
der Lebensmittellieferkette festgestellt, dass sich die Schere zwischen Erzeuger- und 
Verbraucherpreisen immer weiter öffnet. Hierzu könnte auch der immer weiter fort
schreitende Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel und auf der Verar
beiterebene beitragen, der mit steigenden Preisaufschlägen auf diesen Wertschöp
fungsstufen einhergeht. Insbesondere Schlachtung und Fleischverarbeitung sind be
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reits hoch konzentriert. Die Monopolkommission hat deshalb empfohlen, künftige Zu
sammenschlüsse in der Lebensmittellieferkette genau zu untersuchen und verstärkt 
daraufhin zu prüfen, wie sie sich auf die gesamte Lieferkette auswirken. Sie sieht die 
Gefahr, dass bei der Fusionskontrolle die marktübergreifenden Effekte von Zusam
menschlüssen nicht angemessen berücksichtigt werden (Monopolkommission 
2025c, Tz. 284 ff.).  

2.3.1.2 Europäische Fusionskontrolle 

⑤⑦⑥ Bei der Europäischen Kommission ist die Anzahl der Fusionskontrollfälle zuletzt 
leicht gestiegen.58 In den Jahren 2024/2025 wurden dort insgesamt 776 Zusammen
schlüsse angemeldet, im Vergleich zu 727 Fällen in den Jahren 2022/2023 und 766 
Fällen in den Jahren 2020/2021. Der Anteil der Fälle, die im vereinfachten Verfahren 
freigegeben wurden, ist erneut – und zwar um rund 10 Prozentpunkte – auf nunmehr 
87 Prozent gestiegen. In nur noch sieben Fällen leitete die Europäische Kommission 
das Hauptprüfverfahren ein, dreimal im Jahr 2024 und viermal im Jahr 2025. In den 
Jahren 2022/2023 waren es mit 13 Fällen mehr als doppelt so viele Hauptprüfverfah
ren, und bereits damals hatte es einen Rückgang gegenüber den vorangegangenen 
Jahren gegeben. Im Hauptprüfverfahren wurden drei Zusammenschlüsse mit und 
zwei Zusammenschlüsse ohne Nebenbestimmungen freigegeben. Im Vorprüfverfah
ren erfolgten 14 Freigaben mit Nebenbestimmungen; das waren genauso viele Fälle 
wie in den Jahren 2022/2023. Die Europäische Kommission untersagte in den Jahren 
2024/2025 keinen Zusammenschluss, während es in den Jahren 2022/2023 noch drei 
Untersagungen gegeben hatte. In den Jahren 2020/2021 wurde aber ebenfalls kein Zu
sammenschluss untersagt. Insgesamt wurden in den Jahren 2024/2025 14 Anmel
dungen von den Zusammenschlussbeteiligten zurückgenommen, zwölf im Vorprüf
verfahren und zwei im Hauptprüfverfahren. In 25 Fällen gab die Europäische Kommis
sion ein Verfahren auf Antrag der Zusammenschlussbeteiligten vollumfänglich und in 
einem Fall teilweise an einen Mitgliedstaat ab (2022/2023: 17). 36 Fälle wurden auf 
Antrag der Zusammenschlussbeteiligten an die Europäische Kommission abgegeben 
(2022/2023: 26). In drei Fällen wurde ein Zusammenschluss ohne unionsweite Be
deutung von einem Mitgliedstaat erfolgreich zur Prüfung an die Europäische Kommis
sion verwiesen (2022/2023: fünf). In zwei Fällen beantragte ein Mitgliedstaat die Ver
fahrensabgabe an eine nationale Wettbewerbsbehörde (2022/2023: vier). Die Euro
päische Kommission verwies das Verfahren in keinem Fall vollständig oder teilweise 
an die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats, lehnte einen solchen Verweis aber 
in einem Fall ab. 

 

58  Die statistischen Angaben der Europäischen Kommission zu ihrer Fusionskontrollpraxis sind abruf
bar auf der Webseite der Behörde unter https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/statis
tics_en. 

https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/statistics_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/statistics_en
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⑤⑦⑦ In dem Zusammenschlussfall Illumina/Grail hat der EuGH das Urteil des Ge
richts der Europäischen Union (EuG) aufgehoben und die Beschlüsse der Europäi
sche Kommission über die Annahme von Verweisungsanträgen gemäß Art. 22 Abs. 1 
Verordnung 139/2004 für nichtig erklärt (C-611/22 P und C-625/22 P, 03.09.2024). 
Die Europäische Kommission hatte die Mitgliedstaaten im Rahmen einer neuen Aus
legung der Vorschrift zuvor aufgefordert, den Zusammenschluss trotz fehlender nati
onaler Anmeldepflicht zur Prüfung an sie zu verweisen. Der EuGH stellte allerdings 
fest, dass die Europäische Kommission für die Prüfung solcher Fälle nicht zuständig 
sei. Zur Begründung führte der EuGH aus, dass Art. 22 Verordnung 139/2004 im Sys
tem der europäischen Fusionskontrolle auszulegen sei, das durch eine Ex-ante-Prü
fung und eine klare Zuständigkeitsverteilung anhand von Umsatzschwellen geprägt 
ist. Die Vorschrift setze voraus, dass die verweisenden Mitgliedstaaten zur Prüfung 
des Zusammenschlusses nach nationalem Fusionskontrollrecht befugt sind. Eine 
Verweisung von Zusammenschlüssen, die weder unionsweit noch national anmelde
pflichtig sind, sei hiervon nicht gedeckt. Der EuGH betonte, dass eine gegenteilige 
Auslegung die Anforderungen an Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit beeinträch
tigen würde, da Unternehmen nicht hinreichend klar erkennen könnten, ob ein Zusam
menschluss einer nachträglichen Kontrolle unterliegt. Die von der Europäischen Kom
mission vertretene weite Auslegung des Art. 22 Verordnung 139/2004 sei auch weder 
vom Wortlaut noch der Systematik noch der Entstehungsgeschichte der Vorschrift ge
stützt. Im Anschluss an das EuGH-Urteil hat die Europäische Kommission ihre vorhe
rigen Entscheidungen zu dem Zusammenschluss Illumina/Grail, einschließlich des
sen Untersagung sowie der Verhängung einer Geldbuße wegen vorzeitigen Vollzugs, 
aufgehoben (M.10188, M.10483.AP, M.10493.AP, M.10938.AP, M.10939.AP, 
06.09.2024). Die Monopolkommission hatte die zwischenzeitliche Praxis der Europä
ischen Kommission zu unterschwelligen Verweisungen und ihre Bestätigung durch 
das EuG frühzeitig kritisiert und dabei – wie nunmehr auch der EuGH – die mangelnde 
Rechtssicherheit für die Unternehmen hervorgehoben (Monopolkommission, 2022, 
Tz. 226 ff.; Monopolkommission, 2024, Tz. 251 ff.). 

⑤⑦⑧ In einem weiteren Fall hat das EuG die Voraussetzungen für Verweisungen auf 
Grundlage von Art. 22 Verordnung 139/2004 präzisiert (T-289/24,02.07.2025, Brasse
rie Nationale und Munhowen; nicht rechtskräftig, C-572/25 P). Streitgegenstand war 
die Frage, ob die Frist für ein Verweisungsersuchen nach Art. 22 Abs. 1 Unterabs. 2 
Verordnung 139/2004 bereits durch eine bloße Information eines Unternehmens über 
ein Zusammenschlussvorhaben ausgelöst wird. Das EuG verneinte dies und stellte 
klar, dass „Kenntnis“ im Sinne der Vorschrift eine aktive Übermittlung hinreichender 
Informationen durch die beteiligten Unternehmen voraussetzt. Erforderlich sei, dass 
die nationalen Wettbewerbsbehörden in die Lage versetzt werden, eine vorläufige 
wettbewerbliche Beurteilung des Vorhabens vorzunehmen. Eine bloße, nicht sub
stantiierte Mitteilung genüge hierfür nicht. Vor diesem Hintergrund kam das Gericht zu 
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dem Ergebnis, dass die Frist zur Stellung eines Verweisungsantrags im konkreten Fall 
nicht abgelaufen war. Die Verweisung des Zusammenschlusses zwischen Brasserie 
Nationale und Boissons Heintz durch Luxemburg an die Europäische Kommission 
nach Art. 22 Verordnung 139/2004 sei daher wirksam erfolgt. Dies galt ungeachtet des 
Umstands, dass der Zusammenschluss auf nationaler Ebene keiner Anmeldepflicht 
unterlag, da Luxemburg über kein eigenes Fusionskontrollregime verfügt. Das EuG be
stätigte, dass insoweit ausnahmsweise – und in Abgrenzung zu dem Fall Illumina/Grail 
– eine unterschwellige Verweisung zulässig ist. Hinsichtlich der materiellen Voraus
setzungen der Verweisung betonte das Gericht den weiten Beurteilungsspielraum der 
Kommission bei der Einschätzung, ob ein Zusammenschluss den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb im Hoheitsgebiet des bzw. der an
tragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu beeinträchtigen droht, vgl. Art. 22 Abs. 1 
Unterabs. 1 Verordnung 139/2004. Die Europäische Kommission hat den Zusammen
schluss von Brasserie Nationale und Boissons Heintz mittlerweile mit Nebenbestim
mungen im Vorprüfverfahren freigegeben (M.11485, 17.07.2025). Bei den Unterneh
men handelt es sich um die führenden Getränkegroßhändler in Luxemburg. Zur Aus
räumung ihrer wettbewerblichen Bedenken akzeptierte die Europäische Kommission 
Verpflichtungszusagen, die insbesondere die Veräußerung wesentlicher Teile des 
Großhandelsgeschäfts des Zielunternehmens zum Gegenstand hatten.  

⑤⑦⑨ Die Europäische Kommission hat den Erwerb gemeinsamer Kontrolle über die 
italienische Fluggesellschaft ITA Airways durch die Deutsche Lufthansa und das itali
enische Wirtschafts- und Finanzministerium im Hauptprüfverfahren mit Nebenbe
stimmungen freigegeben (M.11071, 03.07.2024). Die Europäische Kommission prog
nostizierte erhebliche Wettbewerbsbehinderungen (1) auf zahlreichen Kurzstrecken 
zwischen italienischen und mitteleuropäischen Flughäfen sowie (2) auf einzelnen 
Langstrecken zwischen italienischen und nordamerikanischen Flughäfen. Bei den 
Kurzstreckenverbindungen sind Lufthansa und ITA bereits enge, in vielen Fällen sogar 
die engsten Wettbewerber. Bei den Langstreckenverbindungen wurden den Zusam
menschlussparteien die Tätigkeiten der Joint-Venture-Partner von Lufthansa, Air Ca
nada und United Airlines, zugerechnet. Außerdem befürchtete die Europäische Kom
mission (3) die Abschottung von Wettbewerbern beim Zugang zur Infrastruktur am 
Flughafen Mailand-Linate. Insgesamt stellte die Europäische Kommission teils sehr 
hohe gemeinsame Marktanteile von Lufthansa und ITA sowie mehrere Marktzutritts- 
und Expansionsschranken fest. Zur Ausräumung der wettbewerblichen Bedenken ga
ben die Zusammenschlussparteien Zusagen ab, mussten diese aber zweimal nach
bessern, bevor sie von der Europäischen Kommission akzeptiert wurden. Auf den 
Kurzstrecken erhalten Wettbewerber Zugang zu Flughafenslots und Verkehrsrechten, 
um eigenständige Verbindungen zwischen Rom bzw. Mailand einerseits und den mit
teleuropäischen Flughäfen andererseits aufzunehmen. Auf den Langstrecken sollen 
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Kooperationsvereinbarungen wie Interlining- oder Slot-Swap-Arrangements die Wett
bewerbsfähigkeit konkurrierender Anbieter stärken. Am Flughafen Mailand-Linate sol
len Start- und Landerechte an Wettbewerber übertragen werden, um einen Marktzu
tritt bzw. eine Expansion zu erleichtern. Mittlerweile hat die Europäische Kommission 
EasyJet, IAG und Air France-KLM als geeignete Wettbewerber zur Übernahme von 
Strecken bzw. Slots genehmigt (M.11071, 09.11.2024). Gegen die bedingte Freigabe 
haben Condor (T-320/25) und Luxair (T-274/25) Nichtigkeitsklage vor den Unionsge
richten erhoben, Luxair (T-522/25) auch gegen den Beschluss zur Genehmigung der 
Erwerber. 

⑤⑦⑩ Den Erwerb von Wiz durch Google hat die Europäische Kommission im Vorprüf
verfahren ohne Nebenbestimmungen freigegeben (M.11964, 10.02.2026; vgl. Europä
ische Kommission, 2026a). Es bestand keine originäre Fusionskontrollpflicht des Zu
sammenschlusses bei der Europäischen Kommission. Er war aber in mindestens drei 
Mitgliedstaaten anmeldepflichtig (Zypern, Irland, Schweden) und wurde auf Grund
lage von Art. 4 Abs. 5 Verordnung 139/2004 an die Europäische Kommission verwie
sen. Der Zusammenschluss betrifft den Bereich Cloud-Dienstleistungen, insbeson
dere Cloud-Sicherheit. Wiz bietet Sicherheitslösungen für Multi-Cloud-Umgebungen 
an, während Google im Bereich der Cloud-Infrastruktur sowie ergänzend – aber über
wiegend für die Nutzer seiner eigenen Cloud – der Cloud-Sicherheitsdienste tätig ist. 
Den Schwerpunkt der wettbewerblichen Prüfung bildeten konglomerate Effekte, na
mentlich Risiken einer Bündelung von Cloud-Infrastruktur- und Sicherheitsdiensten 
sowie etwaige Abschottungseffekte gegenüber konkurrierenden Cloud-Anbietern. Die 
Europäische Kommission stellte fest, dass Google im Bereich der Cloud-Infrastruktur 
mit Amazon und Microsoft zwei Wettbewerber hat, die über eine sehr starke Markt
stellung verfügen. Die Nachfrager verfügten demnach über ausreichend Wech
selmöglichkeiten. Google werde durch den Erwerb von Wiz auch keinen Zugriff auf 
sensible Geschäftsdaten anderer Cloud-Anbieter erhalten.  

2.3.2 Missbrauchsaufsicht und Durchsetzung des DMA 

2.3.2.1 Deutsche Missbrauchsaufsicht 

⑤⑧0 Der BGH hat die Beschwerde von Apple gegen die Feststellung einer überragen
den marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb durch das Bundeskartellamt 
gemäß § 19a Abs. 1 GWB zurückgewiesen (KVB 61/23, 18.03.2025). Der BGH stellt 
klar, dass unter den Begriff der mehrseitigen Märkte im Sinne von § 18 Abs. 3a GWB 
nicht nur Vermittlungsplattformen fallen, die auf einen Geschäftsabschluss zwischen 
unterschiedlichen Nutzergruppen zielen, sondern auch Aufmerksamkeitsplattfor
men. Es genüge, dass durch die Plattform die Aufmerksamkeit einer Nutzergruppe auf 
die andere gelenkt oder eine Interaktion zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen 
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technisch ermöglicht wird. Außerdem befasst sich der BGH mit einzelnen Kriterien 
aus dem Katalog des § 19a Abs. 1 Satz 2 GWB, die insbesondere der Konkretisierung 
der Adressatenstellung dienen. Das Kriterium der marktbeherrschenden Stellung aus 
§ 19a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GWB sei – anders als vom Bundeskartellamt angenommen–
auf Marktbeherrschung beschränkt und umfasse nicht sonstige Formen von Markt
macht (vgl. zur Entscheidung des Bundeskartellamts gegenüber Microsoft aber noch 
Tz. 🡭476). Zum Kriterium des Zugangs zu wettbewerbsrelevanten Daten aus § 19a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GWB führt der BGH aus, dass die tatsächliche und rechtliche Mög
lichkeit der Datenerhebung und -nutzung erforderlich sei; ein bloßes Zugangspoten
zial genüge nicht. Das Vorliegen des Merkmals bejahte der BGH im Ergebnis dennoch. 
Im Übrigen stellte der BGH insbesondere auf das hohe Maß vertikaler Integration in
nerhalb des Apple-Ökosystems, die erhebliche Finanzkraft des Unternehmens sowie 
die starke Abhängigkeit von App-Entwicklern und anderen Drittunternehmen vom Zu
gang zu Apples Infrastruktur und Nutzerbasis ab. Die Monopolkommission hat emp
fohlen, § 19a Abs. 1 GWB explizit auf digitale Ökosysteme auszurichten und den Krite
rienkatalog des dortigen Satz 2 neu zu fassen (Monopolkommission, 2024, Kapitel III). 

⑤⑧② Das LG Düsseldorf hat eine Klage des Kaffeerösters Tchibo gegen Aldi Süd wegen 
des Missbrauchs überlegener Marktmacht abgewiesen (14d O 14/24, 16.01.2025). 
Das OLG Düsseldorf hat die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt (VI-6 U 1/25 
(Kart), 10.02.2026; nicht rechtskräftig, KZR 21/26). Mit seiner Klage begehrte Tchibo, 
dass Aldi Süd es unterlässt, Röstkaffee unter den Herstellungskosten anzubieten. Aldi 
Süd lässt den Kaffee durch ein konzernzugehöriges Unternehmen selbst herstellen. 
Zentraler Gegenstand der Klage ist die Auslegung des Verbots des Verkaufs unter Ein
standspreis aus § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB, wonach Unternehmen mit überlegener 
Marktmacht Wettbewerber nicht dadurch unbillig behindern dürfen, dass sie Lebens
mittel unter Einstandspreis anbieten. Der Einstandspreis ist in § 20 Abs. 3 Satz 3 GWB 
definiert als der zwischen dem Unternehmen mit überlegener Marktmacht und sei
nem Lieferanten vereinbarte Preis für die Beschaffung der Ware oder Leistung. LG und 
OLG Düsseldorf stellten klar, dass es nach der vorgenannten Legaldefinition ein Ein
standspreis lediglich bei Waren gebe, die von Dritten bezogen und unverändert wei
terverkauft würden. Bei selbst hergestellten Waren finde das Regelbeispiel des § 20 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB dagegen keine Anwendung. Eine unbillige Behinderung im 
Sinne der Generalklausel des § 20 Abs. 3 Satz 1 GWB liege bei einem Verkauf unter 
den eigenen Herstellungskosten ebenfalls nicht vor. Die Generalklausel sei insbeson
dere nicht aufgrund der Wertungen des Regelbeispiels des § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
GWB zu modifizieren. Weiterhin sei weder eine Verdrängungsabsicht noch eine Ge
fahr einer nachhaltigen Beeinträchtigung der strukturellen Voraussetzungen für einen 
wirksamen Wettbewerb auf dem Markt für Kaffeeprodukte festzustellen. Die von Aldi 
Süd angesetzte Mischkalkulation sei kaufmännisch nachvollziehbar und das Angebot 
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nur von begrenzter Dauer gewesen. Die Monopolkommission hat wiederholt eine Ab
schaffung des aus ihrer Sicht ordnungspolitisch verfehlten Verbots des Verkaufs unter 
Einstandspreis empfohlen (Monopolkommission, 2025c, Tz. 357). Die Vorschrift führt 
zu einer Begrenzung des Preiswettbewerbs, bietet zusätzliche Anreize für den Lebens
mitteleinzelhandel, besonders niedrige Preise an Lieferanten zu zahlen, und privile
giert, wie der vorliegende Fall zeigt, vertikal integrierte Konzerne. 

⑤⑧③ Das Bundeskartellamt hat bereits im Jahr 2022 einen Verstoß gegen das Miss
brauchsverbot durch Lufthansa gegenüber Condor festgestellt (B9-21/21, 
29.08.2022). Condor begehrte Zugang zu den von Lufthansa angebotenen Zubringer
flügen, um Passagiere zu den eigenen Langstreckenflügen zu befördern. Durch die 
Verweigerung des Zugangs habe Lufthansa den Wettbewerb auf dem nachgelagerten 
Markt unbillig behindert (dazu bereits Monopolkommission, 2024, Tz. 203). Nachdem 
das OLG Düsseldorf im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes die Beschwerde von 
Lufthansa gegen den Beschluss des Bundeskartellamts angeordnet und der BGH die 
Rechtsbeschwerde bzw. Nichtzulassungsbeschwerde dagegen zurückgewiesen 
hatte (BGH, KVR 8/24, 03.12.2024; OLG Düsseldorf, VI-Kart 8/22 (V), 10.05.2024), 
hob das OLG Düsseldorf die behördliche Verfügung schließlich im Hauptsacheverfah
ren auf (VI-Kart 7/22 (V), 20.08.2025). Der Beschluss des Bundeskartellamts sei 
rechtswidrig, da gegenüber den an der Entscheidung beteiligten Mitgliedern der zu
ständigen Beschlussabteilung die Besorgnis der Befangenheit bestehe. Anlass hierfür 
waren nicht hinreichend dokumentierte Kontakte zwischen der Beschlussabteilung 
und dem (damaligen) Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Zwar könn
ten Gespräche zwischen dem Bundeskartellamt und dem Ministerium geboten sein, 
soweit sie dem Informationsaustausch oder der Sachverhaltsermittlung dienten. Der
artige Kontakte unterlägen jedoch besonderen Anforderungen an Dokumentation und 
Transparenz. Das OLG beanstandete, dass Lufthansa im Rahmen der Akteneinsicht 
lediglich ein gekürzter Gesprächsvermerk zugänglich gemacht worden war. Die Über
mittlung der nicht dem Original entsprechenden Fassung des Gesprächsvermerks 
stelle einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, der geeignet sei, Misstrauen in 
die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit der Mitglieder der Beschlussabtei
lung zu begründen. 

⑤⑧④ Das Bundeskartellamt hat Amazon die Verwendung bestimmter Preiskontroll
mechanismen auf seinem Online-Marktplatz untersagt und bei dem Unternehmen ei
nen wirtschaftlichen Vorteil in Höhe von EUR 59 Mio. aus dem Verstoß abgeschöpft 
(B2-73/20, 04.02.2026). Amazon hat Angebote von Dritthändlern, die von Amazon als 
preislich zu hoch bewertet wurden, aus der sog. Buy Box ausgeschlossen oder voll
ständig von der Plattform entfernt. Das Bundeskartellamt sieht in den beanstandeten 
Mechanismen eine Gefährdung der Preisgestaltungsfreiheit der Händler sowie eine 
potenzielle Verdrängungswirkung zulasten von Dritthändlern, die auf die Sichtbarkeit 
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und Reichweite der Amazon-Plattform angewiesen sind. Nach Auffassung der Be
hörde beeinflusst Amazon durch die Ausgestaltung der Buy Box und die Sichtbarkeit 
von Angeboten maßgeblich den Zugang der Händler zu Kundinnen und Kunden und 
damit die Wettbewerbsbedingungen auf dem Marktplatz. Aufgrund der bedeutenden 
Marktposition der Amazon-Plattform seien die Vorgaben zur Preissetzung zudem ge
eignet, den übrigen Online-Handel im Wettbewerb mit Amazon zu beeinträchtigen. 
Damit habe Amazon sowohl gegen die Vorschriften über missbräuchliches Verhalten 
von Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbe
werb (hier: § 19a Abs. 2 Satz1 Nr. 2 GWB) als auch gegen das Missbrauchsverbot für 
marktbeherrschende Unternehmen (hier: § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB und Art. 102 AEUV) 
verstoßen. Die Entscheidung ist die erste Untersagungsverfügung des Bundeskartell
amts auf Grundlage des in der 10. GWB-Novelle neu geschaffenen § 19a GWB. Zu
gleich ordnete die Behörde erstmals eine Vorteilsabschöpfung nach § 34 GWB an. Bei 
der Bestimmung der Höhe des wirtschaftlichen Vorteils stützte sie sich auf die mit der 
11. GWB-Novelle eingeführte Vermutungsregelung, wonach bei Kartellrechtsverstö
ßen ein wirtschaftlicher Vorteil in Höhe von mindestens ein Prozent des inländischen 
Umsatzes vermutet wird (§ 34 Abs. 4 Satz 4 GWB). Amazon hat gegen die Entschei
dung des Bundeskartellamts Rechtsmittel zum BGH eingelegt. Im Jahr 2022 hatte die 
Europäische Kommission bereits Verpflichtungszusagen von Amazon akzeptiert, die 
darauf abzielten, einen gleichberechtigten Zugang zur Buy Box sicherzustellen 
(AT.40462 und AT.40703, 20.12.2022).  

⑤⑧⑤ Das Bundeskartellamt hat die auf Grundlage von § 19a Abs. 2 GWB geführten 
Verfahren Google Automotive Services und Google Maps Platform jeweils mit einer 
Verpflichtungszusagenentscheidung gegenüber Google abgeschlossen (B7-22/25-
GAS und B7-22/25-GMP, 09.04.2025). Die Google Automotive Services ist ein Paket 
digitaler Dienste für die Nutzung in In-Vehicle-Infotainmentsystemen, das aus den 
Diensten Google Maps, Google Play und dem Google Assistant besteht. Einen Einzel
bezug der verschiedenen Dienste ermöglicht Google nicht. Nach vorläufiger Beurtei
lung des Bundeskartellamts stellt dies insbesondere eine unzulässige Bündelung der 
Dienste dar und ist mit mehreren Untersagungstatbeständen bzw. Regelbeispielen 
des § 19a Abs. 2 Satz 1 GWB nicht vereinbar. Google hat sich verpflichtet, (1) die tech
nischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Dienste Google Maps, Google 
Play und dem Google Assistant vollständig mit entsprechenden Diensten anderer An
bieter interoperabel sind; (2) eigenständige Versionen der drei Dienste anzubieten, die 
von den Fahrzeugherstellern einzeln lizenziert werden können; und (3) vertragliche Be
schränkungen aufzuheben, die über Beteiligungen an Werbeeinnahmen oder durch 
Vorgaben zu Standardeinstellungen Anreize zur ausschließlichen Nutzung von 
Google-Diensten geschaffen hatten.  
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⑤⑧⑥ Im Verfahren Google Maps Platform bezogen sich die wettbewerblichen Beden
ken des Bundeskartellamts darauf, dass Google es in seinen Nutzungsbedingungen 
verbiete, Google-Inhalte – wie etwa die Points of Interests – in die Kartendienste ande
rer Anbieter zu integrieren. Nach vorläufiger Beurteilung des Bundeskartellamts wird 
dadurch die Interoperabilität der Google-Inhalte mit anderen Diensten erschwert und 
die Google-Dienste faktisch an eine Google-Karte gekoppelt (§ 19a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
lit. b und Nr. 5 GWB). Google hat zugesagt, die entsprechenden Klauseln aus seinen 
Nutzungsbedingungen zu entfernen. Somit können Fahrzeughersteller und Zulieferer 
künftig einzelne Google-Dienste mit Kartendiensten anderer Anbieter oder eigenen 
Entwicklungen kombinieren. Hinsichtlich der Google Maps Platform gelten die Zusa
gen für alle Kunden mit einer Rechnungsadresse im EWR. Hinsichtlich der Google Au
tomotive Services beziehen sich die Zusagen unmittelbar auf In-Vehicle-Infotainment
systeme in Pkw, die in Deutschland zugelassen sind oder künftig zugelassen werden. 
Das Bundeskartellamt weist aber darauf hin, dass die Zusagen wegen EU-weit einheit
licher Zulassungsbedingungen für den gesamten europäischen Markt gelten und we
gen der Entwicklungspraxis in der Automobilbranche faktisch auch In-Vehicle-Info
tainmentsysteme in anderen Ländern umfassen (Bundeskartellamt 2025d). 

⑤⑧⑦ Das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass Microsoft eine überragende markt
übergreifende Bedeutung für den Wettbewerb im Sinne von § 19a Abs. 1 GWB habe 
(B6-26/23, 27.09.2024). Maßgeblich hierfür seien insbesondere die marktbeherr
schende Stellung des Unternehmens auf dem Markt für PC-Betriebssysteme sowie 
die starken, etablierten Marktstellungen bei Server-Betriebssystemen (Windows Ser
ver), bei Produktivitätssoftware (Microsoft 365) und mittlerweile auch beim Cloud 
Computing (Azure). Darüber hinaus stellte das Bundeskartellamt auf die erhebliche 
Finanzkraft Microsofts, den Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten sowie die starke 
vertikale und konglomerate Verflechtung der verschiedenen Produkte und Dienste ab. 
Durch die umfassende technische Integration der Angebote – auch über die Kern
märkte des Unternehmens hinaus – sei es Microsoft möglich, ein nahtloses Ineinan
dergreifen der verschiedenen Elemente zu gewährleisten und so die Nutzerinnen und 
Nutzer langfristig an das eigene Ökosystem zu binden. Nach Alphabet/Google), 
Meta/Facebook, Amazon und Apple ist Microsoft das fünfte Unternehmen, gegenüber 
dem das Bundeskartellamt eine Adressatenstellung gemäß § 19a Abs. 1 GWB festge
stellt hat. Alle Feststellungen sind mittlerweile bestandskräftig. Microsoft hat kein 
Rechtsmittel gegen den Beschluss eingelegt. 

2.3.2.2 Europäische Missbrauchsaufsicht 

⑤⑧⑧ Der EuGH hat in dem Fall Google Shopping das Urteil des EuG bestätigt, mit dem 
dieses die Klage von Google gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission 
aus dem Jahr 2017 größtenteils abgewiesen hatte (EuGH, C-48/22 P, 10.09.2024, 
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Google und Alphabet; vgl. zur EuG-Entscheidung bereits Monopolkommission, 2022, 
Tz. 213). Google habe seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenanbie
ter gemäß Art. 102 AEUV missbraucht, indem es seinen Preisvergleichsdienst Google 
Shopping auf der Suchergebnisseite bevorzugt gegenüber jenen der Wettbewerber 
dargestellt habe. Der EuGH betont, dass in diesem Fall die strengen sog. Bronner-Kri
terien, die in der Rechtsprechung für den Zugang zu einer wesentlichen Einrichtung 
entwickelt worden sind, nicht anwendbar seien. Denn Google habe konkurrierenden 
Unternehmen den Zugang zu seiner Plattform nicht verweigert. Der Schwerpunkt des 
missbräuchlichen Verhaltens liege in der Ungleichbehandlung. Es handele sich, wo
rauf bereits die Europäische Kommission sowie das EuG hingewiesen haben, um eine 
„eigenständige Form des Missbrauchs durch Hebelwirkung“.  

⑤⑧⑨ Anlässlich des Vorabentscheidungsersuchens eines italienischen Gerichts hat 
sich der EuGH mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen die Verweige
rung der Interoperabilität durch ein marktbeherrschendes digitales Plattformunter
nehmen einen Missbrauch darstellen kann (C-233/23, 25.02.2025, Alphabet u.a.). 
Google hat der App eines Anbieters für Elektro-Ladepunkte den Zugang zu seiner Platt
form Android Auto verweigert. Der EuGH stellte klar, dass ein solches Verhalten auch 
dann missbräuchlich sein kann, wenn der Zugang für die wirtschaftliche Tätigkeit des 
Drittanbieters nicht unerlässlich ist, sondern die Nutzung der App lediglich attraktiver 
oder komfortabler macht. Maßgeblich sei, dass die Plattform geeignet ist, die Wettbe
werbsposition der Drittanbieter zu beeinflussen und deren Zugang zu Nutzern zu er
leichtern. Die für klassische Zugangsverweigerungen entwickelten Bronner-Kriterien 
fänden insoweit keine Anwendung. Denn Android Auto sei nicht ausschließlich für ei
gene Dienste entwickelt worden, sondern stehe Drittanbietern grundsätzlich offen. 
Zudem führe die Gewährung der Interoperabilität nicht zu einer grundlegenden Ände
rung des Geschäftsmodells oder der wirtschaftlichen Struktur der Plattform. Hinsicht
lich der wettbewerblichen Auswirkungen führt der EuGH aus, dass die Eignung zur 
Wettbewerbsbehinderung auch dann vorliegen könne, wenn die betroffene Dritt-App 
trotz fehlenden Zugangs ihre Marktstellung ausbauen konnte. Der EuGH erkennt je
doch an, dass die Verweigerung der Interoperabilität objektiv gerechtfertigt sein kann. 
Dies gelte insbesondere dann, wenn für die betreffende App noch kein geeignetes 
technisches „Template“ existiert und der Zugang die Sicherheit oder Integrität der 
Plattform gefährden könnte. In solchen Fällen könne das marktbeherrschende Unter
nehmen allerdings verpflichtet sein, innerhalb eines angemessenen Zeitraums und 
gegen ein angemessenes Entgelt ein entsprechendes Template zu entwickeln. 

⑤⑧⑩ Das EuG hat in dem Fall Google Adsense den Beschluss der Europäischen Kom
mission aus dem Jahr 2019 zwar für nichtig erklärt, einen Großteil der behördlichen 
Feststellungen aber bestätigt (T-334/19, 18.09.2024, nicht rechtskräftig, C-826/24 P). 
Mit seinem Dienst AdSense for Search übernimmt Google eine Vermittlungsfunktion 
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zwischen Webseitenbetreibern, die eine Suchfunktion anbieten und bei der Anzeige 
der Suchergebnisse Werbung platzieren möchten, und den Werbetreibenden. Google 
hat laut den Feststellungen der Europäischen Kommission seine marktbeherr
schende Stellung missbraucht, indem es den Webseitenbetreibern zunächst mittels 
Ausschließlichkeitsvereinbarungen untersagte, bei der Anzeige der Suchergebnisse 
Werbung, die Wettbewerber von Google vermittelt haben, zu platzieren. Später habe 
Google die Webseitenbetreiber stattdessen dazu verpflichtet, die rentabelsten sowie 
eine Mindestzahl von Werbeflächen für die Vermittlung durch Google vorzuhalten. 
Hierdurch seien – aktuelle und potenzielle – Wettbewerber von Google im Bereich der 
Vermittlung von Suchmaschinenwerbung behindert worden (dazu bereits Monopol
kommission, 2020, Tz. 347). Das EuG äußerte hieran Zweifel. Zwar sei Google auf dem 
Markt für die Vermittlung von Online-Suchmaschinenwerbung im EWR marktbeherr
schend. Außerdem könnten Ausschließlichkeitsvereinbarungen wie die von Google 
verwendeten Vertragsklauseln, die Webseitenbetreiber daran hindern, konkurrie
rende Werbevermittler einzusetzen, missbräuchlich sein. Allerdings sei fraglich, ob 
die streitgegenständlichen Klauseln die im angefochtenen Beschluss festgestellte 
Verdrängungswirkung entfalteten. Dem EuG zufolge habe die Europäische Kommis
sion bei der Beurteilung der von ihr als missbräuchlich eingestuften Vertragsklauseln 
nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt. So sei nicht nachgewiesen, dass die in 
Rede stehenden Klauseln trotz ihrer kurzen Laufzeit geeignet gewesen seien, die Web
seitenbetreiber davon abzuhalten, ihren Bedarf von mit Google konkurrierenden Wer
bevermittlern zu decken. Zudem sei nicht nachgewiesen, dass die Klauseln geeignet 
gewesen seien, den Wettbewerbern den Zugang zu einem erheblichen Teil des Mark
tes für die Vermittlung von Online-Suchmaschinenwerbung im EWR zu verwehren.  

⑤⑨0 Die Europäische Kommission hat gegen Google eine Geldbuße in Höhe von 
EUR 2,95 Mrd. wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gemäß 
Art. 102 AEUV im Bereich der Online-Werbung verhängt (AT.40670, 05.09.2025, 
Google Adtech and Data-related practices). Gegenstand des Verfahrens waren Ver
haltensweisen im Zusammenhang mit Googles Adtech-Ökosystem, das verschiedene 
Marktstufen der programmatischen Werbung umfasst: Dienste für den Kauf von On
line-Werbung durch Werbetreibende (Google Ads und DV360), einen Ad-Server für In
halteanbieter (DoubleClick for Publishers, DFP, heute Google Ad Manager) sowie die 
Werbebörse AdX. Die Europäische Kommission stellte jeweils eine marktbeherr
schende Stellung von Google auf den EWR-weiten Märkten für Instrumente zur Pro
grammierung von Werbeplatzkäufen (Google Ads und DV360) sowie für Ad-Server für 
Inhalteanbieter (DFP) fest. Diese marktbeherrschende Stellung habe Google mindes
tens seit dem Jahr 2014 missbraucht, indem es seine konzerneigene Werbebörse AdX 
bevorzugt behandelt habe. So sei AdX im Rahmen von Auktionen, die von Googles Ad-
Server für Inhalteanbieter DFP durchgeführt worden seien, im Voraus das höchste 
konkurrierende Gebot übermittelt worden. Zudem nutzten Googles Dienste für den 
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Kauf von Online-Werbung, Google Ads und DV360, vor allem AdX zum Nachteil kon
kurrierender Werbebörsen. Die Europäische Kommission gab Google auf, die festge
stellten Verstöße abzustellen. Dabei betonte sie die Interessenkonflikte infolge von 
Googles beherrschender Stellung auf mehreren Marktstufen im Bereich der Online-
Werbung, die ein Risiko wiederholter Wettbewerbsverstöße darstellten. Wirksame Ab
hilfemaßnahmen, die sowohl die Möglichkeit von Google als auch seinen Anreiz zur 
Bevorzugung von AdX beseitigen, könnten voraussichtlich nur durch die Veräußerung 
einzelner Werbedienstleistungen erreicht werden. Die in der Zwischenzeit von Google 
vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen werden von der Europäischen Kommission 
noch geprüft (Europäische Kommission, 2026b). 

⑤⑨② Eine weitere Bußgeldentscheidung wegen des Missbrauchs einer marktbeherr
schenden Stellung im Digitalbereich hat die Europäische Kommission gegen Meta er
lassen (AT.40684, 14.11.2024, Facebook Marketplace). Die Geldbuße betrug 
EUR 797,72 Mio. und stand im Zusammenhang mit einem von Meta betriebenen 
Kleinanzeigendienst auf seinem sozialen Netzwerk Facebook. Die Europäische Kom
mission stellte jeweils eine marktbeherrschende Stellung von Meta auf dem Markt für 
soziale Netzwerke im EWR sowie auf den nationalen Märkten für Online-Display-Wer
bedienstleistungen in sozialen Medien fest. Beanstandet wurden insbesondere zwei 
Verhaltensweisen. Zum einen habe Meta den Online-Kleinanzeigendienst Facebook 
Marketplace wettbewerbsbehindernd mit dem sozialen Netzwerk Facebook gekop
pelt. Den Nutzerinnen und Nutzern von Facebook werde Marketplace automatisch 
bereitgestellt und in das bestehende Ökosystem integriert, wodurch Marketplace ei
nen Vertriebsvorteil gegenüber konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten er
halte. Zum anderen habe Meta konkurrierenden Kleinanzeigendiensten, die Werbung 
auf Facebook oder Instagram schalten, unfaire Handelsbedingungen auferlegt. Nach 
den Feststellungen der Europäischen Kommission konnte Meta Daten aus den Wer
beaktivitäten solcher Wettbewerber für eigene Zwecke nutzen, insbesondere zur Ver
besserung und Optimierung des eigenen Angebots Facebook Marketplace. Meta 
wurde unter anderem verpflichtet, entweder Facebook Marketplace organisatorisch 
vom sozialen Netzwerk zu trennen oder Nutzerinnen und Nutzern eine Auswahl zwi
schen verschiedenen Kleinanzeigendiensten anzubieten. Hinsichtlich der unzulässi
gen Datennutzung verlangte die Europäische Kommission zudem Maßnahmen zur 
Neutralisierung der durch die Datennutzung erlangten Vorteile, insbesondere durch 
ein „Retraining“ der betroffenen Datenmodelle. 

⑤⑨③ Die Europäische Kommission hat die von Apple angebotenen Verpflichtungszu
sagen für kontaktlose Zahlungen für verbindlich erklärt und sein Verfahren wegen 
möglicher Verstöße gegen das Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV eingestellt 
(AT.40452, 11.07.2024, Apple Mobile Payments). Gegenstand des Verfahrens war der 
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Zugang zur NFC-Schnittstelle („Near Field Communication“) auf iPhones für kontakt
lose Zahlungen („tap and go“). Die Kommission hatte vorläufig festgestellt, dass Apple 
auf dem Markt für mobile Geldbörsen („Wallets“) auf iOS-Geräten über eine beherr
schende Stellung verfüge und Wettbewerber durch die ausschließliche Nutzung der 
NFC-Funktion für Apple Pay benachteiligte. Drittanbieter von mobilen Wallets hätten 
keinen gleichwertigen Zugang zur NFC-Schnittstelle erhalten und seien dadurch von 
kontaktlosen Zahlungen auf iPhones ausgeschlossen worden. Die Zusagen verpflich
ten Apple insbesondere dazu, Drittanbietern kostenlosen Zugang zur NFC-Schnitt
stelle auf iOS-Geräten zu gewähren. Zudem muss Apple konkurrierenden Wallet-An
bietern Zugang zu zentralen iPhone-Funktionen wie der Face-/ Touch ID und der Dop
pelklick-Funktion ermöglichen. Nutzerinnen und Nutzer sollen ferner alternative Wal
let-Apps als Standardanwendung für kontaktlose Zahlungen festlegen können.  

⑤⑨④ Auch gegenüber Microsoft hat die Europäische Kommission eine Zusagenent
scheidung wegen des möglichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung 
erlassen (AT.40721 und AT.40873, 12.09.2025, Microsoft Teams I und II). Die Europä
ische Kommission warf Microsoft im Wesentlichen vor, seine cloudbasierte Kommu
nikations- und Kollaborationssoftware Teams in missbräuchlicher Weise mit seinen 
etablierten Programmpaketen Office 365 und Microsoft 365 bzw. den darin enthalte
nen Softwareanwendungen (Word, Excel, PowerPoint und Outlook) zu koppeln. Durch 
die standardmäßige Integration von Teams in die Office-Pakete sowie die gleichzeitige 
Verweigerung der Interoperabilität von konkurrierender Kommunikations- und Kolla
borationssoftware mit den Office-Anwendungen verschaffe Microsoft – so die vorläu
fige Feststellung der Europäischen Kommission – Teams einen ungerechtfertigten 
Vertriebsvorteil. Schließlich verpflichtete sich Microsoft dazu, die Nutzung von Office-
Paketen ohne Teams zu erleichtern sowie die Interoperabilität und Datennutzung mit 
konkurrierenden Kommunikations- und Kollaborationsdiensten zu verbessern. 

2.3.2.3 Durchsetzung des DMA 

⑤⑨⑤ Das LG Mainz hat einer Klage von 1&1 gegen Google wegen eines Verstoßes ge
gen Art. 5 Abs. 8 DMA weitgehend stattgegeben (12 HK O 32/24, 12.08.2025; nicht 
rechtskräftig). Die Entscheidung ist nach einem Eilbeschluss des OLG Köln gegen 
Meta (15 UKl 2/25, 23.05.2025) die zweite Entscheidung eines deutschen Gerichts zur 
privaten Durchsetzung des DMA. Die Verordnung ist im September 2022 in Kraft ge
treten, die Verpflichtungen sind seit März 2024 umzusetzen. Während im Verfahren 
vor dem OLG Köln datenschutzrechtliche Fragen im Vordergrund standen, betraf das 
Verfahren vor dem LG Mainz vor allem wettbewerbliche Aspekte. Das LG Mainz unter
sagte Google, seinen Plattformdienst Gmail bei der Einrichtung von Android-Smart
phones zu bevorzugen. Es sei mit dem Koppelungsverbot aus Art. 5 Abs. 8 DMA nicht 
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vereinbar, dass bei der Erstellung eines Google-Kontos automatisch eine Gmail-Ad
resse generiert wird. Nach der Vorschrift darf ein Torwächter unter anderem nicht ver
langen, dass sich Nutzerinnen und Nutzer zur Nutzung eines zentralen Plattform
dienstes zugleich bei einem weiteren zentralen Plattformdienst anmelden müssen. 
Soweit die Klägerin beanstandete, dass alternative E-Mail-Adressen nur nach Zwei-
Geräte-Authentifizierung per Bestätigungscode akzeptiert werden, während dies für 
Gmail-Adressen nicht erforderlich ist, wurde die Klage jedoch abgewiesen. Die Ent
scheidung des LG Mainz erging zehn Monate nach Klageerhebung und zeigt, dass na
tionale Gerichte den DMA effektiv anwenden können. Das LG Mainz weist darauf hin, 
dass die Entscheidung unionsweite Wirkung entfalte, um eine Fragmentierung der 
Verpflichtungen des DMA innerhalb der Mitgliedstaaten zu vermeiden. 

⑤⑨⑥ Die Europäische Kommission hat erste Verfahren zur Durchsetzung der Ver
pflichtungen des DMA geführt. Zwei Entscheidungen gegen Apple bzw. Meta sind in 
diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert. Die Europäische Kommission er
ließ gegenüber Apple einen sog. Nichteinhaltungsbeschluss und verhängte eine Geld
buße in Höhe von EUR 500 Mio. wegen eines Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 4 DMA 
(DMA.100109, 23.04.2025, Apple Online Intermediation Services). Demnach sind 
Torwächter im Sinne von Art. 2 Nr. 1 DMA dazu verpflichtet, es gewerblichen Nutzern 
zu ermöglichen, Endnutzerinnen und Endnutzer unentgeltlich über alternative Ange
bote außerhalb der Plattform zu informieren, diese dorthin zu lenken und Verträge 
auch außerhalb der Plattform abzuschließen (sog. Anti-Steering-Verbot). Die Europä
ische Kommission stellte insoweit fest, dass Apple App-Entwickler durch technische 
und wirtschaftliche Beschränkungen daran gehindert habe, Endnutzerinnen und End
nutzer wirksam auf alternative Angebote außerhalb des App Stores von Apple hinzu
weisen. So habe Apple insbesondere Hinweise auf alternative Bezugsmöglichkeiten 
innerhalb der App untersagt, unbegründete Sicherheits- und Datenschutzwarnungen 
erzwungen und unzulässige Entgelte in Form von Umsatzkommissionen erhoben. 

⑤⑨⑦ Auch gegenüber Meta stellte die Europäische Kommission fest, dass das Unter
nehmen gegen Art. 5 Abs. 2 lit. b DMA verstoßen habe, und verhängte eine Geldbuße 
in Höhe von EUR 200 Mio. (DMA.100055, 23.04.2025, Meta). Nach der Vorschrift ist 
es Torwächtern grundsätzlich untersagt, personenbezogene Daten aus verschiede
nen zentralen Plattformdiensten oder weiteren Diensten ohne wirksame Einwilligung 
der Endnutzerinnen und Endnutzer zusammenzuführen. Die Europäische Kommis
sion stellte klar, dass Endnutzerinnen und Endnutzern, die nicht in eine solche Daten
zusammenführung einwilligen, eine weniger personalisierte, aber funktional gleich
wertige Alternative zur Verfügung stehen müsse. Das von Meta zunächst verwendete 
„Consent-or-Pay“-Modell, bei dem Endnutzerinnen und Endnutzer von Facebook und 
Instagram in der EU entweder in die Zusammenführung personenbezogener Daten für 
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die Zwecke personalisierter Werbung einwilligen oder ein kostenpflichtiges Abonne
ment für einen werbefreien Dienst abschließen mussten, erfüllte nach Auffassung der 
Europäische Kommission die Vorgaben des DMA nicht. Meta führte im November 
2024 eine weitere Version von Facebook und Instagram ein, die nach Angaben des 
Unternehmens weniger personenbezogene Daten für Werbezwecke verarbeitet. Die
ses Modell wird von der Europäischen Kommission weiterhin geprüft. Der festgestellte 
und sanktionierte Verstoß betrifft den Zeitraum von März 2024 bis November 2024. 

2.3.3 Horizontale und vertikale Beschränkungen 

2.3.3.1 Deutsche Kartellaufsicht 

⑤⑨⑧ Das Bundeskartellamt ist auch nach Prüfung der neueren sportkartellrechtlichen 
EuGH-Rechtsprechung aus dem Dezember 2023 der Auffassung, dass die sog. 50+1-
Regel grundsätzlich mit dem Kartellverbot vereinbar sei, sie aber einheitlich angewen
det werden müsse (Bundeskartellamt, 2025d; vgl. bereits ausführlich zu den EuGH-
Urteilen Monopolkommission, 2024, Tz. 261 ff.). Nach Einschätzung des Bundeskar
tellamts stellt die 50+1-Regel keine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung dar, da 
das Ziel der Vereinsprägung grundsätzlich geeignet sei, eine Ausnahme vom Kartell
recht zu tragen. Dazu müsse jedoch sichergestellt sein, dass erstens alle Vereine ih
ren Fans die Möglichkeit böten, als stimmberechtigtes ordentliches Neumitglied auf
genommen zu werden, und zweitens, dass das Weisungsrecht des Muttervereins ge
genüber der am Spielbetrieb beteiligten Gesellschaftsform auch tatsächlich umge
setzt werde. Das Bundeskartellamt weist in der Pressemitteilung darauf hin, den Ver
fahrensbeteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme zu seinen „Empfehlungen“ und 
seiner vorläufigen rechtlichen Bewertung zu geben, und kündigt bereits an, die Emp
fehlungen danach finalisieren und das Verfahren schließlich einstellen zu wollen. Das 
Verfahren wegen der 50+1-Regel läuft bereits seit dem Jahr 2018. Im Juli 2023 hatte 
das Bundeskartellamt noch in Aussicht gestellt, die damals von der DFL angebotenen 
Verpflichtungszusagen für verbindlich zu erklären (dazu bereits Monopolkommission, 
2024, Tz. 226). 

⑤⑨⑨ Das Bundeskartellamt hat auf eine Anfrage von RTL und RTL 2 „erhebliche kar
tellrechtliche Bedenken“ gegenüber einer geplanten Vermarktungskooperation geäu
ßert (B6-46/23, 17.12.2024, vgl. Bundeskartellamt, 2024a und 2025f). Das Vorhaben 
betraf die gemeinsame Vermarktung von Fernsehwerbung durch die beiden Sender
gruppen. RTL2 ist kein Tochterunternehmen von RTL bzw. Bertelsmann, sondern ein 
Gemeinschaftsunternehmen von RTL und anderen Mediengesellschaften. Das Bun
deskartellamt ging im Wesentlichen von einem separaten TV-Werbemarkt aus. Zwar 
gewinne Werbung auf Streaming-Plattformen an Bedeutung; deren Wettbewerbs
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druck sei jedoch bislang begrenzt, da Streaming-Angebote überwiegend nicht werbe
finanziert seien. Auch Videowerbung auf Social-Media-Plattformen einschließlich Y
ouTube betrachtete das Bundeskartellamt nicht als hinreichend austauschbar mit 
klassischer Fernsehwerbung. Für Werbekunden bleibe lineares Fernsehen daher wei
terhin von zentraler Bedeutung. Nach Auffassung des Bundeskartellamts hätte die Ko
operation zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf dem Markt für TV-
Werbezeiten geführt. RTL2 stelle für Werbetreibende und Mediaagenturen eine wich
tige Alternative zu den beiden führenden Vermarktungsgruppen RTL und ProSieben
Sat.1 dar; dies gelte selbst auf einem weiter gefassten „Big Screen Werbemarkt“. 
Durch die gemeinsame Vermarktung wären der Preis- und Konditionenwettbewerb 
zwischen RTL und RTL2 weitgehend entfallen. Das Bundeskartellamt befürchtete ins
besondere steigende Werbepreise. Etwaige Effizienzvorteile, insbesondere geltend 
gemachte Kosteneinsparungen, seien nicht geeignet, die festgestellten Wettbewerbs
nachteile auszugleichen. Die geplante Vermarktungskooperation war bereits im Som
mer 2023 von RTL und RTL2 an das Bundeskartellamt herangetragen und nach ersten 
wettbewerblichen Bedenken der Behörde modifiziert worden. Das Bundeskartellamt 
führte nach eigenen Angaben umfangreiche Markttests sowohl vor als auch nach den 
Modifikationen durch. Da die Bedenken des Bundeskartellamts fortbestanden, haben 
die Unternehmen ihr Vorhaben aufgegeben. Die Monopolkommission hat sich in ih
rem XXII. Hauptgutachten ausführlich mit der Markt- und Wettbewerbsentwicklung im 
Bereich audiovisueller Medien befasst (Monopolkommission, 2018, Kapitel IV). 

⑤⑨⑩ In einem sog. Vorsitzendenschreiben hat das Bundeskartellamt mitgeteilt, die 
geplante Neuordnung des Presse-Grosso-Systems zu dulden (V-54/22, 10.02.2026). 
Das Kartellverwaltungsverfahren wurde ohne förmliche Entscheidung eingestellt. Das 
bisherige Vertriebssystem mit 13 regional exklusiven Presse-Grossisten soll auf ein 
Modell mit einem zentralen, bundesweiten Grossisten umgestellt werden. Das Vorha
ben wurde von der Projektgruppe „Fit for Future“ erarbeitet, die aus elf Presseverlagen 
sowie vier Presse-Grossisten besteht, die einen Großteil der Umsätze erzielen. Das 
Presse-Grosso-System beruht traditionell auf branchenweiten Vereinbarungen zwi
schen Presseverlagen und -Grossisten, insbesondere zu Belieferungspflichten, Kon
ditionen, Gebietsaufteilungen und Remissionsregelungen. Diese Strukturen sind 
wettbewerblich bereits nicht unbedenklich, aber nach Maßgabe des § 30 Abs. 2a 
GWB kartellrechtlich privilegiert.59 Im Mittelpunkt der kartellrechtlichen Prüfung stan
den die Auswirkungen der geplanten Zentralisierung auf die diskriminierungsfreie Be

 

59  Nach § 30 Abs. 2a Satz 1 GWB gilt das Kartellverbot aus § 1 GWB nicht für Branchenvereinbarungen 
zwischen Verlagen und Grossisten, soweit sie einen flächendeckenden und diskriminierungsfreien 
Vertrieb von Presseerzeugnissen regeln. Zur Vermeidung eines Konflikts mit dem EU-Wettbewerbs
recht sieht § 30 Abs. 2 Satz 2 GWB zudem eine Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Art. 106 Abs. 2 AEUV vor (BGH, KZR 17/14, 06.10.2015; krit. 
Emmerich, 2024, Rn. 151, m. w. N.). 
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lieferung des Einzelhandels und den chancengleichen Zugang der Verlage zum Ver
triebssystem. Das Bundeskartellamt betont, dass die koordinierte Beendigung der 
laufenden Vertragsbeziehungen mit den Grossisten seitens der Verlage ausnahms
weise keine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellen könnte. Zu berücksich
tigen seien insoweit die bereits existierenden regionalen Vertriebsmonopole sowie die 
zu erwartende Weitergabe von Kostensteigerungen durch die Grossisten. Damit 
komme das Vorhaben – so das Bundeskartellamt – den Voraussetzungen für eine Pri
vilegierung aus § 30 Abs. 2a GWB „zumindest nahe“. Eine Entscheidung über die Ver
einbarkeit der Absprachen mit dem Kartellverbot hat das Bundeskartellamt trotz des 
langen Verfahrens letztlich nicht getroffen. Stattdessen hat die Behörde ihr Entschlie
ßungsermessen dergestalt ausgeübt, dass von weiteren Maßnahmen abgesehen wird 
(vgl. § 32c Abs. 2 GWB). Es bleibt abzuwarten, ob die engere Verflechtung zwischen 
einzelnen Verlagen und Grossisten tatsächlich einen diskriminierungsfreien Presse
vertrieb gewährleisten kann. Das Bundeskartellamt weist jedenfalls darauf hin, dass 
eine Mehrheit der Verlage der Neuordnung des Presse-Grosso-Systems neutral oder 
– dies gilt aber wohl nur für die an der Projektgruppe beteiligten Verlage – positiv ge
genüberstehe. Mittlerweile haben mehrere Grossisten das OLG Düsseldorf ersucht, 
das Bundeskartellamt zu einem Einschreiten gegenüber den an der Projektgruppe „Fit 
for Future“ beteiligten Verlagen und Grossisten zu verpflichten. Im Rahmen zivilrecht
licher Eilverfahren sind sie bereits vor dem LG Dortmund sowie dem LG München ge
scheitert. 

2.3.3.2 Europäische Kartellaufsicht 

⑤⑩0 Der EuGH hat entschieden, dass Transferregeln der FIFA zur Beschränkung von 
Spielerwechseln während laufender Verträge unter anderem gegen das Kartellverbot 
aus Art. 101 AEUV verstoßen könnten (C-650/22, 04.10.2024, FIFA). Anlass war das 
Vorabentscheidungsersuchen eines belgischen Gerichts zu den Folgen eines vorzei
tigen Vertragsabbruchs durch einen Profifußballspieler. Der EuGH bestätigte zu
nächst, dass sportbezogene Regelwerke dem EU-Wettbewerbsrecht unterfallen, so
weit sie wirtschaftliche Tätigkeiten betreffen und nicht ausschließlich sportlichen 
Charakter haben. Die streitgegenständlichen Transferregeln beträfen unmittelbar den 
Arbeits- und Transfermarkt für Profifußballspieler und damit eine wirtschaftliche Be
tätigung. Der EuGH beanstandet insbesondere Regelungen, die Vereine davon abhal
ten könnten, Spieler unter Vertrag zu nehmen, deren bestehender Vertrag vorzeitig be
endet wurde. Dazu zählten finanzielle sowie sportliche Sanktionen, die den aufneh
menden Vereinen nach den Transferregeln drohten. Die Transferregeln seien als be
zweckte Wettbewerbsbeschränkungen zu qualifizieren, da sie darauf abzielten, den 
Wettbewerb zwischen den Vereinen um die Nachfrage nach Spielern einzuschränken. 
Insoweit wiesen sie Parallelen zu sog. no poach agreements auf. Der EuGH weist da
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rauf hin, dass bei bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen eine Ausnahme vom Tat
bestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV nach den Grundsätzen der Meca-Medina-Recht
sprechung von vornherein nicht in Betracht komme. Eine Freistellung sei daher nur 
nach Maßgabe des Art. 101 Abs. 3 AEUV möglich. In einem jüngeren Urteil stellte der 
EuGH fest, dass Abwerbeverbote zwischen Fußballvereinen unter bestimmten Um
ständen keine bezweckten, sondern nur bewirkte Wettbewerbsbeschränkungen dar
stellten und dann gerechtfertigt sein könnten (C-133/24, 30.04.2026, CD Tondela). 
Dem Fall lag allerdings eine Krisensituation – die Corona-Pandemie – zugrunde, in der 
den portugiesischen Vereinen das Abwerbeverbot dazu dienen sollte, die Stabilität der 
Zusammensetzung der Spielerkader zu gewährleisten. Die Monopolkommission hat 
wiederholt vorgeschlagen, dass die Europäische Kommission Leitlinien zur Durchset
zung des Wettbewerbsrechts im Sportsektor veröffentlicht (Monopolkommission, 
2020, Tz. 444; Monopolkommission, 2024, Tz. 292). 

⑤⑩② Der EuGH hat sich mit sog. Bestpreisklauseln auf Hotelbuchungsplattformen be
fasst (C-264/23, 19.09.2024, Booking.com). Gegenstand des Vorabentscheidungser
suchens eines niederländischen Gerichts waren sowohl sog. enge Bestpreisklauseln, 
die Hotels daran hindern, auf ihren eigenen Websites günstigere Konditionen anzubie
ten, als auch sog. weite Bestpreisklauseln, die günstigere Angebote auch auf konkur
rierenden Plattformen untersagen. Nach Auffassung des EuGH handelt es sich bei 
den von Booking verwendeten Klauseln nicht um notwendige Nebenabreden („ancil
lary restraints“) zu den kartellrechtsneutralen Hotelvermittlungsverträgen, sodass das 
Kartellverbot grundsätzlich Anwendung finde. Bestpreisklauseln könnten den Wettbe
werb zwischen Hotelbuchungsplattformen verringern, kleinere Plattformen im Wett
bewerb beschränken sowie Markteintritte verhindern. Dies gelte auch für enge Best
preisklauseln, die zwar weniger wettbewerbsschädlich seien und dem Risiko des sog. 
Trittbrettfahrens („free riding“) begegneten, jedoch ebenfalls weder objektiv notwen
dig für die Durchführung des Geschäftsmodells der Plattform noch verhältnismäßig 
seien. Insbesondere sei die Erbringung von Dienstleistungen durch Booking nicht ge
fährdet, obwohl mittlerweile sowohl weite als auch enge Bestpreisklauseln in mehre
ren Mitgliedstaaten verboten wurden. Der EuGH äußerte sich außerdem zur sachli
chen Marktabgrenzung für die Zwecke der Anwendbarkeit der alten Vertikal-Gruppen
freistellungsverordnung 330/2010, die bis zum 31. Mai 2022 galt und mittlerweile 
durch die Verordnung 2022/720 ersetzt worden ist. Bei der Frage, ob von einem eige
nen Markt für Online-Hotelbuchungsplattformen auszugehen sei, müsse geprüft wer
den, ob eine hinreichende Substituierbarkeit mit anderen Vertriebskanälen bestehe. 
Der EuGH bestätigt mit seinem Urteil im Ergebnis die Rechtsprechung des BGH, der – 
auch enge – Bestpreisklauseln nicht als notwendige Nebenabreden angesehen, eine 
Vorlage an den EuGH aber abgelehnt hatte (KVR 54/20, 18.05.2021; dazu bereits Mo
nopolkommission, 2022, Tz. 217). Der BGH grenzte zudem einen separaten Markt für 
Online-Hotelbuchungsplattformen ab. Für designierte Torwächter findet sich in Art. 5 
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Abs. 3 DMA ein Verbot für die Verwendung – sowohl enger als auch weiter – Bestpreis
klauseln. 

⑤⑩③ Die Europäische Kommission hat gegen Delivery Hero und Glovo Geldbußen in 
Höhe von insgesamt EUR 329 Mio. wegen eines Verstoßes gegen das Kartellverbot 
verhängt (AT.40795, 02.06.2025, Food delivery services). Gegenstand des Verfahrens 
waren wettbewerbswidrige Absprachen im Bereich der Online-Essenslieferdienste im 
Zeitraum von Juli 2018 bis Juli 2022. Nach den Feststellungen der Europäischen Kom
mission wurde eine Minderheitsbeteiligung von Delivery Hero an Glovo für wettbe
werbsbeschränkende Kontakte zwischen den Unternehmen genutzt. Die Kommission 
beanstandete insbesondere drei Verhaltenskomplexe: (1) Absprachen zur gegenseiti
gen Nichtabwerbung von Personal („no poach agreements“), (2) den Austausch wett
bewerblich sensibler Informationen und (3) eine Marktaufteilung. Die Minderheitsbe
teiligung von Delivery Hero an Glovo selbst sei nicht unzulässig gewesen, ermöglichte 
jedoch in der konkreten Ausgestaltung eine enge Abstimmung der Geschäftsstrate
gien zwischen den Wettbewerbern. Insbesondere habe die Beteiligung – so die Euro
päische Kommission – den Zugang zu vertraulichen Geschäftsinformationen für De
livery Hero erleichtert und Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsprozesse bei 
Glovo eröffnet. Delivery Hero hatte im Juli 2018 zunächst eine Minderheitsbeteiligung 
an Glovo und im Juli 2022 die alleinige Kontrolle über das Unternehmen erworben. 

2.3.4 Kartellschadensersatz 

2.3.4.1 Deutsche Rechtsprechung 

⑤⑩④ Der BGH hat gegenwärtig darüber zu entscheiden, ob juristische Personen von 
ihren Organmitgliedern – Vorstände oder Geschäftsführer – gemäß § 43 Abs. 2 
GmbHG bzw. § 93 Abs. 2 Satz. 1 AktG Schadensersatz für von diesen verschuldete 
Kartellbußgelder verlangen können. Er erwägt, diese Normen im Hinblick auf den 
Zweck der Unternehmensgeldbuße einschränkend auszulegen, sieht sich dazu auf
grund des nationalen Rechts, das eine solche Einschränkung nicht vorsehe, aber nicht 
in der Lage. Insofern könnte aber, so der BGH, Art. 101 AEUV eine abweichende Aus
legung gebieten, weil durch die Organhaftung die Wirksamkeit der Geldbuße einge
schränkt werden könnte. Er hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH diese 
Frage zur Entscheidung vorgelegt (BGH, KZR 74/23, 11.02.2025). Die Monopolkom
mission hat im XXV. Hauptgutachten bereits darauf hingewiesen, dass insofern so
wohl die generalpräventive als auch die vermögensabschöpfende Wirkung der Buß
gelder berücksichtigt werden sollte. Ein vollständiger Ausschluss des Regresses bei 
den handelnden und persönlich verantwortlichen Personen ist daher nicht gerechtfer
tigt. Er sollte allerdings insoweit eingeschränkt werden, als dem Bußgeld bei dem Un
ternehmen Kartellgewinne gegenüberstehen (Monopolkommission 2024, Tz. 312 ff.) 
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⑤⑩⑤ Der BGH hat zudem in mehreren Entscheidungen zum LKW-Kartell die Anforde
rungen des Kartellschadensersatzes weiter konkretisiert. Er betonte, dass an die Dar
legung von Anhaltspunkten für die Schadensschätzung gemäß § 287 ZPO keine hohen 
Anforderungen zu legen seien, insbesondere sei die Vorlage von Parteigutachten nicht 
erforderlich. Bei der Schadensschätzung sei der Schaden zwar so weit wie möglich 
wirklichkeitsnah zu schätzen. Maßgeblich ist eine wirtschaftlich plausible und an den 
Maßstäben des § 287 ZPO orientierte Gesamtwürdigung, die alle Umstände einbe
zieht, die darauf schließen lassen, wie sich das Marktgeschehen ohne das Kartell 
wahrscheinlich entwickelt hätte. Gegebenenfalls sei zu prüfen, ob zumindest ein Min
destschaden geschätzt werden kann (KZR 98/20, 09.07.2024, LKW-Kartell IV; KZR 
71/23, 08.04.2025, LKW-Kartell VI, vgl. dazu detailliert Tz. 🡭219 ff.). 

⑤⑩⑥ Zudem setzte sich der schon im letzten Hauptgutachten festgestellte Trend, 
dass sich die Instanzgerichte vermehrt in der Lage sehen, Kartellschäden auch der 
Höhe nach zu schätzen, fort (vgl. Monopolkommission 2024, Tz. 235). So schätzte das 
Schleswig-Holsteinische OLG den durch das Drogeriekartell entstandenen Preisauf
schlag auf 0,5 Prozent und stützte sich dabei maßgeblich auf qualitative Kriterien (20 
U 1/24, 21.10.2024). Das LG Stuttgart schätzte in drei Entscheidungen die durch das 
LKW-Kartell verursachte Preiserhöhung auf 5 Prozent und zog dazu verschiedene 
Schätzgrundlagen heran (30 O 223/17, 09.01.2025; 30 O 235/17, 27.02.2025; 30 O 
239/17, 27.02.2025). Das OLG Stuttgart schätzte den durch das Badarmaturen-Kar
tell verursachten Schaden anhand eines strukturierten qualitativen Schätzmodells auf 
21-23 Prozent (2 U 263/21, 20.11.2025). Die Monopolkommission setzt sich in die
sem Gutachten eingehend mit der gerichtlichen Schadensschätzung auseinander 
(dazu Abschnitt 🡭2.1.1.2). 

⑤⑩⑦ Das OLG Koblenz hat einer Schadenersatzklage zum Rundholzkartell dem 
Grunde nach stattgegeben (U 1721/22 Kart, 19.02.2026). Das Gericht hielt zunächst 
das der Klage zugrunde liegende Sammelklageinkasso, mit dem Ansprüche von Säge
werken gebündelt wurden, für mit dem RDG vereinbar (vgl. hierzu bereits Tz. 🡭203 ff.). 
Der Senat stufte die Klage als Stand-alone-Klage ein. Aus der Verpflichtungszusa
genentscheidung des Bundeskartellamts nach § 32b Abs. 1 GWB ergebe sich keine 
Bindungswirkung. Die dem Rundholzkartell zugrunde liegende gemeinsame Rund
holzvermarktung stelle aber eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung dar und ver
stoße gegen Art. 101 AEUV. Das beklagte Bundesland und die anderen Waldeigentü
mer hätten unternehmerisch und nicht hoheitlich gehandelt. Die Zwischenstaatlich
keitsklausel des Art. 101 Abs. 1 AEUV setze keine tatsächliche Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels voraus. Auf die Ausnahme der Dienstleistung von allge
meinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) in Art. 106 Abs. 2 Satz 1 AEUV könne sich 
das Land nicht berufen, da sie mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbun
den sein müssten. Die Hilfestellung eines Bundeslandes bei der Vermarktung von 
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Rundholz diene jedoch in erster Linie den wirtschaftlichen Interessen der Waldbesit
zer. Zudem fehle es an dem notwendigen Betrauungsakt. Zur Bejahung des Schadens 
dem Grunde nach stützt sich der Senat auf die Befugnis zur Schadensschätzung des 
§ 287 Abs. 1 ZPO und insbesondere auf den Erfahrungssatz, dass die im Rahmen ei
nes Kartells erzielten Preise über denjenigen liegen, die sich ohne die wettbewerbsbe
schränkende Absprache gebildet hätten (dazu bereits Tz. 🡭223). Diesen Erfahrungs
satz habe das beklagte Land nicht widerlegen können. 

⑤⑩⑧ Das LG Berlin II hat entschieden, dass Booking.com gegenüber 1.099 Unter
kunftsbetreibern zum Ersatz der Schäden verpflichtet ist, die durch die Verwendung 
kartellrechtswidriger Bestpreisklauseln seit dem 1. Januar 2013 entstanden sind (61 
O 60/24 Kart, 16.12.202560). Die erhobene Feststellungsklage hielt das Gericht für zu
lässig, soweit die Feststellung der Schadenersatzpflicht wegen der Verwendung der 
Bestpreisklauseln begehrt wurde. Trotz des Grundsatzes des Vorrangs der Leistungs
klage sei die Feststellungsklage ausnahmsweise zulässig, da mögliche Nachlaufef
fekte durch die Marktabschottung und Oligopolisierung eine fortdauernde Schädigung 
der Kläger plausibel erscheinen ließen. Nach Auffassung des Gerichts bewirkten so
wohl die sog. weiten als auch die engen Bestpreisklauseln eine Beschränkung des 
Wettbewerbs, weil sie jedenfalls die Preisgestaltungsfreiheit der Unterkunftsbetreiber 
einschränkten und dadurch den Wettbewerb beim Vertrieb von Unterkünften ein
schränkten. Den Unterkunftsbetreibern werde die Möglichkeit genommen, die im Ei
genvertrieb nicht anfallende Vermittlungsprovision im Wettbewerb zu nutzen und die 
Preisvorteile an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. 

⑤⑩⑨ In zwei weiteren Entscheidungen hat sich das LG Berlin II mit der Frage des Scha
densersatzes wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch 
Google durch die Bevorzugung konzerneigener Vergleichsdienste bei der Internetsu
che befasst (16 O 195/19 Kart, 14.11.2025). Hinsichtlich der Feststellung des Versto
ßes gegen Art. 102 AEUV war die Kammer gemäß § 33b GWB zunächst an den Be
schluss der Europäischen Kommission und die daraufhin ergangenen Entscheidun
gen europäischer Gerichte gebunden. Soweit der Zeitraum des Verstoßes über den in 
dem Beschluss der Kommission festgestellten hinausging, stellte ihn die Kammer 
selbst fest und machte sich dabei auch die Ausführungen der Kommission zu eigen. 
Im Rahmen der Ermittlung der Schadenshöhe wies die Kammer zunächst darauf hin, 
dass für Eintritt, Höhe und Kausalität des Schadens die Bindungswirkung nach § 33b 
GWB nicht gelte. Zudem stützte sich die Kammer weder auf die gesetzliche Vermu
tungsregel (§ 33a Abs. 2 Satz 1 GWB) – die ohnehin nur auf Kartelle Anwendung findet 
– noch auf eine tatsächliche Vermutung. Nach Auffassung der Kammer war jedoch 
 

60  Die Entscheidungsgründe des Urteils sind noch nicht veröffentlicht. Die Pressemitteilung des LG 
Berlin II ist unter folgendem Link abrufbar https://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilun
gen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2025/pressemitteilung.1626886.php, Abruf am 22.05.2026. 

https://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2025/pressemitteilung.1626886.php
https://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2025/pressemitteilung.1626886.php


2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 232 

 

 

auch ohne die Vermutungsregel von einem Schaden der Klägerin auszugehen, der ins
besondere auf den Traffic-Verlust der Klägerin – die eine Preisvergleichsseite betreibt 
– zu stützen sei. Hinzu komme, dass die missbräuchlichen Verhaltensweisen von 
Google ersichtlich darauf gerichtet seien, einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen. 
Diese Indizien konnte Google nicht erschüttern. Auf ein von Google eingereichtes öko
nometrisches Gutachten griff die Kammer nicht zurück, da es sich nicht mit den Fest
stellungen der Kommission in Einklang befand. Die Höhe des Schadens schätzte das 
LG Berlin II auf rund EUR 374 Mio. Hierzu griff es auf eine Art zeitliche Vergleichsmarkt
betrachtung zurück, bei der es den letzten verstoßfreien tatsächlichen Traffic der Klä
gerin als Ausgangspunkt nahm und auf Basis der Wachstumsraten des Umsatzes im 
eCommerce fortschrieb, um den hypothetischen Traffic der Klägerin zu ermitteln. Auf 
dieser Basis berechnete es den entgangenen Umsatz und Gewinn. Eine ähnliche Ent
scheidung erging in einem weiteren Rechtsstreit (16 O 275/19 Kart (2), 14.11.202561). 

2.3.4.2 Europäische Rechtsprechung 

⑤⑩⑩ Der EuGH befasste sich im Berichtszeitraum mit der Verjährung von Kartellscha
densersatzansprüchen, den Auswirkungen von Konzernsachverhalten auf Kläger- und 
Beklagtenseite eines Kartellschadensersatzprozesses sowie mit Sammelklageinstru
menten (vgl. zu letzterem bereits Tz. 🡭200 ff.). 

⑥00 In der Rechtssache Nissan Iberia (C-21/24, 04.09.2025) setzte der EuGH seine 
in den Entscheidungen Volvo und DAF Trucks (C-267/20, 22.06.2022) sowie Heureka 
(C-605/21, 18.04.2024) begonnene Rechtsprechungslinie zur Verjährung von Kartell
schadensersatzansprüchen fort. Er betonte, dass die Verjährungsregelung des Art. 10 
der Kartellschadensersatzrichtlinie (KSE-RL) auf alle Sachverhalte Anwendung finde, 
die zum Zeitpunkt des Ablaufs der Frist für die Umsetzung der Richtlinie (27.12.2016) 
noch nicht verjährt sind. Eine rückwirkende Anwendung schließt er aus (vgl. Art. 22 
KSE-RL). Bis dahin gelten jedoch die Verjährungsregeln der Mitgliedstaaten, die unter 
Berücksichtigung von Art. 101, 102 AEUV und insbesondere des Äquivalenz- und Ef
fektivitätsgrundsatzes auszulegen seien. Sie dürfen die unionsrechtlich vorgesehene 
Geltendmachung von Kartellschadensersatzansprüchen daher nicht praktisch un
möglich machen oder übermäßig erschweren. 

⑥0② Im Fall einer Follow-on-Klage, die auf die Entscheidung einer nationalen Wettbe
werbsbehörde gestützt wird, dürfe die Verjährung daher nicht beginnen, bevor die Ent
scheidung für die nationalen Gerichte verbindlich wird. Dies sei – im Unterschied zu 
Entscheidungen der Europäischen Kommission (vgl. Art. 16 Abs. 1 Verordnung 
1/2003) – erst mit Bestandskraft dieser Entscheidungen der Fall.62 Anknüpfend an 
 

61 Der Volltext dieser Entscheidung wurde bislang – soweit ersichtlich – nicht veröffentlicht. 
62 Auch § 33b GWB setzt insofern eine bestandskräftige Entscheidung voraus. 
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diese Rechtsprechung legt das LG Dortmund in einem Hinweisbeschluss vom 
19.06.2024 (8 O 34/22) den auf Altfälle anzuwendende § 199 Abs. 3 Satz 1 BGB euro
parechtskonform aus. Nach dieser Norm verjähren Schadensersatzansprüche grund
sätzlich unabhängig von einer Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis des Ge
schädigten in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. Die Kammer hält es für notwendig, 
diese Regelung auf Kartellschadensersatzfälle dergestalt anzuwenden, dass die Ver
jährungsfrist erst beginnt, wenn der Kartellverstoß insgesamt beendet ist. Für neue 
Fälle gilt dies gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2 GWB ohnehin. 

⑥0③ Mit Urteil vom 13.02.2025 (C-393/23, Athenian Brewery und Heineken) ent
schied der EuGH, dass eine Mutter- und Tochtergesellschaft, die ihren Sitz in verschie
denen Mitgliedstaaten haben, für das kartellrechtswidrige Verhalten der Tochterge
sellschaft gemeinsam am Sitz der Muttergesellschaft verklagt werden können. Dies 
gilt auch dann, wenn sich nur die Tochtergesellschaft kartellrechtswidrig verhalten hat 
und sich dieses Verhalten nur in dem Mitgliedstaat ausgewirkt hat, in dem diese ihren 
Sitz hat. Grundlage hierfür ist Art. 8 Nr. 1 der Verordnung Nr. 1215/2012, wonach meh
rere Personen zusammen am Sitz eines der Beklagten verklagt werden können, wenn 
zwischen ihnen eine so „enge Beziehung“ gegeben ist, dass eine gemeinsame Ver
handlung und Entscheidung geboten erscheint. Dies legt der Gerichtshof im Lichte 
des wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriffs und insbesondere der „wirt
schaftlichen Einheit“ aus, der bei Kartellschadensersatzansprüchen keine andere Be
deutung haben könne als im übrigen Wettbewerbsrecht. Sofern nicht von vornherein 
ausgeschlossen sei, dass ein bestimmender Einfluss der Muttergesellschaft auf die 
Tochter bestünde, könnten die beiden Gesellschaften daher gemeinsam verklagt wer
den. Hierfür besteht nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs eine Ver
mutung, sofern die Mutter das ganze oder nahezu das ganze Kapital der Tochter hält. 
Die Beklagten müssten jedoch das Recht haben, im Einzelfall Indizien vorzutragen, die 
diese Vermutung im Einzelfall widerlegen können. Ähnlich entschied der Gerichtshof 
auch in der Rechtssache Energiekabelkartell (C-672/23 und C-673/23, 16.04.2026). 

⑥0④ Auf die Frage, an welche Konzerngesellschaft eine Klage zuzustellen ist, übertrug 
der EuGH den Unternehmensbegriff dagegen nicht (C-632/22, 11.06.2024, Volvo). In
sofern sei jeder beklagten Gesellschaft die Klage an ihrem Sitz zuzustellen. Eine in 
dem Fall vorgenommene Zustellung der Klage an die in Spanien ansässige Tochterge
sellschaft genüge nicht, um auch gegen die in Schweden ansässige Mutter Klage zu 
erheben. Dem stünde Art. 47 der EU-Grundrechtecharta entgegen, der jeder Gesell
schaft individuell das Recht auf ein faires Verfahren zusichere. Kläger von Kartellscha
densersatzansprüchen verweist der Gerichtshof insoweit auf die durch den europäi
schen Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeiten der internationalen Zustellung. 
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⑥0⑤ Ähnliches gilt nach Auffassung des EuGH für die Frage, in welchem Mitgliedstaat 
ein Kartellschaden entstanden ist (C-425/22, 04.07.2024, MOL). Gemäß Art. 7 Nr. 2 
der Verordnung 1215/2012 können Kartellschadensersatzklagen grundsätzlich am 
Handlungs- und am Erfolgsort der schädigenden Handlung erhoben werden. Erfolgs
ort sei im Kontext von wettbewerbswidrigen Handlungen jeweils der Mitgliedstaat, in 
dem sich der von dem wettbewerbswidrigen Verhalten betroffene Markt befindet. Eine 
rein mittelbare Folge des schädigenden Ereignisses sei dagegen nicht ausreichend. 
Daher verneinte der Gerichtshof eine internationale Gerichtszuständigkeit in einem 
Mitgliedstaat, wenn dort nur die – nicht kartellgeschädigte – Muttergesellschaft, ihren 
Sitz hat, die – allein kartellgeschädigten – Tochterunternehmen aber in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässig sind. Aus dem Begriff der wirtschaftlichen Einheit ergebe sich 
nichts anderes. 

2.4 Der Zusammenschluss EG Group/OMV und seine 
Lehren für die Wettbewerbspolitik 

2.4.1 Ex-post-Evaluationen verbessern kartellrechtliche 
Entscheidungspraxis und Gesetzgebung 

⑥0⑥ In der Fusionskontrolle werden Entscheidungen immer unter Unsicherheit ge
troffen. Das Bundeskartellamt muss die wettbewerblichen Auswirkungen eines Zu
sammenschlusses vor dessen Vollzug einschätzen. Auch bei sorgfältiger Prüfung 
bleibt zunächst offen, ob die Entscheidung, die verwendeten Prüfinstrumente und 
mögliche Nebenbestimmungen die tatsächliche Marktentwicklung richtig erfassen. 
Ex-post-Evaluationen schließen diese Lücke. Sie zeigen nachträglich, welche Wirkun
gen tatsächlich eingetreten sind, und sind somit relevant für künftige Entscheidungen. 

⑥0⑦ Nachdem die Monopolkommission im letzten Hauptgutachten die Anwendungs
möglichkeiten von Ex-post-Evaluationen einschließlich ihrer Vorteile im Allgemeinen 
diskutiert hat, soll ihr Nutzen in diesem Hauptgutachten anhand eines konkreten Falls 
gezeigt werden. Dafür greift der vorliegende Abschnitt auf die Studie zum Zusammen
schluss von EG Group und OMV von Oschmann (2025) zurück. Der Fall eignet sich 
dafür besonders gut: Erstens betrifft er den Kraftstoffmarkt, der wirtschaftlich bedeu
tend und (aktuell) politisch sehr relevant ist (siehe Abschnitt 🡭2.1.3). Zweitens lassen 
sich Preiswirkungen im Tankstellenmarkt vergleichsweise konkret untersuchen. Drit
tens zeigt der Fall, dass die naheliegende Erklärung nicht immer die wichtigste sein 
muss. Die Studie zeigt, dass die beobachteten Preiserhöhungen nach dem Zusam
menschluss nicht auf sinkenden lokalen Wettbewerb zwischen Tankstellen zurückzu
führen sind, den die Fusionskontrolle primär im Blick hatte. Der Zusammenschluss 
trennte die übernommenen OMV-Tankstellen aus einem integrierten Versorgungsnetz 
heraus, was in Bayern zu spürbaren Preissteigerungen führte. 
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⑥0⑧ Insbesondere dieses Ergebnis macht den Nutzen dieser Studie anschaulich. Auf 
den ersten Blick geht es um einen Zusammenschluss im Tankstellenmarkt. Bei genau
erer Betrachtung rückt jedoch die Wertschöpfungskette in den Vordergrund. Tankstel
lenpreise hängen nicht nur von der Entfernung zur nächsten Tankstelle ab, sondern 
auch von Raffinerien, Großhandel, Logistik, Lieferverträgen und vertikaler Integration. 
Die Studie zeigt damit nicht nur, was in einem konkreten Fall passiert ist. Sie verbes
sert zugleich das Verständnis dafür, wie Wettbewerb in diesem Markt tatsächlich 
wirkt.  

⑥0⑨ Ein ähnlicher Erkenntnisgewinn zeigt sich in der US-amerikanischen Fusionskon
trolle bei Krankenhauszusammenschlüssen. Dort hatten Ex-post-Analysen der FTC 
gezeigt, dass frühere Annahmen zur räumlichen Marktabgrenzung teilweise fehlgin
gen. Dabei wurde gezeigt, dass Patientenströme zwischen ländlichen und städtischen 
Krankenhäusern nicht ohne Weiteres als Hinweis auf engen Wettbewerb verstanden 
werden können. Viele Patientinnen und Patienten wichen nicht deshalb auf städtische 
Krankenhäuser aus, weil diese enge Substitute zu lokalen Krankenhäusern waren, 
sondern weil sie andere Leistungen anboten. Ex-Post-Analysen vollzogener Kranken
hausfusionen zeigten zugleich erhebliche fusionsbedingte Preissteigerungen und tru
gen dazu bei, die Prüfpraxis der FTC weiterzuentwickeln (Haas-Wilson/Garmon, 2011; 
Farrell u. a., 2009). Das Beispiel verdeutlicht, dass Ex-post-Evaluationen nicht nur ein
zelne Entscheidungen überprüfen, sondern auch grundlegende Annahmen über 
Marktmechanismen und Marktabgrenzungen verbessern können. Vor dem Hinter
grund der jüngsten Einschränkung der Fusionskontrolle im deutschen Kranken
haussektor (siehe Abschnitt 🡭2.2.2) verdeutlicht dieses Beispiel zugleich, welche evi
denzbasierten Erkenntnisse verloren gehen können, wenn wettbewerbliche Prüfung 
und nachträgliche Evaluation unterbleiben. 

⑥0⑩ Für das Bundeskartellamt sind solche Erkenntnisse unmittelbar relevant, weil sie 
helfen, künftige Fusionsprüfungen, Prüfinstrumente und Abhilfemaßnahmen gezielter 
auszurichten. Für das BMWE sind sie wichtig, weil sie eine bessere Grundlage für wett
bewerbspolitische Entscheidungen und mögliche Gesetzesanpassungen schaffen. 
Ex-post-Evaluationen können zeigen, wo das Wettbewerbsrecht ansetzen sollte und 
wo eine Maßnahme möglicherweise am eigentlichen Wettbewerbsmechanismus vor
beigeht. Sie sind daher nicht auf die Fusionskontrolle beschränkt, sondern können 
auch andere wettbewerbsbehördliche oder legislative Maßnahmen prüfen. 

⑥②0 Zusammenfassend stärken Ex-post-Evaluationen eine evidenzbasierte Wettbe
werbspolitik. Sie generieren aus vergangenen Entscheidungen institutionelles Wissen 
und erhöhen damit die Qualität künftiger Entscheidungen. Dieses Grundmotiv greift 
der Schluss dieses Kapitels erneut auf, indem er zeigt, welche konkreten Hinweise die 
Studie für Fusionskontrolle, Marktbeobachtung und Krisenpolitik liefert. 
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2.4.2 Der Zusammenschluss trennt Tankstellen aus dem 
OMV-Liefernetz 

⑥②② Vor dem Zusammenschluss betrieb OMV 293 Tankstellen in Deutschland. Da
von lagen 226 in Bayern und 61 in Baden-Württemberg. EG Group betrieb in Deutsch
land das Esso-Tankstellennetz, das vor dem Zusammenschluss 1.068 Tankstellen 
umfasste. In Bayern und Baden-Württemberg waren es 373 Tankstellen. 

⑥②③ Die Marktanteile, gemessen an der Anzahl der Tankstellen, zeigen die Bedeutung 
des Zusammenschlusses. In den beiden betroffenen Bundesländern gehörten 7,9 
Prozent der Tankstellen zu Esso. Auf OMV entfielen 6,0 Prozent aller Tankstellen. Nach 
der Übernahme hätte das gemeinsame Tankstellennetz in den beiden Bundesländern 
etwa die Größe des Tankstellennetzes von Aral erreicht, dem mit 14,0 Prozent aller 
Tankstellen größten Anbieter. Shell lag bei 10,5 Prozent. AVIA lag bei 9,5 Prozent. In 
Bayern hätte EG Group nach dem Zusammenschluss mit 15,3 Prozent die stärkste 
Marktposition eingenommen. In Baden-Württemberg hätte EG Group mit 12,2 Prozent 
hinter Aral und etwa auf Augenhöhe mit Shell gelegen. 

⑥②④ Für die Fusionskontrolle reicht der Blick auf bundeslandweite Marktanteile je
doch nicht aus. Tankstellenwettbewerb findet oft lokal statt. Deshalb kann ein Zusam
menschluss auch dann problematisch sein, wenn die landesweiten Marktanteile 
niedrig wirken. Entscheidend ist deshalb ebenfalls, ob in einzelnen Städten, Postleit
zahlgebieten oder anders definierten Einzugsgebieten wichtige Wettbewerber wegfal
len. Insgesamt lag rund ein Drittel der OMV-Tankstellen in Städten, in denen EG Group 
ebenfalls Esso-Tankstellen betrieb. Auf Ebene der Postleitzahlen lag noch rund ein 
Viertel der OMV-Tankstellen in Gebieten mit Esso-Präsenz. Das Bundeskartellamt 
prüfte den Fall deshalb vor allem als horizontalen Zusammenschluss. Es verlangte 
Abhilfen in besonders betroffenen Regionen. EG Group und OMV mussten jeweils 24 
Tankstellen verkaufen. AVIA übernahm diese Tankstellen. 

⑥②⑤ Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Studie ist die vertikale Struktur von OMV vor 
der Übernahme. Die vom Zusammenschluss betroffenen Tankstellen waren Teil eines 
vertikal integrierten Unternehmens. OMV betrieb somit nicht nur Tankstellen, sondern 
nutzte (zumindest teilweise) auch eigene Raffinerien für deren Versorgung. Die OMV-
Tankstellen wurden vor allem von der österreichischen Raffinerie in Schwechat und 
der deutschen Raffinerie in Burghausen versorgt. Während die Raffinerie in 
Schwechat unter anderem Benzin und Diesel produzierte, stellte die Raffinerie in 
Burghausen vor allem Diesel her. 
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2.4.3 Vergleichsgruppen helfen, die Preiseffekte des Zu
sammenschlusses zu bestimmen 

⑥②⑥ Die genannte Studie nutzt Daten für den Zeitraum von Januar 2020 bis Dezember 
2024. Die Daten umfassen alle Preisänderungen für E5, E10 und Diesel bei rund 
15.000 Tankstellen in Deutschland. Sie enthalten außerdem Marke, Adresse, geogra
fische Koordinaten und Informationen dazu, wann eine Tankstelle eröffnet wurde. Für 
die Auswertung nutzt die Studie Preise auf Tankstellenebene für E5 und Diesel. Sie 
betrachtet Werktage und jeweils den Preis um 17 Uhr, also einen Zeitpunkt, zu dem 
viele Verbraucherinnen und Verbraucher tanken. Autobahntankstellen werden ausge
schlossen, weil sie eine spezielle Kundengruppe bedienen und oft ein anderes Preis
niveau haben. Tankstellen, die während des Untersuchungszeitraums neu öffnen 
oder schließen, werden ebenfalls ausgeschlossen. So soll der Vergleich nicht durch 
Markteintritte oder Marktaustritte verzerrt werden. 

⑥②⑦ Die Studie nutzt einen Differenz-von-Differenzen-Ansatz. Dabei vergleicht sie die 
Preisentwicklung einer vom Zusammenschluss betroffenen Behandlungsgruppe mit 
der Preisentwicklung einer nicht betroffenen Kontrollgruppe.63 Der Ansatz betrachtet 
nicht nur Preisunterschiede zwischen beiden Gruppen, sondern vor allem, wie sich 
diese Unterschiede nach der Übernahme im Vergleich zu der Zeit davor verändern. In 
der Studie bestehen die Gruppen in den verschiedenen Spezifikationen jeweils aus 
Tankstellen in bestimmten Regionen beziehungsweise Gebieten. In der Behandlungs
gruppe könnte die Übernahme die Preise beeinflusst haben. Die Kontrollgruppe bildet 
ab, wie sich die Preise ohne die Übernahme vermutlich entwickelt hätten. Die zentrale 
Annahme ist dabei, dass sich Behandlungs- und Kontrollgruppe ohne die Übernahme 
voraussichtlich ähnlich entwickelt hätten. Die Kontrollgruppe dient deshalb als Nähe
rung für die Entwicklung, die in der Behandlungsgruppe ohne den Zusammenschluss 
zu erwarten gewesen wäre. 

⑥②⑧ Die Studie kontrolliert für konstante Unterschiede zwischen einzelnen Tankstel
len. Damit berücksichtigt sie, dass manche Tankstellen dauerhaft teurer oder günsti
ger sind als andere, etwa wegen ihrer Lage, ihres Kundenstamms oder lokaler Kosten
unterschiede. Außerdem kontrolliert die Studie für Preisentwicklungen nach Marke, 
Kraftstoff und Zeit. Sie berücksichtigt also auch, dass sich Preise für bestimmte Mar
ken oder Kraftstoffsorten zu bestimmten Zeitpunkten allgemein verändern können. 
Wenn eine Marke bundesweit ihre Preise anpasst oder Diesel und Benzin unterschied
lich auf Rohölpreise reagieren, wird dies nicht automatisch als Effekt der Übernahme 

 

63  Der Ansatz entspricht dem 🡭Box 2.2 erläuterten Differenz-von-Differenzen-Ansatz. Anders als dort 
steht hier jedoch nicht die Schätzung eines Kartellaufschlags im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob 
das sich zusammenschließende Unternehmen seine Preise nach dem Zusammenschluss systema
tisch verändert. 
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gezählt. So trennt die Studie allgemeine Marktbewegungen besser von den Preisände
rungen, die tatsächlich mit dem Zusammenschluss zusammenhängen könnten. 

2.4.4 Regionale Preiserhöhungen entstehen vor allem über 
die Raffinerieversorgung 

⑥②⑨ In der ersten Spezifikation bilden alle Tankstellen in Bayern und Baden-Württem
berg die Behandlungsgruppe.64 Die Tankstellen in Rheinland-Pfalz bilden die Kontroll
gruppe (🡭Abbildung 2.5). Rheinland-Pfalz eignet sich als Vergleichsgruppe wegen 
der geografischen Nähe. Zudem ähnelt die Versorgung in Teilen insbesondere der Ver
sorgung von Baden-Württemberg. Dadurch können allgemeine Kostenentwicklungen 
vergleichbar abgebildet werden. 

Abbildung 2.5: Tankstellenzuordnung beim breiten Regionalvergleich 

Quelle: Eigene Darstellung. 

⑥②⑩ Dieser breite Vergleich prüft, ob die Übernahme auf regionaler Ebene mit Preis
änderungen verbunden ist. Er kann damit Wirkungen erfassen, die über einzelne lo
kale Märkte hinausgehen. Andererseits können die Effekte in einzelnen lokalen Märk
ten durch diese breite Betrachtung abgeschwächt werden. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Preise in den betroffenen Regionen nach der Übernahme gegenüber Rhein
land-Pfalz um durchschnittlich 1,5 Cent pro Liter steigen.65 Die beobachteten Preisef

 

64  Alle Tankstellen nach der oben kurz skizzierten Datenbereinigung. 
65  Vor der Übernahme entwickeln sich die Preise in beiden Gruppen ähnlich. Dies stärkt die Aussage

kraft des Vergleichs. 
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fekte sind auch im Vergleich zur Literatur deutlich. Der Effekt fällt regional sehr unter
schiedlich aus. In Bayern steigen die Preise um 2,6 Cent pro Liter. In Baden-Württem
berg steigen sie nur um 0,4 Cent pro Liter. Die beobachteten Preiseffekte sind auch im 
Vergleich zur Literatur deutlich. Fischer u. a. (2023) finden bei Wettbewerbern nach 
lokalen Markteintritten Preissenkungen von durchschnittlich 0,5 Cent pro Liter, wäh
rend Assad u. a. (2024) infolge der Einführung algorithmischer Preissetzung Preiser
höhungen von 1,2 Cent pro Liter feststellen. Die wesentliche Erkenntnis dieser ersten 
Spezifikation ist damit, dass der durchschnittliche Preiseffekt vor allem durch Bayern 
getrieben wird, während sich für Baden-Württemberg nur ein deutlich schwächerer 
Effekt zeigt. 

⑥③0 Im zweiten Schritt umfasst die Behandlungsgruppe nicht mehr alle Tankstellen 
in Bayern und Baden-Württemberg, sondern nur Tankstellen (Wettbewerber) in unmit
telbarer Nähe von OMV-Tankstellen sowie Esso-Tankstellen (🡭Abbildung 2.6). Der 
zugrunde gelegte Radius beträgt zwei Kilometer Luftlinie. Folglich handelt es sich aus
schließlich um lokale Märkte, in denen sich die Konzentration durch den Zusammen
schluss erhöht hat. Die Kontrollgruppe besteht aus Tankstellen in Rheinland-Pfalz, die 
in unmittelbarer Nähe von Esso-Tankstellen liegen. Wenn die starken Preiseffekte in 
Bayern vor allem durch lokale Marktmacht entstehen würden, müsste der Effekt in 
diesen lokalen Überschneidungsmärkten besonders ausgeprägt sein. Außerdem 
müsste der regionale Unterschied zwischen Bayern und Baden-Württemberg bei aus
schließlicher Betrachtung dieser Märkte verschwinden. Die Ergebnisse zeigen jedoch, 
dass die Preiseffekte in beiden Bundesländern sehr ähnlich ausfallen wie im breiten 
Vergleich. Folglich treiben lokale Konzentrationsänderungen weder die durchschnitt
lichen Effekte noch erklären sie die regionalen Unterschiede. Die Studie findet daher 
keine Evidenz dafür, dass klassische horizontale Effekte den Haupteffekt bestimmen. 
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Abbildung 2.6: Tankstellenzuordnung zur Identifikation horizontaler Effekte 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

⑥③② Im dritten Schritt prüft die Studie mögliche Effizienzgewinne. Dafür bestehen so
wohl die Behandlungs- als auch die Kontrollgruppe ausschließlich aus Esso-Tankstel
len. Zur Behandlungsgruppe gehören Esso-Tankstellen in Bayern und Baden-Würt
temberg, die mindestens zehn Kilometer von der nächsten OMV-Tankstelle entfernt 
sind (🡭Abbildung 2.7). Diese Tankstellen liegen also nicht in Märkten, in denen OMV 
und Esso direkt im Wettbewerb standen. Wenn die Übernahme zum Beispiel Beschaf
fung oder Logistik verbessern würde, könnten Preise in diesen Esso-Tankstellen sin
ken. Die Studie kann daher prüfen, ob sich Effizienzgewinne zeigen, ohne dass mögli
che Änderungen der lokalen Marktmacht die Effizienzgewinne überlagern. Als Kon
trollgruppe dienen Esso-Tankstellen in Rheinland-Pfalz. Die Ergebnisse zeigen keine 
Hinweise auf solche preissenkenden Effizienzgewinne. Die Preisreaktionen bleiben 
ähnlich wie im breiten regionalen Vergleich. Bayern zeigt weiter starke Preissteigerun
gen. Baden-Württemberg zeigt deutlich kleinere Effekte. 
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Abbildung 2.7: Tankstellenzuordnung zur Identifikation von Effizienzgewinnen 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

⑥③③ Im vierten Schritt prüft die Studie, ob die Preiseffekte von der Raffinerieversor
gung abhängen. Die Tankstellen in Baden-Württemberg werden überwiegend von der 
MiRO-Raffinerie in Karlsruhe versorgt. Die bayerischen Tankstellen werden stärker, je
doch nicht ausschließlich, von den deutschen Raffinerien in Neustadt/Vohburg, In
golstadt und Burghausen versorgt. Die Studie nutzt die Entfernung einer Tankstelle zur 
jeweiligen Raffinerie als Hinweis auf ihre wahrscheinliche Versorgung. Für die bayeri
schen Tankstellen zeigt sich, dass der Preiseffekt mit größerer Entfernung zur bayeri
schen Referenzraffinerie sinkt. In Baden-Württemberg zeigt sich das umgekehrte Mus
ter. Dort nehmen die Effekte mit größerer Entfernung von Karlsruhe zu. Daraus folgt, 
dass die Höhe der Preiseffekte offenbar stark davon abhängt, aus welcher Raffinerie 
eine Tankstelle wahrscheinlich beliefert wird. Am stärksten fallen die Effekte dort aus, 
wo die Tankstellen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus bayerischen Raffinerien versorgt 
werden. Am geringsten sind sie dort, wo die Versorgung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
über die MiRO-Raffinerie in Karlsruhe erfolgt. Damit spricht vieles dafür, dass nicht der 
lokale Wettbewerb zwischen Tankstellen, sondern die vorgelagerte Versorgungs
ebene den entscheidenden Unterschied erklärt.66 

⑥③④ Anschließend untersucht die Studie, warum gerade bayerische Raffinerien stär
ker unter Druck geraten. Dafür betrachtet sie die Lieferstruktur vor und nach der Über
nahme. Vor dem Zusammenschluss waren OMV-Tankstellen in Bayern zumindest 
teilweise in das OMV-Liefernetz eingebunden. Benzin wurde unter anderem aus 
 

66  Zusätzliche Tests nahe der Landesgrenze sprechen gegen einfache landesspezifische Erklärungen. 
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Schwechat, Diesel zumindest teilweise sowohl aus Schwechat als auch aus Burghau
sen geliefert. Nach Vollzug des Zusammenschlusses mussten diese Mengen durch 
die lokalen bayerischen Raffinerien ersetzt werden. Im Gegensatz dazu änderte sich 
in Baden-Württemberg weniger, weil viele Tankstellen schon vorher eher lokal aus 
Karlsruhe versorgt wurden. Daher löste die Übernahme dort keinen vergleichbaren 
Nachfrageschock bei den Raffinerien aus. 

⑥③⑤ Die Studie stützt diese Erklärung mit mehreren Beobachtungen. Erstens sinkt 
nach dem Verkauf der Tankstellen die Menge an OMV-Kraftstoff, die über das eigene 
Tankstellennetz verkauft wird. Zweitens verliert OMV nach dem Verkauf der Tankstel
len an Bedeutung als Benzinimporteur in Deutschland. Drittens sinken nach dem Ver
kauf der Tankstellen die Kraftstoffimporte aus Österreich nach Bayern deutlich. Für 
Baden-Württemberg zeigt sich kein vergleichbarer Rückgang. Das passt zur geografi
schen Lage. Bayern liegt näher an Österreich und war stärker an Schwechat angebun
den. 

⑥③⑥ Abschließend schätzt die Studie die Preiseffekte für Tankstellen, die wahrschein
lich von bayerischen Raffinerien versorgt werden, im Vergleich zu Tankstellen, die nä
her an Karlsruhe liegen (🡭Abbildung 2.8). Direkt nach der Übernahme steigen die 
Preise bei den stärker betroffenen Tankstellen um rund 5,1 Cent pro Liter (🡭Abbil
dung 2.9). Danach sinkt der Effekt, bleibt aber sichtbar. Im Jahr 2023 liegt er bei etwa 
2,8 Cent pro Liter. Im Jahr 2024 liegt er bei etwa 1,5 Cent pro Liter. Ohne das Fusions
jahr 2022 beträgt der durchschnittliche Effekt immer noch 2,1 Cent pro Liter.67 

 

67  Für die Interpretation der Ergebnisse des Jahres 2022 ist Vorsicht geboten. Im Juni 2022 beschädigte 
ein Unfall die OMV-Raffinerie Schwechat. Das könnte zusätzlichen Druck auf die Versorgung ausge
übt haben. Dieser Sondereffekt erklärt aber nicht die anhaltenden Preisunterschiede in den Jahren 
2023 und 2024. 
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Abbildung 2.8: Tankstellenzuordnung zur Identifikation vertikaler Effekte 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 2.9: Vertikale Effekte als Event-Study 

Anmerkungen: Die Abbildung zeigt die Event-Sturdy Ergebnisse zu den DiD-Schätzungen für Tankstellen im Um
feld der Raffinerie Ingolstadt in Bayern. Dargestellt sind Punktschätzungen und 95%-Konfidenzintervalle. Die ab
hängige Variable sind die Kraftstoffpreise für E5 und Diesel, gemessen in Cent pro Liter. Der Behandlungszeit
raum beginnt nach Mai 2022, als die EG Group das OMV-Tankstellennetz übernahm. Der Referenzzeitraum um
fasst die Monate Januar bis Mai 2022. Die Kontrollgruppe besteht aus Tankstellen in Bayern und Baden-Württem
berg, die näher an der Raffinerie Karlsruhe als an der Raffinerie Ingolstadt liegen. Ausgeschlossen werden Tank
stellen, deren Entfernung zu beiden Raffinerien sich um weniger als 50 Kilometer unterscheidet. 

Quelle: Oschmann (2025). 
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2.4.5 Die Studie erweitert den Blick der Wettbewerbspolitik 

2.4.5.1 Die Fusionskontrolle sollte vertikale Lieferstrukturen stär
ker prüfen 

⑥③⑦ Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass mögliche lokale Konzentrationseffekte im 
Tankstellenmarkt nicht zwangsläufig als einzige und wichtigste Ursache für Preisstei
gerungen behandelt werden sollten. Hinsichtlich der Verringerung des lokalen Wett
bewerbs zwischen Tankstellen durch den Zusammenschluss konnte kein Zusammen
hang mit höheren Preisen nachgewiesen werden. Gleichzeitig lassen sich auch keine 
Effizienzgewinne durch den Zusammenschluss identifizieren. 

⑥③⑧ Im untersuchten Fall erklärt die vertikale Marktstruktur die Preissteigerungen 
nach der Übernahme. Die Übernahme löst frühere OMV-Tankstellen aus dem OMV-
Netz heraus. Teilweise wurden diese Tankstellen vorher von OMV-eigenen Raffinerien 
beliefert. Diese Tankstellen fragen danach mehr Kraftstoff bei regionalen Raffinerien 
nach. Da Raffinerien schwerpunktmäßig regional liefern und Kapazitäten begrenzt 
sind, steigt der Druck auf die Großhandelspreise. Diese höheren Kosten erreichen 
dann die Preise an den Tankstellen. Folglich erklärt die vertikale Lieferstruktur die star
ken bayerischen Preiseffekte besser als eine reine Betrachtung lokaler Marktanteile. 
Für die Fusionskontrollprüfung folgt daraus, dass die Behörde künftig systematisch 
prüfen sollte, ob sich durch einen Zusammenschluss die Lieferbedingungen oder die 
Verhandlungsmacht verändern und welche Konsequenzen daraus folgen, wenn Un
ternehmen auf mehreren Stufen eines Markts aktiv sind oder Zugang zu wichtigen Vor
produkten kontrollieren. 

⑥③⑨ Dieser Befund fügt sich in das Bild ein, das bereits die Analyse des Tankrabatts 
gezeichnet hat (Abschnitt 🡭2.1.3.2.2). Dort variierte die Weitergabe der Steuersen
kung deutlich nach Region, was ebenfalls auf die Raffinerie- und Großhandelsstufe als 
entscheidende Ebene hinweist. Unabhängig voneinander zeigen beide Fälle, dass die 
Wettbewerbsverhältnisse auf der vorgelagerten Versorgungsebene die Kraftstoff
preise bestimmen – ein Befund, der für die Anwendung des § 32f GWB wie für die Fu
sionskontrolle dieselbe Richtung weist, nämlich hin zur vorgelagerten Marktstruktur. 

⑥③⑩ Vor dem Hintergrund der Studienergebnisse stellt sich die Frage, ob die Veräu
ßerungsauflagen den maßgeblichen Wettbewerbsmechanismus adressiert haben 
oder ob alternative Auflagen geeigneter gewesen wären. Die Auflagen setzten bei lo
kalen horizontalen Überschneidungen an und betrafen Märkte, in denen sich die lo
kale Marktkonzentration durch den Zusammenschluss besonders stark erhöht hätte. 
Die Studie kann nicht zeigen, wie sich die Preise ohne diese Veräußerungen in den 



2 – Würdigung der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis 245 

 

 

entsprechenden lokalen Märkten entwickelt hätten. Daher lässt sich aus den Ergeb
nissen nicht schließen, dass die Auflagen entbehrlich waren. Zugleich deuten die Er
gebnisse darauf hin, dass die beobachteten Preissteigerungen vor allem auf Verände
rungen der Lieferbeziehungen und der Raffinerieversorgung zurückzuführen waren. 
Dieser vertikale Mechanismus wurde durch die Veräußerungsauflagen nicht adres
siert. 

2.4.5.2 Die Studie erhöht das Verständnis von Kraftstoffmarkt und 
Krisen 

⑥④0 Die Studie liefert nicht nur Erkenntnisse zu einem einzelnen Zusammenschluss. 
Sie trägt auch dazu bei, den Kraftstoffmarkt als Wertschöpfungskette besser zu ver
stehen. Tankstellenpreise hängen nicht allein von der Entfernung zur nächsten Tank
stelle ab. Sie werden auch durch Raffinerien, Großhandel, Logistik, Lieferverträge, 
Markenbeziehungen und vertikale Integration geprägt. Gerade deshalb ist der Befund 
für die Marktbeobachtung wertvoll. Veränderungen in vertikalen Strukturen und mög
lichen Lieferbeziehungen scheinen in diesem Fall eine größere Rolle zu spielen als lo
kale Konzentrationsänderungen zwischen Tankstellen. Dies passt zu den aktuellen 
Befunden der Literatur zum deutschen Kraftstoffmarkt. Fischer u. a. (2023) finden mo
derate Preiseffekte lokaler Markteintritte. Assad u. a. (2024) zeigen, dass algorithmi
sche Preissetzung die Preise erhöhen kann, wobei die Größenordnung deutlich unter 
den hier geschätzten bayerischen Effekten liegt. Im Gegensatz dazu zeigen Gre
gor/Haucap (2026), dass vorgelagerte Marktstrukturen, Raffineriemargen und regio
nale Marktmacht auf der Raffinerieebene erhebliche Bedeutung für Kraftstoffpreise 
haben können. Die Studie führt diese Erkenntnisse im weiteren Sinne zusammen. 

⑥④② Darüber hinaus zeigt die Studie, wo Maßnahmen in Krisenzeiten sinnvoll anset
zen können. Wenn Kraftstoffpreise infolge geopolitischer Schocks oder steigender 
Rohölpreise stark zunehmen, richtet sich der politische Blick häufig zuerst auf die 
Preise an der Tankstelle. Die aktuelle Literatur deutet jedoch darauf hin, dass die Tank
stellenmargen in solchen Situationen nicht zwingend auffällig sind (Gregor/Haucap 
2026). Mögliche Wettbewerbsprobleme könnten eher auf der Großhandels- und Raf
finerieebene liegen (Duso/Oschmann, 2026). Der Beitrag der Studie liegt darin, diesen 
Mechanismus an einem konkreten Zusammenschluss sichtbar zu machen. Sie zeigt, 
dass starke Preiseffekte nicht zwingend primär durch lokale Konzentrationsänderun
gen zwischen Tankstellen erklärt werden, sondern durch Veränderungen in der verti
kalen Lieferstruktur. Für Krisenzeiten bedeutet dies, dass Maßnahmen vor allem dort 
ansetzen sollten, wo Marktmacht, knappe Kapazitäten, regionale Lieferstrukturen und 
steigende Großhandelspreise zusammenwirken. Das spricht für eine genauere Be
obachtung von Raffineriemargen, Großhandelspreisen und Lieferbeziehungen. Eine 
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reine Fokussierung auf lokale Tankstellenmärkte würde dagegen nur einen Teil des re
levanten Wettbewerbsmechanismus erfassen. Zusammenfassend lässt sich festhal
ten, dass Ex-post-Evaluationen sichtbar machen, welche Mechanismen nach einer 
fusionskontrollrechtlichen Entscheidung tatsächlich wirksam werden. Dadurch 
schaffen sie eine fundiertere Grundlage für zukünftige Fusionskontrolle und Wettbe
werbspolitik.  

◼ Ex-post-Evaluationen sollten zunehmend systematisch genutzt werden, um die 
tatsächlichen Wirkungen fusionskontrollrechtlicher Entscheidungen nachträglich 
zu überprüfen. Dadurch können Wettbewerbsbehörden und Gesetzgeber institu
tionelles Wissen aufbauen und künftige Prüfungen, Abhilfemaßnahmen und wett
bewerbspolitische Entscheidungen stärker evidenzbasiert ausrichten. 

◼ Die Fusionskontrolle sollte bei Zusammenschlüssen im Einzelhandel vertikale Lie
ferstrukturen, mögliche Kapazitätsbeschränkungen und Lieferbeziehungen stär
ker berücksichtigen. Ein alleiniger Fokus auf lokale Überschneidungen zwischen 
Wettbewerbern greift zu kurz, wenn Preiswirkungen maßgeblich durch vorgela
gerte Marktstufen entstehen.    

Empfehlungen  
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2.5 Empfehlungen auf einen Blick  

⑥④③ Die nachfolgenden Empfehlungen bündeln die zentralen Handlungsempfehlun
gen dieses Kapitels in kompakter Form. Zur besseren Orientierung sind sie thematisch 
gegliedert und fortlaufend nummeriert. Die ausführliche Begründung und Einordnung 
finden sich in den jeweiligen Abschnitten des Gutachtens. 

 

1 Das Sammelklageinkasso stellt in Abwesenheit eines Sammelklage-
instrumentes in Deutschland eine wichtige Möglichkeit zur Bündelung von 
Kartellschäden dar. Um auch die Durchsetzung von Streuschäden 
rechtssicher zu ermöglichen, sollten die Gerichte die nach der Entscheidung 
des BGH verbliebenen Spielräume im Sinne der Förderung einer effektiven und 
zügigen Durchsetzung von Kartellschadensersatzansprüchen nutzen. 
Abschnitt 🡭2.1.1.1 

2 Im Rahmen der Schadensschätzung sollten die Gerichte ihre Verantwortung 
zur Schadensschätzung aktiv wahrnehmen und auf Basis der zur Verfügung 
stehenden Informationen den Schaden – wenigstens in Form eines 
Mindestschadens –schätzen. Eine Schätzung ist auch dann geboten, wenn die 
Datenlage unvollständig ist. Die der Schadensschätzung immanente 
Unsicherheit darf sich nicht strukturell zulasten der Kartellgeschädigten 
auswirken. Abschnitt 🡭2.1.1.2.4 

3 Bei der Schadensschätzung können ökonometrische Regressionen in 
geeigneten Fällen sinnvoll sein. Daneben sollten die Gerichte auf qualitative 
Schätzungen zurückgreifen können. Diese Schätzmethodik sollte durch 
Gerichte, Rechtswissenschaft und ökonomische Forschung stetig 
weiterentwickelt werden. Regressionsanalysen dürfen nicht zur faktischen 
Zugangsvoraussetzung für Kartellschadensersatz werden, wenn Datenlage 
oder Prozessökonomie dagegen sprechen. Abschnitt 🡭2.1.1.2.4 

4 Der Gesetzgeber sollte die prozessualen Rahmenbedingungen so anpassen, 
dass Kartellschadensersatzverfahren effizienter, schneller und handhabbarer 
werden. Dazu kann insbesondere beitragen, gleichgelagerte Verfahren stärker 
zu bündeln, Zuständigkeiten weiter zu konzentrieren und den Gerichten 
wirksame Instrumente für den Umgang mit umfangreichem Prozessstoff an die 
Hand zu geben. Abschnitt 🡭2.1.1.3 

 Kartellschadensersatz 
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5 Kooperationen und Zusammenschlüsse im Rüstungssektor sollten einer 
sorgfältigen Prüfung durch die Wettbewerbsbehörden unterliegen, um einer 
marktübergreifenden Vermachtung durch die Bildung großer Rüstungs-
unternehmen entgegenzuwirken. Abschnitt 🡭2.1.2 

6 Die Einführung einer sektorspezifischen Ausnahme im deutschen Kartellrecht 
für den Rüstungssektor ist abzulehnen. Abschnitt 🡭2.1.2 

7 Die Rüstungsbeschaffung sollte wettbewerbsorientierter und innovations-
freundlicher werden – durch gemeinsame Beschaffung, mehr Interoperabilität, 
eine stärkere Beteiligung von Start-ups und KMU sowie einfachere und 
schnellere Verfahren. Abschnitt 🡭2.1.2   

  

8 Das Bundeskartellamt sollte das begonnene Verfahren nach § 32f Abs. 3 GWB 
auf Basis der ihm zur Verfügung stehenden Instrumente und Daten mit 
Nachdruck fortführen. Abschnitt 🡭2.1.3 

9 Nachhaltige strukturelle Lösungen sind gegenüber sektorspezifischen Markt-
eingriffen und ordnungspolitisch fragwürdigen Preiskontrollen vorzugswürdig. 
Abschnitt 🡭2.1.3 

10 Auf Eingriffe in die freie Preisbildung wie den „Tankrabatt“ sollte zukünftig 
verzichtet werden. Die „12-Uhr-Regel“ sollte evaluiert und gegebenenfalls 
weiterentwickelt werden Abschnitt 🡭2.1.3  

 

11 Ex-post-Evaluationen sollten zunehmend systematisch genutzt werden, um 
die tatsächlichen Wirkungen fusionskontrollrechtlicher Entscheidungen 
nachträglich zu überprüfen. Dadurch können Wettbewerbsbehörden und 
Gesetzgeber institutionelles Wissen aufbauen und künftige Prüfungen, 
Abhilfemaßnahmen und wettbewerbspolitische Entscheidungen stärker 
evidenzbasiert ausrichten. Abschnitt 🡭2.4 

12 Die Fusionskontrolle sollte bei Zusammenschlüssen im Einzelhandel vertikale 
Lieferstrukturen, mögliche Kapazitätsbeschränkungen und Lieferbeziehungen 
stärker berücksichtigen. Ein alleiniger Fokus auf lokale Überschneidungen 

 Rüstung 

 Kraftstoffmaßnahmenpaket und Tankrabatt 

 Ex-post-Evaluation 
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zwischen Wettbewerbern greift zu kurz, wenn Preiswirkungen maßgeblich 
durch vorgelagerte Marktstufen entstehen. Abschnitt 🡭2.4  
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